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Ausbildung und 
Fortbildung des Anwalts 
- Ent.sp1icht die Ausbüdung des Juristen 

den Ehfordernissen des Anwallsbenifs? -

Rechls(mwall Dr. Gerhard Commicluiu, llarnlmrg 

Gestatten Sie mir zunächst eine kleine Vorbemer­
kung: 

In München über Probleme der Ausbildung und Fort­
bildung zu sprechen, bedeutet im Gl'Unde genommen Eu­
len nach Athen tragen. Denn mit den Beschlüssen des 
Münchener Fakultätstages von 1968 ist die jetzige Phase 
der Studienrefo1m eingeleitet worden. Dennoch kann es 
von Intel'esse sein, heute, etwa ein Jahrzehnt später, 
Rückschau und Vorschau zu diesem wichtigen Thema zu 
halten w1d dabei gleichsam ad Contes zu gehen. Wenn 
nun ein Hamburger in der Münchener Universität über 
Ausbildungs- und Fortbildungsprobleme sprich~ so 
könnte dies auf den ersten Blick ebenso überraschend 
sein, wie wenn ein Münchner in Hamburg (Lber Schiff­
fahrtsprobleme referierte. Aber uns .Hamburger haben die 
Fragen der Reform der Juristenausbildung in den letzten 
Jahren ebenfalls in besonderem Maß beschll.ftigt und es 
ist daher vielleicht von Iuteresse eine Stellungnahme zu 
den aktuellen Problemen in nördlichem LichL - pardon 
aus nördlicher Sicht kennenzulernen. 

Was das Thema selbst angeht, so ist es sicherlich für 
alle Juristen von großem Interesse, andererseits ist aber 
nicht zu verkennen, daß Sie, meine sehr verehrten Da­
men und Herren, an diesem hoffentlich noch schöner 
werdenden Mailag schon eine ganze Anzahl von Anspra­
chen gehört haben. Ich werde mich daher bemühen, es 
mit dem in England entwickelten Minirock1>rinzip zu hal­
ten: ,,lt must be long enough to cover the essentials, but 
short enough to keep up the interest". 

A. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

1. Schlagworte und Thesen, wie „Intervall von Theo­
rie tmd Praxis", ,,Integration von Rechts- und Sozialwis-
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senschaften", .Juristenschwenme", .Numems clausus", 
die in der Diskussion um die Refötm der Juristenausbil­
dung fällen, und die Heftigkeit des Streit.s könnten ver­
muten Jassen, daß erst die reformfreudigen 70er Jahre 
die klassische Juristenausbildung cmsthaft in Frage ge­
stellt haben. Das trifft indes nicht zu. 

Schon ein kmzer Blick auf die Geschichte des Jura­
studiums an den deutschen Universitäten zeigt, daß die 
Stll<iienreform bereits zu Leibniz' Zeiten diskutie1t wur­
de. Leibniz veröffentlichte im Jahre 1667 seine „Nova 
methodus discendae docendaeque jutispmdentiae". In 
dieser Sehlift setzte sich Leibniz kritisch mit der seiner­
zeitigen Situation des rechtswissenschaftlichen Studiums 
auseinande1; lo:itisierte die St.offüllc, propagie1te eine 
neue Lehrmethode und forderte schließlich die Verkür­
zung des Studiums zugunst.en der praktischen Ausbil­
dung. 

Heute - 300 Jahre später - stehen wir nach wie vor 
in der Diskussion um die Ausbildung des Juristen, und 
zwar nicht nur im Hinblick auf die Konkurrenzsituation 
der traditionellen mit der einstufigen Ausbildung, son­
dern auch wegen zahfreicher Ausbildungsprobleme, die 
noch nicht gelöst worden sind. 

2. Einige ßeispiele aus der täglichen Praxis des als 
Ausbilder tätigen Anwalts mögen dies im Hinblick auf 
da.~ Berufsbild des Anwalts und die Besonderheiten sei­
ner Tätigkeit verdeulli chen: 

a) Dem justizorientierlen Referendar ist in der Regel 
nicht bewußt, daß der Anwalt weder eine dem Rich­
ter vergleichbare Fwlktion l1at, noch reiner Interes­
senvertreter ist, sondern daß ihm eine ganz beson­
ders ausgestattete Beraterfunktion zukommt. 

Die Tatsache, daß der Anwalt sowohl in der zivil-
1'echtlichen1 aber in noch höherem Maße in der straf­
rechtlichen Beratung, häufig genug zwischen den 
Fronten steht und leicht in eine Konfliktzone gerat.an 
kann, wird Viij]fach verkannt. 

b) Während ihrer gerichtlichen Ausbildung haben die 
jungen Kollegen GelegenheiL gehab~ theoretische und 
praktische Kenntnisse von der richtenden Tätigkeit 
des Juristen zu erlangen; die berat.ende und vertrags­
gestaltende Funkiion des Anwalts ist ilmen in der 
Regel verschlossen geblieben. Die Beratungs-und Ver-
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fahrenstechniken im Bereich der außergerichtlichen 
streitverhütenden Tätigkeit des Anwalts, die Kunst, 
Prozesse zu verhüten, wie Schackow es genannt hat, 
sind den jungen Kollegen zumeist unbekannL 

Die herkömmliche Ausbildung be1ücksichtigt die für 
den Anwalt typische Arbeitsweise nicht: Im Vorder­
grund steht die Beurteilung streitigei; ,.kranker" 
Rechtsverhältnisse ex post, nicht aber die auf die Zu­
kunft gerichtete, planerisch gestaltende Tätigkeit. 

Entsprechende Vorlesungen gibt es weder an den Uni­
versitäten, noch ist es bislang allgemein üblich, daß 
die Anwaltsstation - abgesehen von der Regelung im 
Land Niedc1"Sachsen - von einer Arbeitsgemeinschaft 
begleitet wird, in der die spezifischen Probleme der 
anwaltlichen 'l'ätiglceit und Praxisführung aufgearbei­
tet werden. 

Ein dem Sattelmache1; Brauer oder Dahs vergleichba­
res Lehrbucl1 für die anwaltliohe Tätigkeit in Zivilsa­
chen existieit nicht. 

c) Schließlich hat der Referendar in aller Regel auch 
keine Vorstellung von den betrieblich-technischen Pro­
blemen, denen sich der Anwalt bei der Aufnahme sei­
ner Berufstätigkeit und der spätel'en Führung seiner 
Praxis, se.ien diese Probleme arbeitsrechtliche1; techni­
scher oder finanzieller Natur, gegenübersieht. 

Schon diese kurze Aufzählung, die keineswegs An­
spruch auf Vollständigkeit erheb~ zeig~ daß die Ausbil­
dung des jungen Juristen tl'otz der in allen Ausbildungs­
modellen vorgesehenen Anwaltsstation, offensichtlich nur 
ungenügend auf die anwalLli che Praitis vorbereit..eL und 
mil,hi.n nach wie vor wegen der der Ausbildung anhaften­
den Justizförmigkeit eine ganz beträchtliche Diskrepanz 
zwischen den theoretischen Anforderungen der Ausbil­
dungsordnungen einet"Seits und den Realitäten der Praxis 
andererseits besteht. 

Aus anwaltlicher Sicht ist dahel' zunächst einmal fest­
zustellen, daß alle Reformen der vergangenen Jahl"tehnt,e 
und der Gegenwart - hier bezogen auf die Modelle der 
zweistufi gen ,Tmistenausbildung - die stärkere Berück­
sichtigung der anwaltlichen Tätigkeit in keine!' Weise an­
gemessen ve1wirklichen. Das ist um so schwerwiegender, 
als sich mehr als 40% aller angehenden Juristen dem 
Anwaltsberuf zuwenden und es daher nicht nur im Inter­
esse dieser Anwälte, sondern aucl1 des rechtssucl1enden 
Bürgers und damit der All gemeinheit liegt, daß die Tätig­
keit des Anwalts in der Ausbildung stärkere Beiiicksichti­
gung findet als bisher. 

Eine intensive Begegnung mit der anwaltlichen Tätig­
keit muß auch deshalb gefordert werden, weil schließlich 
die Ausbildung in der Anwaltsstation für alle praktisch 
tätigen Juristen, die später nicht als Anwalt tätig wer­
den, die einzige intensive Berühl'ung mit dem Anwaltsbe­
mf darstellt. 

Wir alle bekennen uns Zlllj ja fordern die immerwäh­
rende Freiheit der Advokatur, von der Windthorst im 
Deutschen Reichstag anläßlich der Beratung der Rechts­
anwaltsordnung von 1876 sagte: 

„Ohne eine tüchtige Anwaltschaft l<ein ordenUicher 
Prozeß und ohne eine tüchtige Anwaltschaft keine 
wahre ~rtretung bürgerlicher Freiheit." 

Eine freie Anwaltschaft als tragende Säule unseres 
freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats fordern, heißt 
aber auch die Anwaltschaft intensiver als dies bislang ge­
schehen ist, in den Ausbildungsgang zu integrieren. 

In den folgenden Ausführungen werde ich darlegen, 
daß das Problem der Justizförm.igkeit und mithin der 
mangelnden Anwaltsorientiertheit sowohl in der klassi­
schen ,Juristenausbildung als auch in der einstufigen Juri­
stenausbildung nach wie vor existent ist und zugleich 
Vorschläge unterbreiten, die in allen Ausbildungsmodellen 
verwirklicht werden sollten. 

B. 
L 

1. Die zweistufige Jlllistenausbildung sah ursprüng­
lich die obligatorische Beschäftigung des Studierenden 
mit der Rechtsgeschichte und der· Rechtsphilosophie vor. 
Das Recht war von der Rechtsgeschichte und der Rechts­
philosophie her verständlich und interpretierbar. Nur ein 
Jurist, der in der Tradition des Rechts stand, war als 
praktisch tätiger Jlllist vorstellbm: 

Dabei präsentierte sich die rechtsgeschiclülich orien­
tierte Jurispmdenz durchaus bildhaft, um 1richt zu sagen, 
sozialadäquat wie schon ein kut><ter Blicl< in die berühm­
ten Kreittmayr'schen Annotationen zum Codex Maximilia­
neus Ba.varicus Civil.i s zeigt, wenn es dort beispielsweise 
von der Adoption heißt: ,,Adoptio oder Wahlkindschaft ist 
jene Handlung, da man jemand an Kindesstatt annimmt, 
der es von Natur aus nicht ist. Die Deutschen seynd alle­
zeit saftige Kerl gewesen und hatten nicht nöthig, erst 
mittels der Adoption Kinder anzuschaffen. Die Römer 
hingegen waren ausgeselchte Bn1de1~ welche die Ehe wie 
Spinnen flohen." 

Sie sehen daß damals die Kommentare noch leicht 
vet'Ständlich waren. 

Erst in unserem Jahrhundert ist es möglich gewor­
den, daß sich ein juristisches Studium auf das Erlernen 
der reinen Rechtsdogmatik beschränl<t. 

Es mag sein, daß die Wurzel dieses Mißversf;ändnis· 
ses eines rechtswissenschaftli chen Studiums schon im 19. 
Jahrhunde1t gelegt wurde als die Juristenausbildung -
ganz im Gegensatz zu ihrer ursprünglichen Gestalttmg 
und Entwicklung - eine justiz-jmistische Auslichtung er­
hielt. Ein Blick auf die Rechts-und Verfassungsgeschichte 
des 19. Jahrhunderts zeigt, daß diese Entwicldung im 
engen Zusammenhang mit der Kodifil<ationsbewegung 
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stand. Die Kodifil<ationsbewegung ist dabei als eine Aus­
einande1-setzm1g zwischen der Monarchie einerseits und 
der aufstrebenden parlamentarischen Demokratie ande­
rerseits zu sehen. Ziel war die Festlegung und Festschrei­
bung des Staats- und VerwaltU11gsl1andeh1s durch Schaf­
ftmg von Gesetzen und steilte so einen entscheidenden 
Fortschritt. gegenüber der fr0l1eren WillkürherrschafL des 
absoluten Monarchen dar. Das staatliche Handeln sollte 
vorausberechen- tmd fi:xierbar werden. Max Weber hat in 
diesem Zusammenhang von der juristischen Verkehrssi­
cherheit als einer Vorbedingung für die Entstehung des 
modernen Industriestaats gesprochen. 

Aus diesen Überlegungen folgte die Anerkemmng der 
Geset.zmäßigkeit der Verwaltung als oberstes Prinzip der 
RechtsstaaLlichkeiL. Auch wenn hieli11 eine Verkümme­
rung des Ideals der Rechtsstaatlichkeit lag, so leitete sich 
doch hieraus ctie Auffasswig ab. daß der angehende Ju­
rist über eine genaue Kenntnis aller Gesetze verfügen 
müsse und daß nur ei11e justiz-jmislisch ausgerichtete 
Ausbildw1g diesen Anforderungen genügen könne. Damit 
entwickelte sich in zunehmendem Maße eine Justizför­
migl<eit der Ausbildung, wie sie bis dahin zwru· in Preu­
ßen, nicht aber i11 den anderen deutschen Staaten, wie 
beispielsweise in Bayern oder in den Hansestädten, fest­
zustellen wai: 

In der Praxis fand diese Justizlastigkeit illl'en Aus­
dmck darin, daß der junge Jurist während der 7 bis 
8jährigen Ausbildung nur in der 5monatigen Anwaltssta­
tion mit der Tätigkeit des Rechtsanwalts in engere Be­
n1 hrung kam. 

2. Die Kürze der zur Verfügw1g stehenden Zeit gestat­
tet es nicht, die seinerzeitige :Kritik an der Juristenausbil­
dung aus der Sicht des Anwalts im einzelnen darzu­
stellen. Die uRefonnen" beschränkten sich jedoch im 
wesentlichen auf eine Verkürz1mg oder Verlängenmg der 
Ausbildungszeiten, auf eine unterschiedliche Gewichtung 
der AusbilclungssLationen und auf Fragen der Examensge­
stal tung. Strukt;urelle Änderungen der Ausbildung in 
Richtung auf eine stärkere ße1iicksichtigung der anwalt.li 
eben Tätigkeit, d. h. der beratenden Funktion des Juri­
sten zum Unterschied von der 1ichtenden oder verwalten­
den erfolgten nicht. 

Vielmehr ist fest::mstellen, daß es zu keiner Zeit an 
Bestrebungen gefehlt hat, die Anwalt.ssLation zu1,'l111sten 
anderer Ausbildungsstationen noch weit.er zu verkürzen. 
F11r die neuesle Zeil sei hier an tlie entsprechenden Über­
legungen des nordrhein-westfälischen und des schleswig­
holsteinischen Justizministeriums erinnert, die eine Ver­
kürzung der Anwaltsstation auf drei Monate zugw1sten 
einer Verlängenmg der Station Amtsgericht zur Diskussi­
on stellen. Derartigen Bestrebungen muß nachdrücklichsl 
entgegengetreten werden, weil sie eine weitere ,TusUzla.­
stigkeit der Ausbildung bewirken. 

Auch der Umstand, daß die Wahl5tation in vet-schie­
denen Bw1desländern eine längere Ausbildung in der An 
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waJtsstal.ion ermöglichen kann, schafft keinen Ausgleich 
für eine generell verkürzte Anwaltsstaliion. Denn die 
bloße Möglichkeit, daß ein Teil der Ueferenclare diese 
Ohruice nutzt, wiegt nicht die Nachteile auf, die eine der­
artige als Verstümmelung wirkende Verkürzung der An­
wa)t.-;sLalion für alle jungen Kollegen bedeuten würde. 

Wenn sich zeigt - und dies war von vornherein zu er­
warten - daß die 2jährige Referendarausbildung zu kmz 
lsl, um dem Referendai· eine intensive Begegnn11g mit 
den wichtigsten Ausbildwigsstationen zu ermöglichen, so 
ist als Lösung dieses Problems nicht etwa eine Umschich­
tung der Ausbildungsstationen - unLer anderem zu La­
sten der Anwalt.~station - sondern nur eine angemessene 
Verlängerung der Referendarzeit und zugleich eine Ver­
längenmg der Anwaltsstation auf mindestens 6 Monate 
zu fordern. 

Zugleich muß die Ausbildung in der Anwaltsstation 
intensiviert und auf die Erfordernisse des Anwaltsberufs 
ausgerichtet werden. Der als Ausbilder täLige Rechtsan­
wa!L wird sich hierbei seiner Verantwortung als A11sbilcler 
bewußt sein müssen: Der Referendar darf weder als blo­
ße zusätzliche Arbeitslcraft betrachtet werden, noch darf 
es weiterhin geduldet werden, daß die Anwaltsstation ge­
legentlich als Scheinstation 1nit einem entsprechenden 
Gefälligkeitszeugnis abgeschlossen wird. 

Eine int~nsive tmd verantwortungsbewußte Mitwir• 
kung im Rahmen der Referendat-a.usbildung bedeut.et, zu­
gleich bei der Erteilung des $1.al.ionszeugnisses die nicht 
nur im Firmenrecht so wesentlichen Gnmdsätze der 
Wahrheit tmd Klarheit zu praktizieren. Die hier vielfach 
bestehenden Mißstände bedfu:fen dringend der Abhilfe. 

1L 
Wenn nach alledem alle Reformen der traditionellen 

Juristenausbildung keine stmkt1n·ellen Änderungen insbe­
sondere im Hinblick auf die Justizförrnigkeit. bewirkt ha­
ben, so bleibt zu fragen, ob sich hierin in der emstu:figeu 
Juristenausbildung ein Wandel ergeben hat. 

1. An dieser Stelle sei es gestattet, einen lmappen 
Überblick über die in siebe11 deutschen Bundesländern 
praktizierten AusbildU11gsmodelle zu geben. 

Die gesetzliche Grnndlage für die einstufige Juristen­
ausbildung finde!. sich i11 § 5 b Deutsches Richtergesetz, 
durch den der Bundesgesetzgeber die Länder ermäch­
tigte, verschiedene Modelle der einstufigen Jmistenausbil ­
dtuig währnnd der auf zehn ,Jahre ben·isteten Experimen­
tierphase einzufüliren. Von clieser Möglichkeit haben alle 
Bundesländer bis auf Berlin, das Saarland und Schleswig­
Holstein Gebrauch gemacht. 

Während das Experiment in Bayern u11d Bremen 
schon 1971 anli ef, begann diese Form de1· Juristenausbil­
dung in NordrheiJ1-Westfalen in1 Jahre 1973, in Bade.n­
Württemberg, Hamburg und Niedersachsen erst 1974 so· 
wie in Rheinland-Pfalz in1 Oktober 1975. In Hessen ist 
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das ursprünglich lebhaft diskutierte Wiesbadener Modell 
bislang unverwil'klicht geblieben. 

Die von der Me)u-za.hl der Bundesländer bevor.wgle 
Intervall-Ausbildung sieht ein Nacheinander von theoreti­
scher und praktischer Ausbildung v0t; demgegenüber ver­
sucht das z. B. in Hamburg verwirklichte Integrations­
Modell zum einen die räumlich-zeitliche und sachliche In­
t-egration von judstischen tmd sozial-wissenschaftlichen 
Lehrveranstaltungen und zum anderen ein mögl.ichst 
frühzeitiges und stänruges Nebeneinander von Studium 
und Praktikum. ln den verschiedenen Modellen bestehen 
hinsichtlich der Gestaltung der theoretischen und prakti­
schen Ausbildung sowie der Dauer und Reihenfolge der 
einzelnen Stationen nicht unwesentliche Unterschiede. 

Die Höchstzahl der Studienanfänger schwankt in den 
einzelnen Bundesländem. Gegenwärtig ist insgesamt mit 
etwa 3 500 Studierenden der einstufigen Juristenausbil­
dung zu rechnen. 

2. Dieser kurze Überhlicl< muß genügen; auch ist es 
hier nicht möglich, alle Streitfragen darzustellen und zu 
erörtern, die sich sowohl aus det' Integration der Sozial­
wissenschaften als auch aus der fiühzeitig erfolgenden 
Begegnung mit der Praxis ergeben. Angedeutet seien die 
folgenden Probleme: 

a) Aus der Sicht des praktizierenden Rechtsanwalts ist 
zunächst einmal eine Intensivierung der Ausbildung 
im Hinblick auf Tätigkeit und Aufgaben des Rechtsan­
walts auch im Rahmen der einstufigen Juristenausbil­
dung, bislang nicht festzustellen. 

hn Gegenteil: Mit der diesen Modellen eigenen Ge­
fahr der Verschulung geht höchstens eine noch deutli­
cher festzustellende Justizlastigkeit einher. War es im 
Hahmen der klassischen Ausbildung beispielsweise zu 
allen Zeiten möglich, daß der hieran interessierte Re­
ferendar ständig eine Nebentätigkeit bei einem 
RechL5anwalt ausilbte, so ist nicht ersichtlich, wie 
dies im Rahmen der einstufigen Ausbildung für den 
Studenten möglich sein soll, wenn er nicht wesentli­
che Tolle des vollen Ausbildungsprogramms versäu­
men will. Die Begegnung mit der anwaltHchen 
Tätigkeit reduziert sich hier effektiv auf das Anwalts­
praktikum. 

Dies ist um so negativer zu bewerten, als der Tätig­
keit des Anwalts in einer Zeit zunehmender Einfluß­
nahme des Staats auf alle Lebensbereiche eine 
immer größere Bedeutung zulcommt. Die Verteidigung 
des Freiheitraums und der Interessen des einzelnen 
gegenüber dem Staat ist eine Aufgabe, d.ie a11eh 
heute aktuell ist. fn der modernen Indust1iegesell­
schaft repräsentieren sich der Staat, aber auch die 
Verbände als allumfassende Planungsorganismen, de­
non der einzelne Bürger vielfach machtlos gegenüber­
steht. Der Tätigkeit des Anwalts kommt in dieser 
Situation eine erhöhte Bedeutung zu. Es ist daher 

notwendig, diese Schutzfunktion des Anwalts als dem 
Vertreter des einzelnen Bürgers auch im Rahmen der 
eh1stufigen Ausbildlmg deutlicher und nachdJ.ückli­
cher als bisher he1vortreten zu lassen. In der Praxis 
kann dies nur durch eine Intensivierung des Anwalts­
praktikums und dul'ch die Mitwirkung von Rechtsan­
wälten an den Begleilkursen, in denen das Praktikum 
aufgearbeitet werden soll , eil'eicht werden. Auf diese 
Frage, die gleichermaßen in der ein- und zweistufi­
gen Ausbild1mg aktuell ist, werde ich noch zurück­
kommen. 

b) Ein weiteres Problem ergibt sich aus dem Hauptanlie­
gen der einstufigen Juristenausbildung in den lntegra­
tionsmodellen - der Einbeziehung der soziologischen 
Grundstruktlll'en, Vorgänge Ltnd Konflikte in die juri­
stische Dogmatik 1md Praxis - die im GrnndsaLz zu 
befürworten ist. Diese Forderung entspricht in ihrem 
Kern den Refomworstellungen fn.ülerer Jahrzehnte 
und mag bis zu einem gowisson Grade berechtigter­
weise an die Stelle der in der ldassischen Ausbildung 
zu einseitig betriebenen rechtsgeschichtlichen und 
recht.sphilosophischen Grundlageruo1-schung getreten 
sein. 

Wenn sich jedoch mit dieser bltegration der Sozialwis­
senschaften die Idee verbinden sollte, daß sie für alle 
RechLsanwender große Handlungsspielräume eröffnet, 
so würden damit gleichzeitig die Grenzen deuUi<;h, 
die einer derartige11 Integration gesetzt sind. Denn 
die Freilegung von Handlungsspielräumen ist im 
Gnmde genommen nur der Versuch einer Legitimati­
on für korrigierende Eingriffe in die bestehende 
Hechtsordnwig. Damit aber kann die Gefahr der ldeo­
Iogisienmg des Rechts entstehen, eine Entwicklung, 
der wir eingedenk unserer jüngsten Vergangenheit 
von Anbeginn an nachdiiicklichst entgegentreten soll­
ten. 

Für den Studenten wäre mit einer solchen Entwick­
lung auch die Gefahr verbunden, die Aufgaben des 
praktisch tätigen Juristen, d. h. diejenige des Richters 
oder Rechtsanwalt.s, mit der des Rechtspolitikers zu 
verwechseln. Dem ve1fassm1gsrechtlich verankerten 
Prinzip der Gewa1tenteilttng folgend, ist aber auch 
hier eine strikte Trennung geboten. 

Eine derartige Entwicklung entspräche auch weder 
der Bindwig des praktisch tätigen Jmisten an Recht 
und Gesetz noch liegt sie im Interesse des rechtsu­
chenden BOt·get·s. Der Bürger wiU vom Rechtsanwalt 
nicnt wissen, wie ein Gesetz unter Be1iicksichtigung 
soziologischer Strukture11 und Erkenntnisse gestaltet 
werden müßte und wie demgemäß der Rech~streit 
entschieden werden müßte, sondern wie die Lösung 
des konkreten Problems im geltenden Recht geregelt 
ist und welche konkrete Entscheidung unter den ge­
gebenen Umständen erwa1tet werden muß. 
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Es ist selbstverständlich von Bedeutung, daß Studie­
render und Rererendar sich über die Möglichkeiten 
höchstrichterlicher Rechtsfortbildung und der Rechts­
gestaltung durch die anwaltliche Praxis, der die 
Rechtsgeschichte entscheidende Impulse verdankt, un­
terrichten. Zugleich müssen sie sich aber auch illl' er 
Grenzen bewußt werden. 

Ebenso ist es auch wichtig, daß der Rechtsanwalt 
das jedem Konflikt zugrunde liegende soziale Problem 
erkennen sollte. Denn nur dann wird er in der Lage 
sein, seinen Manda11ten den 1ichtigen Rechtsrat zu er­
teilen. 

Dennoch besteht der absolute Plimat der positiven 
Rechtskenntnisse des praktisch tätigen Juristen auch 
für den Rechtsanwalt. Denn der praktisch tätige Ju­
rist ist erst nach Erlangung fundierter Rechtskennt­
nisse, und zwar mindestens in den juristischen 
Kernbereichen in der Lage, die oben näher skizzier­
ten zusammenhänge zwischen Recht und Gemein­
schaft zu erkennen und die danach erforderlich 
werde11de Regelung des KonOiktfalles zu beherrscl1en. 
A11demfalls besteht die Gefahr, daß der angehende 
Jmist der Rechtsanwendung nicht die jeweilig maß­
gebenden Gesetze, sondcm die soziologiscl1en oder 
politischen Gegebenheiten oder auch nur von ihm an­
genommene Notwendigkeiten zugrunde legt. 

So betrachtet bedeutet eine objektiv-ideologiefreie Tn-
1.egration der Sozialwissenschaften gegenüber der her­
kömmlichen StmktUJ' der rechtswissenscha:ftlichcn. 
Ausbildung bestenfalls ein Mohr - auf keinen Fall 
aber ein aliud. 

Gerade auch aus der Sicht der Anwaltschaf~ der im 
Rahmen der Rechtsgestaltung und Rechlsfmtbildung 
entscheidende Anstöße zu verdanken sind, ist daher 
zu fordern., daß auch in den bitegrationsmodcllen der 
einstufigen Juristenausbildung die Erlernung des gel­
tenden Rechts im Vordergrund stehen mu.K 

c) Positiv ist die Einbeziehung der praktischen Ausbil­
dung, sei es in den Integrations-oder den Tntervall­
modellen zu bewerten. Damit ist eine Reform 
veiwirklicht worden, die schon zu Beginn dieses Jahr­
hunderts diskutiert und gefordert worden ist. 
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Problematisch kann diese Begegnung mit der Praxis 
jedoch dann werden, wenn den Reali täten tmd prakti­
schen Elfordernissen des Rechtsalltags noch keine 
aus1-eichenden Recl1tskenntnisse der Studenten ent­
sprechen. Der Studierende wird dadurch - und dies 
könnte auch für eine zeitlich zu früh abzuleistende 
Anwaltsst.ation gelten - in eine Zuschauen-olle ge­
drängt; eine Mitwirkung In der Praxis ist ihm ver­
sage. Dahingehende negative Erfahrungen sind in 
verschiedenen Modellen gemacltt worden. Es bleibt 
abzuwarten, ob hier der Begleitkurs ausgleichend wir-

ken kann oder ob insoweit eine Umstrnkturierung 
der Ausbildung notwendig wird. 

d) Eine weitere Frage, die hier ebenfalls nw· angedeutet 
werden lcann, ist die nach der Mobilität des Studen­
ten im Rahmen der einstufigen Juristenausbildung. 

In der zweistufigen Jurist.enausbildung ist es in den 
letzten Jahren gelungen, eine weitgehende Anerken­
nung ausländischer Studienzeiten einerseits und die 
Gestaltung der Ableistung von Ausbildungsstationen 
durch den Referendar im Ausland andererseits durch­
zusetzen. 

Die reformierte Ausbildung - gemeint ist nicht die 
augenblickliche Expe1imentierphase, sondern die 
künftige Gestaltung dieser Ausbildung - wird hier 
entspl'echende Regelungen scllaffen müssen, wenn sie 
nicllt - im europäischen Maßstab gesehen - eine Pro­
vinzialisierung der Juristenausbildung bewirken soll, 
eine Entwickltmg, die aus der Sicht der in zunehmen­
dem Maße grenzüberschreitend tätigen Anwaltschaft 
nur zu bedauern wäre, zumal das Berufsbild eines 
künftig in mehreren Ländern zugelassenen, gleichsam 
europäischen Rechtsanwalts, keine bloße Utopie 
mehr ist. 

e) Wenn ich mich heute auf diese wenigen gmndsätzli­
chen Bemerkungen zur einstufigen Juristenausbildung 
beschränken muß und beispielsweise weder im Rah­
men der ein- noch der zweistufigen Ausbildung zu 
den so wesentlichen curricularen Problemen Stellung 
nehmen kann, so hoffe ich dennoch folgendes deut­
lich gemacht zu haben: 

Auch das Refo1mexperiment .einstufige Juristenaus­
bildung" ist im Hinblick auf die Etfordernisse des An­
walt.sbenüs reformbedüiftig. 

Es wird eine der vord.linglichen Aufgaben der kom­
menden Jahre sein, die Ergebnisse dieses in der 
Rechtsgeschicht.e wohl einmaligen Großversuchs aus­
zuwerten und zu bewerten und - cum grano salis -
eine Synthese der Errungenschaften der klassischen 
und der einstufigen Juristenausbildung herbeizufüh­
ren. 

Oder um im Hinblick auf die hier notwendige ,,Ehe" 
nochmals KreiLLmayr zu ziliere11: 

Die Ehe-Verlobniß seynd noch keine würckliche 
Ehe, sondern nur ein vorläufiges 'krsprechen der­
selben und obwohl es für die Ehe nicht wesent­
lich ist, daß man sich vor der Trauung förmlich 
gegen einander verspreche, so b1ingt es doch der 
Brauch mit sich. Denn es siehet gar zu viehiscll 
und unvernanft.ig aus, wann man ohne vorW.u6-
ger Abred so wilderdings, wie ein toller Hengst in 
den Ehestand rennt. 
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Für den Augenblick ist es wesentlich, daß die einmal 
begonnene Reform nicht in ihren Anfängen verküm­
mert. Es isL daher notwendig, das Expc1iment auf­
merksam zu beobachten und die Diskussion fort.zu­
führen. Hieran sollten wir Anwälte uns intensiv 
beteiHgcn, um auf die endgültige Gestaltung einer re­
formierten Juristenausbildung aus unserer Sicht und 
.Erfahmng mehr Einfluß zu nehmen, als dies anläß­
lich der Einführung der Reformmodelle geschehen ist. 

m. 
MiL diesem Blick auf die Zukunft unserer Juristenaus­

bildung, sei sie mm ein- oder zweistufig, jedenfalls aber 
wieder einheitlich für Deutschland, sind schließlich noch 
die folgenden fünf Empfehlungen verbunden: 

l. Die Ausbildung in der Anwaltsstation ist zwangs­
läufig eine Einzelausbildw1g im Gegensatz zu der sonst -
insbesondere in der einstufigen Ausbildung - üblichen 
Gruppenausbildung. Einern Begleitkurs kommt deshalb 
besondere Bedeutung zu, weil der Referendar in de1· An­
waltsstation die Ohance selbständigen Wirkens hat und 
sich aus der intensiven Begegnung mit der Praxis in be­
sonderem Maße Fragen und Probleme ergeben werden. 

Um sicher.zustellen, daß die Besonderheiten der 
anwaltli chen Tätigkeit und Praxis auch im Rahmen der 
begleitenden Arbeitsgemeinscl1aft hinreichende Berück­
sichtigung finden, ist zu fordern, daß in allen Ausbil­
du11gsmodellen und Ausbildungsordnungen vorgesehen 
wird, daß die Anwaltsstation von einer durch Anwälte 
geleiteten Arbeitsgemeinschaft begleitet wird. In dieser 
Arbeitsgemeinschaft ist in erster Linie das Berufsbild des 
Rechtsanwalts aufzuarbeiten. Dabei müssen die Stellung 
des Rechtsanwalts als unabhllngiges Organ der Rechts­
pflege und seine vielfältigen gesellschaftlichen und ex.i­
stenzbedingten Verpllichtungen aufgezeigt werden. 

Ferner ist besonderer Wert auf die Darstellung der 
anwaltlicllen .Arbeitsweise zu legen, die im Gegensatz zur 
richterlichen Tätigkeit in erster Linie die Tatsachenermitt­
lung und die Gestaltung des Tatsachenstoffs zum Gegen­
stand hat. 

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschan, ist auch die ver­
tragsgestaltende, streitverhOtende und vorsorgende Tätig­
keit des Anwalts zu erörtern. Wichtig ist ferner die 
Behandlung stanclesrechtlicher Fragen. 

Schließlich empfiehlt es sich, den Referendar auch in 
die Grundzüge der technisch-finanziellen Probleme der 
Büroorganisation einzuführen. Der Referendar muß sich 
vor seiner Be1ufswahl eine hinreichende Vorstellung von 
der unternehmerisch-wirtschaftlichen Komponente des 
Anwaltsbemfs verscllaffen kön11en. 

Es erscheint, mir wesentlich, daß gerade auch diese 
praktischen Fragen im Rahmen der Ausbildung erörtert 
werden, weil sich immer wieder zeigt, daß ein großer 
Teil derjenigen Kollegen, die sich unmittelbar nach ihrem 

zweiten Staatsexamen als Rechtsanwälte niederlassen, 
keine konkreten Vorstellungen von diesen Problemen ha­
ben. 

Hiergegen könnte eingewendet werden, daß es nicht 
möglich sein dii.t.fte, eine ausreichende Zahl von Kollegen 
zu finden, die zur Leitung einer .Arbeitsgemeinschaft ge­
eigneL und bereit sind. Hier kann auf frühere Erfahrun­
gen zwiickgegriffen werden. In einem Bericht eines 
Richters am Landgericht Berlin aus dem Jahre 1929 Ober 
die Etfahmngen mit derartigen Veranstaltungen heißt es 
u. a.: 

.zw- Leitung der Übung haben sich über 40 Berliner 
Anwälte zur Verfügung gestellt, die zu den hervon-a­
gendsten Vertretern ilires Standes gehören." 

In diesem Zusammenhang ist aber nicht nur ein Griff 
in die Geschichte, sondem auch ein Blick ins Land nütz­
lich: In Niedersachsen wird seit Jahren die Anwaltsstati­
on von eine!' anwaltlich geleiteten Arbeitsgemeinschaft 
begleitet. Dies wird nicht etwa im Rahmen der einstufi­
gen, sondern in der herkömmlichen Jw•istenausbildung 
praktiziert. 

Wenn es der deutschen Anwaltschaft ernst mit der 
Sorge um ihren Nachwuchs ist und sie an der Ausbil­
dung der jungen Kollegen interessie1t isl, muß sie sich 
dieser Aufgabe annehmen und gegebenenfalls auch ihrer­
seits die erforderlichen Mittel, die in keinem Falle die 
finanziellen Möglichkeiten der örtlichen Kammern über­
steigen werden, zur HonoLiemng der Arbeitsgemein­
schaftsleiter zur Verfügung stellen. 

Der Aufmf, sich an der Leitung einer Arbeitsgemein­
schaft zu beteiligen, 1ichtet sich aber nicht nur an die 
deutsche Anwaltschaft, sondern da1ilber hinaus auch an 
die gesetzgebenden Köl'perschaften, eine derartige Mit­
wirkung in den verschiedenen Justizausbildungso!'dnun­
gen gesetzlich zu verankem. 

Es bietet sich hiet· eine weitere Möglichkeit, an der 
Ausbildung des jungen Jurislen mitzuwirken und gleich­
zeitig dazu beizutragen, vielerorts über die Tätigkeit des 
Recht.sanwalts entstandene Mißverständnisse aufzuklären 
tmd so zum besseren Verständnis unseres ßentfs beizu­
tragen. 

Sagte doch schon der bayer. Hof- und geistliche Rat-
sekretär Albe1tinus von den A.dvocaten: 

"Wann der Teufel krank ist, schmeckt ihm nichts bes­
set; als ein Pasteten von Zungen der bösen Procurato­
ren und Advocaten. Hiergegen ist die Zung der 
frommen und gewissenhaften Advocalen ein Speiß 
der Engeln.• 

2. Zur Einheitsausbildung des Juristen seien mir eini­
ge kritische Bemerkungen gestattet: 

lll 
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Angesichts der Unmöglichkeit im Rahmen der Ausbil­
dung mehr als einen Überblick über die Kembereiche der 
wichtigsten Rechtsgebiete und über Form und Inhalt der 
wesentlichen jul'istischen Bernfe zu gewinnen, stellt sich 
nachdrOcklicher denn je die Frage, ob das Postulat der 
Einheitsausbildung heute noch aufrechterhalten werden 
kann, zumal die Ausbildungszeilen st.linrtig verkürzt, der 
Unterrichtsstoff aber weit-erhin angewacl1sen ist. 

Wenn wir unseren Blick auf die benachba.iten Fakul­
täten der Medizin, der Natmwissenschaflen und der Phi­
lologie 1ichten, so sind wil' Juristen heute praktisch der 
einzige Fachbereich, der nach zwei Staatsexamina den 
Zugang zu, den verschiedensten Berufen, und zwar bei­
spielsweise so unterschiedJichen wie dem eines Richters 
an einem Familiengericht, eines Regiemngsrats im Bun­
deskartellamt oder einer anwalUichen Tätigkeit im Steu­
c1Techt eröffne~ ohne daß beispielsweise die letzt.genann­
ten Fachgebiete zu den Pliifungsgegenständen gt:hört.en. 

Es scheint mir entgegen der traclitionellen und herr­
schenden Mcinw1g fraglich, ob das Institut der Einlteits­
ausbildtmg mit einer dera1tigon Spezinlisiemng noch 
vereinbar ist. 

Die Fordemng einer einheitlichen Jutistenausbildtmg 
entstammt einer Zei~ in der eine derartige Spczialisie· 
rung des Rechts und der juristischen Bemfe, wie wir sie 
heut.e kennen, Oberhaupt noch nicht existierte. lm we­
sentlichen beschränkte sich das Studium der Rech.tswis­
senschaften vor hundert Jahren auf die Kenntnis des 
Zivil - und Strafrechts. Das öffentliche Recht, war nur iJ1 
Ansätzen vorhanden. Bereiche, wie beispielsweise diajeni­
gen des gewerblichen Schutzrechts, des Kartellrechts, des 
Steuenechts oder des Sozialrechts gab es noch nicht bzw. 
besaßen noch nicht im entferntesten ihre heutige Bedeu­
tung. Seinerzeit konnte von der Einheit der Privatrechts­
ordmrng gesprnchen werden, die uns - scheinbar - auch 
heute noch im BGB entgegentiitt Hierin haL sich jedoch 
in den letzten Jahrzehnten ein entscheidender Wandel 
vollzogen. Die Vielfalt allein der ptivatrechtlichcn Spezial­
gebiete - ich erwähne beispielhaft nur Arbeits-, Miet-, 
Haftpflicht- und Wettbewerbsrecht - ist ein lebendiger 
Beweis dieser Entwicklung. 

Die gegenwättigen Ausbildungsformen stehen einer 
Etiihzeiligen Spezialisie1U11g auf ein bestimmtes Rechtsge­
biet entgegen, ohne daß hierfür eine zwingende Notwen· 
digkeit erkennbar wäre. Es sollte aber demjenigen 
Studenten, der sich schon frühzeitig für ein hestimmtes 
Fachgebiet entschieden hat, über die schon jetzt im Rah­
men der Pflicht- und Wahlfächer mögliche Differenzie­
rung hinaus gestattet werden, sich auf ein bestimmtes 
RechlsgebieL zu konzentlieren. Praktisch würde dies be­
deuten, daß nach einem Grundstudium eine schwer­
punktmäßige Ausrichtung sowohl in �s�l�o�f %¡�i�c �h �e�r� Hinsicht 
als auch auf die im Vorbereitungsdienst auszuwählenden 
Praktilm erfolgen kann. Einer Spezialisiemng im Rahmen 
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des Studiums und des Vorbereitungsdienstes müßte die 
Ausrichtung de5 Examensstoffes folgen. 

Die entspl'echenden Gremien des Deutschen Anwalt­
vereins und die gesetzgebenden Kö11lerschaften sollten 
dal1er bei der endgi.llLigen Gestaltung des Ausbildungs­
rechts auch dahingehende Erwägungen anstellen. 

3. Die Kehrseite der jlll'i stischen Einheitsausbildung 
wird in det' heute noch vielfach vertretenen Auffasstmg 
sichtba1; das Studium der Rechtswissenschaften erfordere 
wegen der vielfältigen Betätigungsmöglichkeiten iJ1 Justiz, 
Verwaltung und Wll'tschaft keine spezielle Eignung oder 
Begabung. Nach wie vor wird daher das Studium der 
Rechtswissenschaften als Ausweichstudium angesehen 
und ergriffen. 

Hier offenba1t sich cil1 grundlegendes Mißverständnis 
des Bemfs des praktisch-tätigen Juristen. Die Institution 
der juristischen Einheitsausbildung wird ledigli ch als 
Möglichkeit, verstandt:n, wenigstens „irgend etwas" mit 
einem derartigen Studium später eiJ1D1al anfangen zu 
können. 

Dieser Entwicklung ist nachchilcklichst entgegenzutre­
ten. Es ist eine wichlige Aufgabe nicht nm der Anwalt­
schaft, sondern der gesamten Juristenschaf~ schon vor 
der Berufsaufnahme in dieser Hinsicht aull<lärend zu wir­
ken. Denn unfähige und ungeeignete Jmisten soll ten 
nicht erst nach einem längeren Studium, sondern schon 
möglichst frühzeitig von der weiteren Ausbildung ausge­
schlossen \Verden. 

Die viel beklagte Jutistenschwemme, die sich, wie die 
Zulassungszahlen der Kammern zeigen, einseitig zu La­
sten der Anwaltschaft auswirkt, verleillt dieser Forde­
nmg besondere Aktuafüät. Der von der 47. Justiz­
ministerkonferenz beauftragLe Ausschuß für die Refonn 
der JU1istenausbildung gelangt in seinem Bericht vom 
November l976 u. a. zu folgendem Ergebnis: 

.Nach den Überlegunger1 zum Ersatz- und Zusatzbe­
darf ergibt sich ein wahrscheinlicher Gesamtbedarf 
von mindestens rd. 3 000 bis höchstens, 4 600 Juristen 
jährlich." 

Sowie ferner: 

,,Schon in den nächsten fünf Jahren werden voraus­
sichtlich nicht alle Assessoren eine ausbildungsgerech­
te Beschäftigung finden. Für die darauf folgenden 
Jahre läßt sich ein erhebliches Überangebot an ,Juri­
sten voraussagen. Mindestens ein Drittel der Absol­
venten wh'd keine Berufschancen als Jurist vorfin­
den." 

Diese Feststellungen, die durch die 48. Konferenz rler 
Justizminister tmd -senatoren bestätigt worden sind, 
überraschen nicht, wenn man berücksichtigt, daß sich 
die Zahl der Erst-Semeste1,Stndenten in dem Fach 
Rechtswissenschaft.an von im Jahre 1970 mit 6500 Stu-
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denlen auf im Jahl'e 1976 mit rd. 12 000 Studenten nahe­
zu verdoppelt hat. 

Auch aus der Sicht des Anwalts ist daher vor einer 
Überschätzung dor Bemfsaussichten für Juristen nach­
drücklich zu warnen. 

Das ist kein Bemfsegoismus, sondern eine im Inter­
esse der Rechtspflege und eine - ich betone und - im In­
teresse des rechtsuchenden Bürgers zwingende 
Notwendigkeit. 

Wenn in diesem Zusammenhang die Frage gestellt 
wird, ob ein numel'tls clausus für Referendare hier Abhil­
fe schaffen kann, so muß die Antwo1t allerdings ein ent­
schiedenes „Nein" sein. 

Denn ebenso wie sich der numems clausus im Hoch­
schulbereich als eine unzureichende Therapie, nämlich 
nur eine temporäre Behandlung der Symptome, nichL 
aber der Ursachen einer vetfehlten Bil dungs1>olitik dar­
stell ~ müßte dies auch für den Bereich der Juristenaus­
bildung gelten, wenn emsthaft der Versuch einer 
Einführung eines numerus clausus im Rahmen der Refe­
rendarausbildung wltemommen werden würde. Solange 
der Staat das Ausbildungsmonopol für die Jmistenausbil­
dung besitzt, muß er auch allen deajenigen, die diese 
Ausbildung einmal begonnen haben, den vollständigen 
Abschluß ermöglichen. 

Eine Zulassungssperre zum Refernndardieust wäre 
mit Artikel 12 GG und mit den G111ndsätzen eines frei­
heitli chen Rechts- und Sozialstaats unvereinbar w1d da­
her verfassungswidrig. Gegen eine Regelung wie der 
des bremischen Vorbereitungsdienst-Zulassungsgesetzes 
vom 21. 2. 77 bestehen aus diesen Gründen erhebliche 
Bedenken. 

Die deutsche Anwaltschaft sollte daher allen Be­
strebungen, einen numerus clausus im R.ahmen der 
Referendarausbildung zu schaffen, nachdtil cklichst ent­
gegentreten. 

Auch hier ein Blick in die Geschichte: Der Baieii ­
schen Hofratsordnung von 1677, die in diesem Jahr ihr 
S00jähriges Jubiläum feiert, war das Problem offensicht­
li ch auch schon vertraut; wenn es dort u. a. hieß: 

,,Der Advocalen- und Pt·ocura.torenanzahl ist auf 16, 
welche graduiert oder Candidato seyn sollen, (festzu­
selzen). Die übrigen seynd anderwertshin zu übe1wei­
sen." 

Sie tempora mutantur! 

4. Schließlich ist auch die Frage des einheitlicllen 
Ausbildungsstatus für alle Referendare von Bedeutung. 

Zw· Erläuteiung des Problems sei auf den Beschluß 
des BVerfG vom 22. 6. 76 verwiesen, in dem festgestell t 
wird, daß die gegenwärtige Gestaltung des juristischen 
Vorbereitungsdienstes gegen das Omndrecht der Berufs-

Freiheit verstoßen, soweit die Ableistung des Vorberei­
tungsdienstes auch den Zugang zu einem Bo111f außer­
halb des Staatsdienstes nw· im Beamtenverhältnis eimög­
licht. 

Das BVerfG hat in seiner Entscheidung die Empfeh-
lung ausgesprochen, 

„künftig für alle Jmisten die prakLische Ausbildung 
vor der 2. juristischen Staatsp1üfung innerhalb eines 
öffentlich-rechUichen Ausbildungsverhältnisses vorzu­
sehen, das kein Beamtenverhältnis ist." 

Der daraufhin auf Bundesebene w,temommene Ver­
such einer Neuregelung des Vorbereitungsdienstes konnte 
in der letzten Legislatu11)eriode nicht mehr realisiert wer­
den. Die in einigen Bundesländern eingeleiteten Gesetzge­
bungsvorhaben lassen erkennen, daß die Gefahr einer 
Zweiteil ung des Ausbildungsstatus besteht. Der Deutsche 
Anwaltvercin hat hiergegen mit Recht Beden1<en erho­
ben. Abgesehen davon, daß zwangsläufig Bewerbe1; die 
aus gesundheitli chen oder anderen Granden die Voraus­
setzungen für die Übernahme in ein Beamtenverhältnis 
nicht erfüllen und Ausländer in eine Gruppe mit den po­
litisch nichL hinreichend zuverlässig erscheinenden Be­
werbern eingestuft werden würden, könnte sich später 
bei der Einst.ellung in den Staatsdienst die Frage stellen, 
ob Bewcrbem aus dem beamten-rechtlichen Vorberei­
tungsdienst oder aus dem öffentli ch-reclltli ch organisier­
ten der Vorzug zu geben sei. 

Sowohl wegen der daraus resultierenden verfassungs­
rechtlichen Bedenken als auch mit Rücksicht auf das im 
Gtundsatz zu befürwo1tende Prinzip der Einheit der Juri­
stenausbildung ist ein einheitlicher Ausbildungsst.atus für 
alle Referendare und Rechtspraktikanten zu fordem. Dies 
gilt nicht zuletzL im Hinblick darauf, daß nach Ablauf 
der Experimentiet·phase für das gesamte Bundesgebiet 
wieder eine einheitliche Juristenausbildung gelten soll 
und muß. Es ist daher zu hoffen, daf~ die von dem 
Herrn Bundeskanzler in der Regiernngserklänmg vom 
16. 12. 76 angekündigten Bemühungen wn einen einheit.­
lichen Ausbildungsstatus baldmöglichst durch die Verab­
schiedung eines entsprechenden Gesetzes verwirklicht 
werden. 

5. Lassen Sie mich zum Abschluß des der Ausbildung 
gewidmeten Teils meiner Ausfilh1ungen schließlich noch 
auf ein Problem eingehen, das angesicll ts der Abkürzung 
der Ausbildungszeiten einerseits und der Abschaffung des 
Assessoriats andererseits immer akuter geworden ist: 

Im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten, in denen die 
am Anwaltsberuf interessierten I{ollegen zunächst als An­
waltsassessoren tätig waren oder doch zumindest als an­
gestell te Anwälte in einer größeren Anwaltspraxis 
Erfaluungen sammeln konnten, ist es heute in den Groß­
städten vielfach üblich geworden, sich unmittelbar nach 
dem zweiten Staatsexamen als Einzelanwalt niederzulas­
sen. 
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Die jungen Kollegen, die angesichts der verkürzten 
Ausbildung iJ1 der Regel keine intensive Berührung mit 
der anwaltlichen Tätigkeit gehabt haben, stehen dann ei­
ner Fülle von Problemen sowohl standesrechUfoher als 
auch büroorganisatotischer Art gegenüber. Es liegt im In­
teresse unseres Standes, daß diesen Kollegen bei der Be­
wältigung ihrer Probleme geholfen wird. 

In diesem Zusammenhang mag ein Blick auf die Ver­
hältnisse im Ausland nützlich sein. Das hier erörterte 
Problem wird d01t unter dem Stichwo1t „b1idging Lhe 
gap" seit Jahren lebhaft diskutimi. Im angelsächsischen 
Raum, insbesondere m den USA, smd hierzu einschlägige 
Veröffentlichungen erschienen, in denen den jungen Juri­
sten Anleitungen und Empfehlungen anläßlich der Auf­
nahme ihrer Bemfstätigkeit gegeben werden. Wenn sich 
in unserem Lande schon die Wiede1·einführung des An­
waltsasscssoriats wegen der damit zwangsläufig verbun­
denen Ausbildungsplatzgarantie als gegenwärtig undurch­
führbar erweist, so müßten daher zumindest durch die 
Rechtsanwaltskammern regionale Einführungskurse für 
die neu zugelassenen Kollegen organisiert werden, iJ1 
denen Grundfragen des Standesrechts und der BOroorga­
nisation erörtert werden. 

Sollten sich derartige Einführungskurse bewähren, so 
wäre für spätere Jahre der obligatorische Besuch für die 
neu zugelassenen Kollegen vorzusehen. 

In diesem Zusammenhang ist es zu begrüßen, daß 
der Deutsche Anwaltverem die Herausgabe eines Hand­
buchs plant, in dem diese Fragen behandelt werden sol­
len. 

C 
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1. Eine Betrachtung, die die Ausbildung des Rechts· 
anwalts und die Pl'obleme anläßlich der Benüsaufnahme 
behandelt, wä.re unvollständig, wenn sie nicht auch die 
NotwendigkeiL der Fortbildung des praktisch tätigen Juri­
sten berücksichtigte. Der Begriff der Fortbildung - heute 
gleichsam ein Reizwort, das zum Image jedes fortschriUli­
chen Akademikers gehö1i - ist, gemessen an der Ent­
wicklung der Jurist.enausbildung, ein Novum der letzt.en 
Jahrzehnte. 

lherillg komit.e daher zu seiner Zeit noch bemerken: 

.,Es ist einmal so emgerichtet m der Welt, daß die Ju-
1isten und Ärzte, die Erfahrungen machen, die Pa1iei­
en und die Patienten sie bezahlen. Damit muß man 
sich trösten, es kommt der Menschheit und der Wis­
senschaft zu Gute." 

Heute ist die Notwendigkeit der Fortbildung in den 
akademischen Berufen angesichts der explosionsartigen 
Vermehrung unseres Wissens allgemein anerkannt. Das 
medizinische Wissen verdoppelt sich beispielsweise schon 
iJ1 einem Zeitraum von weniger als zehn Jahren. Wenn 
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wir an die Gesetzesflut der vergangenen zwei Wahlperi­
oden des Deutschen Bundestages denken, gilt für die 
Rechtswissenschaft mögliche1weise em noch künerer 
Zeitraum. Es li egt auf der Hand, daß unter diesen Um­
ständen nur derjenige mit der Entwicklung auf seinem 
Fachgebiet Schritt. h81Len kann, der sich fottlaufend wei­
terbildet. 

Ern aktives Benliihen um die eigene F01ibildung ent­
spricht dabei den Investitionen, die jeder Untemehmer 
erbringen muß, der mit semem Unternehmen konkur­
renzfähig und krisenfest bleiben will. Kein Unternehmer 
kann es wage11, sein Unternehmen mit dem know-how, 
den Betriebsmitteln und den Produkten von gestern zu 
führen. Ebensowenig kmm aber ein geisUger Beruf mit 
dem Wissen von gestern erfolgreich praktiziert werden. 

Dies gilt auf w1s Jwisten bezogen nicht nur im Hin­
blick auf Ändemngen in der Gesetzgebung oder der 
Rechtsprechung der oberen Bundesgerichte. 

Vielmelu sollte sich der praktisch t.äl.ige Jurist, sei er 
Richter oder Rechtsanwalt iJn Rahmen der Fortbildung 
auch mit den geistesgeschichtlichen, gesellschaftllch-sozio­
Logischen und wi1ischaftlich-technischen Entwicklungen 
unse1·er Zeit beschäftigen; letzteres sollte iJn Zeit.alt.er der 
Enl.~1.ehung völlig neuer Technologien eme Selbstver­
ständllchkeiL sein. 

2. Ern Blick auf die benachbarten Fakulläten zeigL, 
daß sich dort die zuständigen Kammern tmd Verbände, 
beispielsweise im Bereich der Medizin, intensiv um die 
Fo1ibildung ilirer Mitglieder bemühen. Abgesehen von 
1..ahlreichen Kongressen, die möglicherweise nicht immer 
nur der Fortbildung dienen, sind hier eine Fülle von Se­
minaren und Intensivkursen zu erwähnen, die von den 
Fakultäten, medizinischen Hochschulen und den Kam­
mern veranstaltet werden. 

Auf dem 79. Deutschen Ät·Ltetag ist darüber !maus 
die Berufsordnung der Ärzte daloo e1·gänzt worden, daß 
der At'Zt gegenüber der Ärztekammer seine Fortbildung 
in geeigneter Form nachweisen können muß. In welcher 
Form dies geschehen soll , wird gegenwärtig diskutiert. 
Dabei sind vom Fo1tbildungspaß bis zum 'I'estatbuch ver­
schiedene Modelle iJn Gespräch. 

1. Fragen wir nun konkret nach den in Deutschland 
für den praktisch tätigen Juristen, d. h. den Richtei; Ve1·­
waltung&juristen oder Rechtsanwalt neben der mdividuel­
len Fortbildung durch Zeitschriften-und Literaturstudium 
bestehenden Fortbildungsmöglichkeiten, so ergibt. sich im 
wesentlichen folgendes Bild: 

a) Die iJn Jahre 1967 gegiilndete, seit 1973 in Trier 
institutionalisierLe Deutsche Richterakademie bietet 
allen Richtern Fortbildungskurse ill den verschie­
densten Rechtsgebieten. Die Kurse werden von den 
Bundcsländcm veranstaltet und erfreuen sich in der 
Richterschaft großer Beliebtheit, In den letzten Jah-
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ren sind sie von jeweils ca. 600 Richtern jährlich be­
sucht worden. 

b) Eine entsprechende Einrichtung für Verwaltungajuri­
sten existiert in der im Jahre 1947 in Speyer gegrün­
deten Hochschule für Ve1waltungswissensohaften, die 
nicht nur der Ausbildung, sondern auch der Fortbil­
dung der Verwaltungsjuristen dient. 

c) Um die Fott bildung der deutschen Anwaltschaft be­
müht sich der Deutsche Anwaltverein, der im Jahre 
1953 einen ersten Fo1tbildungslehrgang im Verwal­
tungsrecht veranstaltete. Von diesem Zeitpunkt an ist 
die FortbildungsarbeiL konsequent ausgebaut worden. 
Seit etwa 1966 finden jährlich zehn bis zwölf zweiwö­
chige Ferienkurse statt. Zusätzlich werden seit 1967 
jährlich etwa 20 Wochenendseminare veranstaltet. Im 
Rahmen dieser Veranstaltungen werden sowohl syste­
matische Kurse in einzeb1en Rechtsgebieten abgehal­
ten als auch die aktuellen Änderungen in Gesetzge­
bung und Rechtsprechung behandelt. 

Seminare und Lehrgänge des Deutschen Anwaltver­
eins erfreuen sich großer Beliebtheit. Die jährliche 
Teilnehmerzahl ist auf etwa 4000 bis 4500 Rechtsan­
wälte anzusetzen. Neben diesen überregionalen Ver­
anstaltungen bieten die örtlichen Anwaltvereine 
Fo1tbildungsveranstaltungen an. Form und Inhalt der 
Fottbildungsve!"anslaltungen beschränken sich in der 
Regel auf das Referat und die sich daran anschlie­
ßende Diskussion. 

Durch die Unterstützung der Bundesrechtsanwalts­
kammer konnte das im Jahre 1953 gegrOndeLe Insfj. 
tut für Steuen-echt seine Arbeil ganz erheblich 
ausbauen u.nd so zu einer Stätte der Ausbildung, 
Fortbildung und Begegnung der Fachanwaltschaft für 
Steuerrecht werden. Die Veranstaltungen dieses Insti­
luL5 sind in den letzten Jahren von jeweils rd. 3 500 
Anwälten jährlich bosucht worden. 

Schließlich sei in diesem Zusammenhang auch auf 
die zahlreichen Veranstaltungen privater Fortbildungs­
gesellschaften verwiesen, die in den letzten Jahren 
zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Neue 
Wege für die individuelle Fortbildung des Juristen er­
öffn en die von einem norddeutschen Verlag ve1triebe­
nen Audio-Kassetten, zu dessen Programm u. a. 
zusammenfassende Darstellungen verschiedener 
Rechtsgebiete gehören. Diese für das Gebiet der Bun­
desrepublik neuartige Fmibildungsmelhode, die jedem 
Jmisten mit geringem Aufwand eine persönliche, zu 
jeder Zeit praktizierbare Forlbildung ennöglicht, wird 
beispielsweise in den \ereinigten Staaten schon seit 
langen Jahren angewendet. 

Wenn wir uns fragen, ob diese Bemühungen ausrei­
chen, um eine kontinuierliche Fo1tbildung der deul­
schen Anwaltschaft zu e1mögli chen und zu garantie-

ren, so scheint mir eine ganz erhebliche Aktivienrng 
erforderli ch. 

2. Es mag in diesem Zusammenhang nützlich sein, ei­
nen Blick auf die Verhältnisse im Ausland zu werfen. 
Auch wenn dabei nicht verkannt werden soll , daß sich 
die Ausbildung des praktisch tätigen Juristeu, insbesonde­
re des Anwalts - beispielsweise im angelsäi:hsischen 
Raum - grundlegend von derjenigen in Deutschland un­
terscheidet, so ist es doch beeindruckend, in welchem 
Umfang sich beispielsweise in England die Law Society 
und die Law Schools um die Fo1tbildung der Anwalt­
schaft bemühen. 

Vorbildli ch können in diesem Zusammenhang die An­
strengungen genannt werden, die in den USA gemacht 
werden, um der Anwaltschaft ausreichende Fortbildungs­
möglichkeiten anzubieten. Der Jahresbericht 1976 des für 
die Fortbildung zuständigen Committee des American 
Law Jnstitut.e und der American Bar Association weist 
immerhin die stattliche Zahl von 1 720 VeransLalLuugen 
aus, die von 33 Staaten sowie 18 Institutionen, die sich 
um die Fortbildung der Anwaltschaft bemühen, veran­
stalLel wurden. 

In Califom.ien wird die Fo1tbildungsarbeit ganz maß­
geblich durch den Einsatz von Video-Kassetten geförderL 
Vom Californischen Anwaltsverband und der University 
of California ist als Organisation zur Förderung der Fort­
bildung die Contlnuing Education of the Bar schon vor 
30 Jahren gegiündet worde11i die ihrerseits in rd. 30 Zen­
tren des Landes für die in diesem Staate tätigen 45 000 
Rechtsanwälte Fortbildungsprogramme anbietet. 

In den USA ist erkannL worden, daß die Fortbildung 
des Anwalts ein brennendes Problem ist, das nicht allein 
miL dem Hinweis auf das jedem Anwalt mögliche Zcit­
schl'l rtenstudium und auf die gelegentlich örtlich angebo­
tenen Veranstaltungen gelöst werden kann. Druilber 
hinaus wird in den USA auch die Frage diskutiert, ob es 
nicht eiforderlich ist, die Pflicht zur Fortbildung zur Stan­
despflicht zu erheben oder aber die Fo1tbildung ogar ob­
ligatorisch zu regeln. Auch wenn es vönig außer Frage 
steht, daß die Erteilung einer zeitli ch beschränl<ten An­
waltszulassung, rlie in einigen Staaten der USA im Ge­
s1>räch ist, in unserem Lande schon aus verfassungsrecht­
li chen G1ünden ausgeschlossen ist, so sollte uns eine 
derartige Tendenz nachdenklich stimmen. 
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Schon nach dieser kurzen Betrachtung der gegenwär­
tigen Situation der Fortbildungsmöglichkeiten für die An­
waltschaft lassen sich die folgenden drei Feststell ungen 
treffen: 

1. Die Fortbildung des praktisch tätigen Juristen und 
somit auch des Rechtsanwalts gehört heute zu den wich­
tigsten Problemen des Juristen- und damit auch des An­
waltsstandes. 
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Ohne umfassende Fortbildung ist kein Jurist in der 
Lage, die fortlaufenden Verändemngen in Gesetzgebung 
und Rechtsprechung einerseits und in gesellschaftlicher; 
soziologischer und wirtschaftlicher Hir1sichL andere1-seits 
zu überblicken und entsprechend zu betücksichUgen. Das 
am 1. 7. 77 in Kraft tretende 1. Eherechts-Reform-Gesetz, 
das sowohl Ändenmgen des materiellen Ehe- und Fami­
lienrechts als des Verlaluensrechts und auch des öffentli­
chen Rentenrechts mit sich bringt, zeigt dies in 
beispielllaftel' Weise. Entsprechendes gilt für die Verein­
fachungsnovelle und daR AGB-Gesetz. Unter diesen Um­
ständen muß gefordert werden, daß sich jeder Rechtsan­
walt einer fortlaufenden Fortbildung im materiell e11 und 
Verfahrensrecht sowie il1 Fragen der Bürn-Organisation 
unterzieht. 

Wenn ich in diesem Zusammenhang auch Fmgen der 
Büroorganisation gleichberechtigt mit den Fragen des 
materiellen Rechts und des Verlalu·ensrechts erwähne, 
so geschieht dies nicht zuletzt deshalb, weil nach den 
Fest.stellungen eines der größten deutschen Haftpflicht­
versicherer nacl1 wie vor bis 1.u 50% aller Schadens­
meldungen allein auf Fristversäumnissen bemhen, die 
letztlich il11-e Ursache in einem durchaus vermeidbaren 
Fehler; nämlich einer mangelhaften Büroorganisation ha­
ben. 

Die Fortbildw1gsarbeit sollte sich aber nicht nur attf 
bestimmte .Rechtsgebiete konzentrieren, sondem auch im 
Blick auf Problemkreise erfolgen, die sich aus der Praxis 
ergeben. Ich denke hier beispielsweise an den Fall der 
Übernalune eines Unternehmens. Eine derartige Transak­
tion läßt sich heute nur in Kenntnis der neuesten Ent.­
wicklung sowohl auf dem Gebiet des Gesellschafts-und 
Kartellrechts, als auch des Steuerrechts und des Arbeits­
rechts sowie zahlreicher andere Rechtsgebiete, die je 
nach der Natur des Untemehmens einschlägig sind, 
durchführen. War es beispielsweise vor 50 Jahren noch 
mögli ch, das Arbeitsrecht weitgehend außer acht zu las­
sen, vom seinet~eit noch gar nicht existenlen Betriebs­
verfassungsrecht ganz zu schweigen, so stellen diese 
Rechtsgebiete heute ganz entscheidende Faktoren dai; 
die, wenn sie nicht berücksichtigt würden, zum Scheitern 
des gesamten Vertragswerks fiUuen wfüden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich kein 
Rechtsanwalt der Notwendigkeit einer ständigen Fortbil­
dung verschließen sollte. Die Zeit, in der das Humboldt­
Abilur und das spätere Studium dem deutschen Akade­
miker eine - allerdings vielfach nur vermutete - Allein­
stellung sicherte, ist längst dahin. 

Wenn man he1iic:ksichUgt, claß wesentli che Rechtsge­
biete in den letzten zwanzig Jahren so durchgreifende 
Veränderungen erfahren haben, daß kein Anwalt, der vor 
15 bis 20 Jahren seine Staatsexamina abgelegt hat, heute 
nocl1 in der Lage wäre, aufgnmd seines seinerzeitige11 
Wissens zu praktizieren, bleibt druilber hinaus sogar zu 
erwägen, kilnftighin die Ptlicht zur Fortbildung - wenn 
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sie sich auch schon aus organisatoriscl1en Gründen kaum 
obligatorisch wird regeln lassen - zur Standespflicht zu 
erheben. Die Ärzteschaft hat diese Entscheidung bereits 
gelroffen. Wir sollten sie zumindest diskutieren, bevor sie 
über kurz oder lang durch den Zwang der Verhältnisse 
unabweislicl1 wird. 

2. Ein weiteres wichtiges .Problem, das in engem Zu­
sammenhang mit der a11waltlichen Fortbildung steht, ist 
das der Spezialisiemng. 

In einer Zeit in der die Gesetzesflut immer weiter an­
schwillt und die Lebens- und Wiltschaftsverhältnisse in 
jeder Hinsicht komplizierter und unübersichtlicher wer­
den, kommt der Spezialisierung in alle11 Fachbereichen 
eine immer größere Bedeutung zu. Kein Jurist und mit­
hin auch kein Anwalt isL heute noch in der Lage, alle 
Teilgebiete eines bestimmten Fachgebiets, sei es das Ge­
biet des Ptivatrechts, des Strafrechts oder des öffentli ­
chen Recht.s, zu überblicken und in praxi zu behemchen. 
[n dieser Situation verdient das Interesse des rechtssu­
chenden ßfügers, sich von einem fachlich etfahrenen An­
walt beraten zu lassen, besondere Beachtung. 

Es genügt nicht, darauf zu verweisen, daß in ver­
schiedenen Kammerbezirken öffentliche Listen geführt 
werden, aus denen Spezialisten 1i1t' bestimmte Fachge­
biete ersichtlich su1d. Denn diese Regelung gilt nicht für 
alle T<ammerbezirke und ents1>richt mithin nicht allgemei­
ner Übtmg. Darüber hinaus isL sie den rechtsuchenden 
Bürgern vielfach nicht bekaJmt.. Die Frage, ob ein Rechts­
anwalt neben seiner Berufsbezeichnung eine Fachbe­
zeichnung füluen daif, ist in den vergangenen Jahrzehn­
ten wiederholt erö1t.e1t worden. Beispielsweise hatte eine 
vom DAV im Jahre 1930 eingesetzte Kommission die 
Facl1gebiete SteuerrechL, gewerblicher Rechtsschutz, 
Staats- und Verwaltungsrecht,, AuslandsrechL, Arbeitsrecht 
sowie später auch Sozialversichemngsrecht anerkannt. 

Obgleich danach entsprecl1ende RichUinien erlassen 
wurden, zeigte eine statistische Erhebung im Jahr-e 19321 

daß insgesamt nur 150 Rechtsanwälte als Fachanwälte 
anerkannt worden waren. Die Kürze der Zeit gestattet es 
mir nicht, die weitere Entwicldung auf diesem speziellen 
Gebiet aufzuzeigen. Es sei hier lediglich festgehalten, daß 
sich nach dem ll. Weltkrieg einstweilen lediglich der 
Fachanwalt lili· Steuen·echt durchgesetzt hat. 

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert,, daß ge­
genwärtig vor dem BVeLfG die Verfassungsbeschwerde ei­
nes Kollegen anhängig ist, der die bestehende Regeltmg 
und Praxis der Zulasstmg dieser Fachbezeichnung an­
greift. Ferner ist jetzt auch eine Verfassungsbeschwerde 
in Sachen „Fachanwalt für Verwaltungsrecht" anhängig. 
Der Deutsche Anwaltverein hat ebenso wie die Bundes­
rechtsanwaltskammer in dem erstgenannten Verfahren 
die Auffassung vertreten, daß das Institut der Fachan­
waltsclrnft für Steueu-echt dem geltenden Standesrecht 
entspricht. Dem ist beizupflichten, zumal sich auf diesem 
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Spezialgehiet in den letzt.en fünf ,Jahrzehnten eine qualili­
zierte Fachanwaltschaft he!'ausgebildet hat. 

Meiner Ansicht nach wird sich diese Entwicklung, die 
heute auch bereits von dem Herrn Bundesjustizminister 
angesprochen wurde, zunächst im Bereich des Sozial­
und des Verwaltungsrechts fortsetzen, nicht zuletzt im 
Hinblick auf die Konkurrenzsituation zu anderen Bera­
Lungsberufen. 

Es erscheint mir allerdings fraglich, ob der Speziali­
siemngshinwcis nur in der Weise erfolgen sollte, daß ein 
Fachanwaltszusatz gefülui wird, oder ob es nicht auch 
denkbar wäre, daß der Rechtsanwalt lediglich darauf hin­
weisen darf, daß auch bestimmte Fachgebiete in seiner 
Kanzlei bearbeitet werden. Die Führung des Titels eines 
Fachanwalts kann auf die Kli entel abschreckend wirken, 
weil damit die Annalune verbunden wird, daß der Fach­
anwalt nur Fälle seines Fachs, nicht aber sonstige Ange­
legenheiten bearbeitet. 

Es sollte daher in Abstimmung zwischen dem Deut­
schen Anwaltverein und der Bundesrechtsanwaltskam­
mer geprillt werden, ob nicht, abgesehen von der Frage 
der Einrichtung neuer Fachanwaltschaften, die Möglich­
keit geschaffen werden sollte, auf bestimmte Spezial­
kenntnisse durch Fühmng eines entsprechenden Zusatzes 
hinweisen zu dürfen. 

Unabhängig davon, ob man sich für das Modell der 
Fachanwaltschaft oder darüber hinaus für die Gestattm1g 
des Hinweises auf Speziafäenntnisse in bestimmten Fach­
gebieten entscheidet: für beide Varianten ist aus der 
Sicht der Fotibildung zu fol'dem, daß mit. der Erlangung 
des Rechts v.m· Führung eine~ Fachanwalttitels oder des 
Rechts des Hinweises auf Spezialkenntnisse die Pflicht 
zur ständigen Fortbildung und eines entsprechenden 
Nachweises verbunden sein muß. Dem Recht des An­
walts auf Hervorhebung seiner Spezialkenntnisse ent­
spricht aus der Sicht des recht.suchenden Bürgers das 
lnteresse, daß diese Spezialkenntnisse fortlaufend auf 
dem neuesten Stand gehalten werden. 

3. Die lnLensivierung der Fortbildungsmöglichkeiten 
für die deutsche Anwaltschaft fordern heißt gleichzeitig 
auch die Frage stellen, wie derartige Maßnahmen organi­
satorisch gelöst werden können. 

Das Ziel einer lntensivierung der Fortbildtmg sollte 
die Koordination der gegenwärtig vielfach zersplitt~rten 
Veranstaltungen sein. 

Mir scheinL es erforderli ch und zweckmll.ßig zu sein, 
die anwalUiche Fo1tbildung zu institutionalisieren, um so 
nicl1t nm ein kontinuierliches Fortbildungsprogramm or­
ganisieren zu können, sondern auch um einen rationellen 
Einsatz der verschiedenen Fmtbildungsveranstaltungen 
zu ermöglichen, die zugleich einer größeren Zahl von An­
wälten angeboten werden könnten. 

Um diese Aufgaben zu bewältigen, ist die Schaffung 
einer Deutschen Anwaltsakademie für die Fortbildung 
der deutschen Anwaltschaft zu fordern. 

Die in der Mitgliederversammlung des Deutschen A.n­
waltvereins vom l9. 5. 77 beschlossene Sitzverlegung der 
Gescl1äftsstelle nacl1 Bonn bieteL hier den geeigneten 
Zeitpunkt und die Gelegenheit für entsprechende organi­
satorische Maßnahmen. 

Da es im öffentlichen Interesse liegt, daß die Fortbil­
dung der deutschen .Anwaltschaft eine nachhaltige Förde­
nmg erfährt, sollLe es im Zusammenwirken zwischen der 
öffentlichen Hand und dem Deutschen Anwaltverein zu 
gegebener Zeit auch möglich sein, eine geeignete Stätte 
für die Schaffung einer derartigen Akademie zu finden. 
Die Anwaltsakademie sollte durch den Deutschen An­
waltverein betreut werden, der sich, um die Fortbildung 
der deutschen Anwaltschaft große Verdienste erworben 
haL und über die geeigneten Erfalmmgen verfügt, die zur 
Organisation und Leitung eines derartigen Untemehmens 
etforderlich sind. 

Die Anwaltsakademie müßte der Anwaltschaft ganz­
jährig ein un1fangreiches Progrannn von Veranstaltungen 
bieten, die gleichennaßen das mate1ielle Recht, das Ver­
fahrensrechL und Fragen der Betriebs- und Büro-Organi­
sation berücksichtigen. Die Veranstaltungsformen sollLen 
neben den bislang üblichen Wochenend- und Feriensemi­
naren auch das Blockseminar vorsehen. Ferner düiften 
sich Versuche in der Form der Gmppenarbeit und des 
Rollenspiels empfehlen. Die Anwaltsakademie könnte 
auch die Entwicklung neuer technischer Möglichkeiten 
der Fo1tbildung1 insbesondere auf dem Gebiet der Audio­
und der Video-KasseLLen fördem. 

Die Anwaltsakademie sollte ferner in Zusammenar­
beit mit anderen Verbänden ID1d Institutionell interdiszi­
plinär gestaltete Veranstaltungen durchführen. 

Zu den Aufgaben der Anwaltsakademie milßte auch 
die Mitwirkung im Rahmen der Juristenausbildung - sei 
es im Rahmen der Leitung von Arbeitsgemeinschaften, 
sei es durch Veranstaltungen entsprechender Tagungen -
sowie die Mitwirkung an den regionalen Einfühmngskur­
sen für neuzugelassene Kollegen gehören. Schließlich 
könnte die Deutsche Anwaltsakademie eine Stätte der 
Begegnung mit der internationalen Anwaltschaft und für 
die bilateralen Juristenvereinigungen werden. Denn es 
liegt auf der Hand, daß künftig hin auch der internatio­
nale Etfahrungsaustausch im Rahmen der Ausbildung 
und Fortbildung mehr denn je eine dringende Notwendig­
keit werden wird. 

D. 

Meine sehr verehrten Damen und Ren-en, wenn ich 
damit zum Schlug meinet· Ausführungen komme, so hof­
fe ich deutlich gemacht zu haben, daß die Probleme der 
Ausbildung und der Fortbildung die Aufmerksamkeit je-
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des Anwalts etfordern. Wir alle sind aufgerufen, an der 
Refot·m der Juristenausbildung mit.zuwirken. Es steht au­
ßer Frage, daß die bewährten Gmndsätze und Methoden 
der Ausbildung erhalten bleiben müssen, andererseits 
aber der Versuch einer Refonn der Juristenausbildung 
nachhaltig der Unterstützung und 1''ördenmg durch die 
Anwaltschaft bedarf. 

Wenn hier Fehlentwicklungen verntieden werden sol­
len, so ist es ein dringendes Erfordernis, daß wir an der 
Gestaltung dieser Ausbildung intensiv mitwil'ken und uns 
dieser Aufgabe stellen. 

Neben der Ausbildtmg ist die Fortbildung eine Fordc­
mng unserer Zeit, der jeder von uns entsprechen muß, 
wenn der Anwaltstand auf der Höhe seiner Leistungs­
laaft und seines Ansehens bleiben will und soll. 

Alles Bemfl11en in unserem Beruf hat letztlich das 
Ziel, dem rechtsuchenden Bürger in bestmöglicher Weise 
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zu dienen. Auch heute noch sollte - rnutatis mutandis -
gelten, was einst im Corpus Juris von der Advokatur ge­
sagt werden konnte: 

„Die Rechtsanwälte, die die Probleme eines Falles, sei 
es in öffentlich-rechtlichen oder zivilrechtlichen Pro­
zessen klären und rlem Betroffenen helfen, das Recht 
wieder herzustellen, sind den Bürgern nicht weniger 
nützlich, als der den Schlachten und Wunden trotzen­
de Krieger, der für die Verteidigung des Vaterlandes 
und der Familie kämpft. Wir sind der Meinung, daß 
für unser Imperium nicht nur diejenigen streiten, die 
mit dem Schwert bewaffnet sind, sondern auch die 
Advokaten, die auf dem Fomm, auf ihre Redege­
wandtheit gr.stilt'tt, Hoffnung und Fortkommen de1je­
nigen ve1teidigen, die in einen Prozeß verwickelt 
sind." 

(Quelle: AnwBl 1977, Seite 388) 



- ----- - - --ij--

1981 

Strafverteidigung 
.Rechtsanwalt fä: Egon Müller, Saarbrücken 

1 
Vorbemerkung 

Strafverteidigung umspannt ein 'l'hema, das seit Jah­
ren Unruhe und Besorgnis hervorruft, aber auch Hoffnun­
gen und Forderungen weckt. Während Skeptiker meinen, 
Strafverteidigung habe noch gar nicht begonnen, sehen 
Kritiker den Verteidiger schon „am Scheideweg". Einige 
diagnostizieren eine .massive Vertrauenskrise der Straf­
verteidigung", andere berichten in Schlagzeilen vom 
• Verteidiger im Zwielicht". 

Ein Blick zurück zeigt, daß Funktion und Rechtsstel­
lung des Verteidigers schon vor 100 Jahren kontl'Overs 
diskutiert worden sind und daher zu Recht eine .Konti­
nuität der Problemlage" festgestellt wird. 

Das Thema also ist alt, neu sind Ausmaß und Intensi­
tät der Auseinandersetzung, neu sind die zahlrnichen, 
fast hektischen Versuche, mit denen um eine Lösung ge-
1ungen wird. 

II. 
Gründe für die Aktualität der Reformdebatte 

Handelt es sich nicht um ein Modelhema, bleibt die 
Frage, warum die Diskussion momentan so aktuell ist. 
Auf der Suche nach Faktoren, welche die Strafvetteidi­
gung in unseren Tagen problematisieren, stößt man auf 
ein verwickeltes Geflecht von Bedingungen, das nur 
schwerlich aufzulösen ist. 

Einerseils wird ein verändertes Verteidigerverhalten -
'l'rend zur Konfliktverteidigung - behauptet, andererseits 
werden „schikanöse Maßnahmen der Justizorgane" ge-
1ügt. Fehlende Kooperationsbereitschaft - auf allen Sei­
ten - wird beklagt. Über den exzessiven Gebrauch, ja 
den gezielten Mißbrauch von Verfahrensrechten wird Be­
schwerde geführt. Von einer Klimaverschlechtenmg, gar 
vom Klima des Hasses im Gerichtssaal wird berichtet. 
Während ein .neuer Typ des Ve1teidigers" im Gespräch 
is~ der „ohne jene traditionelle Zurückhaltung und Ver-

bindlich.keit" die Möglichkeiten der Strafpl'Ozeßordnung 
ausreizt, begegnet. uns auch der Zwangsve1teidiger oder 
aufgenötigte Pflichtveiteidiger - als Karikatur eines Advo­
katen abgewertet, wie sio Daumier erbärmlicher nicht 
hätte zeichnen können. 

Dieser gesamte Hintergrund ist empilisch nicht ausge­
leuchtet. 

Die Geset.zesändemngen der letzten Jahre - die ins 
Detail gehende Regelwig über die Ausschließung des Ver­
teidigers, .für die es im Ausland kein Gegenstück gibt", 
Übmwachung des schriftlichen Verkehrs, Trennscheibe, 
Kontaktsperre, die Umgestaltung des § 245 StPO, die Ein­
führung der Rügepräklusion nach den §§ 222 a und b 
StPO, um mu- einige wenige zu nennen - diese Gesetzes­
änderungen werden daher von den einen als Folge, von 
den anderen als Ursache dieses verände1ten Klimas inter­
pretiert. 

Auch die statistisch belegbare Quantitative Dimension 
des Strafverfahrens zählt zu jenen Faktoren, die Strafver­
teidigtmg heute zum Thema machen. Die Strafjustiz hat 
eine Massenerscheinung - auch Umfangsverfahren von 
(allzu) langer Dauer - zu bewältigen. Sie sucht nach Er­
ledigungsstrategien, die weniger personelle und sächliche 
Mittel verschJa11gen. Von diesem Sog der Minimierung 
werden auch Rechtsgarantien, wie die Strafverteidigung, 
etfaßt. 

Die Debatte ist aber auch deshalb aktuell, weil die 
Doppelstellung des Verteidigers - hier Organ der Rechts­
pnege, bei der Ermittlung der materiellen Wahrheit be­
hilflich, da Beistand, der einseitig zugunsten des 
Beschuldigten tätig sein soll - auf dem Prüfstand steht. 
Es wird die Frage aufgewo1fen, ob es Zeit zum Abschied 
von diesem Modell eines Ve1teidigers sei, der „zwei Her­
ren" dient, ein Modell, mit dem man - wie formuliert 
wurde - .in mhigen T-agen ohne Schwierigkeiten leben 
konnte", weil es die Konfliktfelder verdeckte, die Pro­
bleme des Alltags des Ve1teidigers zuschüttete, ver­
drängte, aussparte. War in der Vergangenheit immer 
wieder von den Grenzen der Verteidigung die Rede - wie 
auf dem Coburger Anwaltstag 1949 -, diskutierte man 
Konflikte im Verteidigerverhalten kasuistisch und punktu­
ell, so wird heute nach der inhaltlichen Bestimmung des­
sen gefragt, was Vetteidigung substantiell ist. Nicht 
zufällig hat sich die seil Anfang dieses .Jahres erschei-
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nende Monatszeitschrift „Strafve1teicliger" vorgenommen, 
in die Grundsatzdiskussion einzustimmen - ich zitiere: 
„Was ein Strafverteidiger ist, was ein Strafverteidiger 
darf und was er nicht darf". 

III. 
„ Organ der Rechtspjle_qe" im Kreuzfeuer 
Im Zentrum der Auseinandersetztmg steht die Frage 

nach der „Funktion", nach der „Rechtsstellung" oder auch 
der .Aufgabe" des Strafverteidigers. Daß fiilher wie 
heute diese Thematik kontrovers diskutie1t worden ist, 
hängt auch damit zusammen, daß die Strafprozef~ord­
nung eine äußerst fragmentaiische Regelung der Ve1tei­
digung enthält. Ob in iltr ein .schwerer Fehler des 
Gesetzes" liegt - wie manche meinen oder ob sich hinter 
ihr weise Zurückhaltung verbirgt, ist noch nicht ausge­
macht. Hauptangriffspunkt ist die Formel „Organ der 
Rechtspflege" - schon von Max Alsberg als 11ideale Ver­
klänmg der Stellung des Verteidigers" abgelehnt. Ihre Be­
rleuLung soll sich in der .Erhabenheit des Wortes" 
erschöpfen und „nichts anderes als begrifnicher Unsinn" 
sein. Sie soll dazu dienen, ,,Anwälte zu disziplinieren und 
sie im Sinne staatlicher Strafverlolgung in die hoheit­
lichen Interessen einzubinden" und soll einen Bruch mit 
dem liberalen Leitbild des Vetteidigers darstellen. 

Wer die Dinge so sieht, n u r so sieht - das sei hier 
schon gesagt -, verkennt histo1ische Abläufe und negiert 
strukturelle Zusamme11hänge, in welche die Strafverteidi­
gung eingebettet ist. 

Alternativen werden allerdings in ebenso globalen Be­
griffen angeboten wie dem „parteigebundencn Helfer", 
dem „Rechtshelfer sozialer Gegenmacht" und dem .rei 
nen Interessenvertreter". Die bltensität, mit der um sol­
che Et.iketl.ienmgen gerungen wird, ist umgekehrt 
proportional zu deren Aussageln·an.. Dtre Verfechter blei­
ben die Antw01i auf die Frage schuldig, ,,welche konkre­
ten lmplikationen solcher funktionsbeschreibungen sie 
verteidigen oder bekämpfen", liegt es doch auf der Hand, 
daß die Aufgabe des Strafverteidigers Annähenmgen zu 
jedem der verwendeten Termini hat. 

Die begriffliche Auseinandersetzung darübe1; ob der 
Verteidiger a u c h Organ der Rechtspflege oder n u r 
einseitiger Interessenvertreter des Beschuldigten sei, 
halte ich daher fftr unfrucht:bat; weil all e rliese Formeln 
- auch und gerade „Organ der Rechtspflege", wie der 
Wust der Umsclu·eibungsversuche und die Geschichte zei­
gen - schwammig, ideologieanfällig 1md daher nicht un­
gefährlich sind. Sie gleichen Kugeln in einem 
Glasperlenspiel, die nichts darstellen als sich selbst. 

Aus der Vokabel .Organ der Rechtspflege" Hißt sich 
nur mit begriff!tjuristischen Mitteln meht· an Bindungen 
des Verteidigers herausdestillieren als eine funktions­
bezogene Analyse seiner Befugnisse nach der Strafpro­
zeßordnung hergibt. Der Figur des einseitigen Interessen­
vertret.ers lassen sich nicht mehr Einwirkungs- und 
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GestaltungsmögUchkeiten zuordnen als das Recllt bereit­
stellt. 

Nicht die einseitige Ausrichtung an Prinzipien, an 
große Funktionsbeschreibungen, kann die Gmndlage ei­
ner sachgerechten Bestimmung der Verteidigeraufgabe 
sein. Sie kann nm· aus den Funlctionszusammenhängen 
des Strafverfahrens selbst heraus gewonnen we1·den, aus 
ihrer dienenden Fu11ktion, die Rechtsposition des Beschul­
digten zu effektuieren. 

IV 
Kein Gesamtkonzept der Verteidigung 

ir,Jolge zu großer Erkenntn'is-und 
InJonnationsdefizite 

Strafverteidigung ist daher keine invariable Gl'öße, 
die ein für allemal aus sich selbst heraus definiert wer­
den kann. Sie ist abhängig auch von der Stmktur des 
Verlahrens, in dem sie agieren soll. 

Sch.on deshalb, weil die Reform des Strafprozesses 
noch unbewältigt ist, krum derzeit ein geschlossenes Ge­
samtkonzept. <ler Strafve1teidigung nicht vorgestellt wer­
den. 

Während die S t r a f r e c h t s refonn weitgehend 
hinter uns Hegt, steht die Reform im V e 1· f a h r e n s­
r e c h t noch aus. Zwar wurde 1964 im Bundestag eine 
'I'otalrevislon des Strafvetfa.hrensrechts beschlossen, je­
doch ist nicht einmal die dafür vorgesehene Kommission 
eingesetit worden. Materielles Recht und Prozeßrecht 
sind in ihrer derzeitigen Ausgestaltung asynchron -
sch011 1970 von Hans D a h s se11. plastisch f01muliert: 
,,fo1tscltrittlichcs Strafrecht in tückständigem Strafverfah­
ren". 

Die Eingriffe in das 8trafverfalu·ensrecht, an denen es 
in den letzten Jahren wahrlich nicht gefehlt hat, tragen 
über weite Strecken den Charakte1; der aus der venuute­
ten oder auch nur scheinbaren Notwendigkeit des Tages 
geschaffenen Augenblicksregelung und entbehren einer 
Gesamtperspektive. 

Beispielsweise eine Refom1 der Hauptverhandlw1g, 
die gerade von Strafverteidigem gefordert wird, beiilhrt. 
gnmdlegende Fragen der Strafverteidigung. Das von 
R o x i n vorgeschlagene „Wechselverhör" setzt den ver­
teidigten Angeklagten voraus rmd bedingt die durchgängi­
ge notwendige Ve1ieidig11ng. Daß auch die Zweiteilung 
der Hauptverhandlung - Schulclinterlokut - die Rolle des 
Verteidigers zumindest für die zweite „Halbzeit" des Ver­
fahrens verändert, steht außer Zweifel. Evident ist. 
schliegllch - um ein weiteres Beispiel zu nennen -, daß 
auch der Rechtsmittelzug das konla.-ete Verteidigerverhal­
ten mitbestimmt. Der Verteidiger in einer Strafkammer­
sache, in der nur die Revision als Rechtsmittel zur 
Verfügung steht, muß - nimmt er seine Aufgabe ernst -
nur mit Blick auf die Revisionsinslanz Beanstandungen 
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anbringen, Ri\gen erheben, Anb'äge stellen und Beschlüs­
se der Kammer herbeiführen. PrabtmaLlscher, weniger ror­
mal kann sich der Vel'teicliger im amtsgerichtlichen 
Verfahren verhalten, weil et· eiforderlichenfälls eine Neu­
auflage in Form der Berufungsverhandlung erzwingen 
1<ann. 

Daß also die Reform der Rechtsmittel Auswirla.mgen 
auf die Strafverteidigung hat, liegt auf der Hand. 

Die Reform der Verteidigung krankt aber nicht nur an 
der noch unbewältigten Strafprozeßreform, sondern lei­
det auch daran, daß im rechtsdogmatischen Bereich noch 
ein großes Erkenntnisdefizit besteht. 

Die Zivilrechtsdogmatik hat - von einer Art ßerüh­
nmgsangst befallen - in der über hundert Jahre andau­
ernden Auseinandersetzung um den Strafverteidiger die 
zivilrechtliche Bezielumg zwischen dem Beschuldigten 
und seinem Verteidiger ausgespart. Zwar ist anerkannt, 
daß diese vertragli che Beziehung als Geschäftsbesor­
gungsverLrag zu werten ist, die inhaltliche Ausgest.altung 
dieses Verhältnisses wurde indes nicht erörtert. In den 
Saclu·egistem der BGH-Kommentare tauchen Begriffe wie 
„Verteidiger" oder .Strafverteidigung" ebenso wenig auf 
wie in BGB-Lehrbüchem 

Gerade die Beziehung des Verteidigers zum Mandan­
ten ahei· wird heute nachhaltig diskutiert. Waren bisher 
Distanz und Zuriickhaltung zum Mandanten Leillinien 
des Verteidigerverhaltens, rücken neuere Konzepte den 
Veiteidigei· nahe an den Beschuldigten heran. 

Es wird daher Zeit, dieses Vertragsverhältnis auch zi­
vilrechtlich auszuleuchten. 

Lassen Sie mich aus der Vielzal1l der Fragen nur we­
nige aufwetfen. 

Erweist sich die Vertragsfreiheit - § 305 BGB - als 
Basis, Abhängigkeiten des Verteidigers zu begründen? 

Soll der Beschuldigte nicht wirksam mit seinem Ver­
teidiger vereinbaren können, die Ehefrau als Zeugin 
nicht zu benennen oder nach einer langen Hauptver­
handlung kurt vor dem erhofften Freispruch die eingetre­
tene Verhandlungsunfähigkeit nicht zur Sprache zu 
bringen? Wenn schon - wie manche meinen - der Be­
schuldigte das Konzept seiner Ve1teidigung selbst entwik­
kelt und bestimmt) kaim er dann nicht auch dieses 
Konzept zur Geschäftsgrundlage des Mandatsverhältnis­
ses in zivilrechtlicher Hinsicht machen? 

Doch genug solcher zivilr echtlicher Fragen, zumal 
sich das Verhältnis zwischen dem Verteidiger und dem 
Mandanten nicht in zivilrechtlichen Kategorien erschöpft. 
Diese werden ergänzt, überlagert, übe1wölbt von einer 
öffentlich-rech!Jichen Komponente, deren .Entstehungs­
grund und Ausmaß zwar noch unerforscht sind, auf des­
sen Inhalt aber ich skizzenhaft noch eingehen werde. 

Ein Nacltholbedal'f besteht aber nicht nur in der Dog­
mati.k. Auch die empirischen Wissenschaften, insbesonde­
re die Strafprozeßlehre - jenes „Feld der tatsächlichen 
Gegebenheiten und Vollzüge im Prozeß", haben bislang 
den Strafverteidiger vernachlässigt. 

Während uns die Kriminologie erste Ergebnisse über 
die „Staatsanwaltschaft im Prozeß strafrechtlicher Sozial­
konb'oll e" liefert, Soziologie und Psychologie uns Ein­
blicke in Richterverhalten und Richtereinstellungen er­
möglichen, Selektionsmechanimien polizeilicher Tätigkeit 
Konturen erhalten, wissen wir über die Rolle und das 
Verhalten des Verteidiget'S in der Verl'alu:enswil:klichkeit 
sehr wenig. Gesicherte Erkenntnisse über das, was die 
Strafverteidigung im Verlaufe des Verfalu:ens leistet, wel­
che Wirkungen sie wann, wie, wem gegenüber entfaltet, 
besitzen wir nicht. Das aquisitorische Vorfeld der Tätig­
keit des Strnfvert.eicligers ist e.ine weitgehend unbekannte 
Landschaft. Empirisch nicht aufbereitet sind die Aktivitä­
ten, die der Verteidiger in, Verlaufe des Verfalu·ens tätigt 
oder auch w1terläßt. Auf die Frage, welche Auswirkun­
gen der Einsatz des Strafverteidige1'S auf das Ergebnis 
des Verfahrens hat - also atü die Frage nach det· Effizi­
enz - lassen sich derzeit nur Hypothesen formulieren. 
Wir wissen zwat; daß auch hierzulande Verfahrensergeb­
nisse ausgehandelt werden - Einstellung nach § 153 a 
StPO, Stratbefehl anstatt einer Hauptverhandlung, die 
durch, weitgehenden Verzicht auf Verteidigung verkürzte 
Hauptverhandlung -. Abei· wie verbreitet diese .Praxis ist 
und in welchen Formen sie erfolgt, kann niemand zuver­
lässig sagen. 

Es ist daher an der Zeit, mit der Rechlstatsachenfor­
schw1g zur Strafverteidigung zu beginnen, um eine empi­
rische Basis rül' ein Reformkonzept zu erhalte11. 

Zwischenbemerkung 
Ich kann nicht nur kein geschlossenes Gesamtkonzept 

der StrafverteidigLmg vorstellen. Es ist hier auch nicht 
der Ort, jedenfalls nicht die Zeit, eine buchhalterische Bi­
lanz der Pt•obleme der Strafverteidigung vorzulegen. 
Strafverteidigtmg - hätte Theodor Fontane gesagt - ist 
ein zu weites Feld. Nicht einmal gegenwärtig bes9ndei'S 
brisante Problemfelder wie 

Zwangsverteidigung 

Verbot der Mehrfachverteidigung, 

Ersatzverteidigung 

Reform rler notwendigen Verteidigung 

Kosten der Ve1teidigu.ng 

können aufgerollt werden. 

Ich muß mich daher auf einige Erwägungen be• 
schränken, werde auf die inhaltlich-substantielle Seite 
der Strafverteidig1mg eingehen und Perspektiven einer 
Reform aufzeigen. 

12L 
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V. 
Verteidigung als selbständige Aufgabe, 

die nicht voni Gericht oder/und der Staats­
anwaltschaft geleistet werden kann 

Wer die Aufgabe des Verteidigers darin sieht, " ... 
dafür Sorge zu tragen, daß der Strafanspmch des Staates 
.in justizförrnigem Wege verfolgt wird", wer den Verteidi­
gel' nur als Garanten der Justizförmigkeit des Verfahrens 
betrachte~ fonnulie1t eine Aufgabe, die auch dem Ge-
1icht und der Staatsanwaltschaft obliegt. Es bedeutet da­
her ein gl'obes Mi ßverständnis, anzur1ehrnen, angesichts 
der Pflicht des Gerichts, die Wahrheit zu erforschen, und 
des Ob,jektivi tätsgebots der Staatsanwaltschaft sei der 
Verteidiger eine strukturell überflüssige Figur. Eine solche 
Sicht verküi-zt Verteidigung auf die Beibringung entlasten­
der Umstände, erfaßt nur einen sektoralen ßereich und 
beschränkt sie auf die Funktion einer bloßen Kontrollin­
stam:. Sie negiert, daß Verteidigung jene lnstiLution des 
Strafve1fahrens ist, in der sich die Autonomie des Be­
schuldigten ve1wirklicht, in der sich seine Stellung als 
Prozeßsubjekt erst konstituiert. 

Begreift man die Subjektstellung des Beschuldigten 
als die Summe jener Rechte, auf das Verfahren einzuwir­
ken und es zu gestalten, vergegenwärtigt man sich, wie 
hoch ausdiffel'enziert und fachspezifi sch unser Straf- und 
Strafve1fahrensrecht sind, so wird deutlich, daß die eJflzi­
ente Handhabung dieser Rechte den Fachmann, den Ver­
teidiger, voraussetzt. 

Die Untersuchungen zum Fehlmteil zeigen auf, wie 
schwierig die einzigartige Rolle des Beschuldigten zu be­
wältigen is1., wie unfähig zur Selbstverteidigung selbst 
jene Beschuldigten sind, deren Handlungs- und Leistungs­
fähigkeit im Sozialleben außer Zweifel steht. Es sind die 
fehlende Distanz zm Tat und zum Tatvorwurf, die Ver­
stJ.ickw1g in den Prozeß der Verdachtsklärung, die Agonie 
der Ungewißheit über dessen Ausgang, die dislaiminle­
rende Wirkung des Veifahrens selbst, die den Beschuldig­
ten als Inter1n·eLen seiner Tniel'essen so wenig empfehlen. 

Diese strafprnzeßspezifisch defekte Autonomie kann 
nur durch den Beistand eines t>ersönlich nicht vom Tat­
verdacht betJ.·offenen Beistandes - Verteidigers - wieder 
hergestellt werden. 

Strafverteidigung erweist sich jedenfalls in hohem 
Maße abhängig von der Rechtsposition des Beschuldig­
ten, die von-angig geprägt wird von der UnschuJdsvermu­
tung und dem Nemotenetm•Prinzip. 

Ve1toidigung im Sinne der Wahrnehmung und der Ver­
wirklichung der Rechte des Beschuldigten ist hiernach 
gerade nicht „Verpflichtung, bei der Ermittlung der mate­
riellen Wahrheit mitzuwirken" - wie es in einem Gruß­
wort zu diesem Anwalt.~tag heißt sondern eher Bremse, 
ein kalkuliel'tes Gegengewicht, ein mögli cherweise justiz­
hemmendes Element, vielleicht lästig, evtl. ein Ärgernis. 
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nEs macht diesen Bemf mitunter aus" - so wurde richtig 
fo1muliert - .,ein Ärgernis zu sein". 

Schon länger gil t, daß der Strafprozeß die Wahrheit 
nicht mehr um jeden Preis erforscht. Dem Prinzip der 
materiellen Walu·heit sind vielfältige Grenzen gesetzt. Der 
GnrndsaLz der Unschulclsvermutung, das Prinzip, sich 
selbst nicht belasten zu müssen und das Recht zu 
schweigen sind nonnative Hürden auf der Suche nach 
der Wahrheit, die um höhernr Werte will en respektiert 
werden müssen. 

Der Gesetzgeber rn u ß Verteidigung einrichten, eta­
blieren, garantieren und Grenzen markieren. Er k a n n 
sie aber nur marginal mit Inhalten versehen. 

Verteidigung, die ihren Namen verdien~ muß sich 
orienLieren an der I n L e r e s s e n 1 a g e des Beschul­
digten, die angesichl.s der tmendlichen Vielfa!L der Le­
benswirklichkeit Richter und StaatsanwalL nicht 
erkennen können. Daher kann die Rolle des Ve1teidigers 
weder vom Gericht noch von der Staatsanwaltschaft mit­
gespielt werden. Nicht einmal sektoral kann sie von der 
sog. gerichtlichen Fllrsorgepflicht aufgefangen werden. 

Das subjektive, aktuelle Interesse nun, dem Verl.eidi­
gung dienen soll , bestimmt zunächst allein der Beschul­
digte. Zlll' Subjektquali tät des Beschuldigten gehört seine 
Freiheit, unter verschiedenen Ve1teidigm1gsmöglichkciten 
zu wählen und die Strategie seiner Ve1teidigung eigenver­
antwortlich zu bestimmen. 

Es ist jedenfalls kein „wohlverstandenes Interesse", 
das vom Gericht oder der Staatsanwaltschaft definiert 
wird. Allein dem Verteidiger ist es vorbehalten, im Einzel­
fall i..11 und nach Ausei.t1andersetzungen mit dem Mandan­
ten durch sein Einwi1·ken auf den StJ.•afprozeß dem von 
ihm erkannten Interesse des Mandanten Rechnung zu 
tragen. 

Nicht jedes Interesse kann respektiert werden. Dies 
folgt auch aus der Einsicht, daß StJ.'a:fverteidigung ein 
Recht innerhalb des Ve1fahrens ist, nicht ei..11 Recht gegen 
das Verfahren. 

Grenzfälle vormtragen, fehlt die Zeit, zumal es Pa­
tentrnzepte nicht gibt. 

Einige Hinweise dürfen abe1· nicht fehlen. 

Der Begriff des Interesses ist nicht nul' alt, auch schil­
lernd und komplex. Die rechtswissenschaftli che Diskussi­
on um diesen Terminus hat noch nicht begonnen. Die 
sozialwissenschaitl iche LiLeratur setzt an, sog. Mandan­
teni.tlleressen zu analysieren und zu deut.en. 

Nehmen wir das lntemsse an der Nut.zung des l'echt­
lich zugebilli gten Uandlungsspielraums, das Interesse an 
einem geringeren Strafmaß und das Interesse an der 
Wahmng der persönlichen ldenLitäl des Beschuldigten im 
Ve1fahren. 
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1n all diesen 1nteressenlagen sind Konfliktkonstellatio­
nen angelegt, die es zu sehen gilt. 

Lassen Sie mich dies in drei Fragen verdeutlichen. 

Soll der Verteidiger dem Wunsch des Mandanten nach 
reibungslosem Ablauf des Ve1fahrens entgegenkommen, 
obwohl er sich von verfahrensverlängemden Beweisan­
trägen einen günstigeren Ausgang des Verfalu·ens erhofft? 

Ist es angebracht, im Interesse eines niedrigeren 
Strafmaßes im Plädoyer ein Bild von der Persönlichkeit 
des Beschuldigten zu zeichnen, mit dem dieser sich nicht 
identifizieren will oder kaim? 

Hat hier das Interesse des Mandanten an der Wah­
mng eines konsistenten Bildes von sich selbst den Vor­
t'ang vor dem Interesse an einer niedrigeren Strafe? 

VI 
,,Freiheit" gegen ,, ~rtrauen" 

Strafverteidigung im Sinne „formeller Defension", also 
im Sinne der Tätigkeit eines Dritten neben und an der 
Seite des Beschuldigten muß in Abhängigkeit von einer 
historisch belegten 1nterdependenz gesehe.n werden. Mit 
ihr hängt zusammen, daß der Status des Verteidigers und 
die Stellung des Beschuldigten miteinander unvereinbar 
sind. Dem Verteidiger sind „Beschränkungen auferlegt, 
welche einem Beschuldigten aus guten G1iinden nicht ab­
verlangt werden". 

Der Entwicklungsgeschichte der StPO und anderer 
Gesetze läßt sich eine Wechselwirkung entnehmen zwi­
schen der Bereitschaft des Gesetzgebers, Verteidigung zu 
etablieren und zu stärken, und der Art und Weise, wie 
Verteidigung faktisch ausgeübt wird. Der Gesetzgeber 
steht immer vor der Alternative, die Befugnisse des Straf­
verteidigers weit zu bemessen in der E1wartung, daß sie 
nicht der Sache zuwider ausgeüht werden, oder Vorkeh­
nrngen gegen Mißbräuche durch rnstiiktive Fassung der 
Verteidigenechte zu treffen. Indem der Gesetzgeher dem 
Verteidiger eigene, selbständige - jedenfalls üher die des 
Beschuldigten hinausgehende - prozessuale Befugnisse 
einräumt, vermutet er oder setzt er eine - wie auch im­
mer geartete - personale Integrität des Verteidigers vor­
aus. Wird er in dieser E1wartungshaltung enttäusch~ 
reagiert er evtl. restrikt iver als nach der Sachlage veran­
laßt. MiL anderen Worten: Der Gesetzgeber verfolgt, ol) 
und inwieweit sein Vertrauensvorschuß eingelöst wird, 

Die Wechselwirkung läßt sich in besonderer Weise an 
P1ivilegien des Verteidigers demonstriel'6n. 

Ich erinnere an das Sanktionsprivileg1 das sich aus 
dem Schweigen des Gerichtsverfassungsgesetzes ergibl 

Der Verteidiger unterliegt bei ungebührlichem Verhal­
ten - weil in den §§ 1771 178 GVG nicl1t genannt - nicht 
der Ordnungsmacht des Vorsitzenden, die - dies sei hier 
eingeschoben - auch nicht durch eine Entpflichtung, die 

sich auf Ungebühr stützt, wieder eingeführt werden darf. 
Diese Sonderstellung ist das Ergebnis einer Gesetzesent­
wicklung bis 1921. Indem der Gesetzgeber damals die 
Verhängung eines Ordnungsgeldes bis 100 Mark bei Unge­
bühr von Verteidigern und Rechtsanwälten abschaffte, 
ging er von einem Verhaltenskodex aus, der solche Sanlc­
tionen e1iibrigte, und verließ sich einmal mehr auf stan­
dosrechtliche Kontrolle. Es ist konsequent im Sinne der 
aufgezeigten Interdependenz, daß in den letzten Jahren 
der Vorschlag autkam, den Verteidiger wieder der Ord­
nungsgewalt des Gerichts zu unterstellen. 

Dieses Prinzip, daß der Vertrauensvorschuß des Ge­
setzgebers in Verteidigerverhalten rechtliche Bindungen 
erfordert, verbirgt sich - wenn auch nur schemenhaft -
hinter der Vokabel „Organ der Rechtspflege" und es wird, 
ganz gleich, ob dieser ,,Elu·entitel der Anwaltschaft" ge­
strichen oder ersetzt wird, als legislatorisch-psychologi­
scher Zusammenhang erhalten bleiben. 

Dieser Grnndsatz von der Wecl1selwirkung .Freiheit" 
gegen „Vertrauen" enthält eine starke Versuchung für den 
Gesetzgcbet; je nach den Zeitläuften Ve1teidigung zu stär­
ken, zu minimieren oder sie gar nur noch als Staffage zu 
erhalten. 

Im Jahre 1965 schien - so wurde geschrieben - ,,für 
den Strafprozeß der Morgen einer neuen Epoche ange­
brochen". Das damalige Strafprozeßänderungsgeset.z - als 
,,Anwaltsgesetz" gescholten - verkörperte ein hohes Maß 
an Liberalisiemng auch und gerade im Verhältnis des 
Verteidigers zum Beschuldigten. Diese Epoche dauerte 
aber nicht lange. Kaum 10 Jahre später wurde eine Ten­
denzwende in der Strafprozeßgesetzgebung konstatiett, 
auch und gerade im Verhältnis des Verteidigers zum Be­
schuldigten. 

Die Gesetzesänderungen der letzten Jahre dokumen­
tieren einen „bedenklichen Umgang mit der Verteidiger­
position'', belegen, wie sehr der Gesetzgeber der 
Versuchung erliegen kann, Verteidigung zur veränderli­
chen - beliebigen Größe zu denatmieren. Das Prinzip 
„FreiheW' gegen „ Vertrauen" kann zum verheerenden 
Spiel werden, wenn der Gesetzgeber Rechte staLuier~ sie 
dann aber nimmt, wenn sie genutzt wet·den (müssen). 

Lassen Sie mich diese These belegen mit dem Hin­
weis auf die Neufassung von § 245 StPO - del' Vol'sch.rift 
über das präsente Beweismittel in der Hauptverhand­
lung. 

§ 245 a. F. war die einzige Waffe, aucl1 gegen die In­
tentionen des Gerichts „Beweise vorzuführen". Ihr guter 
Sinn lag - wie das Reichsgel'icht prägnant formulierte in 
der Eiwägung, daß .der Gebrauch der herbeigeschafften 
Beweismittel im Gegensatz zu der Anschauung des Ge­
richts, auch wenn diese auf einer sorgfältigen Würdigung 
bemht, doch unerwarleterweise etwas ergeben kann, das 
erheblich ist. oder noch mehr zugunsten des Angeklagten 
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wirkt als das, was zuvor für wahr odel' unwiderlegbar er­
acht,et worden ist". 

Das Essentiale dieser autonomen Beweisvorfüluw g 
lag darin, daß sich der Verteidiger auf Auseinanderset­
zungen mit dem Gericht nicht einzulassen brauchte und 
er das Gericht zwingen konnte, auf Beweise zu erken­
nen. 

Indem nunmehr ein Beweisantrag gestellt werden 
muß, der wenn auch unter engeren Voraussetzungen -
abgelehnt werden kann, entfälJI dieses Recht, die Voraus­
setzungen filr die Beweiserhebungspflicht des Ge1icht:s 
selbst herbeizuführen. Mit dem Wegfall dieses Beweiser­
hebungsansp111chs1 dieser autonomen Beweisvorfillu.ung, 
wird - wie zutreffend gesagt - .ein Essentiale eigenstän­
diger Verteidigung zerstöti". 

In diesem Zusammenhang ist die Streichung des 
§ 257 a StPO - des Rechts, jederzeit Erklärungen abge­
ben zu können - ebenso zu erwähnen wie die Rügeprä­
klusion nach den §§ 222 a und b StPO, die den 
Verteidiger zwing~ vor Beginn der Vernehmung des er­
sten Angeklagten zur Sache den Einwand der fehlerhaf­
ten Besetzung des Ge1ichts zu erheben und so die 
Atmosphäre schon am Anfang der Uauptverhandlung zu 
belasten. Gerade diese Präklusion der Besetzungsrüge 
zeigt, wie wenig der Gesetzgeber den favor judicis ge­
wichtet. Es wende niemand ein, die Richter zeigten für 
die Pflicht des Verteidigers, diesen Besetzungseinwand 
auch dann zu erheben, wenn das Gericht nur möglicher­
weise fehlerhaft besetzt ist, durchgängig Verständnis. 

VII 
Die Reform des Ermittlungsverfahrens als 

Prüfstein für den Gesetzgeber 
Die Geschichte de1· Verteidigung zeigt, daß sie wm 

Feigenblatt werden kann, zum just.izförmigen Deko1; daß 
der Gesetzgeber die Verteidigung inhaltlich aushöhlen 
kann. 

lch erinnere an den Inquisitionsprozeß, der das Recht 
auf den Verteidiger zwar anerkannte, die .formelle Defen­
sion" aber erst zuließ, wenn die Beweiserhebung abge­
schlossen war. Sogar der „Hexenhammer" schloß die 
Bestellung eines Verteidigers nicht aus. Dieser .recht­
schaffene Mann" dmfte die Verteidigung, aber erst über­
nehmen, wenn er sich von der Unschuld des Tnquisiten 
überzeugt hatte. Entsprechend dem komödienhaften Cha­
rakter des „endlichen Recht.stages" blieb die Verteidigung 
des I.nquisiten so pure Farce. 

Gerade weil das Recht auf den Beistand eines Vertei­
digers an Bedeutung verliett, wenn es erst nach wichti­
gen Vorentscheidungen gewährt wird, liegt die markante 
Veränderung in der Anerkennung des Rechts, daß sic;h 
der Beschuldigte i n j e d e r L a g e des Ve1falu·ens 
des Beista11des eines Verleidigers bedienen kann. Diesen 
Durchbl'Uch hat der T e x t des § 137 Abs. 1 StPO vollzo-
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gen. In den Motiven wird gar ausgeführt, daß es „als 
eine Forde1wg der Gerechtigkeit erscheint, schon von 
Anbeginn des Vetfährens an gleichwie dem auf die Über­
fiihnmg des Beschuldigten gerichteten Angriff des Klä­
gers, so auch der Verteidigung des Bescl,uldigten freie 
Bewegung zu gestatten". 

Daß der Zeitpunkt, von dem ab Verteidigung erlorder­
li ch ist, stärker in das Vorverl'ahren verlegt werden muß, 
ist eine Fordenmg von äußerster Dringlichkeit. 

In der empirischen Strafprozeßlehre ist heute All ge­
meingut, daß dem Ermittl1rngsverfahren eine urteilsprä­
gende Bedeutung zukommt, es daher nicht mehr als 
bloßes Stoffsammlungsverfahren verharmlost werden 
darf, in ihm ftil hzeitig Informationen selektiett werden 
und dadurch die Bandbreite späterer alternativen Ent­
scheidungen eingeengt wird. Das Vorverfahren hat auch 
deshalb eine selbständige Funktion, weil es nicht selten 
mit Entscheidungen sanktionsähnlicher Art endet. 
Schließlich bedeutet die Anklageerhebung am Ende des 
Elmittlungsvetfahrens angesicht.~ der geringen Frei­
spruchsquote die hohe Wahrscheinlichkeit, auch vemrteilt 
zu werden. 

Dieses Gewicht des Emlittlungsvetiahrens zwingt zu 
einer verstärkten Einwirkungsmöglichkeit des Verteidigers 
auf das Ermittlungsverfahren - bisher de fact.o nur allzu 
zaghaft ausgeübt wie sich paradigmatisch daran belegen 
läßt, daß der Figm· des ermittelnden Verteidigers noch 
immer ZurückhalLlmg, wenn nicht gar Skepsis, entgegen­
gebracht werden. Mag auch das Wort von der eigenen 
Ermittlungstätigkeit des Strafverteidigers sprachlich über­
höht sein, weil sie sich qualitativ von der Ermittlungstä­
tigkeit der Strafverfolgungsorgane dadurch unterscheidet, 
daß ihr keinerlei Zwangsmittel zm· Verfügung stehen und 
deshalb besser von Erkundigungen, Recherchen und 
Nachforschungen die Recie sein soll te, von dlesem unbe­
stritLenen Recht soll te jedenfalls mehr Gebrauch gemacht 
werden. Die Gebührenordnung sollte in illrer falschen Ge­
wichtung der Tätigkeitsabschnitte nicht so sehr das Ver­
halten der Verteidiger detemlinieren. Ilmen sollte es zur 
Selbstverständlichkeit werden, aktiv an der '¼!rdachLiiklä­
rung mitzuwirken. Auch der Kontakt zum Zeugen oder 
Sachverständigen sollte aus dem Bereich des Halbheimli­
chen, des Halbunlauteren herausge1iickt werden und das 
Tätigkeitsfeld des Vetteidigers kennzeichnen. Nur so kann 
das Mißtrauen in den Augen der Richter und Staatsan­
wälte abgebaut werden. 

Unabhängig von diesem Appell an die Verteidiger ist 
auch der Gesetzgeber aufgerufen, die .Rechtsposition des 
Beschuldigten und des Vetteidigers im Ermittlungsverfah­
ren - bisher nur rudimentä.t· ausgestaU.ei - neu zu be­
stimmen. 

Notwendige Reformpunkte sind hier - schwerpunktar­
tig formuliert - Formalisierung der ßcschuldigteneigen­
schaft, indem sie dw·ch einen formellen Akt kenntlich 
gemacht wird, Gelegenheit zur möglichst frühzeitigen 
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Verteidigung, normative Regeln für die Erhebung des 
Sachbeweises, die Kontrollierbarkeit des Beweisergebnis­
ses und Verläßlichkeit der Methode gewährleisten, Vor­
vel'legung der notwendigen Verteidigung, Erweitemng der 
Anwesenheitsrechte bei Vernehmungen, Stärkung des Be­
weisantragsrechtes und die gesetzliche Verankerung die­
ser sog. Ermittlungsbefugnis des Ve1teidigers. 

Nun liegt es auf der Hand, daß das Ermittlungsve1~ 
faltren im Tnteresse der Gewährleistung der Effektivität 
rler Verbrechensbekämpfung einer grenzenlosen Verstär­
kung der Vetieidigerbefugnissc nicht zugänglich ist. Die 
Gefährdung des Untersuchungszwecks als Grund für die 
zeitweili ge Versagung von Befugnissen wird daher unver­
zichtbar sein. 

Die legislatorische Lösung steht noch aus. Sie wird 
Prüfätein dafür sein, ob der Gesetzgeber der aufgezeigten 
Vel'Suchung, erliegen wird oder es mit der Verteidigung 
ernst meint. 

Die Regelung des Akteneinsichtsrechts im Vorverfall· 
ren soll beispielhaft herausgegriffen werden. 

Eine Lösung dergestalt, daß dem Verteidiger ein un­
eingeschränktes Alrteneinsichtsrecht gewährt wird in der 
Erwartung, daß er sein Wissen nicht in vollem Umfange 
dem Beschuldigten mitteilt, würde fundamentale Stntktu­
ren des Verhältnisses zwischen Verteidiger und dem Man­
danten verkennen. 

Das Aktcneinsicbt.srecht muß vielmehr so ausgestaltet 
werden, daß das, was gemeinhin Vertrauensverhältnis ge­
nannt wird, nicht belastet wird - anders ausgedrückt: 
das Alrteneinsichtsrecht darf nicht aus Bechtsg1ünden zu 
einem unterschiedlichen Informationsstand von Verteidi­
ger und Beschuldigt.am führe11. »All es was der Verteidiger 
zu erfahren berechtigt ist, muß auch der Beschuldigte er­
fahren dü1fen". 

VIII 
Der Einfluß des materi.ellen Slra;frecht,s 

au/ die Strafvertei,digung 
Das täterbezogene, spezialpräventiv orientierte Straf­

recht wirkt sich in melufachor Hinsicht auf die Strafver­
teidigung aus. 

Die intensive Erforschung der Persönlichkeit - Vor­
aussetzung für täteradäquate Sanktionen - rlrängt den 
Beschuldigten in eine Objektpositi on, die den Vert.eidige1· 
erforderli ch mach~ um die Subjektqualität zurückzuge­
winnen. 

Die Erweitemng der Sanktionen vermehrt das Inter­
ventionspotential der Verteidigung, führt die Verteidigung 
stärker an das soziale Umfeld des Mandanten heran, er­
öffnet Mögli chkeiten, auf dieses Umfeld einzuwirken, um 
auf diese Weise Voraussetzungen für richterliche Entschei­
dungen zu schaffen. Ich verweise nur auf die §§ 45, 

47 JGG, die den Verteidiger in die Lage versetzen, Verfall­
ren zm· Einstellung zu bringen dadurch, daß er ander­
weitige - sog. vor- und außergerichtliche - Sanktionen 
initüert. Auch erinnere foh an jene Stabili siemngsfakto­
ren, die fü.1• eine Aussetzu11g der Strafe zui- Bewährung 
unel'läßlich sind, die vom Verteidiger im Umfeld des Man­
danten gestaltet werden können - Ehe, Beruf, sonstige 
soziale Einbindungen. Daß der Verteidiger insoweit auch 
strafzumessungsrelevante Umstände schaffen kann, zeigt 
ein Blick ill § 46 StGB. 

lli er liegen Aufgaben, die nur zögerlich vom Verteidi­
ger wahrgenommen werden, die Strafverteidigung nicht 
nur tii ckwärts l.atbezogen, sondem auch vorwärtsgetich­
tet orientieren. 

In einem sozialen Sinne erweist sich Strafverteidi­
gung so als eine schöpferische 'l'ätigkeit., welche die Tat 
nicht als Momentaufnal1me aus dem Leben des Täters 
wertet, sondern sie in den Konflikt stellt , aus dem her­
aus sie geschehen ist. 

Tm täterorientierten Strafrecht der Gegenwart haben 
sich wichtige Teile der Sanktionsverwirkli chung in die 
Abschnitte der Strafvollstreckung und des Strafvollzugs 
verlagert. Verteidigung endet daher nicht mit dem Ein­
tritt der Rechtsio.'aft des Urteils. Verteidigertätigkeit wird 
ausgeübt in der Mitwirkung im Rahmen der nachträgli­
chen Gesamtstrafenbildung, in Verfahren über den Wider• 
ruf der Strafaussetzung zur Bewährung, im Antrag auf 
Aufschub der Strafvollstt·eckung und in Vel'faluen der 
Aussetzung der Restsanktion. Sie setzt sich im Strafvoll ­
zug fort. Gerade die Verrechtlichung des Strafvollzuges 
bietet ein weites Feld für die Tätigkeit des Strafverteidi­
ger"S. 

Weil Verteidiger in diesen Verfahrensabschnitten noch 
zu selten tätig werden, ist eine Ändemng auch im Selbst­
verständnis der Verteidiger vonnöten. Es gehört - orga­
nisch - zu den Aufgaben des Strafverteidigers, darauf 
ltlnzuwirken, daß auch der verurteil te Mandant "zu sei­
nem Recht kommt". 

IX 
Strafverteidigung als rechtspoli t'ische 

Funktion 

Das mat.el1elle Strafrecht wirkt nicht nur auf Inhalte 
der Strafverteidigung ein. Strafverteidig1mg muß auch 
ein F-aktor der Veränderung des materiellen Strafrechts 
sein. 

Der Stra.fve1teidige1· muß auf die Erkenntnis hinwei­
sen, daß Straftatbestände ihre Relativität haben. Was 
heute als Kindesmißhandlung ver1.11'teil t wird, galt vor 
nicht allzu langer Zeit als solide Et-ziehung. Was vor ab­
sehbarer Zeit als Geschäftstüchtigkeit gesehen wurde, 
wird von der Rechtsprechung schon als Betmg begriffen. 
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Der anwaltliche Vc1teidiger muß gegen reformbedütf­
tige Normen argumentieren, Tatbestandsmerkmale neu 
interpretieren, diese Versuche durchzusetzen trachten 
und zur Fortentwicklung des Rechts beitragen. 

Gerade weil nicht wenige Stt-aftatbesf.ände eine Sache 
des Datums und der Grenze sind, obliegt dem Verteidiger 
eine rechlspolitische - rechtsfortbildende Aufgabe. 

Was Adolf A r n d t über die Aufgabe des Anwalts 
gesagt hat, gilt abgewandelt auch und gerade für den 
Strafverteidiger: 

,.Denn die Aufgabe des Anwalts ist es: zu Gehör zu 
btingen. Insbesondere ist es nicht vorstellbar, wie die 
Rechtsprechung ihre Aufgabe erfüllen woll te, das 
Recht fortzubilden, gäbe es keinen Anwal~ der das 
Neue, ja zuweilen das Unerhörte zu Gehör brächte." 

Strafverteidigung muß auch die kriminologischen Er-
kenntnisse in ihre Aktionen einbeziehen. Sie muß auf die 
ätiologische Verknüpfung gesellschaftlicher Zustände mit 
den Normverstößen aufmerksam machen. ,,Eine Krimjna­
li tälstheorie, die auf die Anlage abwälz~ was die Umwelt 
zu tragen hat" - so ist zutreffend fo1muliert worden -
.,rninierL jede Voraussetzung für Strafverteidigung". 

X 
Schlu;ß bemerkung 

Der Mann auf der Straße, so es ihn gibt, setzt den 
Verdacht mit faktischer Schuld gleich und qualifiz ie1'L ihn 
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nicht als Prognose rechtlicher Schuld. Er btingt dem 
Strafverteidiger immer noch ein gerüU,elL Maß an Miß­
trauen entgegen. Unverständnis äußett er gegenüber 
dem Verteidiger, der für die strikte Einhaltung fonnaler 
Prinzipien, jener sog. schätzendon Formen, eintritt. Den 
Hinweis auf die Unschuldsvennutung quittiert er mit ach­
selzuckendem Staunen. 1n dieser llaltm1g von manchen 
Medien nicht selten unterstül.'Zt - wirkt vielfältiger histo­
rischer Ballast nach, der zur Gänze abgeworfen werden 
sollte. Zu lange galt der Verteidiger infolge seiner Nähe 
zum Beschuldigten als suspekt, verdächtig, fast schimpf­
li ch. Auch gehört die Auffassung, daß - der wirklich vor­
nehme und gute Advokat grundsätzlich keine Strafveitei.­
digung übernimmt, noch nicht zur hlsto1ischen Reminis­
zenz. 

Der Bürger sollte wissen, daß die Rechtsordnung 
nichts sicher Gegebenes ist. Immer wieder gilt es, um 
das jeweils richtige Recht zu ringen. Herakli t maß die 
Größe dieser Aufgabe mit dem Satz: 

„Das Voll< mu1~ für sein Gesetz kämpfen wie für seine 
Stadtmauer." 

Garantiert dem Bürger aber - 1Lm im Bilde zu bleiben 
- die Stadtmauer Schutz und Freiheit, dann muß es je­
dermann einsichtig sein, daß Strafverteidigung einen Teil 
dieser Stadtmauer ausmacht und daher nicht demontiert 
werden darf. 

{Qttell.e: AnwBl 1981, Sei.te 911) 
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1983 

Rechtspolitik unter dem 
Diktat der leeren Kassen 
Recht,sanwall Li~dwig Koch, Köln 

1 
1. ,,Arbeiten st.att Brummen'' heißt es für säumige 

Geldstraf'enzahler nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Dem 
Beispiel anderer Bundesländer folgend, sind jetzt auch 
hier die Vollstreckungsbehörden ermächtigt worden, eine 
uneinbringliche Geldstrafe gemeinnützig abarbeiten, statt 
absitzen zu lassen. 

Ein kleines Beispiel für Rechtspolitik, wie wir sie 
heule vorfinden: 

Wohl mehr von dem Diklal der leeren Kassen ge­
zwungen, angesichts überbelegter Strafanstalten Neubau­
ten nicht finanzieren zu können, als der Überzeugung 
folgend, der mit der Geldstrafe erfüllte Strafzweck werde 
durch eine verbüßte Ersatzfreiheitsstrafe und deren 
schädliche Folgen ins Gegenteil verkehrt, hat eine Lö­
sung erbracht, die dem rechtskräftigen Richt.ersprnch 
nicht entspricht. 

Signifikant ist der Lösungsversuch. Probiert wird die 
Alternative. Die leere Kasse der Verwaltung denaturiert -
legal - Rechtskraft, das Ergebnis ist wohlmöglich sozial 
erwünscht. 

• Diktat" definie1t Meyers Enzyklopädisches Lexikon 
mit „aufgezwungene, harte Verpflichtung". Rechtspolitik 
unter der harten Verpflichtung leerer Kassen zunächst 
deshalb nichts, was insbesondere einen Anwalt er­
schreckt, sondem jedenfalls auch Gebot zu sorgfältige1j 
der Entscheidung vorgeschaltetetj nachdenklicher P1i1fung 
unter nachdrücklicher Beachtung ökonomischer Gegeben­
heiten? 

2. Von Überlastung der Gerichte, zu langer Ve1fäh­
rensdaue1j EnUastung durch vorgerichtliche Konfliktrege­
lungsmechanismen, wird nicht erst geredet, seitdem die 
Kassen leer sind. Der 3. - nicht der 13.! - Deutsche Rich­
te1tag am 13. 9. 13 forderte, .die vorbeugenden Mittel 
zur Verhütung von Prozessen auszubauen". Der Präsident 

des Reichsge1ichts sprach im Aptil 1932 von in jähem 
Wechsel auftauchenden, immer neuen staatlichen und 
wi1tschaftlichen Problemen, die von immer neuen Rechts­
fragen begleitet seien, weshalb Rechtsverzögemng heute 
mehr denn je einer Rechtsverweigemng gleichkomme. 
Die Fordenmg des Tages bestehe daiin, unter Wahrung 
der Güte der Rechtspflege das Höchstmaß an Beschleuni­
gung zu erreichen. 

Der erste komplette Band der Deutschen Richte1-zei­
tung 1951 verweist auf die übermäßige Belastung der 
Gerichte. Alle Reformen, so fillute der Vorsitzende des 
Deutschen Richterbundes aus, müßten Stückwerk blei­
ben, wenn nicht die nötigen Mittel zur Verl'ügung gestellt 
würden, um den Richter zu entlasten und ihm so die not­
wendige geistige Entspannung zu verschaffen. Es war die 
Rede von übermäßiger dienstlicher Beanspruchung der 
Richter, deren Tätigkeit keine Rechtspflege mehr darstel­
le, sondern - 1951 - als „Holzhacken geistiger Akkordar­
beiter" zu bezeichnen sei. 

Der Vollständigkeit und der Redlichkeit halber darf 
nicht verschwiegen werden, daß im selben BallCI der 
Deutschen Richterteilung die Rechtsanwaltschaft sich äu­
ßern durfte mit der Fordenmg nach „sofortiger, den ver­
änderten Verhältnissen angepaßter Erhöhung aller Ge­
bühren". 

.,Bewirtschaftung der Rechtsgewähnmg" hieß die Po­
diumsdiskussion auf dem 41. Deutschen Anwaltstag 1981 
in Mainz, ,,Grenzen der Rechtsgewährung" war das Gene­
rallhema des soeben, aucn unter rechtsvergleichendem 
Aspekt, in München beendeten 13. Deutschen Richter­
tags . 

Podiumsdiskussion in Mainz und Generalthema in 
München nahmen das Stichwort von der 11Rechtsgewäh­
mng als knappes Gut" auf, das seit seiner Geburt auf 
dem Deutschen Richt,e1tag 1979 in dieser Stadt die 
rechtspoliti sche Diskussion in der Bundesrepublik be­
he1Tscht. Totale Überlastung der Gerichte ist die Vorgabe, 
die neben der daraus folgenden ,,Altemativen-Diskussion" 
im Sinne vor · und außergerichtlicher rechtlicher Kon­
lliktbereinigung umfangreich Papier hat beschriften las­
sen, nicht nrn· in Fachzeitschriften, sondern gerade auch 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit feierlichen Anspra­
chen zur Einfühmng und EnUassung von Gerichtspräsi­
denten oder bei Vortragsveranstaltungen rechtspolitisch 
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interessierter Institutionen. Überlegungen, wie es die 
Amerikaner uni! die Japaner marlten, beschäftigen nicht 
nur uns, sondern auch die Recht.ssoziologen, die aller­
dings bjsher so recht iil Überlastungs- und Entlastungs­
thesen nicht einstimmen mögen, sondern liebe1; jeden­
falls was die ordentliche Gerichtsbarkeit betrifft , von sehr 
sehr schnell en und effizi enten Gerichten sprechen und 
von den bisherigen Vorschlägen vorgerichtlicher Konflikt­
regelungsaltemativen EnUastungseffekte für die Gerichte 
sich kaum erhoffen. 

3. ,,Es gibt faule Richter, streitsüchtige Staatsanwälte, 
piilgelige Rechtspfleger und raffgierige Rechtsanwälte. 
Und zwar nicht zu knapp. Statt zu jammern, sollte die 
Justiz sich erst einmal selbst an Haupt und Gliedern re­
formieren". 

In dieser journalistischen Behauptung sind zuerst die 
Richtei; zuletzt die Rechtsanwälte angesprochen. Im Mit­
telpunkt unserer Rechtskultur steht mm ein.mal der Rich­
ter. Auf den Richter sind Rechtsdenken, Rechtsausbildung 
und Gesetzgebung ausgerichtet. Das lebende Recht wird 
bei uns vornehmlich durch die Recht.'iprechung beein­
flußt und entsteht nicht etwa aus dem Rechtsverkehr 
der Bürger untereinander oder aus anwaltlichen Gepflo­
genheiten, ganz unabhängig davon, ob die Kassen voll 
sind oder leer. 

Ob der Richter belastet ist oder wie der Richter zu 
entlasten ist, ist unsere Sorge. Es gilt , zwischen Be- und 
Entlastung der Gerichte und der Beschleunigung cler Ver­
fahren den goldenen Schnitt zu finden. Es ist fraglich, ob 
dieser Forderung auch dann, wenn die Kassen nicht leer 
wären, durch noch mehr Richter nachzukommen wäre. 

Die Justizministerin dieses Landes hat jüngst gesagt: 
• Schon jetzt, scheint mili hat unsere Justiz eine perso­
nelle Größenordnung erreicht, die eine Ausdehnung nicht 
mehr wünschenswert erscheinen läßt. Das von einem ho­
hen amerikanischen Richter entwo1fene und von Bender 
auf dem Deutschen Richtertag 1979 in Essen wiedergege­
bene Bild einer GeseUschaft, die mit Heuschrecken­
schwärmen von Anwälten und Horden von Richtern 
leben muß, ist wohl für uns alle wenig verlockend." 
Auch cler Deutsche Richterbund warnt vor der Erschlie­
ßung immer neuer personeller Ressomcen. 

Wit- haben damit ein gutes Beispiel für die Relativität 
der Dinge: Horden von Richtern ist spätestens das Diktat 
der leeren Kassen zu verhiildern imstande, Heuschrek­
kenscbwäm1e von Anwälten gebiert auch deshalb die lee­
re Kasse. 

So rasch das eine gestoppt werden kann, so wenig 
sind wir imstande, das andere zu verhiildern, obwohl wir 
es gerne möchten. Dies ist sicherlich ein Thema eines ei­
genen Vortrags, mit dem nicht nur die Anwaltschaft sich 
bald über die bloße Warnung vor dem Jurasturlium hin­
aus beschäftigen sollte. 
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Die Juristenausbildung isL sicher nicht nur, aber auch 
deshalb eine der aktuellsten, für Rechtspflege in Zukun~ 
entscheidende Frage, die nicht länger zlllückgestellt wer­
den dalf, weder unter Kassen- noch allgemeinen oder 
speziellen paiteipolitischen GesichtspUllkten. Weitestge­
hend übereinstimmende Vorschläge aller juristischen Ver­
bände beweisen einen breiten Konsens aller juristischen 
Pt-aktiker für die Notwendigkeit dieser gesetzgeberischen 
Maßnahme, d.ie die Normen1lut nichL vermehrt und an 
dem Diktat der leeren !fassen nicht länger scheitern darf. 

11. 

Ist damit, inhaltlich die Thematik von Rechtspolitik 
heute gekennzeichnet, soll ten wir fragen, ob das Diktat 
der leeren Kassen einwirkt. auf das V e r r a h r e 11

1 
in 

dem Rechtspolitik bei uns gehandhabt wird. 

Recht.-spoliti k im Verhältnis zwischen Bund und Län­
dern ist dal1i11 skizziert worden, daß die Gesetzgebungsar­
beit in den Lände1justizmwsterien sich überwiegend als 
Gutachtenpraxis zu Btmdesiilj tiativen darstelle, weil die 
zentralistische Auszehrung den Länderministerien als 
Hauptaufgabe die Justizgewährung sowie die Dienstauf­
sicht über und die Beförderung von Richtern überlassen 
habe. 

Die Exekutive ist zugleich als in Wahrheit notdürftig 
maskiertet· Regent bezeichnet worden. Die aktuelle Dia­
gnose von Rechtspoliti k kann der ersten FestsLellw1g 
nicht, der zweiten im wesentlichen zustimmen. 

l. Der Förderalismus gibt weitgehend die Gesetzes­
kompetenz dem Bund und den Ländern die Kompetenz 
für die organisatorische Ausfüllung und damit für die Ko­
sten der Gesetze. Der Zwang zum Kompromiß zwischen 
ßU11d und Ländern ist vom Gnmdsatz her vorgegeben . 
Aus der Natur der Sache folgt dieser Kompromiß bei vol­
len oder leeren Kassen unterschiedlichen Zwängen. Zu­
nehmend ist zu verzeichnen daß entleerte Länclerhaus­
halte nicht nur ge·steigertes Interesse für das Wmt 
,,Kosten" in Gesetzesentwürfen hervonufen, sondern dar­
über hinaus Gesetzesinitiativen des Bundes nicht mehr 
abgewartet werden. Vielmehr wei·den unter den Über­
sclu'iften der Beschleunigung der Verfalu·en und del' Ent­
lastung der Gerichte die Ländei; de;m Kostendmck nach­
gebend, gesetzgeberisch iiljtia tiv 

Begründet mit zunehmend kritischer werdender 
Geschäftsbelastung in der ordentlichen Gericntsbarkeit 
beschloß die 52. Konferenz der JuslizminisLer tmcl -sena­
tol'en im Oktober 1981 in Cell e, Vorschläge für gesetzli­
che Maßnahmen zur Entlastung der Strafgerichtsbarkeit 
und del' Zivil gerichtsbarkeit zu entwickeln und zu prüfen. 
Es wurde so das sattsam bekarmte, ,,Geheimpapier", 
„wei.J3er Riese", ,,Ilono1·üste11 genannte Arbeitspapier von 
Referentenentwfüi'en eines Gesetzes zur Änderung z. B. 
strafverfahrensrechUicher Vorschriften geboren. Erst da­
nach folgte, anders als gewohnt, der ReferenLenentwurf 
eines Gesetzes zur Änderung strafverfahrensrechtlicher 
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Vorschriften, &'tand 30. 9. 82, des Bundesministers der 
Justiz. 

Es war eine Initiative der Länder Nordrhein-Westfa­
len und Niedersachsen, der sicl1 andere anschlossen, die 
We1tgrenzen in der Zivilgerichtsbarkeit mit dem Ihnen be­
kann Len Ergebnis zu ändern. Es ist eine Initiative des 
Landes Nordrhein-Westfalen, die geltende Schiedsmanns­
ordnung zu ändern mit dem Ziel, auf diesem Wege eine 
.Entlastung der ZivilgerichtsbarkeiL durch vorgerichtliche 
Konfliktbereinigung durch den Schledsma1m, vielleicht 
auch durch die Schiedsfrau, zu en·eichen. 

Es ist eine Klage von Ländern an das BVe1fG gewe­
sen, die unter dem Gesichtspunkt mangelnder Gesetzge­
bungskompetenz des Bundes das Staatshaftungsgesetz zu 
Fall gebracht hat. Mir sind seitdem neue luitiativen zur 
gesetzgeberischen Neueinbringm1g von nw, zuständiger 
Stelle nicht bekannt geworden. Am Beispiel des Staats­
haftungsgesetzes lemen wir auch: 

Ein rechlspolitisch als für Rechtspfl ege entlast.end 
und für den Bürger trotz Warnung vor der NormenfluL 
als nötig begrüßtes Gesetz scheitert an Zuständigkeiten 
und kommt aus Kosteng1ilnden nicht weiter. Die Klage 
zum BVe1fG erweist sich darüber hinaus als ein probates 
Mittel der allgemeinen Poli tik i11 der demokratischen Aus­
einandersetzung der Parteien. Wohl kein gutes Beispiel 
staatlicher lnanspruch11ahme der Gerichte angesichts fort­
währender Appelle des Staates an den Bürger, Gerichte 
zur Bereinigung aufgestauter Konflikte nicht in Anspmch 
zu nehmen. 

Was das Velfahren betrifft, so hat sich clie Rechtspoli­
tik unt.er der hatten Verpflichtung der leeren Kassen be­
legbar dahin ausgewirkt, daß initiativ sind die Länder 
tmd nicht der Bund. 

Auffällige1weise sind diese Initiativen auf den Bereich 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit beschränkt, wie auch 
der 13. Deutsche Richt.e1tag sich ausschließlich in allen 
Abteilungen mit Zivil- und Strafjustiz beschäftigt hat. 

Die Bclastwig der anderen Gerichtsbarkeit aber steht 
angesichts großer wirtschaftlicher Schwie1igkeiten, hoher 
Arbeitslosigkeit und zunehmend komplizie1ter werdenden 
öffentli chen Lebens und des Verhältnisses des Bürgers 
hierzu hinter der der ordentlichen Gerichtsbarkeit jeden­
falls nicht zurück. Dies ist nachdrücklich ein weiterer Be­
leg für die bekannte rechtspolitische Fordemng der 
Anwaltschaft, im Interesse der Bürger und der Justiz 
Rechtspflege insgesamt mit allen Gericht.~barkeiten in 
Rechtspflegeministerien der Länder und nicht iil unter­
schiedlichen Bürokratien anzusiedeln, zumal unterschied­
liche Zust.ändigkeiten Reibungsverluste bringen und allein 
dadurch vermeidbare Kosten. 

2. Es ist nicht gewagt, im Bereich der Rechtspoli tik 
die gegenwärtige Situation dahin zu kennzeichnen, den 

heimlichen Regenten Exekutive offen das Zepter schwin­
gen zu sehen. 

Weil Mängelquoten, berechnet nach Pensenschlüsseln, 
alarmierende Höhen en-eichen, Stellenvermehrung aber 
nicht finanziert werden kann, kommt die Alternative. Die 
leere Kasse gebiert, vorbereitet durch eine wissenschafUi­
che Veröffentlichung eines Referenten aus dem Min isteri­
um, z. B. den Entwurf einet· Novelle zur Schieds­
mannsordnung Nordrhein-Wesl.falen. Der Referentencnt;. 
wu1f mit dem wichtigen Hinweis: .Keine wesentlichen 
Kosten für das Land", wird auf den Weg gebracht. Wie es 
nicht nur guter Brauch ist, sondern z. B. auch die Ge­
schäftsoninung der Bundesregierung gebietet, werden die 
jmistischen Verbände gehört. Das geschieht, wie am Gei­
ler Beschluß der Landeajustizminister und -senatoren von 
Oktober 1981 belegbar, mit einer zeiUichen Vorgabe, nach 
der die (überlastete) Praxis sich zum Reforentonvor­
schlag innerhalb einer Frist von wenigen Wochen und 
Monaten zu äußern habe. 

Die Präklusion hat Einzug in die Rechtspolitik gehal­
ten. Rechtspolitische Betätigung der juristischen Verbände 
ist deshalb weitgehend auf Äußenmgen zu inhalLlich vot~ 
gereichneten Referentenentwü1fen reduziel't, solche Äu­
ßemngen heißen bezeichnende1weise „Stellungnahmen", 
sind in aller Regel kontrovers und wie der ebenfalls un­
ter Zeitdmck stehende Referentenentwtuf nicht imstan­
de, Konsensfähjgkeit und Effektivität des Vorschlags her­
auszuarbeiten. Solange unter Zeit- und Kostendruck, 
fü:ie1t auf Entlastungs- und Beschleunigungsziele, gehan­
delt wird, ohno dabei Justiz auch als BUrokl·at.ie mit 
systemimmanenten Jteibungsverlusten zu akzeptieren und 
daraus ßeschleunigungsmöglichkeiten zu erarbeiten, so­
lange werden konsensfähige und entlastungseffoktive 
Konzeptionen aus der Justiz heraus selbst schwerlich ent­
wickelt werden. 

3. Gerichte haben, statistisch belegbru; steigenden Ge­
schäftsanfall zu verzeichnen. Ebenso wenig, wie dies an­
gesichts jahrelanger Bemühungen, den Bürgern den 
Zugang zum Recht zu erleichtern, wie auch der Prozeß­
freudigkeit des Staates in allen seinen Bereichen vor al­
len Gerichten bis möglichst zur letzten Instanz, ve1wun­
dern darf, ebenso wenig ist aber eine Situation erreicht, 
die uns a u s d i e s e m G r u n d um die Funktions­
fälügkeit der Justiz heute filrchton lassen muß. Justiz in 
Deutschland ist d c s h a 1 b keineswegs vom Kollaps 
bedroh~ zumal jedenfalls in, Bereich der ordentlichen Ge­
richtsbarkeit nachgewiesen ist, daß dank richterlicher 
Qualität und Arbeitseinsatzes Verfahren heute weder län­
ger dauern noch Rückstände angewachsen sind. Die Bela­
stung ist unterschiedlich in den verschiedenen Gerichts• 
barkeiten, sie isL unterschiedlich iil den Ländern, z. B. in 
der Stra(just.iz iJ1 Nordrhein-Westfalen 1981 w1d 1982 zu­
rückgegangen, sie ist unterschiedlich bei verschiedenen 
Spmchkörpern desselben Gerichts. 
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Rechtspolitik muß versuchen, die unterschiedlicl1en 
Ursachen hierfill; auch mit Hilfe nichtjuristischer Diszipli­
nen, aufzuspüren, tut es aber nicht. Ein Gesamtkonzept 
fehlt, weil der D1uck der leeren Kassen Justizpolitik tat­
sächlich haushaltspolitisch motiviert. 

Weil in Nordrhein-Westfalen die Kassen besonders 
leer sind, werden - haushaltspolitisch bedingt - Richter­
stellen eingespart, während das in anderen Ländern, in 
denen die Finanznot so ausgeprägt (noch) nicht ist, nur 
zu einer zeitverschobenen Wiederhesetzung freiwerden­
det· Stellen führt. 

Haushaltsnöte bedingen gerade im Bereich der 
Rechtspolitik eine Bewußtseinslage, die auch im legislatO­
rischen Bereich zu immer neuen hektischen Lösungsvor­
schlägen drängt, die zu schnell Gesetz werden, bevor in 
besonnener Ptilfüng und gemeinsamem Gespräch aller an 
der Rechtspflege Beteiligten deren Notwendigkeit und Ef­
fektivit.äL ausgelotet ist Ein überzeugendes Beispiel hier­
für ist der Gesetzentwurf der Landesregierung Nordrhein­
Westfalen vom 12. 10. 82 zur Ändemng der Schleds­
mannsordnwtg. Anders als nach geltendem Recht müssen 
nach einem neuen § 22 in bürgerli ch-rechlJichen Rechts­
streitigkeiten mit vennögensrechtlichen Ansprüchen die 
Parteien zu dem vom Schiedsmann anberaumten Termin 
persönlich erscheinen. Gegen die ohne genügende Ent­
schuldigung ausgebliebene Partei kann der Schiedsmann 
für jeden Fall des Ausbleibens ein_ Ordnungsgeld von 
5 DM bis 75 DM festsetzen. Binnen einer Frist von 2 Wo­
chen nach Zustellung dieses Ordnungsgeldbescheides 
kann der Betroffene bei dem zuständigen Amt.~gerichL 
den Bescheid anfechten. 

Ich referiere nur den Kern der neuen Regelung, von 
dem man sich eine Alternative zur Justiz im Sinne einer 
Entlastung det· Gerichte erhofft und interessiere mich 
hier nicht dafür, wie längst gesagt worden ist, daß dies 
ve1fassu11gswidrig sei. 

All e Fehler, die wir auch aus unserer täglichen an­
waltlichen Arbeit kennen, werden wiederholt: 

Die recbtssoziologische Erkenntnis des Verhältnisses 
von der Qualität der außergerichtli chen Schlichlung, ab­
hängig von der Qualität des Schlichters, bleibt unbelU:h­
tet. Die auch nicht mehr junge Erkenntnis der Be­
lastungsfunktion kurzer Fristen, die ohne Möglichkeit der 
Sachverhaltsprüfung ausschließlich aus 1"ristwahrungs­
g1ünden zur Einlegtuig des Einspmchs, hier der Anfech­
tung des Ordnungsgeldbescheides, führen, wird nicht 
berücksichtigt. Positiv ist nur der anwalLli che, gebühren­
rechtliche Aspekt der Sache: 1n Nordrhein-Westfalen kann 
ich über den Schiedsmann demnächst die Besprechungs• 
gebülu; die ich bisher nicht erhalte, weil mein Gegner 
nicht mit mir sprechen will , erzwingen. 

Als Anspmchsteller beantrage ich die Sühneverhand­
lung beim Schiedsmann, mein Gegner muß kommen und 
mit mir sprechen, als Anspmehsgegner muß ich mitgo-
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hen, um das Ordnungsgeld zu sparen. Die schwietige 
Frage, ob der Gegner aus Verzugsgesichtspunkten die an­
gefallene Besprechungsgebühr erstatten muß, soll hier 
nicht vertieft werden, im Zweifelsfall wil'd dies in Zu­
kunft durch gerichtliche Inanspruchnahme auch rechts­
fortbildend geldärt. 

Entlastungsfunktion für die Justiz? Wohl kaum. Bela­
stet wird der Bürger. Denn er ist der Verursacher de1· 
überlasteten Justiz. In Rechtsstreitigkeiten, an denen Or­
gane des Bundes, der Länder und der Gemeinden sowie 
T{örperschafl.en, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts beteiligt sind, frndet nach § 12 Abs. 3 des Ent­
wurls keine Sühneverha.ndlung durch den Schiedsmann 
statt. Begrtindung: Nach der bishe1igen Fassung der 
Schledsmannsordnung Norclrhein-Westfalen besLehL die 
Möglichkeit, daß wegen vermögensrechtlicher Ansp1üche, 
die sich gegen Organe der Länder und der Gemeinden 
richten, der Schiedsmann angel'Ufen werden kann. Wegen 
des in Zusammenhang mit § 22 des Entwurfs vorgesehe­
nen Erscheinungszwangs sei aber die nicht ge1ing einzu­
schätzende Gefahr des Mißbrauchs dmch quel'Ulatorisch 
veranlagte Personen gegeben, davor müsse die Behörde 
geschützt werden. Welche Erkenntnisquellen zugrunde 
li egen, wird nicht offengelegt. Auf empirische Untersu­
chungen wird nicht Bezug genommen. Mir sind sie nicht 
bekannt. 

Ein falscher und ein gefährlicher Weg: 

Die rechLssoziologische Forschung fragt zunehmend 
nicht nach Altemativen zur Justiz, sondern nach Alterna­
tiven in der Justiz. 

Gewarnt wird nicht erst seit heule vor der Techts­
staatlich bedenklichen „Depossediemng der Justiz" durch 
Schiedsgerichte und Alternativlösungen anderer Art. Ver­
wiesen wird damuf, daß eine Verlagemng von Verbrau­
cherstreitigkeiten weg von der Justiz auf private Instan­
zen der Konfliktregelung zur Folge haben kann, daß 
relevante Problemfelder einer richterlichen Kontrolle ent­
zogen werden. Gewarnt wir<l vor vorschnellen gesetzge­
berischen Maßnahmen, ohne vorher clie Wirkungsweise 
des konzipierten Konfliktinstrumentariums iu testen. Ein 
nennenswerter Entlastungseffekt für die Gerichte, so 
wird aufgezeigt, ist nach den bisherigen Ergebnissen der 
empirischen Justizforschung zur Rolle schlichtender und 
ve11nittelnder Verfahren im Rahmen vorgerichtlicher 
rechtlicher Auseinandersetzungen nicht zu erhoffen. 

Entscheidend für diesen Entwutf muß folgli ch die Er­
kenntnis gewesen sein: ,,Mit wesentlichen Kosten für den 
Landeshaushalt ist nicht zu rechnen". Das ist, wie ich 
meine, nicht nur für dieses Beispiel, niemals eine ausrei­
chende Begr0ndung für die Notwendigkeit eines Gesetr 
zes, zumal die Frage bleibt, ob dies denn zutreffend isL 
oder nichL vielmehr den Vorschlag endgültig als zu 
sclmell genäht enUarvt. 
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Gewünschte stärkere Inanspruchnahme des Schieds• 
manns bedingt dessen intensivere Ausbildung, Organisati• 
on und Überwachung. Im Zweifel Kostensteigerung und 
nicht -et'Sparnis. 

m. 
1. Wir haben besorgt zu verzeichnen, daß vielfach 

der Konflikt als Wert an sich begti.ffen wird, im Zweüel 
e i n Wirkungsfaktor für den gesteigerten Geschäftsanfall 
bei den Gerichten. Rechtspolitik ka1111 das bedauern, aber 
nicht ändern, ebenso wenig wie sonstige soziale Konflikte 
oder sonstige so:t.iale Indikatoren. 

Im Rechtsstaat, so ist uns immer wieder gesagt wor­
den, muß die Gewährleistung des Rechtsschutzes für je· 
dermann unverzichtbar bleiben. Damit verträgt sich nicht 
die Forderung nach Rationiemng von Recht und Rechts­
schutz, erst recht nicht aus Kostengründen. Wenn das 
BVe1fG eine Volkszählung stoppt, weil das Interesse des 
gemeinschaftsgebundenen und gemeinschaft.5bezogenen 
Bürgers und dessen Ängste Vorrang haben, auch wenn 
dies 100 Mio. DM kostet, muß die Aussage der Hambur• 
ger Justizsenatorin nicht nur hübsche Bemerkung, son­
dem unangefochten wahr und richtig bleiben: .Die 
Rechtsstaatlichkeit", sagte die Senatorin, .hat Vorrang vor 
allem anderen, auch vor leeren Haushaltskassen". 

Freilich, darauf einigen wir uns schnell, haben aber 
einzuräumen, hie1mit nur einen inhaltsleeren, gut in jede 
politische Sonntagsrede und jedes Presseinterview pas­
senden Allgemeinplatz geäußert zu haben. Gmndsätzlich 
sind auch im Bereich der ßechtspolitik ökonomische Ge· 
sichtspunkte nicht a priori verfassungswidrig. Die Er• 
kenntnis ist nicht, daß alte und neue und zusätzliche 
vor. und außergerichtliche Konfliktregelungsinstitutionen 
in allen Gerichtsbarkeilen a prioti abzulehnen sind, ZU· 

mal sie lange, wenn auch hinsichtlich ihrer Effizienz und 
Entlastungsfunktion für die Gericht.e noch nicht ausrei­
chend erfot'Scht, existieren und in ihnen Rech~wälte 
mit.arbeiten. 

Berührungsängste der Anwaltschaft sind überflüssig. 

Nicht nur hat Schaokow auf dem Anwaltstag 1967 in 
Bremen die Kunst des Anwalts, Prozesse zu verhüten, 
nachgewiesen 1>. Zunehmend bestätigt die Erprobung des 
von der Anwaltschaft gewoll ten Beratungshilfegesetzes 
ihre Fähigkeit, konfliktschlichtend zu wirken. '!'rotz gestie• 
gener Inanspruchnahme des Beratungshilfegesetzes ist, 
anders als vor dem .Inkrafttreten von seinen Kritikern be­
fürchtet, die Zahl der in ein getichtliches Verfahren über· 
gegangenen Beratungshilfefälle nicht gestiegen. Die 
Anwaltschaft wird es nicht an der im Grußwort der Ju­
stizministern dieses Landes zu diesem Anwaltstag2> gefor­
de1ten „konstmktiven Zusammenarbeit aller an der 
Rechtsgestaltung mitwirkenden Kräfte" fehlen lassen, so­
fern man die Anwaltschaft nur läßt. 

Wenn in der vorletzten Ausgabe der Deutschen Rich­
terzeitung über die seit einigen Jahren in den USA tätige 
Kommission angesehener Rechts·, Politik· und Sozialwis• 
senschaftler, Richter und Rechtsanwälte berichtet wird, 
die sich auf dem Hintergrund der Alternativen-Diskussion 
mit der Rolle der Gerichte im amerikanischen Gesell• 
schaftssystem befassen3>, so gibt es keinen Widerstand 
gegen die angeregte Schaffung eines ähnlichen Gremiums 
in der Bundesrepublik. 

Erfahrungen dieserhalb haben wir längst. Die von 
der großen ZPO-GVG-Kommission in mehrjährigei; eben 
nicht unter Zeitdruck stehender Tätigkeit erarbeitete No· 
velle zur ZPO und zum GVG ist der wah1'Scheinliche 
Gl'Und dafü1; daß trotz steigenden Geschäftsanfalls in der 
Ziviljustiz der Beschleunig1.mgszweck noch heute verwirk• 
licht wird, so viel Kriti k an Einzelheiten auch nach wie 
vor mögli ch ist. Die praktischen Erfalu'll!lgen mit dieser 
seit 1977 geltenden Regelung sind noch heute nicht völ· 
lig aufgearbeitet. Entsprechende Kommissionen nicht nw· 
für die Ziviljustiz, sondern auch für die anderen Gerichts· 
bal'keiten, z. B. mit dem Forschungsgegenstand, in wel• 
ehern Umfang der Vergleich und das Vergleichsgespräch 
als Arbeitsmittel und Erledigungsstrategie anders als bis­
her angewendet und genutzt werden können, haben er­
folgversprechendere Chancen, zur ge1ichUichen Entla· 
stung und zw· Abkürzung der Verfahren beizutragen, als 
mit heißer Nadel genähte Al ternativ-Vorschläge ohne 
gründliche emp.il.ische Vorbereitung. Eine Überprüfung 
der Verfahrens· und anderen Gesetze auf Klagefiisten, 
Verjälmmgsfristen, die Abklopfung bestehender Vetfäh· 
rensordnungen wegen Einspruchs· und Rechtsmittelfri· 
sten auf Entlastungsmöglichkeiten ist noch nicht abge­
schlossen. 

Zur Verhandlungsmaxime auch als prozessualem Ent• 
lastungsmittel müssen Anwälte und Richter im Sinne der 
von Brehm4> beschriebenen Arbeitsteilung zwischen Ge• 
richt w1d Anwalt zurückkehren. Die Untersuchung der 
Frage, ob die öffentlichen Gerichtsbarkeiten entlastet 
werden können, wenn der vo1fäufige Rechtsschutz bei 
Anordnung der sofortigen Vollziehung eines Verwaltungs­
akt.es wegen des Aussetzungsantrages aus der ge1ichtli­
cl1en Sphäre in die der Ve1waltung verlagert wird, kann 
mit kontroversen Standpunkten lange diskutiert werden, 
den Effekt wird man erst nach nicht zu ku1szer Elfahrung 
feststellen können. Endlich die Ve1waltungsprozeßord­
nung auf den Weg zu bl'ingen, sollte im Interesse der 
Justiz bald verwirklicht werden. Erledigungsstrategien 
zur Vermeidung der Hauptverhandlung in Strafsachen 
durch Handhabung, vielleicht Ausdehnung des Stratbc· 
fehlsve1fahrcns und der Einstellungspraxis sowie ftiihzei· 

1) AnwBI 67, 268. 
2) AnwBI 83, 49. 
3) Strompcl, Alternativen in der Ziviljusti1., DRIZ 83, 86. 
4) Anwßl 88, 193, 
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tige Einbindung des Vetteidigers in das Ermittlungsver­
fahren werden - natürlich kontrovers - diskutiett, sind 
aber zur gesetzlichen Vorschlagsreife noch nicht gelangt. 
Inflationistische Zunahme der Zahl der zugelassenen 
Rechtsanwälte wird eher als im Zweifel prozeßför­
dernd, nicht verhindernd, angesehen, auf Tatsachenfor­
schung be1ul1ende Erkenntnisse existieren allerdings 
nicht. 

Wenn mir ein Richter sagt, es gäbe keinen Richter­
mangel im eigentlichen Sinn, sondem eine ve1fchltc Poli­
tik, die entgegen dem Bedatf zuwenig Richter und zu 
viele Rechtspfleger beschäftige, wenn die tichterli che 
Mängelquote l , 7 und die des Rechtspflegers 1,07 ist, wir 
alle das Bild des nicht ausgelastelen RechtspOegers und 
der Pullover stlickenden Rechtspflegerin vor Augen ha­
ben und uns das gcstö1te Verhältnis zwischen Rechtspfle­
gern und Richtern, auch zwischen Rechtspflegern und 
Anwälten vergegenwärtigen, muß das Ergebnis die For­
derung nach besserer Hebung unausgeschöpfter Reserven 
auch dieses Bemfsstandes zur Entlastung 1ichterlicher 
Tätigkeiten in allen Getichtsbarkeiten sein. 

Wenn wir etfahren, das am 1. 1. 83 i.n Kraft geLrete­
nc Wcrtgrcnzengesetz habe zu außerorde11tlich über­
raschenden Entlastungszahlen bei den Landgetichten 
gefOlu't, andererseits mangelnde Repräsentativfimktion 
wegen noch zu geringer Daten nicht bestritten werden 
kann, sollte vor weiteren Eingriffen jedenfalls in das Zi­
vilverfahren abgewartet werden, um Etfahnmg aufarbei­
ten zu können. 

Nicht Rationierung des Rechtsschutzes, sondern Ratio­
nalisierung seiner Bürokratien ist die nicht nw· plakative 
l~orderung. 

50 Jalue nach der nationalsozialistischen Macht­
e1·greifung, 50 Jahre nach dem Beginn des totalen 
Mißbrauchs des Rechts und folgendem totalem Zusam­
menbmch des Staates sind wir längst nicht soweit, Ver· 
antwot'tung, Schuld und Unschuld aller an der 
Rechtspflege damals Beteiligten aufgearbeitet zu haben. 
Die Erkenntltis aber muß selbstverständlich sein, daß Ra­
tioniemng des Zugangs zu den Gerichten gerade wegen 
unserer eigenen Geschichte in hohem Maße sensibel, zu­
rtlckhaltend und ohne Zeitdruck nur geprüft, geschweige 
denn eingeführt. werden darf. 

So sehr mir bewußt ist, daß mit Vorträgen Bewußt­
sein nicht verändert wird, so sehr geht es damm, in ei­
ner Zeit, in der Justiz nicht oder kaum unter politischem 
Dmck steht, in der Justiz von der Ve1fassw1g als dritte 
Gewalt im Staat mit Garantien und hohem Vertrauens­
vorschuß ausgestattet ist und deshalb hohe Belastung 
nicht als Ausnahme, sondem als berufsimmanent akzep­
tiert werden und hohe Belastbarkeit Einstellungsvoraus­
setzung jedweden Richters sein muß, so sehr geht es 
damm, mit dem Recht als einem kostbaren Gut sorgsam 
umzugehen und es nicht in Bürokratie ersticken zu las­
sen. 
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Ich möchte nicht, daß mir meine Kinder in 10 oder 
20 Jahren sagen, mein Gerede über den Stellenwert des 
Rechtsstaates sei glatte juristische Redseligkeit gewesen, 
habe es aber nicht geschafft, Vertrauen zu erhalten, zu 
vertiefen und - auch dies ist noch nötig - zu begründen. 
Ich möchte nicht, daß neue Gesetze z. ß. dahin geschaf­
fen werden, schon den Aufenthalt in einer demonstrier­
enden Menschenam;arnmlu11g, aus der heraus 
Gewalttätigkeiten verübt werden, zu bestrafen. Denn dar­
aus entstehen unvermeidbare Verfahren, die der Bürger 
mit der Konsequenz steigender Belastung der Gerichte 
vemrsacht hat, welche Belastung dann wiederum etwa 
auf dem Wege der Einschränkung oder des Abbaus von 
Rechtsmitteln in Grenzen gehalten werden muß. Ein 
St.aal., der seilten Angehö1igen sagt, sie sollten den Weg 
zu Geticht seltener beschreiten, muß davon Abstand hal­
ten, sie selbst auf diesen Weg zu schicken. 

Jv. 
Den Dtuck der leeren l{assen verstehe ich für uns 

alle, die wir im Zentmm oder am Rande, in Politik und 
Parlament, im Ministe1ium, Wissenschaft oder im Ver­
band, publizistisch oder täglich im Büro, im Gericht oder 
im steuerlich nutzbaren häuslichen Arbeit.szimmer 
Rechtspflege betreiben, als Mahnung, gerade in wirt­
schafllich schwie1igen Zeiten den Rechtsschutz für alle 
offenzuhalten. Recht, so hat Redeker schon 1973 gesagt, 
das an Kostengiünden scheitert, steht auf der Vertu UisLe 
des sozialen Rechtsstaats5l. 

Gibt es dabei eine Aufgabe der juristischen Verbände, 
insbesondere auch eine solche der Anwaltschaft? 

1. Fast 17 000 Richter und mehr als 41000 Rechtsan­
wälte in der Bundesrepublik sind nicht Anlaß für ver­
knappte Ressourcen. 

Diese „norden von Richtern" trnd diese „Heuschrek­
kenschwärme von Anwälten" bergen ein riesiges, noch 
niohL ausgeschöpftes Potential an .AJU'egung, Kreativität 
und Abhilfe, das zu heben an der Zeit ist. Die Satzung 
des Richterbundes ebenso wie die des Deut.sehen Anwalt­
vereins haben neben der selbstverständlichen Wahrung 
der wiltschaftlichcn Interessen ihrer Mitglieder auch zum 
Inhalt, Rechtspflege und Gesetzgebung zu fördern. Die 
BRAK, gestützt auf § 177 BRAO, erhebt diesen Anspruch 
ebenfalls. Der Deutsche Jwistentag verfolgt den Zweck, 
auf wissenschafUicher Grundlage die Notwendigkeit von 
Ändemngen und Ergänzungen der deutschen Rechtsord­
nung zu untersuchen, der Öffentlichkeit Vorsdtläge zur 
Fortentwicklung des Rechts vorzulegen, auf Rechtsmlß­
stände hinzuweisen und eilten lebendigen Mei.mmgsaus­
tausch unter den deutschen Juristen aller Berufsgmppcn 
Ulld fachlichen Richtungen v o r n e h m 1 i c h durcl1 
die Veranstaltung der Deutschen Juristentage. 

6) AnwBJ 73, 226 (231). 
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Diese Satzungsvorgabe des Deutschen Juristentages, 
auch zu einem lebendigen Meinungsaustausch unter den 
deutschen Jmisten aller Berufsg111ppen und fachlichen 
Richtungen beizutragen, isL nach meiner Beobachtung zu. 
nehmend begl.'enzt nicht vornehmlich, sondern aus­
schließlich durch die Veranstaltung der Deutschen Juri­
stentage. 

Richterbund, BRAK und Deutscher AnwalLverein er­
füllen ihre Satzungszwecke bzw. ctie so gesehenen gesetz­
lichen Aufgaben dadurch, daß ihre Vorstände, Präsidien 
und Ausschüsse zu vorgelegten Gesetzentwürfen sich in 
anerkannt qualitativ hochstehender Weise äußem. Eigene 
Gesetzesinitiativen sind vorhanden, aber selten, Beispiele 
sind Juristengesetz und Novellen zur BRAGebO. Nicht 
nur selten - die zuletzt ctwähnten Novellen zu selten - , 
·ondem auch immer verbands-und bemfsstandsbezogen. 
Rechtspolitisch darüber hinausgehende Anregungen w1d 
Initiativen lassen sich nur finden in den schon erwähn­
ten Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen der Venval­
tung oder des Pal'lamenLs. 

Der lebendige Meinungsaustausch unter den deut­
schen Juristen aller Berufsgmppen und fachlichen 
Richtungen findel z. B. zwischen Anwaltschaft und 
Wissenschafl zu selten statt. 

Veröffentlicht der Strafrecht.sausschuf~ des Deutschen 
Anwaltvereins eine Untersuchung über die Praxis der Un­
tersuchungshaft, bei uns mit dem Ergebnis, in der Bun­
desrepublik werde zu schnell und zuviel verhafle1~ dann 
fühtt das zu begiiißenswe1t nachde11kUchen Diskussio­
nen, in denen z. B. der Generalstaatsanwalt des Obetlan­
desge1ichtsbezirks, in dem wir tagen, nicht nur vom 
Deutschen Anwaltverein falsch mitgeteilte Zahlen zu­
rechtrückt, sondern auch feststellt, daß die Zahl von zu 
Unrecht e1'1a.'lSenen Haftbefehlen entscheidend gesenkt 
werden könne, werde der Geist des Haftrechts geändert. 
Der Deutsche Richterbund nimmt das nicht aur, sondern 
reagiert mit der Überschrift „Laute .Kritik mit wenig Sub­
stanz" und dem Ergebnis, in der Bundesrepublik werde 
n i c h t zuviel und zu schnell verhaftet. 

Frit~ Werner, der sehr viel Nachdenkliches über Rich­
ter und schmerzlich wenig über Anwälte gescluieben 
hat, hat einmal bemerkt: 11Gesetzgebe1; Exekutive und 
Richterturn leben in Deutschland in einer eigenartigen 
Protestsituation miteinandec Der Politiker in den patla­
menta1ischen Körperschaften ist von Mißtrauen gegen­
über den Vertretern der Exekutive erfilllt. Die Exekutive 
beargwöhnt die Richtet; und die Richter ihrerseits bearg­
wöhnen den Gesetzgeber und ctie Exekutive. Es herrscht 
der Geist eines wechselseitigen Mißtrauens". Hätte Fritz 
Wcmer auch über Anwält.e und ihre Verbände geschrie­
ben, wäre er im Zweifel zu keinem anderen Ergebnis ge• 
kommen. Unbefangen darf man etwruien, daß natürlich 
z. B. das riesige Problem der ständig steigenden Zahl von 
Rechtsanwälten in der Bundesrepublik zum lebendigen 
Meinungsaustausch we1m nicht unter den deutschen Jmi-

sten, so doch unter den wesenllichen Organisationen der 
deutschen Anwaltschaft führt. Eigenartige1weise ist das, 
soweit ich es überschaue, nicht der Fall. 1m Gegenteil 
sind es vermutlich verbandspolitische Notwenctigkeiten, 
die zu so wichtigen Überlegungen führen, ob denn die 
BRAK in ihren Ausschüssen Strafrecht und Strafprozeß­
recht bearbeiten mtlsse und der DAV Nebenstrafrecht 
und Ordnungswidrigkeitenrech~ und ob es denn möglich 
sei, daß ein und derselbe Rechtsanwalt gleichzeitig Mit­
glied in einem Ausschuß der BRAK und in einem des 
DAV sein könne. 

Als ich Anwalt wurde und von Kammer und Verein 
nichts wußte, hat mich in Standesrecht und Standespoli­
tik mein Sozius cingefülut mit dem alten Bild der Kam­
mer als dem gestrengen Vater und dem Verein als der 
verständnisvollen Mutter des AnwalL~. Er l1at nicht ge­
sagt, ob meine Elte.m verheiratet seien. Dem Wesen der 
Ehe entsprechend scheinen sie mir nicht miteinander um­
zugehen, und vielleicht ist die Entscheidung des BVe1fG, 
wonach § 1671 Abs. 4 Satz 1 BGB, der bestimmte, daß 
nach Scheidung der Ehe ctie elterliche Sorge nur einem 
Elternteil übertragen werden da1'f, nichtig sei, für meine 
Eltern hilfreich. Ich will es bei ctiesei; dem Kinde gezie­
menden, höflichen Rücksicht bewenden lassen und nur 
noch darauf hinweisen, daß anwaltliche Verbandspolitilc 
natürlich nicht vom Diktat der leeren Kasse eingeengt 
sein darf und auch nicht anwaltliche Verbände das Ge­
spräch als nach unserem Wissen ausgezeichnetem Ar­
beiL~- und nach der Erkenntnis der Soziologen 
vori:üglichem Konfliktbereinigungsmittel versanden lassen 
dürfen. 

Vielleicht ist es nützlich, wenn die Spitzengremien 
der Jmistenverbände einschließlich des geschäftsfülmm­
den Ausschusses des Deutschen Juristentages einmal ge­
meinsam statt getrennt zusammenkommen mit der 
Überlegung, ob in der aktuellen rechtspolitischen Situati­
on eine gemeinsame rechtspolitische Aufgabe der jU1isti­
schen Verbände, ggf. auch eine arbeitsteilige, aufgenom­
men werden solle. 

Siche1; juristische Verbände sind kein alternatives 
Justizministerium. Ob aber der Meinungsaustausch un­
ter den deutschen Jmisten aller Be111fsgruppen und 
fachlichen Richtungen lebendig Ist und aktualisiert auf 
ctie gegenwärtige rechtspoliLische Situation in der Bun­
desrepublik stattfinde~ oder nicht vielmehr Referenten­
und Gesetzesentwiltfe reduzieti auf ctie verbandspoliti­
sche Nabelschau, soll als nicht nur rhetorische Frage auf­
geworfen sein. 

3. Die richterliche Aufgabe in der Rechtspflege ist 
aufgearbeitet. Die Zahl der Büche1; Monographien, wis­
senschaftlichen Abhandlungen, die sich mit der Rolle des 
Richt.ers befassen, sind Legion. An einer publizistischen 
Erörterung der Rolle des Rechtsanwaltes fehlt es. 
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Darüber haben wir Anwälte uns nicht zu beklagen, 
wir haben es nilchtem zu registrieren, denn unsere Auf­
gabe ist uns immer wieder verdeutlicht worden. 

Wir wissen seit den Ausfühmngen von Rabe auf dem 
Anwaltstag 1971, daß der Anwalt als Verteidiger indivi­
dueller Rechte und Freiheiten diese Rolle vorvedagern 
muß in den Raum der Gesetzgebung6J und daß seine be­
sondere Qualifikation in weit stll.rkerem Maße als bisher 
zu beratendem Einfluß auf die gesetzgebenden Körper­
schaften führen muß. 

Redeker haL uns auf dem Anwaltstag 1973 unmißver­
ständlich aufgezeigt, daß die Grundentscheidungen der 
Rechtspolitik lange vor der Ausarbeitung von Gesetzes­
entwürfen fallen 7>, und daß die Stimme der Anwälte und 
der Anwaltschaft, wenn sie nicht aus rechtspolitischen 
Entwicklungen ausscheiden will, in öffentlichen Erörte­
nmgen zu Gehör kommen muß. 

Egon Müller hat im Hauptvortrag auf dem Anwalts­
tag 1981 ~> auch über Strafverteidigung als rechtspoliLl­
sche Funktion refeiiert und darauf verwiesen, daß ein 
Gesamtkonzept der Verteidigung infolge zu großer Er­
kenntnis-und Informationsdefizite noch nicht aufgearbei­
tet ist. Er hat es als an der Zeit bezeichnet, mit der 
Rechtstatsachenforschung zur Strafverteidigung zu begin­
nen, um eine empilische Basis für ein Reformkonzept zu 
erhalten. 

Wil' haben zugehö1t, wil· haben applaudiert, sind zur 
Alltagsarbeit zurückgekehrt und haben, ohne zu verarbei­
ten und umzusetzen, neue Themen ausgedacht. In einer 
Zeit abnehmender Refonneuphorie und nachlassender 
Normenflut und angesichts leerer Kassen muß die An­
waltschaft ihr Wissen unmittelbarer Bürgernähe und ihre 
Kenntnisse rechtlicher Bürgernöte nicht nur den Machern 
von Recht.~politik verwertbar, und das heißt innovativ, 
mitteilen. Sie muß darilber hinaus ihre keineswegs er­
schöpften Ressourcen, im eigenen lnleresse, gerade in 
die von ihr nicht geliebten Gerichtsbarkeiten des Arbeits­
Sozial- und öffentlichen Rechtes einbringen und aufge­
schlossen die Diskussion über Alternativlösungen vor 
dem Weg zum Gericht nicht ablehnen, sondern, natürlich 
kritisch., befl'Uchten. Sie muß selbst zum Macher von 
Rechtspolitik werden. 

V. 

1. Anläßlich rles vom Bundesministerium der Justiz 
im September 1981 veranstalteten Fol'tlms ,,Altemativen 
für das zivile Justizverfahren" hat Blankenburg getilgt, in 
der Rechtspolitik werde viel zu viel mit Meinungen und 
begrenztem Etfäluungswissen argumentiert, wo man sy­
stematische Faktenkenntnis haben sollte. Er hat gefor­
deti, man solle Wissenschaftler fiilhzeitig heranziehen 
und nicht erst., wenn zwischen den Interessengiuppen in 
der Justizpolitik schon alle Positionen abgesteckt seien. 
Wir sollten das beheraigen. 
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Es gibt Prozesse, die nicht vermieden werden kön­
nen. Es gibt Prozesse, die nicht beschleunigt werden kön­
nen, sondern reifen müssen und es gibt falsch 
entschiedene Prozesse. Es gibt Zeiten, in denen Rechtspo· 
litik , ohne oder unter dem Diktat der leeren Kassen, sich 
nicht an Fristen und Präklusionen binden läßt, sondern 
ohne Zeit.druck behutsam prüfen muß, bevor im Inter­
esse dessen, um den es geh~ entschieden werden kann, 
nämlich im Interesse des gemeinschaftsbezogenen und 
gemeinschaftsgebundenen Bürgers. Ein stimmiger Schluß 
für eine Sonntagsrede, wohl wahr. Wir registrieren Zwän­
ge und Nöte, die zu leugnen sinnlos ist. Gegen sie zu ap­
pellieren hat wenig Aussicht auf Effekt. Es ist nur billig, 
wenn ein Anwalt darauf verweist, daß mehr Arbeit nicht 
nur durch mehr Arbeit.er, sondern auch durch mehr Ar­
beit bewältigt werden kann, zumal wir Anwälte einzu­
räumen haben, daß dieses Rezept. zu leicht verkürzte 
Qualität gebiert, die wiedemm uns auf den versLändnis­
vollen, nicht präkludierenden Richter hoffen läßt. 

Gleichwohl hat. Helmut Kerscher recht, statt zu jam­
mern sollte sich die ,Justiz erst. einmal selbst an llaupt 
und Gliedem reforntieren. 

Der 13. Deutsche Richtertag in München hat dies auf­
genommen. Die Forderung, vorn habilitationsfähigen 
Oberlandesgelichtsrat in allen Instanzen mit mindestens 
mehr als 20 Seiten Urteilsbeg1ündung und Rechtspre­
chungszitaten in ungerade,; mindestens zweistelliger Zahl 
wegzukommen, hausgemachte Belastung abzubauen und 
gar nicht erst stattfinden zu Jassen, wurde ebenso erho­
ben wie die, bestehende Gesetze rationeller anzuwenden 
oder jedenfalls zunächst nur mit geringen Eingriffen in 
Verfahrensgesetze, wenn überhaupt, auszukommen. Wenn 
gesagt wmde, daß Anwälte ihre Streitschlichtungsaufga­
be dahin zu verstehen hätten, daß es eine Schande für 
sie sein müsse, überhaupt zu Gericht zu gehen, wurde 
verdeutlichend i1be1trieben in der klaren Erkenntnis, wit· 
würden uns niemals dazu verstehen, befreundete Men­
schen nicht mehr zu sehen oder gar arbeitslos zu ma­
chen. 

In seinem Festvortrag hat der Vir.epräsident des 
ßVerfG, Prof. Dr. Zeidlet; gefordert, vom bisher gepflegten 
Zustand der Instanzense.ligkeit Abschied zu nehmen. Jed­
wedes Rechtsmittel müsse abhängig gemacht werden von 
seiner ausdrücklichen Zulassung durch das Rechtsmittel­
gericht., die versagt werden könne durch einstimmigen 
Schluß des Kollegiums, der keiner Begrundung bedürfe. 
Der als neuartiges Verständnis von Wesen und Funktion 
eines Rechtsmitt.cls bezeichnete Vorschlag stüt.zL sich auf 
die ständige Recht.sprechung des BVerfG, wonach weder 
aus dem Rechtsstaatsprinzip des Gmndgesetzes noch aus 

6} A.uwBI 71, 226 (229). 
7) AmvBI 73, 22ö (228). 
8) AnwBI 81, 311 (316). 
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sonstigen Verfassungsvorschriften eine Gewährleistung 
von Rechtsmittelzügen folge. Auch dränge sich dieser 
Vorschlag auf dlll·ch die in letzter Zeit bewußt rechtsmiß­
bräuchliche Rechtsmitteleinlegung durch Rechtsanwälte. 
Die Erkenntnisquellen hierrür sind nicht vorgetragen wor­
den. 

Schon in der anschließenden Diskussion des Deut­
schen Richtertages in München sind diese Überlegungen 
als begrüßenswert, aber auch als Jahrhundertwcli<, in 
Kraft zu treten etwa am 1. 1. 20001 bezeichnet worden. 
Von einer dann wahrscheinlich vermeh1t eintretender Be­
lastung des BVerfG als allerletzter Instanz wurde gesp1•0-
chen. 

Es ist nicht nur gesagt wotden, damit sei ein Stein 
ins Wasser geworfen, der weite Kreise ziehen werde, son­
dern die geltenden Insta.nzenzüge sind auch mit einem 
mehrstöckigen Haus verglichen worden, aus dem man 
nicht ohne Not in einen Flachdachbungalow mit dessen 
bekannten Problemen umziehen möge. Vielleicht ist auch 
nur wider all e physikalischen Gesetze ein Stein wieder 
aufgetaucht, der mit inzwischen abgewaschener Auf­
schrift „Dreistufigkeit des Gerichtsaufbaus" längst unter­
getaucht schien. 

Das ZulassungsrechtsmiLtel mit. der Möglichkei~ 
durch einstimmigen richterlichen Beschluß ohne Begiil n­
dung zmückzuweisen, nicht nur als Richter entlastend, 
sondern auch als richterliche Tätigkeit qualitativ verbes­
sernd anzusehen, halte ich in einem Maße für verführe­
risch, dem zu widerstehen unmenschlich ist - und ich 
möchte, daß Richtei· menschlich bleiben. 

Bewußt mißbräuchliche Rechtsmitteleinlegung durch 
Rechtsanwälte sollte man ohne Substantiierung des sub­
jektiven Tatbestandes ebenso wenig behaupten, wie man 
unterstellen darf, daß man Recht.sanwälte in Pensen­
schlüsselkommissionen nicht haben will , weil dies unaus­
weichlich zu höheren Nummern fülu-en würde. 

Weg von der htstanzenseligkeit, hin zur Instanzenein­
tönigkeit soll durchaus kein Tabu sein, über das nicht 
nachzudenken ist, zumal wiederum der 3. Deutsche Rich­
tertag am 13. 9. 13 den Rechtsuchenden zu Bewußtsein 
zu bringen versuchte, .daß der Regel nach der Prozeß 
mit dem Richterspruch der ersten Instanz zu Ende sein 
soll; daß die zweite Instanz nur da ist, etwaige Fehler 
und Mängel, die dem Richter unterlaufen sind, zu verbes­
sern, nicht aber um etwaige Nachlässigkeiten und Unvoll­
kommenheiten im Pl'Ozeßbetrieb, die sich die Parteien 
zuschulden kommen ließen, ausbessern zu können". 

Wir sollten dann aber auch als Richter entlastend 
mitbedenken: Anwälte, so behaupte ich, ve1meiden Pro­
zesse. Ich weiß es, denn ich tue es. leb kann es dort 
nicht, wo vor dem Gang zum Gericht der Gang zum An­
walt nicht vorgeschrieben ist und mich niemand fragt. 
Vielleicht hat die Übel'lastung der Finanzgerichte, die 
trotz nur eines Rechtsmittels zu verzeichnen ist, viel­
leicht hat die Überlastung der Ve1waltungs- und Oberver-

waltungsgerichte, vielleicht hat sogar die Überlastung des 
BVerfG auch damit zu tun, daß Anwaltszwang vor dem 
Zugang zu Ge1ichten zu selten gesetzlich verordnet ist. 

Kein wellenschlageuder Stein, natürlich. Jedoch ein 
Vorschlag, der mit dem von Zeidler juristisch formulierten 
jedenfalls eines gemeinsam hat: Beiden Vorschlägen be­
gegnen erheblichste Bedenken. 

Mein Vorschlag aber muß gerade auch unter dem 
Diktat der leeren Kassen aufgenommen werden als dei· 
von einem breiten Konsens insbesondere anwaltlicher 
Verbände getmgene, Fachgebietsbezeichnungen für 
Rechtsanwälte endlich gesetzlich festzuschreiben. Dies 
kostet nichts, hilft dem Bürger und forde1t die Anwalt­
schaf~ sich 1.u bewähren, nicht. nur in Himmelfahrtsre­
den. 

2. Nirgends findet sich, wie die Beschäftigung mit 
dem Thema überraschendelweise erbracht ha~ eine 
knappe Defini tion von Rechtspolitik. Zwar ist ihr politi­
scher St.ell enwerL in den letzten Jahren deutli cher gewor­
den. In einer Bilanz zur sozialliberalen Rechtspolitik hat 
z. B. Hans-Jochen Vogel hervorgehoben, die Rechtspolitik 
sei einer der Geburtshelfer der sozialliberalen Koalition 
gewesen. 

Daß Rechtspoli tik auch ein Mi ttel der Gesellschaftspo­
litik und ein solches des Wahlkampfs - Schlagwort Mie­
t.enlüge - ist, ist heute ein Gemeinplatz. 

Ich lasse dahingestellt, ob wir uns auf eine Definition 
einigen können, wonach, wie mir gesagt. worden ist, 
Rechtspolitik die Verwirklichung und Erfüllung des 
Rechtsstaates über ve1fassungsrechtliche Mindestanforde­
rungen hinaus ist. 

Wäre dies keine Leerfo1mel, wäre der Hinweis auf 
die ständige Recl1Lsprechung d.es 13VerfG, wonach das 
Grundgesetz nicht mehrere Rechtszüge garantiert, keine 
rechtspolitisch überzeugende Begründung mr Einschrän­
kung des vorhandenen Rechtsmittelsystems. 

Definitionssuche aber ist. keine brennende, unLer ZeiL­
dmck zu lösende Frage. Ich habe die Hoffnung, es möge 
sich jemand finden, der uns hilft, dogmatisch richtig zu, 
deflnieren, worüber wir reden. 

Dies war nun mehr Feuilleton als Wissenschaft, mehr 
Boulevard als Klassik - jeder nach seinen Leisten. Aber 
auch ein Stilmittel, um zu verdeutlichen: Die ,Justiz ist 
nicht das Maß aller Dinge, sondern nur ein wesentliches 
Mittel auf dem nie endenden Weg zu Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt. 

Just.iz darf sieb nicht verweigern und muß deshalb 
entsprechend eingestellt und ausgestattet sein. Anwalt­
schaft soll Rechtskultur nicht nur verteidigen, sondern 
auch mitgestalten. 

Aber wir müssen uns bewußt bleiben: Es gibt schlim­
mere Nöte als die in der ,Justir.. 

(Quelle: AnwBl 1983, Seite Sfil) 
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1987 

Anwalt im Zeitalter der 
Dienstleistung -
Herausforderung zum Wandel 
Rechf,Sanwalt D,: Wolfgang Schief e1; Stuttgcirt 

Nach dem 43. Deutschen Anwaltstag in Mannheim 
berichtete die Stuttgarter Zeitung in einem Kommentar 
über einen bemerkenswerten Vorgang. Ein in der Ausbil­
dw1g besonders engagiertes Vorstandsmitglied des DAV 
habe gefragt: ,,Warum soll nichL jeder - wie seinen Haus­
ai7.L - seinen Hausanwalt haben?" Der Kommentator 
lmüpfte daran die Betrachtwtg, daß Rechtsanwälte in 
dem Bemühen, das Arbeitsfeld für ihren Berufsstand zu 
e1weitem, offenbar ihre Beratungsfunktion entdecken 
würden. Und er schloß seine Betrachtung mit der Bemer­
kung: ,.Insoweit war der 43. Deutsche A.nwaltslag viel­
leicht auch ein Tag des Abschieds von traditionellen 
Bernfsvorstellungen des Standes in der schwarzen Robe," 

Ich möchte hinzufügen: Vielleicht geht jener Anwalts­
tag auch ein in die Geschichte als die Geburtsstunde ei­
ner ersten Marketing-Idee der deutschen Ar,walLscllaft. 

Noch nie wurde in der Nachkriegszeit die berufsrecht­
liche Situation der Anwaltschaft und ihre Reformbedü1f­
tigkeit - in Dissertationen und Zeitschriftenartikeln - so 
breit und intensiv beleuchte~ wie im letzten Jahr11• 

Die Bundesrechtsanwaltskammer setzte ein Signal, in­
dem sie zu ihrer Hauptversammlung im Oktober 1986 in 
Freibw-g das Thema „Anwalt 2000" auf die Tagesordnung 
setzte. 

Entfernt angelegte Zukunftsvisionen sind nicht ge­
fragt. Ein konkreter Reformbedarf besteht jetzt und 
heute. Dies wurde für jeden Kollegen evident durch die 
Veröffentlichung der Studio der PROGNOS AG und der In­
fratest Kommunikationsforschung über die 11b1anspruch­
nahme anwaltlicher Leistungen"2>. 

Dieser Be1icht übet· das Ergebnis einet· Marktfor­
schung enthält über das Image unseres Beiufsst.a.ndes 
vieles, was wir vorher schon gewußt haben oder nw-
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deshalb nicht gewußt haben, weil wir es nicht wahrha­
ben wollt.en. 

Die bemfspolitische Diskussion wird durch die Studie 
insbesondere dadurch bereichert, daß die anwaltliche Tä­
tigkeit einmal von außen betrachtet wird w1d als das de­
finie1t wird, was sie in der wirtschaftlichen Realität ist, 
nämlich als Dienstleistung atü einem von heterogenen 
Anbietern umkämpften Markt. 

Am meisten muß die Anwaltschaft folgende Feststel­
lung des PROGNOS-Beiichts provozieren: 

"Unter allen potentiellen Ileratungsberufen erscheint 
der Anwalt als der einzige, der sich den Bedingungen 
der modernen DienstleisLungsgesellschafL nichL angepaßL 
hat"31• 

Die postindustrielle Gesellschaft ist eine Dienstlei­
stungsgesellschaft. Damit bezeichnen wir den Tatbestand, 
daß die Dienstleistungen in der Volkswirtschaft eine do­
minierende Stellung einnehmen. Nicht mehr die indu­
st1ielle Produktion wie in der Industriegesellschaft •, 
sondern der Markt. der Dienstleistungen ist der Wirt­
scha.fubereich, in dem nach der Zahl der E1werbst.ätigen 
und nach dem Anteil des Bmttosozialprodukts das 
Schwergewicht schon heute liegt4>. Das Zeitalter der 
Dienstleistungen - ist angebrochen. Es wird damiL ge­
rechnet, daß zu Beginn des 21. Jalu-hunderts mindestens 
70% aller Käufe aus Dienstleistungen bestehen5>. 

1) Friese, AnwBI 1987, 3; Klcino,Cosack, AnwBI 1086, 606; 0sUer, NJW 
1987, 281; Prinz ,.Anwall&wcrbung - oille rechtsvergleichende Oarste~ 
lung des deutschen und amerikanischen Rechts• Peter Lang Verlag 
Frankfurt-Bern-New York 1986; Reduker, NJW 1986, 304; Ingrid Sue 
.ReclitlisblaUicha Probleme des amvaltlichen Standesrechll!" Dissertati­
on 1986; Zuck, I\IDR 1986, 816; ZRP 1987, 146; AnwBI 1987, 201; 
I\IDR 1987, 366. 

2) Veröffentlich~ lm Sonderheft des AnwBI März 1987. 
3) Wie f\Jßnote 2, S. 20. 
4) Daniel Bell .Die nachlndustrlellc Gcsell'lcl111ft.' Reihe Campus, Band 

1001, 'l'llschcnbuchnu.~gubc 1970, S. 13/14: ,, .. . So ist nalürli.cb jede 
Wirtschaftsform auf DionsUeistungcn angewiesen, die nachindustrielle 
Gesellschaft. im b~onderen Maße auf eine lleihe lJl'nz bestimmter in­
tellektueller Dienste. Waren die Oienslleistungen in der vorindushiel­
len GP.sell~chaft weilgehond häuslicher Art, bestehen sie in der 
industliellen Wirtschaft überwiegend im Transportwesen, öffentlichen 
Einrichtungen und finanziellen Diensten, so braucht eine nachlndu• 
strielle Gesellschaft, In erster Linie menschliche w1d akademische 
Dienstleisrungen ... • 

6) Peter Kahn, S1wkasscmnarketing 1976, 13. 
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Topmanager der Elektronik- und Medienkonzerne 
meinen, daß die Charakterisierung unserer Gesellschaft 
als Dienstleistungsgesellscl1aft bereits überholt sei. Sie 
sprechen von einer lnfol'mations-und Kommunikationsge­
sellschaft. Nun - damit werden gewiß Schwerpunkte 
unserer wissenschaftgestützten gütet• w1d dienstleistungs­
produzierenden Wirtschaft bezeichnet6>. Im einzelnen 
wird sich hier vieles überschneiden. 

Was ist eine DiensUeislung? Der Terminus Dienstlei­
stung wird sowohl in der Fachliteratur Wld im allgemei­
nen Sprachgebrauch mit w1tel'Schicdlichem Begriffsinhalt 
als auch in unterschiedlichen Sachzusammenhängen gese­
hen. Eine allgemein anerkannte Abgrenzung und Klassifi­
kation der Dienstleistung existiert nicl1t7l. Wir wollen uns 
auch nicht mit den Definitionsfragen aulhalLen. 

Im Hinblick auf die anwaltliche Dienstleistung sind 
folgende LeisL11ngsmerkmale hervorzuhebcn8>: 

- abstrakte, immaterielle Leistung Quristisches Exper­
tenwissen, Know-how des Anwalts) 

- individualisierte/einmalige Leistung (regelmäßig bezo­
gen auf einen individuellen konkreten Sachverhalt 
oder ein Rechtsproblem) 

- personalintensive Leistung (Gespräch - Verhandlung) 

- schwer standardisierbare Leistung (Vielfalt und Un-
terschiede der Lebenssachverhalte und Rechtspro­
bleme) 

Zu diesen LeisLungsmerkmalen treten weitere Beson­
derheiten, welche die Nachfi'agerseite betreffen: 

- Klientenbeziehung: Direkte und intensive Beziehung 
zum Klienten auf der Basis eines individuellen Ver­
trauensverhältnisses 

- Leistungsbeteilibrung: Der Empfänger der Dienstlei­
stung - der Kli ent - ist regelmäßig an der Erstellung 
der LeisLU11g beteiligt (z. B. Auskünfte, Fragestellun­
gen, Entscheidung zwischen mehreren, zur Wahl ste­
henden Möglichkeiten der Rechtsgestaltung oder 
Rechtsvetfolg1mg). 

Anwaltsbüros gehören zu den reinen Dienstleistungs­
unternehmen, die regelmäßig keine Sachleistungen er­
bringen. In solchen Unternehmungen stellt der Verkauf 
von Dienstleistungen den wesentlichen Geschäftszweck 
dar. 

Nach den bei den Statistischen Ämtern geführten 
Klassifikationen des Dienstleistllilgsbereicl1s9> gehören die 
Rechtsanwälte zur Wirt.schaftsgrup1ie 11Rechtsberatung so­
wie Wil'tschaftsberatung und -prüfung". Diese Wirtschafts­
gruppe ist unteiteilL in zwei Wirtschaftsklassen: In der 
einen sind zusammengefügt Rechtsanwaltspraxen .mit .No­
tariaten, Patentanwaltspraxen und sonstiger Rechtsbera­
bmg (Gerichtsvollzieher, Rechtsbeistand, Rentenberater). 

Dem steht gegenüber die Wirtschaftsklasse „Wilt­
schaftliche Unternehmensberatung, Wirtschaftsberatung" 
- angefülut von den Praxen von Wirtschaftsprüfern, ver­
eidigten ßuchprOfern und Steuerberatern mit einer et·· 
staunlichen Vielfalt von sonstigen wirlschaftlichen 
UnternehmensberaLungs-und -prüfungsberufen - etwa 70 
an der Zahl - angefangen von der Abrechnungsstelle für 
den Güterverkehr über den Anlageberater, Autoschätzer, 
Gewerbebcratei; Graphologen, lndustrieberater, Unterneh­
mensberater, Verkaufsberater bis zum Wili1schelrutengän­
ger. Ich zähle Ihnen diese Berufe als partes pro Loto auf 
weil wir de facto davon ausgehen müssen, daß alle diese 
Berufe - legal oder illegal - mehr oder weniger ebenfalls 
Rechtsberatung betreiben. 

Der PROGNOS-Bericht stellt eine große Vielfalt von 
Beratungskonkmrenzen vor - sowohl ll-aditionelle Dienst­
leistungsberufe (freie Bemfe wie z. B. Architekten und 
Ingenieure) als auch soziale Organisationen, Wutschafts­
verbä.nde, Verbrauchel'verbände, staatliche Dienstlei­
stungsträger und modernste private Dienstleistungsange­
bote 10>. Darüber hinaus können wir davon ausgehen, daß 
Banken, Versicherungen, Bausparkassen u. a., die alle in 
ihrem DienstleistWlgsangebot expandieren und heftig 
konkurrieren, auf den Markt der RechtsberaL1rng zugrei­
fen, wann immer sich ein Rechlsberatungsbedatf im Zu­
sanunenhang mit DiensUeistungen ergibt, die von diesen 
Unternehmen vertrieben werden. 

Das Rechtsberatungsgesetz hat uns vor dieser Kon­
kurrenz nicht bewah.tt. De facto können wir von einem 
Berntungsmonopol der AnwaltBchafL nicht sprechen. Das 
Rechtsberatungsgesetz mag seinen Zweck als VerbL'aU­
cherschut..zgesetz z. B. im Bereich ill egaler Schadens­
abwicklungen von Reparatmwerkstätten und Auto­
verleihfirmen beschränkt erfüllen. Es hat jedoch nicht 
verhindert, daß inl Bereich der WirtschaftsW1ternehmen 
die Steuerberater den ßedaif an Vertragsgestalhmgen ge­
radezu abräumen. Es hat auch nicht verhinden:, daß z. 
ß. Banken ihren Kunden bei Geschäftsgründungen und 
Geschäftsaufgaben rechtsberatend begleiten Wld ihnen -
weitgehend formularmäßig - Ve1träge bei der Vermietung 
iJu-es Besitzes oder E1wcrb von Geschäftsbeteiligungen 
andienen. Dabei stört das Bankgewerbe der lnteressen­
konfllkt nicht, der besteh~ wenn sowohl de1· Anleger als 
auch das Unternehmen, das die Anlagebeteiligung sucht, 
Kunden der gleichen Bank sind. Verbraucl1e1"lentralen ha­
ben - unbehindett durch das Rechtsberatungsgesetz -
die Marktführerschaft auf dem Gebiet der Rechtsbera­
tung zur Anwendung des AGB-Geset.zes übernommen. 

6) So auch Daniel Bell, aaO, S. 374. 
7) 8. Falk; Zur Bedeutung des Dienslleislungsmarket.ing 1980, S. U. 
8) Nach Meffert; Markellng Gn111dlagen dor A!Jsatzpolitik, 7. Aunage 

1986, s. 43 fl'. 
0) \l:rzeichnis der Wirtschaftszweige für die Statistik der Bundesanstalt 

rnr Arbo11 - systematisches und alphabelisches Verzeichnis der ß&­
lriebs• IL ä. Benennungen, Ausgabe 1983, 

10) PROGNOS/INFRAIBST, aaO, S. 27. 
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Vielleicht hat das trüge1ische Gefühl, sich bei der 
Rechtsberatung in einem gesetzlich abgesteckten Natur­
schutzpark zu befinden, die Anwaltschaft notwendige An­
passungen versäumen lassen. 

Worin besteht konkret anwaltliche Dienstleisttmg? 

Als Stichworte fallen ein: Prozeßfühl'Ung, Stl'afvertei­
digung, außergerichtliche Vertrettmg von Mandanten.inter­
essen, Vertragsgestalttmg, Rechtsberatung. 

Nach Erhebungen des PROGNOS-Berichts reduziert 
sich die Vielfalt anwaltlicher Betätigungsmögli chkeiten in 
den Augen der Öffentlichkeit vornehmlich auf Prozeßfüh­
rung und Strafverteidigung. Seine Bemterrolle soll der 
Anwalt vernachlässigt haben 11>. 

Was erwartet eigentli ch heute der Kli ent vom An­
walt? 

Übet· dieses Thema referierte im Herbst 1986 in New 
York auf dem Kongreß der International Bar Assooiation 
David Andrews, ein Solioitor aus London m. Er hat dar­
auf - auf britisch-pragmatische Art - geantwortet: Das, 
was der Kli ent heute vom Anwalt erwarte, weiche nur 
geringfügig von dem ab, was der [Gient immer schon von 
seinem Anwalt erwa1tet habe: Nämli ch einen richtigen 
und rechtzeitigen Rat zu einem Preis, welchen der Kli ent 
zu zahlen bereit ist in der Überzeugung, daß er in sei­
nem Fall einen angemessenen Gegenwert für sein Geld 
erhalte. Nur seien die Ansprüche an die Richtigkcitsge­
währ und die Rechtzeitigkeit des Rats größer geworden. 
Der Anwalt müsse heute dem Kli enten häufig klarma­
chen, daß der menschliche Denkprozeß, der trotz aller 
verfügbaren artificial i.ntelli gence bei der Lösung von 
Rechtsproblemen nicht ausgeschaltet werden könne, 
nicht an der immensen technologischen Entwicklung teil­
gehabt habe. 

Wir sehen, die Probleme bestehen weltweit. 

Lassen Sie mich versuchen, aus der Kli entenperspek­
tive das, was sich in der anwaltlichen Praxis als Rechts­
berater tatsächlich abspielt, ganz elementar zu 
verdeutlichen •3>: 

Der Kli ent sieht seine Beziehung zum Anwalt als 
eine Geschäftsbeziehung, die wohl nicht primär vom Pro­
fi tstreben bestimmt ist. Er zahlt seine Gebühren für eine 
Dienstleislamg, nicht dafür, das beste Geschäft zu ma­
chen, das auf dem freien Markt zu haben ist. Das 
schließt nicht aus, daß er daran i11teressiert. ist, die wirt­
schaftlichen V01teile zu erkennen, die ihm durch einen 
richtigen Rechtsrat zuteil werden. 

Der Kli ent geht zum Anwalt, wenn er erkennt, daß 
er ein Rechtsproblem hat, sich entschließt, eine Rechtsbe­
rattmg in Anspruch zu nehmen und davon überzeugt ist, 
daß sich der Anwalt unter mehreren Altemativen „als 
einzige oder beste aller möglichen llilf en präsentiert" 14> • 
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Der Entschluß des Klienten, anwa!Uiche Hilfe in An­
sprnch zu nehmen, ist dabei in keiner Weise getragen 
durch die Motivation, etwas für die Rechtsentwicklung 
zu ttm. Der Kli ent will wissen, welche Rechte und Pflich­
ten oder welche prozessualen Möglicltlceiten er in seiner 
besonderen Situation hat. Die Bedeutung der anwaltli­
chen Arbeit liegt von Anfang an in der Formulierung der 
Fragen und in der Klärung der Fakten, auf deren Gmnd­
lage letztlich eine gemeinsan1e Entscheidung mit dem Kli­
enten gefäll t werden kann. 

Bei dieser anwaltli chen Tätigkeit ist das juristische 
Expertenwissen nur ein und oft nicht einmal das bedeu­
tendste Element anwaltli cher Problembcwältigung15>. Der 
Kli ent will in einer konkreten Lebenssituation beraten 
wet·den. In diesem Zusammenhang ist das Verstehen der 
Situation, die den Kli enten umtreibt, mindestens ebenso 
wichtig wie die Kenntnis des Rechf.'J, das anwendbar ist. 
Darüber hinaus ist die Aufgabe des Anwalts nicht dat-a.uf 
begrenzt, die Lebenssitt1ation zu klären, sondern er ist 
aufgerufen, in den verschiedensten Formen aktiv in der 
Situation zu handeln, also einen aktiven Part zu spielen. 
Das ist das, was wir vielleicht am ehesten mit „know 
how" des Anwalts bezeiclmen können: In der relevanten 
Situation das Pl'oblem zu definieren, zu verdeutlichen 
und bewußt zu maclien und zu e1·kennen, welche Chan­
cen für ein Settlement (wie es in der anglo-amerikani­
schen Rechtssprache heißt, was sowohl Regelung wie 
Anpassung, Vergleich oder Übereinkommen bedeuten 
kann) bestehen. 

Dabei ist der Anwalt aufgerufen, eine große Anzahl 
von Geschäften im Interesse des !Gienten und Verhand­
lungen mit der Gegenpartei - dem Gegenanwalt oder an­
deren privaten Personen - zu führen. Die Rechtskenntnis 
ist in diesen Fällen ein besondel'es Handwerkszeug für 
erfolgreiche Geschäfts- und Verhandlungsfühl'Ung. Die Ge­
setzeskenntnis ist nicht ausreichend, wenn die Fälligkeit 
fehl~ andere Leute richtig zu behandehl. 

Diese Überlegungen sind bezogen auf die große An­
zahl von Regellmgen aktueller und potentieller Konflik te, 
die von den Anwälten gelöst werden, ohne daß sich ein 
Gel'icht oder eine andere staatli che Autotität in irgendei­
ner Weise mit diesen Konflikten befaßt. Dazu ttitt das 
weite Betätigungsfeld der Vert.ragsgeslaltung. 

In diesem Bereich der präventiven, prozeßverhüten­
den Beratungen li egt. die Besonderheit darin, daß die Be-

U) PROGNOS/INFRATEST, aaO, S. 20. 
12) Documenls zum 21st Biennal Conference, New York, 14.-17. Septem· 

ller 1986 i um Main 'l'OPJC l ,ChaUengu or Change• David Andrews: 
• \\/hat does lhc cllont JJOW \Y(Ull?" 

13) Talrott Pnrsons: ,A Sociologlsl Looks ul tho LugaJ Profession· in Es­
says in Sociological Theory; Glencoe, m 1964, S. 370-386. 

14) PROGNOS/INFRA'l'EST, aaO, S. 14. 
16) Rüschemeyer, Doctors an Lawyers: .A Commenl on the Theory of 

the Proressions•, Canadian Review of Sociology an Anlhropology 1. 
1964, s. 17-30. 



-----------ij--

ziehung des Anwalts zum Klienten regelmäßig nicht da­
durch hergestellt wird, daß der Klient von selbst zum 
Anwalt kommt. Denn häufig sieht der Kli ent den Interes­
senkonflikt nicht voraus oder - wenn er ihn sieht - ist 
für ihn das Problem noch nicht so aktuell , daß er den 
Anwalt von sich aus aufsucht. Die Gelegenheit zur vor­
ausschauenden Meidung von Interessenkonflikten erhält 
der Anwalt regelmäßig nm; wenn er eine enge und stets 
aktuelle Beziehung zu seinem Mandanten hat. Diese be­
sondere Beziehung bezeichnen wir mit der Stellung als 
Hausanwalt oder Filmenanwalt. 

Eine andere Möglichkeit1 diesen Dienstleistungsbe­
reich zu erobern, würde darin bestehen, daß der Anwalt 
auf Kli enten zugeht und aktiv auf latente Regelungsbe­
dürfnisse anspricht. Hier betreten wir weit.gehend Neu­
land und gelangen an die Grenzen, die uns unser gegen­
wärtiges Standesrecht setzt. 

Bei alledem erwartet der Mandant vom Anwalt eine 
absolute Loyalität. Die große Mehrzahl der Manda.nt.en 
geht jedoch davon aus, daß ihl'en langfristigen Interessen 
am besten durch eine anständige und korrekte Anwen­
dung der vom Gesetz vorgegebenen Formen wi.rtschaftli­
cher und privater Betätigungen gedient ist. Daraus 
resultiert eiJ.1 Verständnis daffü.; dai~ die Verpflichtung auf 
Recht und Gerechtigkeit den Anwalt dazu zwingen kann, 
Mandantenwünschen entgegenzutreten. 

Diese subtilen Beziehungen zwischen Kli ent und An­
walt haben mich nach einem Beispiel aus der Li teratur 
suchen lassen. R. P. West.ermann 16> verdanke ich den Hin­
weis auf eine Szene der Oper „Rosenkavalier" von Ri­
cha.rd Sb.'auß, für die Hugo von Hofmannsthal das 
Libretto gesclu'ieben hat,. Dort findet ein Mandantenge­
spi-'J.ch zwischen dem alt.emden adligen Mitgiftjäger Ba­
ron Ochs auf Lerchenau statt mit dem Anwaltsnotar der 
Feldmarschallin Fürstin Werdenberg. Dieser anticham­
briert vor den Gemächern der Fürstin und wartet auf 
evtl. Aufträge. 

Offenbar sahen Rechtsberater im kaiserlichen Wien 
Maria Theresias keine Hemmnisse, sich ins Haus poten­
tiellel' Mandanten zu begeben, um sofort zm· Stelle zu 
sem, wenn ein Bedarfsfall für juristische Betreuung auf­
trat. 

Opernfans keimen die Geschichte: Der Baron will 
sich von seinem künftigen Schwiegervater eheve1traglich 
noch neben der Mitgift eine ,,Morgengabe" ausbedingen, 
ein Brautgeld, das nach islamischem Recht bei der Ehe­
schließung vereinbart wird. Das ist ein eherechtliches In­
stitut, das die Zeiten fil>erdauerl l1al und auch heute 
noch deutschen Richtern Rätsel aufgibt11J. Als Morgenga­
l>e soll Schloß und He1TSchaft Gaunersdorf an ihn zurück­
kehren, "von Lasten frei und ungemindert an Privilegien, 
so wie mein Vater selig sie besessen hat". 

Darin spinnt sich folgender Dialog: Der Notar: 11Ge­
st.atten l10cllfreihen·liche Gnaden die submisseste Beleh-

mng, daß eine Morgengabe wohl vom Gatten an die 
Gattin, nicht aber von der Gattin an den Gatten bestellet 
oder stipuliert zu werden, fähig isL". 

Das ist zunächst einmal eine sehr liebenswürdjge 
Form der juristischen Belehnmg, die offenbar von den 
heute praktizierenden Anwälten weitgehend vergessen 
worden ist, wie der PROGNOS-Bericht in1 Hinblick auf 
1bn, Gebaren und Attitüden von Anwälten gegenüber 
Klienten feststellt (.,rüde an'ogant - polterig"). 

Dem juristischen Inhalt nach ist es eine „k lare Be­
schreibung des numerus clausus und des Typenzwangs 
der gesetzlichen Handlungsformen, vne er nach dem Wil­
len des Gesetzgebers etwa auch unser Sachenrecht oder 
die Ehevertragstypen beherrscht. 

Das Gesp1•äch geht dann weiter. Der Baron: .Das mag 
wohl sein." Darauf der Notar mit del' Sichel'heit seines 
Expertenwissens: .Dem ist so." Dann ein Einwand des 
Barons, der fü1· Kli enten nicht untypisch ist: .,Aber· im be­
sonderen Fall" - der Notar unerbittlich und konsequent -
getreu seiner Bindung an Gesetz und Recht -: 

„Die Formen und die Präskriptionen l<ennen keinen 
Unterschied." 

Daraufhin - begleitet von einem forte Schlag im Or­
chester - der Aufschrei des vermeintlich Privilegierten: 
,,Haben ihn aber zu kennen! ,, (d. h. mit den Worten We­
stermanns: ,.Nun rna11ipuliere er gefälligst in meinem 
Sinne!"). 

Nun - im weiteren Verlauf des Gesprächs - setzt der 
Baron den Jmisten mit seiner ganzen bornierten Selbst­
herrlichkeit gewaltig unter Dmck, bis diesem der Einfall 
komm4 11daß man die Sache separatim - als einen wohl­
verklausulierten Teil der Mitgift - als eine Schenkung in­
ter vivos" retten könne, was den Baron mit immet· 
wütenderem Geschrei „eine Morgengabe" fordern läßt. 
Schließlich ging die Sache bekanntli ch gut aus, da die 
Ehe nicht zustande kam und der Anwalt sich nicht 
durchsetzen mußte. 

Kehren wir zurück aus dem Wien Maria Theresias in 
das Zeitalter der Dienstleistungen. 

Anwälte leben vom Verkauf ihrer Dienstleistungen. 
Sie untediegen insoweit kaufmännischen Gesetzen. Der 
Markt für RechLsberatungsleistungen ist ein Käufermarkt. 
Um in der Konkurrenz mit anderen Beratungsberufen 
und Institutionen eine Chance zu haben, muß die An­
.waltschaft sich den offensiven Verkaufsstrategien dieses 
Marktes anpassen. 

Seit Jahrzehnten beschränkt sicl1 die Anwaltschaft 
darauf, erstaunt und teilweise empört zu registrieren, 

lG) Rarm Peter Westermann: ,Über Unbeliebtheit und Beliebheit von .Tu­
risten". Verlag Otto Schmidt KG - Köln. 

17) BGJIZ AZ IV b :ill 10/1986. 
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daß ihnen wesentliche Anteile des Marktes der Rechtsbe­
ratungen von anderen Anbietern weggenommen werden 
oder daß neue ßeratungsbedatfe entstehen, zu denen An­
wälte nicht ehunal Zugang finden. Da lohnt es sich ein­
mal zu beobachten, wie verhalten sich andere Diens!Jei­
stungsunt,emehmen, die ebenfalls Rechtsbel'atungen als 
zentralen Leistungsbereich oder als Nebenleistungen an­
bieten? 

Bei diesel' Beobachtung stoßen wir zwangsläufig auf 
die Idee des Ma.l.'ketiJ1g'8' . Dif',ses Wort. stammt aus dem 
amerikaniS<:hen Sprachgebl'auch und ist das Substantiv 
zu der Tätigkeit 11to go into the rnarket'', in den Markt 
hineingehen Güter - auf den Markt bringen. 

Marketing ist als zielgerichtete Aktivit.ät immer wie­
der bei Marktkonstellationen entstanden, bei denen die 
Anbieter h1 der schwächeren Marktposition waren,,,. 
Diese Konstellation ist angesichts steigender Zulasstmgs­
zahlen auf dem Marl<t anwaltli cher Dienstleistungen ge­
geben. 

Zunächst habe ich etwas Hemmungen, einen Begriff 
wie das .Marketing", der nicht einfach durch ein deut­
sches Wort et·setzbar ist) vor den ehrwürdigen Vertretern 
w1seres Standes überhaupt zu bene1men. Dienstanbietet; 
die bislang - aus welchen Gti lnden auch immer - Marke­
ting nichL betrieben oder ihre Aktiv itäten im Rahmen des 
Dienstleistungsaustauschs und des Kundenkontakts nicllt 
so bezeichnen, haben häufig Bedenken gegenüber der 
Übertragbarkeit des Marketingdenkens auf ihre ßereiche. 
So sehen sich auch Künstler oß in einen Konflikt gesteUt, 
wenn sie mit dem Problem der Vermarktung ihrer schöp­
ferischen Leistungen konfrontiert werden. Obwoltl dies 
unter dem Einsatz branchenüblichen Verhaltens häufig in 
höchst professioneller und e1folgreicher Fotm geschieht, 
erscheint schon eine marketing-übliche Terminologie 
nicht erwünscht. Diese Aversion nimmt jedoch stets ab, 
wenn in einigen Fäll en große Marketing-Erfolge vorliegen 
und die Marketing-Orientiemng bereits wirksam ist1°l. 

Die Anwaltschaft sollte sich wegen der Worte hier 
nicht zieren. Die Aufgabe der Anwaltschaft liegt nach un­
serem Selbstverstä.ndnis natürlich nicht darin, ähnlich 
wie andere Dienstleistungsbetriebe nur marktgerechte 
Leistungen anzubieten. Chr obUegL in besonderem Maße 
die Verwirklichung der Rechtsidee und rechtsstaanicher 
Institutionen. Dies war das Thema vieler Festvorträge. 

Anwälte tragen eine öffentliche Verantw01tung1 die 
über den Rahmen einer reinen Erwerbswirtschaft hinaus­
geht.. Die Leistung der Anwaltschaft wird daher weniger 
an Umsätzen oder der Anzahl von charged hours gemes· 
sen, sondern daran, wie sie als kreative und zugleich re­
gulierende Kraft dazu beitragen, den Entwicklungsprozeß 
von Wirtschaft und Gesellschaft. in rechtliche Balu1en zu 
lenken. 

Die Anwälte sind der Bemf, der den wohl weitesten 
Öberblick und tiefsten Einblick hl die konkreten, das 
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Rechtsleben prägenden gesellschaftlichen und wirtschaft­
lichen Zusammenhänge besitzt. 

Diese Position tmd Sachkelllltnis verpflichten die An­
waltschaft, eine „Poli tik der offenen 'l'ül'" zu betreiben. 111 
einer hüonnierten Gesellschaft werden die Anwälte auf 
die Dauer nur da11n akzeptiert werden, wenn sie ihrer­
seits die ÖffenUichkeit genau und ausgiebig über das in­
formieren, was sie eigentlich f:lm. -

Damit sind wir mitten in der Praxis des 11Marketi11g", 
der in der Absatzwhtschaft zum Glaubcnssat.z moderner 
Unternehmensfi1hrrn1g schlechthin geworden ist. 

Der Begriff des Marketing hat eine zweifache Bedeu­
tw1g2•>: 

Marketing als Maxime bzw. Unt.emelunensphilosophie. 
Damnter wird eine unternehmerische Geisteshaltung ver­
sl.andei1, die rnarktol'ientierte Übe1fog1111ge11 und damit 
den Kunden - wi r sagen, den Klienten oder Mandanten 
- in den Mittelpunkt der Unternehmenspolitik 1ückt. 

Marketing als Methode und Mittel. Damit werden alle 
Aktivit.äten eines Unternehmens zusammengefaßt, die 
mit dem Marlet und den Wünschen des Abnehmers zu 
tun haben. 

Es lassen sich in Anlehnung an Nieschlag22> vier Kri­
terien zur Eh1teilung des anwaltsbezogenen Instrnmenta­
riums het·artziehen: 

- die Leistungsbereitschaft, die sich auf den Standort., 
Kanzleiräume, Sozietätsgröße und Ausstattung der 
Praxis u. a. erstreclct; 

- die Leisttmgssubstanz, die sich auf das eigentliche 
Angebot der anwaltli chen Leist1mgen erstreckt -
Rechtsgebiete, Spezialisierung, aber aucll die gesamte 
DiensLleistungsgestaltung mit den begleitenden Setvi­
(',e!eistungen, dem eigentlichen Kundendienst; 

18) Scheuch ,Dicnstlcistuug.<imarketlng•, Vorlag Vahfo11, Mfmohcn 1982; 
Antu Meyer .Dieu.stleislungslililli<eling', Augsburg 1988j Eberhard 
Floss .Markcling der Banken• Münohcm 1071; Rcgll ,Banlanarko­
ting", Haup~Bem, Stuttga,t 1085. 

19) Peter Kahn ,Sparkassenmarl<eting", 1076, S. 1c;. 
2.0) Scheuch, aaO, Einleitung VI. Steuerberater m1d Ärzte hallen das be• 

griffen. Die ,illustrierte Geschichte der steuerl>eratenden Berufe•, 
Dellbner-Verlag 1986 (484 Selten mit G00 Abbildungen) Ist beeintlruk· 
kende Öfl'entllchkeilsaTheit. In der Einführung vorangestellt i~t der 
Sati von Günter SchmO!ders; J)Je Steuer sleltt am Anfang der 
menschlichen Kult11r" - nach dem \'ortrag erbielL ich Hinweis auf 
Riede! ,Marketing fO.r dio Ai-ztpraxis•, Augsbu1-g 1087. Die A.nwall 
schafl hat die bcilfanle ldec, die Schackow In seinem llaup~vorlrag 
vor dem Deutschen Anwaltstag 1967 in Bremen ausgeführt hat ,Die 
Kuns~ Pr01.esse zu verhilten' nie vem1arkte~ wie der PROGNOS-Be­
rich t beweist. 

2.1) Floss, aaO, S. 19. 
22) Nieschlag/Dichtel/HOrschgen: ,EinfOhrung in die Lehre von der Ab· 

salZWlrtschaft" - ein enl8cheidu11gstheoretische1· .Ansa~ -, Berlin 
l068, s. 76 f!. 
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- die Abgeltung der Leistungsbereitschaft und Lei­

stungssubstanz durch den Preis (Preispolitik) 

- die Wormation über diese drei genannten Punkte 
(Leistungsbereitschaft, -substanz und der Abgeltung) 
mit Hilfe von Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 

Wir werden versuchen, diese Instmmente noch zu 
verdeutlichen. 

Zur Leistungsbereitschaft gehört das Dienstleistungs­
potenüaJn>, insbesondere auch die technische Ausstat­
tung der Praxis. Hier kann im Vergleich zu anderen 
Dienstleistungsanbietern, insbesondere den Steuerbera­
tern und Wirtschaftsprüfern, nur Rückständigkeit konsta­
tiert werden. 

Alle Anregungen, die insbesondere der DAV Ausschuß 
und das Institut der Anwaltschaft für Büroorganisation 
und Bürotechnik gebe1,, zielen auf eine Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit jedes einzelnen Anwalts mittels Bü­
rorationalisierung durch Nutzung der EDV. Die EDV kam1 
die Produktion von Text und Daten im Anwaltsbüro un­
terstützen, die Kommunikation innerhalb des Büros und 
nach außen verbessern. Dies erweitert die Verfügbarkeit 
des Anwalts und beschleunigt seine Dienstleistung. 

Es gibt heute eine moderne, leistungsfähige EDV- und 
Kommunikationstechnologie, mit der jeder deutsche An­
walt wirtschaftlich sinnvoll arbeiten kann. Ein anderes 
Gebiet, die Information durch Datenbanken, - Ober die 
die Anwalt.~chaft anderer Länder verfügen - ist in der 
Bundesrepublik noch unterentwickelt. JURIS wurde vom 
Bund in der hierzulande üblichen richterzenLrierten Be­
Lrachtungsweise eniwickel~ ohne die Anwaltschaft, die -
wenn das System sich überhaupt vermarkten läßt - die 
größte Benutzergrnppe stellen wird, angemessen zu be­
teiligen. mer müssen wir Einflul~ nehmen. 

Besondere Wichtigkeit kommt dem vierten Instru­
ment, der Information zu. Anwaltliche Dienstleistungen 
sind i11 hohem Maße erklämngsbedütftig. Es ist schwieri­
ge1; abstrakte Dienstleistungen a1s sichtbare Güter zu ver­
kaufen. Da liegt ein Problem: Gerade die Berufe, die 
Experten-Dienstleistungen anbieten, wie z. B. Rechtsan­
wälte und Ärzte, haben eine negative Einstellung gegen­
über dem "Verkaufen"24>. 

Dabei können anwaltliche Beratungsleistungen nur 
von den Beratern selbst und nicht von speziellen Verkäu­
fern abgesetzt werden. Dies setzt dem Einsatz von Mar­
kelingkaufieuten, die von einigen großen amerikanischen 
Anwaltsfirmen ins Management (.lo l1Jn lhe firm") auf­
genommen wurden, von vornherein Grenzen. 

Die für den Absatz von Beratungsleistungen beson­
ders wichtigen vertraucns-und sympathiebildenden Pro­
zesse spielen sich vorwiegend im unmittelbaren Kontakt 
zwischen Anwalt und Klient ab. Das heiß4 der Anwalt 
adquiriert selbst und muß das Instrument der lnformati­
on aktiv handhaben. 

Der PROGNOS-Berichi enthält eine lange Mängelliste. 
Ich will hier nicht unterscheiden, welche Untersuchungs­
ergebnisse der Reali tät entsprechen und welche Vonn~ 
teile sind. Auch Vorurteile behindern effektiv den Zugang 
der Anwalt,schaft zum Markt genau so wie tatsächlich 
vorhandene Defizite des anwaltlichen Leistungsangebots. 
Vornrteile sind häufig das Ergebnis falscher oder fehlen­
der Informationen. 

Tn der Diskussion, die der Veröffentlichung des Be­
richts nachfolgte, scheint sich der Konsens in der Anwalt­
schaft anzubahnen, daß eine Anpassung an die 
Bedürlitisse der modernen DienstleisLungsgesellschaft 
dringend nötig ist. Ostler tmd Redeker fordern, Standes­
recht und Berufspolitik von der Nachfrageseite und von 
der zentralen Stellung des Klienten her zu sehon251 Wenn 
dies tatsächlich von der Kollegenschaft akzeptiert wird, 
dann hätte das in der Tot zur Folge, daß sich die An­
waltschaft nachfrage-und klientenorientierter MaJ'kter­
schließung zuwenden könnte. 

Bevor wir jedoch hier zu konkreLen E1-gelmissen kom­
men können, beda1f es noch der Herstellung eines brei­
ten Konsenses, was an berufsrechtli chen Regelungen 
geande1t werden muß, um neue Beweglichkeit zu schaf­
fen. Denn ohne einen breiten Konsens läßt sich bekannt­
lich in unserem Standesrecht nichts bewegen. 

Zwei Fragen bedürfen vordringlicher Behandlung: 

1) Welche berufs- und standes1·echtlichen Regelungen 
hindem die Anwaltschaft, ,,to go into the market"? 

2) Was kann getan werden, um die Leistungssubstanz 
der Anwaltscha~ zu verbessern? 

Der Rechtsanwalt ist gemäß § 1 BRAO tmabhängiges 
Organ der Rechtspflege, der nach § 2 BRAO einen Beruf 
und kein Gewerbe ausübt, sowie der gemäß § 3 BRAO 
bernfene, unabhängige Berater und Vmtret.er des Bürgers 
vor allen Gerichten und Behörden. 

Nach dem PROGNOS-Bericht ist das Anwaltsbild nach 
Einschätzung der Öffentlichkeit in vielen Einzelmerkma­
len eng mit dem Bild des Rechts-und Gerichtssystems 
veiknüpft. Insbesondere die negativen Aspekte der Ge-
1ichte sollen auf das Anwaltsbild zurückschlagen ,.Allge­
meine Vernebelungstaktik der Ge1ichLe, schlechte 
Behandlung von Parteien und Zeugen, Prozeßdauer und 
,Prozeßergebnisunsicherheit' werden auch den Anwälten 
als ,Organe der Rechtspflege' angelastet." 

Wolf Paul hat auf der Frankfurt.er To.gung für .Rechts­
vergleichung 1982 unter dem 'l'itel „Anwaltsberuf im 
Wandel" die rechtspolitische Frage aufgewolfen, wie sich 
die deutsche Anwaltschaft in dem für sie charakteristi-

23) PROGNOS/lNFRATF.ST, aaO, S. L0. 
24) Anton Meyer, aaO, s. 107. 
26) Ostler, NJW 1987, 289; Redeker, NJW 1887, 304. 
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sehen Spannwigsverhältnis zwischen Rechtspflegeorgan 
oder Dienstleistungsgewerbe entscheiden w0Ue26J. 

Wir wissen, daß eine Mindermeinung der Anwalt­
schaft die Streichung des Begriffs „Organ der Rechtspfle­
ge" in § 1 BRAO fordert27l , 

Aktuali tät hat dieses Problem zweifellos für Strafver­
teidiger gehabt, als versucht wurde, im Rahmen großer 
Strafproz88$e (KZ, Terro1; Wirtschaftsprozesse) Anwälte 
zu disziplinieren und sie im Sinne des staatlichen Straf­
verfolgungsanspmchs in die hoheitli chen Interessen ein· 
zubinden. Es wurde versucllt, Strafverteidiger als Ol'gano 
der Rechtspnege iJ1 POicht und Schranken zu nehmen. 
Daß dieser Versuch unternommen werden konnte, hat si­
cherli ch historische Ursachen und resultiert auf einem 
gmndlegcnden Mißverständnis, das manche Richter und 
Staatsanwälte mit der Organstellung des Anwalts verbin­
den. 

Egon Müller hat in dem Hauptvortrag auf dem 41. 
Deut.sehen Anwaltstag in Mainz 1981 über „Strafverteidi­
gung" das Problem überzeugend entschärft 2Kl, Et· hat dar­
geJegt, daß die begriffli che Auseinanderset.zung über das 
Begriffspaar „Organ der Rechtspfl ege" oder .Interessen· 
vel'treLer des Beschuldigten" ideologieanfällig und uner­
giebig sei. 

,.Aus der Vokabel ,Organ der Rechtspflege' läßt sich 
nur mit begriffajurisli schen Mitteln mehr an Bindungen 
des Ve1teidigers herausdestilli eren als eine funktionsbezo­
gene Analyse seiner Befugnisse nach der Strafprozeß­
ordnung hergibt. Der Figur des einseitigen lnteres.senver­
treters lassen sich nicht mehr Einwirkungs- und Gestal­
tungsmöglichkeiten zuordnen als das Recht bereitstellt." 

Das Bundesverfassungsgericht hat dazu klargestell t, 
daß sich jedenfalls aus dem geltenden Recht nichts dafür 
herleiten lasse, dag der freie und dm·ch das Grundrecht 
der Bemfsfreiheit geschüt.zte Anwall.sbemf entgegen der 
recht.5sl.aatlichen Tradition der freien Advokatur bcarn­
lenähnlichen Treuepflichten untenvorfcn oder bemfs­
rechtlich der Stellung von Richtern und Staatsanwälten 
angeglichen werden sollte. Nachdem das Bundesverfas­
sungsgericht also klargestellt hat, daß die Einordnung 
des Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege keinen Ein­
griffstatbestand für FälJe enthält, in denen er dieser Stel· 
Jung nicht entspricht, sehe ich für alle Felder anwaltli ­
cher Tätigkeit keine aktuelle Einschränkmig, anwaltliche 
DienstJeislungen anbieten und erfüllen zu können29>. 

Daß die Organstellung den Anwalt in die „Nähe zur 
Rechtspflege" rück~ ist per se kein Nachteil . Im Gegen­
teil - der Gesetzgeber verbindet mit der Organstell ung 
immerhin auch einige Privil egien des Anwalts in den Pro­
zeßordnungen (wie z. B. Akteneinsicht, PostuJationsfähig­
keit, Anwaltszwang). Diejenigen, die die Vokabel aus dem 
Gesetz eliminiert sehen wollen, soll ten gewarnt sein: Die 
gesetzliche Abschaffung der Organstellung könnte von in­
teressierter Seite zum willkommenen Anlaß genommen 

142 

werden, bei nächsten Gelegenheiten die noch bestehen­
den Privilegien der Anwaltschaft im RechtNpflegebereich 
zuriickzuschnciden. 

Das anwaltli che Standesrecht kennt kein Marketing­
verbot. Es geht jedoch von einem „Werbeverbot• aus. So 
ist der § 2 der Standesrichtlinien überschrieben und es 
heißt dann in Abs. 1: .Der Rechtsanwalt handelt standes­
widlig, wenn er um Praxis wirbt. Er darf eine ihm verbo­
tene Werbung auch durch anrlere nicht dulden.• Werbung 
ist ein Teilaspekt des Marketing und ist von der eigentli­
chen Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations) schwer zu 
trennen. 

Es ist in Anwaltskreisen nicht einfach, über das The­
ma Werb1mg des Anwalts m1befangen zu diskutieren. 

Bekanntlich wurde kürzlich vom Präsident.en des 
Deutschen Amvaltvcreins die Publikumszeitschrift 
.Rechtsmagazin" empfoltlen, weil er in der Verbreitung 
dieses Presseerzeugnisses - im EinkJang mit Vorstand 
und Geschäftsführnng des DAV - eine Chance wirksamer 
Öffentlichkeitsarbeit für die Anwallschaft sieht. Als die­
ses Rechtsmagazin in einer seiner ersten Nummern Bild­
und Sacl1darstellungen brachte, die Rcchtsanwälthmcn 
und Rechtsanwälte in einer der gewohnten Standesauf­
fassung widersprechenden Weise werbewirksam heraus• 
stellten, hat es Proteststürme gegeben, deren Heftigkeit 
überraschte. Diese Heftigkeit ist sicher nicht damit zu er­
klären, daß das Konterfei einer Koll egin al~ ganzseitiges 
Titelbild abgebildet wurde, die sich dazu im redaktionel­
len Text empfahl als Spezialisth1 für chinesisches Han 
delsrech~ ein Rechtsgebiet., das in deutschen Provinzen 
besonders heftig wnkä:mpft zu sein scheint. 

Die Ursache der heftigen Reaktionen liegt vermutlich 
tiefer. Die rechtUche Zulässigkeit und die Zweckmäßigkeit 
des prinzipiellen Werbeverbots wird zunelunend in Zwei­
fel gezogen3u1. Es wird geprüft, ob gewisse standes- und 
berufsrechtli che Werbe- und WeUJJewerbsverbote ve1fas­
sungswidrig sind30. Bisher hat die Bundesrechtsanwalts­
kammer und der Bundesgerichtshof in Anwaltssachen, 
also in der Besetzung des zuständigen Senats auch mit 
Anwälten, an den Verboten unter Berufung auf die Tradi­
tion strikt festgehalten. Die ßefütworter des Werbever­
bots befürchten, daß mit einer Lockerung sogleich 
Auswüchse einhergehen, wie sie in der erwähnten Num­
mer des ,,Rechtsmagazins" als geradezu schockierend 
empfunden wurden. 

26) Wolf Paul ,.Anwaltsberuf Im Wandel - Rechtspflegeorgan oder Dienst­
leistungsgewerbe?• in Kübler (Hrsg.) Anw!l.il.sbcruf im W!111dul, 
Frankft.u.i 1082, S. ll (14). 

27) Vergleiche die Da1"stollw1g boi Harfslang ,D11r deutlche Rechf11an-
wntt. 1986, S. 72 mit weiteren Litemturangahan. 

28) Egon Müller ,Strafverteidigung•, NJW 1081, 1801. 
29) BVerfG, NJW 1983, l 636. 
30) Klelne•Cosack, AmvBI 1986, 505 (600/607); Zuck: ,,Anwaltswerbung" 

MDR 1987, 366. 
31) Prinz und Sue, vergleiche Fußnote l. 
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1n USA hat der Supreme Court schrittweise das auch 

do1t bestehende und von den Anwaltsorganisationen zäh 
verteidigte anwa!Uiche Werbeverbot als verfassungswidrig 
aufgehoben. Prinz hat in seiner 1086 erschienenen Ham­
burger Disscl'tation ,,Anwaltswerbung" die amerikanische 
Entwicklung einer sehr grundsätzlichen Analyse unterzo­
gen. Er hat insbesondere dargestellt, welchen rechtstat­
sächlichen Stoff der Supreme Cou1i bei seinen 
Entscheidungen vo1fand. 

Aufg1und einer im Jahre 1977 in USA durchgeführten 
Studie über Kriterien der Auswahl eines Anwalts ergab 
sich, daß der Zugang zum amerikanischen Rechtssystem 
munittelbar mit sozialem Rang verbunden war. Neben 
allgemein anerkannten Kosten- und Spracihbani.cron trete 
eine mindest ebenso hohe zweifache lnformationsbarrie­
re. Die erste behindere das Erkennen rechtlich problema­
tischer Situationen, die zweite behindere die effektive 
Anwaltswahl. 

Tm Ergebnis bestätigt der PROGNOS-Bericht, daß das 
amelikanische Untersuchungsergebnis auch auf die Bun­
desrepublik übertragbar ist. 

In der Anwaltschaft hat man die bestehenden Infor­
mationsbarrieren weitgehend geleugnet und bisher die 
Kostenbarliere als maßgebliches Hindernis des gleichen 
Zugangs zum Recht herausgest.ellt. Dies läßt sich nach 
den Ergebnissen des PROGNOS-Berichts nicht mehr auf­
recht erhalten. Der PROGNOS-Bericht stellt fest, daß in 
dem Entscheidungsprozeß, der der Inanspruchnahme ei­
ner anwaltlichen Dienstleistung vorausgeht, auf allen Stu­
fen Informationsdefizite bestehen32l. 

Gleichzeitig ist aber auch die Ursache für ein weite­
res Faktum zu erkennen: Die Beratungshilfe nach dem 
Beratungshilfegesetz hat zwar einen Aufschwung genom­
men, der die Justiz - wie Klinge kritisch bemerkt - aus 
fiskalischen Gtiinden zu 1·estriktiver Bewilligungspraxis 
veranlaßt hat33l. Dennoch gewinnt man den Eindmck 
daß die Beratungshilfe von einkommensschwachen Bür'. 
gern weniger angenommen wird, als es ihrem tatsächli­
chen Bedarf entspricht. Das gilt insbesondere für 
Regionen, in denen zu wenig oder gar nicht ilber das Ge­
setz und seinen Anwendungsbereich informie1t wird. Das 
zeigt, daß sozial Schwache im Zugang zum Recht nicht 
nur durch Kostenban;ercn, sondern auch durch Informa­
tionsdefizite behindert werden. 

Die Informationsbarderen müssen als Teil mangeln­
der Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen 
auf dem Weg zur Dienstleistungsgesellschaft gesehen wer­
den. 

Wir wollen das Für und Wider zum anwaltlichen Wer­
beverbot hier nicht weiter vertiefen. Im Rahmen des The­
mas kommt es mir darauf an, deutlich zu machen, daß 
eine klientenorientie1te Betrachtung ausschlaggebend 
sein muß. Der PROGNOS-Bericht hat bewußt gemacht, 
daß erhebliche Informationsban;eren den Zugang zum 

Recht verstellen. Ein großer Teil der Bevölkerung kann 
seine Rechte nicht ausreichend ve1wirklichen. 

Dies hat bereits im Jahre 1980 Steindorff zu der Fra­
ge veranlaßt, ,,ob bc1ufsrechtliche Wettbewerbs- und Wer­
beverbote auch insoweit durch die Velfassung gedeckt 
seien, als sie einer optimalen Versorgung der Bevölke­
l'llng mit freiberuflicher Leistung entgegenwirken34>, 

Prinz hat diese Frage dahingehend beantwortet, eine 
velfassungsrechtliche Abwägung müsse zum El'gebnis der 
Verfassungswidrigkeit des Werbeverbots führen35>, 

Die erweiterte Einfüluung der Fachanwaltschaften 
wird zu einer Änderung der Kon.kunenzsituaLion inner­
halb der Anwaltschaft führen. Der erlaubte Hinweis auf 
die Qualifikation in ein oder zwei Fachgebieten ist natür­
lich Werbung. Sie erhöht beträchtlich die bereits be­
slehenden Möglichkeiten zulässiger Werbung, so daß es 
uns nicht schwerfallen sollte, von der in•eführenden 
Überschrift des § 2 der Standeslichtlinien Abschied zu 
nehmen361. Die Erweiterung zulässiger Fachanwaltschaf­
ten e1weist sich in einer Zeit, in der der deutschen An­
waltschaft .bedrückender Immobilismus" vorgeworfen 
wurde37l, als erster Befreiu11gsschlag. 

Das gängige Argument, Werbung des Anwalts versto­
ße gegen seine Würde, übet'leugt nicht. Würde ist ein 
Mythos. Die BRAO spricht in § 43 auch nicht - worauf 
Ostlerlll 1 hinweist, - von Würde, sondern von Ansehen 
und Vertl'auen". Ob ein Anwalt „Ansehen und Vertrauen 
hat, unterliegt der Bemtcilung dUl'ch den Klienten. Die 
Klienten aber - dies zeigt wiederum der PROGNOS-ße­
richt - nehmen mehrheitlich an Werbung durch Anwälte 
keinen grundsätzlichen Anstoß39>. 

Der Wandel hat hier also bereits begonnen. Zuck 
schlägt vor, künftig zwischen Informationswerbung und 
Mandatswerbung zu unterscheiden. Informationswerbung, 
die den objektivierten Teil der anwaltlichen Dienstlei­
stung zum Gegenstand hat und Mandat.swerbung, die 
den direkten Einsatz von Werbemitteln mit dem aus­
schließlichen Ziel, einen Dienstleistungsauftrag z.u erhal 
ten, beschreibt. Informationswerbung soll zulässig sein 
im Gegensat-L zur Mandatswerbung, der es vonangig um 
Kundenfang gehe und die weit.er uneingeschränkt unzu­
lässig bleiben solle40i. 

32) PROGNOS/INFRATEST, aaO, S. 10-12. 
33) Klinge, Anwl3I 1987, 26, 
3<1) Steindorff: .Freie Berufe - Stiefkinder der Rechtsordnung'/', Bunt­

\llrlag 1980, S. 24; vergleiche auch Komblum, BB L986, 65. 
35) Prinz, aaO, S. 186-188. 
36) Zuck, MDR 1987, 366; Schardey: ,Spezlallslenmg von Rechlsanw!i.1-

ten - auch als Werbwig'; Nederlnndse Advocaw1 Blad 1986, S. IJO, 
36) KOl.i in ,Anwaltsberuf im Wamlel"; Rechtsverglciclmnder Generalbe-

richt, s. 79 (86). 
38) Ostler, NJW 1987, 280. 
30) PROGNOS/INFRA'l'ES'I; aaO, S. 26/26. 
40) Zuck, AnwB! 1987, 201; MDR 1987, 366, 
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Die Abgrenzung zwischen Informationswerbung und 
Mandatswerbung düifte allerdings einige Probleme auf­
werfen. Jede Werbung dient der Gewinnung neuer 
Abnehmer einer Leistung. Hinter jeder Informationswer­
bung steckt auch Mandatswerbung als beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter Nebenzweck; hinter jeder Mandats­
werbung kann es zwn.indest ein Minimum an richtiger In­
formation geben (so auch Zuck). 

Um zulässige von unzulässiger Anwaltswerbung künf­
tig abzugrenzen, ist zu überlegen, ob nicht. gegen unange­
messene Anwaltswerbung von den Anwalt.~kammern 
Wettbewerbsregeln mobilisie1t werden können, die im 
GWB zugelassen sind. Steindorlf el'innert auch an die 
Verbandsklage des § 13 UWG, die Disziplinanuaßnahmen 
der Anwaltskammern und Ehrengerichtsveifahren ergän­
zen künnte. Es käme nur darauf an, einen am Interesse 
der Verbraucher orientierten Lauterkeitsmaßst.ab für freie 
Berufe zu cntwickeln41>. 

Wenn im PROGNOS-Bericht festgestellt wird, daß das 
Geb(Uu·ensystem undurchsichtig sei, wird damit eine Kar­
d.i.nalfrage des anwaltlichen Dienstleistungsverhältn.isses 
angeschnitten. Es ist. völlig untragbai; daß das Preis-Lei­
stungs-Verhält.n.is für den Klienten durch eine hohe Jn. 
transparenz des Gebülu·ensystems verdunkelL erscheint. 
Die verbreitete Furcht, vom Anwalt olrne eigene Einfluß­
möglichkeiten „in kostspielige Verfahren gezogen" werden 
zu können, ist berufsschädlich. 

Das sog. llonorar ist weder nach dem Dienstleistungs­
verständnis des Anwalts noch nach dem des Klienten ein 
Ehrensold, sondern ein Preis, der eine Dienstleistung ver­
gliteL. Überall, wo Preise gefordert werden, will der Zah· 
hmgspflichtige wissen, ob er für seinen Preis einen 
angemessenen Gegenwert erhält. 

Gtundzüge eines transparenteren Gebührensystems 
kann ich Ihnen nicht vorstellen. Es ist auch nicht oppor­
tun, das geltende Gebührensystem freischwebend zu lo:.i­
Llsieren, ohne eine bis in die Details durchgedachte 
alternative bessere Regelung paraL zu haben. 

Das - was hier und jetzL getan werden kann -, ist 
die Sanktionierung einer weithin bestehenden Praxis -
die Vereinbarung und Berechnung einer Zeitgebühr. In 
Anwaltspraxen, die übe1wiegend Wirtschaftsunternehmen 
beraten und überregional sowie in internationalen 
Rechtsbeziehungen t.ä.tig sind, hat sich längst die Praxis 
herausgebildet, auch außerhalb einer laufenden Bera­
tungstätigkeit Zeit.geMhren nach Stundensätzen zu ver­
eu,baren, die auch unter den Gebiihren li egen können, 
die nach der BRAGO unter Zugrundelegung des Streit­
werts zu bemessen wären. Diese Praxis ist wohl nach 
den Standesli chtlin.ien eindeutig standoswidrig. Dabei 
wissen zumindest die elfahrenen Praktiker, daß von die­
ser Auffassung weitgehend abgewichen wird. Es besteht. 
der Einclnick, daß dies von der standesaufsicht still­
schweigend geduldet. wird. Dies isL unaufrichtig. Es sollte 
möglichst bald klargestellt werden, ob und inwieweit die 
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Vereinbarung und Berechnung von Zeitgebühren zulässig 
ist., auch wenn sie eine nach der BRAGO unter Zugrunde-­
legung des Streitwerts berech11el.e Gebühl' unterschl'eitet. 

Ein weiterer kJientenCreundlicher Akt wäre die Ein­
führung einer li mitierten E1-stberatungsgebilh1: Auch dazu 
beda1f es keiner gnmdlegenden Refotm des Gebühren­
recht.s. 

.Bow to find the right lawyer? 10 Dollar feel" lauten 
zahlreiche Anzeigen von Anwaltsfmncn, die s.ich in ame· 
rikan.ischen und kanadischen Zeitungen und Telefonbt1· 
ehern finden. 

Bei Einfllhl'Ung und Propagierung der Erstberatungs­
gebühr muß der Bürger darüber aufgeklärt werden, daß 
er die Möglichkeit hat., jeden Anwalt aufzusuche1L Die 
Erstberatung hat die Einordnung seines Problems in ein 
Rechtsgebiet zum Gegenstand und ggf. die Empfehlung, 
welcher Kollege kompetent in d.iesem Rechtsgebiet ist. 

Damit ist die Beratung zu11ächst abgeschlossen. Für 
clicse Beratung sollte ein geringes Entgelt mit dem Cha­
rakter einer Schutzgebühr vorgescluieben werden. 

Denn die El"Stberatung ist Öffentlichkeitsarbeit. Natür-
1.ich läßt sich nicht immer vetmeiden, daß die Erstbera.­
tuugsgebühr in Einzelfällen als Lockvogelangebot miß. 
braucht wil'd. Trotzden1 da1f uns die Gefahr standeswidri­
gen Ve1~1altens nicht dazu verleiten, an sich vemünftige 
Wege zur Markterschließung von vornherein zu verschül· 
ten. 

Die Intransparenz der Kosten muß durch Information 
lllld Öffentlichkeitsarbeit aufgehoben werden. Das ist 
nicht lllll' Angelegenheit der Standesorganisationen. Jeder 
einzelne ist dazu aufgerufen, den unmöglichen Zustand 
zu beenden, daß Klienten nicht wissen, wofür sie was 
zahlen. Es gehört. in den Bereich anwaltlicher Fehllei­
stungen, wenn er sich im Laufe oder nach Abschluß ei­
ner Rechtsberatung oder Rechtsverlolgung vorhalten 
lassen muß, der Mandant hätte clio anwaltliche Dienstlei­
stung oder ein Verfalu·en gar nicht angestrengt, wenn er 
sich über die Kostenhöhe klargewesen wäre. 

Die Aufklänmg danlbei; was eine nachgefragte an­
waltliche Dienstleistw1g kostet, gehört an den Anfang je­
der Beratung. 

Was kann die Anwaltschaft und was kann jeder ein­
zelne Anwalt. tun, um die Leistungssubstanz attraktiver 
zu ge talte11 und das Leistungsangebot. zu verbreitern? 
Bevor wir hier Handlungsansät.ze diskutieren können, ist 
zu fragen: ,,Worauf begründet sich eigentlich der Quali­
tätsanspruch bezüglich anwaltlicher Leistungen?" 

Von der Qualität der Ausbildung her läßt sich dieser 
Anspruch schwer begründen. Unsere staatlich reglemen• 

41) Steindorff, aaO, S. 2:3. 
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tierte Ausbildung hält an der These fest, sie müsse zum 
Einheitsjuristen ausbilden, dessen Bild vom Justizjuristen 
geprägt werde. Die einseitige Orientierung der Ausbil · 
dung an dem Leitbild des Richters (,,Richterzentrismus") 
wird nicht nur von der Anwalf.qchaf~ sondel'll auch von 
profili erten Richterpersönlir.h.keiten bek1agt42

'. Die Univer· 
sitäten bieten viel Rechtstheorie und legen in ilu·en prak· 
tischen "Übungen und Prüfungsaufgaben dem Studenten 
einen festen Sachverhalt vor, für den er die richtige 
rechtliche Lösung zu suchen hat. Das Ganze ist fixiert 
auf eine richterliche Teilaufgabe, nämlich aufgmnd eines 
festgestell ten Sachverhalts eine objektiv richtige Enl.schei­
dung zu finden. Der Von-ang der Justiz ist im Vorberei· 
tw1gsdie11st noch deutliche1: 

Es fehlt völlig die Vorbereitung auf typisch anwaltli­
che Aufgaben und 'fätigkeiten, nämlich 

- das Aufspüren des Sachverhalts durcl1 eigene Initiati­
ve; 

- die Analyse und Bewertung der Parteiinteressen; 

- die richtige aber durchaus pa1teiische Darstellung ei· 
nes Sachverhalt.\!; 

- Gesprächsfülu'I.IIlg mit dem Mandanten, Verhandlungs-
taktik, Stil und Rhetorik; 

- das Abwägen von Chancen, Risiken und Kosten; 

- vorbeugende und prozeßverhütende Beratung; 

- das gesamte Gebiet der kreativen Vertragsgestaltung; 

- das Studium wirlschafUicher und sozialer Gl'Undbe· 
griffe43> 

Die Frage, wie wlter diesen Umständen es die Melu·­
zaW der deutschen Anwälte schafft, qualitativ hochwerti­
ge Arbeit zu leisten, ist nicht leicht zu beantworten. Der 
Anwalt erreicht seinen Wissens- und Befähigw1gsstand in 
einem schwer zu analysierenden Lernen durch Praxi11. Er 
ist Autodidakt mehr oder weniger begleitet von kollegia· 
!er AssisLe11z. Das Ergebnis ist entscheidend: Am Ende ei· 
nes viel zu langen Ausbildungswegs steht nach oinigon 
Jahren der Praxis der deutsche Rechtsanwalt 1nit ehiem 
Qualitätsstandard, der national auf dem Gebiet der 
Rechtsberatung führend ist und auch internationalem 
Vergleich st:andhält. 

Trotzdem - der deutsche Anwalt wird in der eigentli­
chen Stuc]ien- und Vorbereitungszeit nicht zu.m Anwalt 
ausgebildet. Von Substanz und Ziel der Ausbildung her 
gesehen, stellen sich Rechtsanwälte bei ihrer Zulassw1g 
zunächst als „entgleiste Richter" dar. Vielleicht ist es tat­
sächlich richtig - wie der PROGNOS-Bericht darstellt - . 
daß viele Anwälte es da.rauf anlegen, die Streitentschei­
dung zu suchen, weil sie es nicht, anders gelernt, haben. 
Hier li egt clie Wurzel des im PROGNOS-Bericht dargestell ­
ten Streilimages des Anwalts44l. 

Natürlich kann dies nicht ohne Rückwirkungen auf 
das Bild des Anwalts in der Öffentlichkeit bleiben. Der 
Anwalt, lebt in der Gefahr, als ein Jurist mimlerer Genau­
igkeit, minderer Objektivität, gewissermaßen als leicht 
mißratener Justizjurist betrachtet zu werden, wie es 
viele Kollegen von der Richterbank sehen45l. Nach einer 
soziologischen Untet'Sllchung aus dem Jahre 1965 räumen 
Anwälte und die Richter selbst den Richtern den führen· 
den Platz in der gesellschaftlichen Rangskala ein. Dabei 
l1atten die Richter von ihren Anwaltskollegen keine hohe 
Meinung; es ist tröstli ch, daß die Richter Künstler und 
Manager noch schlechter bewerteten46>. 

Der PROGNOS-Bericht bestätigt die in den Anwaltsm·· 
ganisalionen immer schon vorhandene Erkenntnis, daß 
am Anwaltsberuf vorbei ausgebildet wird~1>. Dies fordert 
uns heraus, die Anforderungen und Voraussetzungen ci-
11er grundlegenden Ausbildungsreform erneut zu überden­
ken, obwohl der Gesetzgeber erst vor kurzem die 
Bestimmungen der Justizausbildung geändert hat. Diese 
Gesetzesänderung war jedoch keine wirkli che Reform, 
die die anwa!Lli chen Belange auch nur in annähernd er· 
forderli chem Umfang berücksichtigt hätte. 

Wenn wir damH beginr1en, .Standesrecht und Berufs· 
poli tik von der Dienstleistungsfunktion des Anwalts und 
damit von der zentralen St.ell ung des Klienten her zu se· 
hen"48l müssen wir tulS unverzüglich mit dem befassen, 
was Zuck kürzli ch unter dem Thema „Qualitätssicherung 
anwaltlicher Dienstleistung" angesprochen hat49>. Hier 
steht unser Standesrecht vor der Aufgabe, die Klienten 
vo1· den nachteiligen Folgen fachlicher Inkompetenz oder 
eines aus zeitlichen Gründen bedingten Leistu11gsunver­
mögens zu sichern. Zuck haL in diesem Zusammenhang -
nach dem Vorbild der Standesregeln der American Bar 
Association - als Grundregeln unseres Standesrechts foJ. 
gendc Fassung des § 1 Abs. 1 der Gmndsätze entwickelt: 

.,Der Rechtsanwalt hat seinen Bentf gewissenhaft. 
auszuüben (§ 43 Satz 1 BRAO). Er darf insbesondere ei· 
nen Auftrag nur annehmen und durchführen, wenn er 
die dafür e1fordedlche Sachkunde und die zur Bearbei­
tung nötige Zeit hat." 

In der Sache und Zielrichtung sollte dies einer brei­
ten Zustimmung in der Anwaltschaft sicher sein. 

42) Was.~ermann, AnwBl 1980, 232. 
43) Karl Gutbrod ,Der selbstandige Anwalt in Deutschland' Vortrag vor 

dem 2. Deutsch-Brasilianischen JITTistenkongreß 1n Sao Paulo, 30. D. 
198G - Turöß'e11tllch1111g wlrd vorbereitet. 

44) PROGNOS/INFRA'l'E~'T, aaO, S. 15 ff. 
45) Gutbmd, aaO. 
40) ROschemeycr .Jmis(e11 in Deutschland", Unlcrsuchu11g von Knupen -

iiUerL bei Rüschcmcyer 0Jurlslllll in Deullichland und i11 den USA" -
clnll vorgleichemlo Untersuchung vou A11wnltschaft und Gcsell~chaft, 
1076, s. 113. 

47) PROGNOS/INFRATEST, HaO, S. 41. 
48) Redekter, NJW 1987, 304. 
49) Zuck, AIDU 1986, S. 816; vergleiche auch SU!lndorff, aaO, S. 8 ff. 
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DarHber hinaus ist eine Pflicht des Anwalts Zlll' Fort­
bildtmg zu fordern. Die Einfühnmg einer solchen Stan­
despflicht - bei Ärzten seit langem schon eine 
Selbstversl.ändlich.keit isl. errorderlich, um dafür zu sor­
gen, daß anwaltliche Dienstleistungen sich im Wettbe­
werb behaupten kö1men. 

Die Selbsthilfeinstitutionen der Anwaltschaft - An­
waltsakademie und Anwaltsinstitut - stehen bereit, dem 
Anwalt die Erfüllung dieser Pnichten zu ermöglichen. 

Spezialisierungen gestalten die Leistungssubstanz in 
die Richtung einer Auffächenmg und Vertiefung des .An­
gebots. 

Dem entsp1icht eh1 zunehmender Trend zur Wahrneh­
mung spezialisierter Aktivitäten. 

füer interessieren die Fragen, 

- wie entsteht Spezialisicnmg? 

- welche Fonn der Spezialisienmg wil l eigentlich der 
Klient? 50> 

Spezialisierung kann entstehen, wenn ein Rechtsan­
walt mit Allgemeinpraxis durch seinen beruflichen Erfolg 
eine gemsse Freiheit gewinn~ unter den angebotenen 
Fällen auszuwählen. Seine Entscheidung fällt dabei typi­
scl1erweise zugunsten solcher Arbeitsgebiete, in denen 
das Honorar höhe,; die Mandanten wohlhabe11der und 
prestigeträchtiger sind und die jU1istische Arbeit komple­
xer und innerhalb des Berufsstands höher angesehen ist .. 
Verlagerungen der Arbeitsschwerpunkte ergeben sich 
auch aus sozialem Engagement. 

Das umgekehrte Muster, bel dem Spezialkenntnisse 
erst erworben werden und sich drum der Erfolg einstellt, 
stieß bisher in der juristischen Praxis auf llindemisse. 
Diese kreisen um das Problem, genügend Geschäftsvolu­
men zu bekommen w1d auch jene Mandanten zu:fi.ieden 
zu stellen, die für ane ihre Probleme den gleichen An­
walt 11aben möchten. Diese Probleme treten nul' in gro­
ßen Anwaltssozietäten nicht auf, in denen jüngeren 
Kollegen die Gelegenheit zur Spezialisierung gegeben 
wird, ohne daß sie gezwungen sind, gleichzeitig und so­
fo1t ihren angemessenen Anteil am Ergebnis der Sozietät 
beizutragen. 

Daneben gibt es noch Anwälte oder kleine Anwalts­
firmen, die sich als „Trabanten" größerer Anwaltsfümen 
betätigen w1d die die „Überhangarbeit" odcl' andere Spe­
zialsachen übernehmen, auf die diese großen Büros kei­
nen Wert legen. So kann mancher Anwalt gut von dem 
leben, was ihm große Wirtschafupraxen. an Ehe-und Fa­
nili ensathen zuweisen, so daß sich für ilm eine Speziali­
siel'ung auf dem Gebiet des Familienrechts lohnt. 

Generell kann gesagt werden, daß Anwälte, die sich 
spezialisieren woll en, aber keinen solchen Anschluß ha­
ben, in Anbetracht der beschränkten Möglichkeiten legiti-
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rner Werbung und des Unbehagens vieler Anwälte bei 
der Übetweisung von Mandanten auf grögere Schwierig­
keiten stoßen, zu einem ausreichenden Geschäftsvolumen 
an jurisLischer Spezialarbeit zu kommen. 

Es wlrd uJ11.erschieclen51> zwischen 

- Fachgebietsspezialisierung 

- Problembereichsspezialisierung 

- Iilientenspezialisienmg 

Dem am .Alüang zitie1ien Beschluß der BRAK, weite­
t·e Fachanwaltschaften zuzulassen, liegen jmistische 
Denkgewohnheite11 zugrunde, die sich an den Gerichts­
barkeiten orientieren. Hier wurden wiederum l(ategorien 
übemornmen, die uns von der Aufteilung des LeJi,, und 
P1iifungsstoffes von der Ausbildung an anhaften. 

Schon Brangschs2> hat darauf hingemesen, daß „das 
Leben .. . die Rechtsprobleme der Rechtsuchenden nicht 
in gleicher Weise sortiert, wie die Juristen die Ge1ichts­
zweige aufgeteill haben". 

Der Nachfrage nach anwaltlichen Leistungen ent­
spricht zum Teil die Problernbereichsspezialisienmg, die 
z. B. einen Anwalt in die Lage verset.zt, auf dem Gebiete 
des Baurechts Bau1>rojekte eines Mandanten - fachge­
bietsübergreifend von der Baugenehmigung, über die Fi­
nanzienmg bis zum Abschluß des Bauveitrags, der 
Bauabnahme und Abwicklung der Gewälu·Ieistung, zu be­
gleiten. 

Kleinere und mittelständische Untemelmier streben 
häufig eine Vertrauensbindung zu einem Anwalt an, 
gleichgültig, ob dieser einer gröf~eren oder kleineren So­
zietät angehört oder als Einzelanwalt tätig ist. Der Klient 
öffnet sich einer Person seines Vertrauens; ihm offenbart 
er lm Laufe eiJ1er längeren Beratungsbeziehung die we­
sentlichen vertraulichen Fakten seiner privaten und be­
trieblichen Sphäre. Die untemehme1ische Rolle verlangt 
von ihm selbst einen hohen Grad an Universalität. Dies 
setzt er auch bei dem Anwalt seines Vertrauens voraus. 

„Das Ideal ist sicherlich" wie Rabe in der Fest.schrift 
für Oppenhoff53> sagt, ,,der universal ausgebildete (und 
trainierte) AnwaH, der nicht in Spezialmaterien unter­
geht, sondern für clie von ihm beherrschten Spezialge­
biete allgemeine rechtliche Überlegungen und parallele 
Regelungen in anderen Rechtsgebieten fruchtbar machen 
kann. Diese Fähigkeit verleiht dem Anwalt zugleich ei­
nen Vorsprnng vor anderen Beiufen, die auf bestimmten 
Rechtsgebieten eine mindestgleiche Spezialisierung auf­
weisen können". 

60) Rüschemeyer ,Juristen in Deut;schland und USA ... • S. 4 l ff. 
6J) Paul, aao, s. 'J.7. 
62) Brangsch, NJW 1980, 1817. 
63) Hans-Jürgen Rabe ,Amva!L und Wirtscha1': in Feslscbrill. filr Wall.er 

Oppe11hoJ:f zum 80. Gehurulag, S. 299 (310). 
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Ttabe zitiert in diesem Zusammenhang eine Antwort, 
die ihm ein New Yorker Anwalt.~kollege, Paitner einer 
sehr großen Sozietät, auf seine Frage nach dessen Spe­
zialisierung gab: 11My speciality is, what rny clients 
want". 

Kli entenspezialisienmg ist die Leistungssubstanz des 
als Firmen- oder Hausanwalt tätigen Rechtsberaters, der 
im mittelständischen Bereich die Rolle übernimmt, die in 
Großbetrieben Rochtsabt.eilung und Syndikusanwälte in­
nehaben. Diese Form der Spezialisierung setzt Kenntttisse 
der Sachfragen voraus, die auf die Tätigkeiten und Bran­
chen der Kli enten bezogen sind. Der Anwalt muß Zugang 
zum Denken und Reden seines Mandanten haben -
Kenntnis des Betriebs, der Personals, der maschinellen 
Ausstattung, der Velfahrenstechnik und der Beschaffen­
heit der vorn Kli enten produzierten Güter und Dienstlei­
stungen. Darüber hinaus muß er sich anpassen an 
Veränderungen der ptivaten Verhältnisse und der wi1t­
schaftlichen Betätigungsfelder seines Mandanten. Dies 
setzt ein hohes Maß an Mobilitä.L und Flexibili tät voraus. 

Dieser Anwalt e1wartet nicht den Klienten in seiner 
Kanzlei, sondern sucht ihn - wenn er gebrauchL wird -
in seiner häuslichen oder betrieblichen Sphäre auf und 
vollzieht seine Probleme akiiv nach. 

Er wird qualitativ bessere Rechtsberatung anbieten 
als andere Beratungsbemfe. Das gilt auch für de11 gesell­
schafts- und unternehmensrechLlichen Bereich. Hier ist 
der Anwalt besser ge1ilstei durch jurlstische Methodik 
und die Fähigkeit, einen Beratungsbedarf, der auf Exi­
stenz- und Vennögenssichenmg gerichtet is4 vollständig 
aufzudecken. Seine Problemlösungen erlassen alle rele­
vanten Bereiche - wie z. 8. des Erb- und Familienrechts 
- w1d dienen nicht nur de1· Steuerabwehr. 

ln der Realität sind Anwälte in der Rechtsberatung 
mittelständischer Untcmchmen noch unterrepräsen­
tiert5"'· Hier muß gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Infor­
mation ansetzen, die nicht allein den Anwaltvereinen 
überlassen werden können. Wie alle anderen Dienstlei­
stungsunternehmer muß auch der einzelne Anwalt selbst 
über sein spezielle.~ DiensUeisLungsangebot infonnieren 
können. 

Unter dem Gesichtspunkt dru· IG.ientenspezialisienmg 
oder besser hier Klientengruppenspezialisiemng - ist 
auch ein weiterer Sektor anwalllicher Berufstätigkeit zu 
sehen, der sich im letzten Jahnehnt stark herausgebildet 
und a1tf die Paul in seiner Frankfurter Redc55> aufmerk­
sam gemacht hat. 

Eine sich nach besl.immt.en gemei11samen sozialen 
Merkmalen und sozialem Engagement formierende Klien­
t.el lrit.L mit immer größerer Nachfrage nach Rechtsbera­
tung und Rechtsdurchsetzung in Erscheinung. Diese .sog. 
sozialstaatliche Klientel", vru·eill t die unterschiedlichsten 
Gruppierungen in sich. Diese Bürgerinnen und Bürger 
machen ihre Ansprüche zunehmend im Bereich von At-

beits- und Sozialrecht, Umweltrecht, Aus1änderrech4 
Mietrecht und Anstaltsrecht geltend und berufen sich auf 
Gleichbehandlung, Persönlichkeits-, Menschen- und 
Gnmdrechte. 

Diese Kli entel wird zunächst noch übet' ihre Klage­
möglichkeiten, Erfolgschancen nnd Prozeßst1-ategien mehr 
durch Verbände, foteressengemeinschaften und Selbsthil­
fegl1lppen aufgeklärt als durch anwaltJiche Bci-atung. Ih­
re Zugangsmöglichkeiten zur Rechtsberatung dUl'ch 
Anwält.e sind durch das neue Prozeßkosten- und Bera­
tungshilfegesetz gestärkt. Mi t der Spezialisiemng auf 
diese Kli entel, auf deren eigentümliche Sozial- und Inter­
essenlage sowie deren speziellen Reclüsprobleme eröffnet 
sich der Anwalt ein weites interessantes Betätigungs­
feld 56>. 

Wenn wir über die Erweiterung des Dienstleistlmgs­
angebot.s - der Leistungssubstanz deutscher Anwälte -
nachdenken, so darf eines nicht uneiwähnt bleiben: 

AnwaJtliche Beratung ist auch eine exportfähige 
Dienstleistung. 

Im Zusammenhang mit der Chemiekatastrophe der 
Firma Union Carbide im indischen Bhopal zeigte sich 
sehr deutlich das Selbstverständnis ametikanischer An­
wälte. Sie sind stets rue Allerersten, wenn es gil~ unver­
züglich an Katastrophenpunkten in der ganzen Welt zur 
Stelle zu sein, um lukrative Mandate zu akquirieren. Ge­
wiß stieß das schamlose Auftreten einiger amerikani­
scher Kollegen selbst in der arnctikaitischen Öffentlich­
keit auf heftige Kritik . Dennoch offenbart der Vo1-gang 
das völlig verschiedene Selbstverständnis amerikanischer 
Kollegen im Vergleich zu dem deutscher Anwälte. 

Die deutschen Rechtsanwälte begleiten das Auslands­
geschäft in lndusttie, Bandei, Versicherunge11, Banken, 
Dienstleistungen aller Art im Gegensatz zu amerikani­
schen und britischen Koll egen selten. Verträge und Ver­
handlungen dieser Art werden vorwiegend von Kaufleu­
ten, Ingenieuren, Technikern und sonstigen Fachleuten 
allein gestaltet. 

Die Gründe für die weitgehende Abstinenz deutscher 
Koll egen im internationalen Recht bestehen natürli ch ein­
mal in den Sprachbarrieren: Die anglo-arnerikanische und 
französische Sprache und deren Rechtskultur sind aus hi­
storischen Gründen int.emational. Die Ursacl1en sind auch 
in der t1-aditioneJJ richterzenlJ·ierlen Ausbildung zu su­
chen. Es gibt weder quantitativ noch qualitativ eine nen-

64) Strobel, 88 1987, 699. 
65) l'aul, aaO, S. 28 11 
66) \Va1mag:u, AnwBI l 080, 394. Über die engagicrto IntercsseO\•ertre­

tung durch Anwllll6 111 diesem Bereich be1ir-htet eindrucksvoll der 
von Margarete Fabricius-Br:md hernu:,gegebene Band ,Anwaltspro­
t.okollc - Einblicke in den Berufsalltag• Campus-Verlag 1986 - dieser 
Band stelll Öffenlll chkeitsarbcit für die deutsche Anwaltschaft im po­
gjUvslen Sinne dar! 
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nenswerte Ausbildung deutscher Juristen und Anwälte 
im intemationalen Ulld ausländischen Recht. Auch hier 
ist der Anwalt auf eigene btitiative (Auslandsstudium, 
Ausbild1mg in ausländischen AnwaJt.~kanzleien) angewie­
sen, 

Daß auf dem Gebiel des Berufsrechts ein Wandel ein­
treten wird - ob wir wollen oder 11ichl -, wissen wir seil 
der Gründw1g der Europäischen Wirtschaf't.~gemeinschaff., 
in der internationale Märkte und Freizügigkeit von Han­
del Ulld Dienstleistungen verwirklicht werden soll. Neuer­
dings verfolgt auch das GA'lT das Anliegen, mm auch für 
Dienstleistungen freizügigen Handel und vereinheitlichen­
de „terms of trade" zu versuchen. 

Daß die Stmktur des itmerdeutschen Rechtsbera­
tungssystems nicht mel1r haltbar is~ wissen wir seit Er­
laß des „Klopp-Urteils" des Europäischen GerichL~hofs 
vom 12. Juli 1984. Danach datf ein EG Anwalt in einem 
Mitgliedstaat eine Zweitkanzlei unterhaltcn57l. 

Die Dienstleistungs-Wld Niederlassungsfreiheit für 
Recht.~anwälte ist also im Europa der Zwölf geltendes 
Recht. Aus der Perspektive des Ziels der EG sind differie­
rell(le Regeln des Bemfsordnungsrechts und des Standes­
rechts Handelshemmnisse - Hemmnisse im freien Handel 
mit Dienstleistungen. 

Das Recht der Zweitniederlassung wird mit Sicherheit 
erodierende Wirkungen für das nationale Recht des 
Zweigstellenverbots Ulld des Lokalisierungszwangs mit 
sich b1ingen.lll>. 

Es ist notwendig1 bemfsrechtliche und standesrechtli­
che Rahmenbedingwigen für Anwälte, die im grenzüber­
schreitenden Verkehr lälig sind, zu schaffen. Dieser 
schwierigen Aufgabe untel'zieht sich gegenwäl'Llg die 
CCBE - die Cornmissi.on europäischer Anwaltschaften. 

Dies fülut uns abschließend zu der grW1dsätzlichen 
Frage, ob es denn im Zeit.alter der Dienstleistungen aus­
reichen kann, daß zur Schaffung von Standesrecht von 
der Bundesrechtsanwaltskammer lediglich Standes(lber­
zeugungen festgestellt werden. 

„Dei' Kanon der Gmndüberzeugungen ist nach wie 
vor unangetastet: Freier Benrf, Unabhä111,rigkeit, Vertrau­
en und Vertraulichkeit, Gewissenhaftigkeit. Das alles 
steht prinzipiell außer Frage"59>. 

Standesrecht muß sich aber nicht nur an Gnmdüber­
zeugW1gen orientieren, sondern an den aktuellen Heraus-
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fordemngen eines zunehmend heterogenen Dienst­
leistungsberufs, der in U11terschiedlichen sozialen Schich­
ten, in den verschiedensten Rechtsgebieten tmd nationa­
len und i.nternationalen Regionen tätig ist. Hier bestehen 
Regelungsbedürfnisse, für die es keine allgemei.nen Über­
zeug1mgen gibt; sei es, weil die Frage von der Standes­
aufsichL im Einzelfall aufgegriffen wird; sei es, daß nur 
eine Mindermeinung bestehL (AnwälLe eiues bestimmten 
Fachgebiets, etwa 100 Großkonkursverwalter; itlternalio­
nal tätige Anwälte); sei es, daß zu einer regelungsbedürf­
tigen Frage unvereinbare Überzeugungen bestehen. 
Gerade notwendige Neuerungen sind auf dem Gebiete 
des Standesrechts selten unumstritten. 

Auch hier slehL die Anwaltschaft vor der Herausfor­
derung, neue Lösungen zur Weiterentwicklung ihres Stan­
desrechts zu entwickeJnW>. 

Der Maler und Bildhauer Hans Arp notierte 1932 in 
seinem Tagebuch: 

„nach einet· schönen rede haben wir ebenso einen 
rie.sigen appefü und einen neuen standpunkt." 

Lassen Sie mich zum Schluß folgendes bemerken: 

Der Wandel des Anwaltsstandes zu einem dienstlei­
stungsorientierten Beruf nimmt uns nichts von den pro­
fessionellen Idealen der freien Advokatur. im Gegenteil -
die Beseitigllllg des Informationsdefizit über das, was An­
wälte können und tun, verbesserL den Zugang zum Recht 
für alle Bevölkemngskreise. Die aktive Beratung des Kli­
enten deckt latenten Beratungsbedarf auf. Die damiL ein­
hergehende Erschließung des Marktes der Rechts­
beratung wird den Anwaltsstand auch wirtschaftlich stär­
ken. Dies erhält die anwaltliche Unabhängigkeit. 

(Quelle: AnwBl 1987, Seite 360) 

57) Dann isL es unter Anwendung des Art, 12 Abs. 1 GG nm konse­
quent, Zweitniederlassungen deutsrher Anwälte auch im Nicht.-EG­
Ausland zuzulassen. Die RechllianwalL~kammer Stutt.gart hnl dest,alb 
eine solche Zweitniederlassung In Singapur nicht beanstandet 

68) Zuck ,.lntemationales Anwalllirecht" - Aufsatz, \leröffenllichung wird 
vorbereitet; Friese, AnwBI 1987, 3. 

69) Zuck, ZRP 1087, L4ö. 
60) Zuck, ZRP 1087, 146 fo1'1.ien. ciue Sat.zungskompet<lnz del' Kammem 

- lm Zus3mmcnhmtg dnmii mfißto wohl auch die Frage der Stimm­
rechlliverteilungen in der Bundesrechtsamvaltskammer, deren VCJ:fas 
sungsmllßlgl<eil Papier lnlnlich in Zweifel ,:ezogen hat, NJW 1987, 
1308, diskutie,t werden. 
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1993 

Die Anwaltschaft 
im geeinten Deutschland 
Recht,sanwalt Felix Busse, Bonn 

In einem Vortrag von nur 45 Minuten über „die An· 
waltschaft im geeinten Deutschland" sprechen zu wollen, 
muß dem sachkundigen Publikum eines deutschen An­
waltstages gleichsam als Anmaßung erscheinen. Damit 
kann alles angesprochen sein, was die Anwaltschaft in 
West und Ost heute betrifft und bewegt. Hier können na­
turgemäß in einer geradezu willkürlichen Auswahl des 
Vortragenden nur einige wenige Gesichtspunkte erörtert 
werden, die ich gerade mit Blick auf die östlichen Bun­
desländer ausgewählt habe. Ich will meine Gedanken an­
hand von vier Thesen entwickeln. 

1. Die Verhältnisse in der DDR J1aben einmal mehr 
gezeigt, daß es wirkungsvollen Rechtsschutz für den 
Bü1·ger ohne eine frei e und unabl1äugige Anwalt­
schaft nicht geben kann. 

Der Gl'undsat.z der freien Advokatur is~ so daß Bun­
desverfassungsgericht, Ausdmck des ,.Bemühens um 
rechtsstaatliche Begrenzung staatlicher Macht" '1• Die 
Fi·eiheit der Advokatur berullt mit Stern 2l auf der Er­
kenntnis, die er einen der „hehren Gmndsätze des 
Rechtsstaats" neru1t, daß eine Funktionenteilu11g und · 
hemmung notwendig ist, weil „auch und gerade die 
Rechtspflege ni.chl frei vom Differenzierung und Kon­
trastierung sein kro111. Denn es ist eine ewige Wahrheit: 
Solange Menschen den Prozeß der Verwirkli chung des 
Rechts handhaben, werden Fehler gemacht, sind lrrtü· 
mer möglich, Ungerechtigkeiten nicht auszuschließen". 
Um dies auf ein Minimum zu reduzieren, ist für einen 
Rechtsstaat das Widerspiel der Kräfte unverzichtbar. Es 
reicht nicht aus, daß der Bü.rger weiß, daß die ihn be­
scheidende Behörde an Gesetz und Recht gebunden ist. 
Das stellt sein Vertrauen iu eine richtige Entscheidung 
vielfach noch nicht het Zu sehr ist ihm nicht nur 
menschliche Unzulängli chkeit und Bequemlichkeit, son­
dern bewußt, daß alle staatliche Rechtsanwendtmg der 
„Versuchung der Macht" ausgesetzt ist, die Fritz Werner 
als ein „Verhängnis juristischer Berufe" bezeichnet hat3l , 

Pi\r Rüthers4> sind gesetzesgebtmde11 tätige Juristen in je-

dem System gleichsam „Systemnmktionäre", die „im 
Dienste der jeweilige11 konkreten Recht.s- und Herr­
schaftsordnung stehen." Beide nehmen da auch die staat­
liche Rechtspflege nicht aus. 

Jedes Bemühen um ei11e gerechte Lösung lebt davon, 
daß keine Position sicher ist, alles in Frage gestellt wer­
den kann, daß der Rede Gegenrede folgt, daß rechtswi­
driges staatliches Handeln entlarvt, daß Parteilichkeit der 
Rechtsanwendw1g, aber auch des Rechts selbst an den 
Pl'anger gestell t werden kann. Recht.-rverst.ändn.is in ei­
nem Rechtsstaat bedeutet aber auch, daß sich al.le, die 
Rechtsakte mit der Geltungskraft staatlicher Macht set­
zen, stets der .Relativität des Wahrheitsgehaltes" ihrer 
Entscheidungen bewußt bleiben müssensi, also des Um· 
standes, daß oft mehrere „richtige" Ent.scheidungen mög• 
lieh sind, auch wenn am Ende des Verfahrens nur eine 
Enl~cheidung stehen kann61• 

Dies alles erfordert, daß der Staat es einem dafür 
sachkundig ausgebildeten ßemfsstand ohne jede Gefahr 
von Sanktionen el'laubt, den Stachel in die Wünde zu le­
gen, auch wenn er sich gegen Staatsorgane oder gefestig­
te staatliche Ordnungsvorstellungen insgesamt richtet, für 
das RechL im Einzelfall einzut.i:eten, auch wenn die s!.aalr 
liehe Aufgabenetfüllung darunter leidet, die Meinungsfrei­
heit auch der Bürger zu schützen die sich gewaltlos nicht 
nur gegen einzelne staatliche Maßnahmen, sondern ge­
gen die Ordnung dieses Staates überhaupt stellen. Sol­
ches kann nur ein Berufsstand leisten, der diesem Staat 
nicht zur Treue verpflichtet ist, sondern seine Position zu 
ihm in voller Freiwilligk eit dem einzelnen Berufsangehö-
1·igen überläßL. 

Eine solche Anwaltschaft kann ein Staat, der sich in 
den Dienst einer alles behenschenden Partei stell t, nicht 

1) BVerfflE 64, 266, 28'1. 
2) Anwalhlchn.ft und Verfa5$ungs:.taal1 Sch1i ftenreihe der BRAK, Hefl. l 

(1080), s. 14. 
3) Recht und Toleranz, Vert1ancllungen des 44. Deutschen Juristentages, 

Band n, Teil B, s. 1. 
4) Ideologieanf!\lligkeit der RechlS\11ssenschaft. (1991), S. 21 1. 
5) Pardon, Der institutionelle Beitrag der .Recld.sanwl\lte zur t'ichterll­

cl1e11 Recl1tsgewinnung, Festgabe ffi r Alois Trailer (lU87), S. 29. 
6) \'kruor (F11. 3), S. 15, splichL vom Problt!m des „im1ndc11 G!!wi ,;sens' , 

das dnn Riebt.er wie cin Schalten bis an das Ende wines L~bens ver­
folge. 
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gebrauchen. Deswegen haL der NS-Staat. die F1·eiheiL und 
Unabhängigkeit der Anwaltschaft alsbald nach Machter­
greifung der NSDAP aufgehoben 7>. Entsprechendes ist der 
Anwalt.<Jchaft in der DDR widcrfahrenK1. Der freie Zugang 
zur Anwaltschaft war nicht melu· möglich. Die Anwalt­
schaft wut·de schon 1953 l<01lektiviert, stärkerem staatli­
chen Einfluß unterstellt sowie durch die Steuerung der 
Zulassungszahlen auf marginale Größenordnu11gen 10> in 
ihren Wirkungsmöglichkeiten schon physisch einge­
schränkt. Zwar hat auch die DDR ihre Anwaltschaft als 
.,unabhängig" bezeichnct111• Die den Rechtsstaat kenn­
zeichnende Unabhängigkeit der Anwaltschaft vom Staat 
sollte und konnte dies nicht bedeuten. Im Gegenteil : 
Dem Anwalt war gesetzlich 121 aufgegebetl, ,,mit dem Volk 
und seinem sozialistischen St:aaL verbunden" zu sein, 11 ... 

zur weiteren Stärkung der sozialistischen Gesetzlichkeit, 
, . , zur Festigung und Weiterentwicklung des sozialisti­
schen Rechtsbewußtseins der Bürger" beizutragen. Eine 
,,Unabhängigkeit" von diesen auf Parte.ilichkeit festgeleg­
ten Vorgaben .konnte es nicht geben, mögen diese auch 
viele Alltagsfäll e nicht betroffen haben. Stets war gefor­
dert, daß der Anwalt neben den Interessen des Mandan­
ten auch die Interessen des Staates zu vertreten l1abe 13>, 
Unabhängigkeit hiervon wurde als "Unverantwortlich.keit" 
�g�e�g�e�i�ß�e�l�t " %Ä�>�.� Subjektiv öffentliche Abwehrrechte gegen 
Maßnahmen des Staates sah das Rechtssystem der DDR 
bis in die allerjüngste Zeit nicht vor•5l und ließ insofern 
eine anwaltliche lnte1'essenwahmehm1mg gar nicht erst 
zu. 

Die zeitgeschichtli che Forschung wird aufarbeiten 
müssen, inwieweit sich die Anwaltschaft der Usurpation 
durch Staat und Partei dennoch entziehen und Frei­
räume nutzen .konnte, um sich schützend vor den Man­
danten zu stell en oder jedenfalls Hort rles Vettrauens des 
Bürgers, dessen Zufluchtsort zu sein. Die Gesetzgeber des 
Ei.11igungsvertrages161, haben dies der Anwaltschaft offen­
sichtlich zu Gute gehalten. De1m sie haben die zu DDR­
Zeiten ausgesprochenen Zulassungen nicht angetastet17l. 

Auch mag sich der einzelne Anwalt angesichts seiner ge­
genüber umuittelbaren Staatsorganen relativen Freiheit 
„als freier Anwalt gefühlt" haben, wie Kehrer:'8l dies für 
sich und Kollegen in Anspl\lch nimmt. Gysi 19> hat vor 
dem Ostdeutschen Juristentag 1992 W.i.l'kungsmöglichkei­
ten von Anwälten auch in den Sachen aufzuzeigen ver­
sucht, die systempolitische Bedeutung hatten. Das ändert 
aber im Ergebnis nichts daran, daß die Anwaltschaft den 
Maßnalunen des DDR-Staates, die wir heute als Un­
rechtsmaßnahmen bezeichnen, und der darin manifestier­
Len Parteilichkeit des Rechtes nichL hätte entgegentreten 
und die sozialistische Ordnung oder einzelne Ausformun­
gen ihrer rechtlichen Wirklichkeit wie etwa den Schuß­
waffengebrauch an der Grcnze20> nicht hätte anprangem 
kö1men. 

Die Verhinderung solcher Verhältnisse erfordeit Ge­
genkräfte, die außerhalb staatlicher Bindtlllgen stehen, 
die den Staat hi.ndcm, das Recht als Machtinstrument 
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ohne Geslcl1tsverlust und Schwierigkeiten zu mißbrau­
chen. Neben einer freien öffentlichen Meinung ist eine 
freie vom SI.aal w1abhängige Advokatur daher eine det· 
Säulen, auf cler allein freie Bürgerrechte ruhen. Sie lst 
mit den W01te11 vou Rudolf von GneisL21> .,der archimedi­
sche Punkt", von dem allein aus sich die Verhältnisse ei­
ner rechtsstaatlichen Recht.~pfiege „in gerechte Bahnen 
zurücklenken" lassen oder; wie Stern .zi es formuli ert, 
11ein unentbehl'licher Faktor einer geordneten Rechtspfle­
ge" in einem .freiheitlich verfaßten Staat . 

7) Vgl. z. B. ,Richtlinien für die Ausübung des Anwaltsberufes• der 
RRA.K vom 2. 7. 1034, 1. Abschnitt ,Die Stellung !les Anwaltes Zll 

Volk und Staat: bTr!lgwin dCll doutschM Sl.al\L~- und Recht.~gcdan• 
kens ist die NSDAP. In iluem Sinne soll der Auwall deutschen Blutes 
an den großen Aufgaben des Volkes mitarbefüm 11110 sich in der NS­
Bewegung 1111d ihren Organisationen na,:h Kräften betAligen. Nur so 
kann er den lebendigen Zusammenhalt mit dem Volk im ganzen ge­
winnen und erhalten und aus ihm die Kenntnis der Recht&1uffas­
sung des Volkes schöpfen 1md ve1'1.reten•. Ausl\.1hrllch zw· Stellwtg 
und Entwicklung der Anwalt~chaft im Dritten Reich OsUer, Die deut­
schen Rechl.sanwälte 1871-1971, 2. Aull 1082, S. 229 ff. Bereits 
dw·ch die Gesetze vom 7, 4. 1083 (RGBI 176 und 188) wurde die for• 
111alc Rechtsgrundlage auch für die Elimi.uicmng politisch k.eine Ge­
wlihr bial.tluder, insbesondere jüdischer und komnumlsliscller 
Rechtsnnwiilte geschaffen. 

8) Brand, Der Rechtsanwalt und der Anwal~nolar In der DDR - ihre 
Stelhmg und Flmktion im sozialistischen Rechwystem, Schriften zur 
Rechtslage Deutschlands, Band g (1985); den;. AnwBI 1985, 612 ff.; 
Ziegert, Die Stellung der Reclllsanwallschaft in der DDR, Festschrift 
fllr Mampel (1983); Bnmner NJW 1981, 1189; Bmhn, SteUwig und 
Aufgaben der RecblSauwoltschat'L in der DDR, Abhandlungen zum 
OstrechL und Aufgaben der RcchtsanwnltschaJI. In der DDR, Ahhaml• 
hmgen zum Osl1-echL Universität Köln (1971); Ostler (Fn. 7) S. 381 
ff.; znlet7.L l,ange AnwRl 1990, fi7 ff.; aus der DDR-Literatur z. R. An­
ders, Die Stellu11g und die Aufgaben der RechtsanwallschafL In rler 
DDR, Wiss. Zeitschrift der Universität Leipzig, Gesellschafts• und 
sprachwissenschaftliche Reihe (1967). 

0) VO 0be.r 1Ue Bildung der Kollegien der "Rechtsanwälte vom 15. 6. 
1953, GBI 725, abgelöst du.rch das Gesetz über die Kollegien der 
Recl1tsa11wälle der DDR vom 17, 12, 1080, GBI 1981, 1 (Kolleglenge­
setz). 

JO) Lange AnwBI 1990, 58; Winkler, Sozialreport 1990 des Institutes für 
Soziologie uno Sozialpoli tik der Akademie oer Wissenschaften der 
DDR, S. 305 f. 

II) Heller, Der Schutz der Rechte der Bürger durch anwaltliche Tätigkeit 
in der DDR, Diss. Jena 1969, S. 76; Autorenkollektiv - Gysi, Hand­
buch für Rechtsanwalte (1090), S. 40. 

12) §§ 6 und 2 des Kollegiengesel'zes vom J 7. 12. 1980 (Fn. 9). 
13) Wünsche NJ 19GB, 360 f. 
14) Wolll' NJ 1069, 618; vgl. hierzu Bram] AnwBI 1086, 616. 
16) Die 'krwaltw1gsgcdc:J1tsbatkclt wunlo bomils 1062 abgescltaJIL. En!Lo 

zaghafte Versucl1e einer gerichtlichen Kontrolle staatlicher Enlschei· 
dungen ergaben sich erst wieder durch rlas ,Gesetz Jibe.r rlie Zustiin­
<ligkeiten unrl das Ve1fahren rler Gerichte zur Nachp1ilf1111g von 
Veiwaltungsentscheirlungen• vom 14. 12. l 988, Gbl 327. 

16) ßGBl TI. 1090, 889. 
17) Art. 19 EV. Das gilt gern. § 189 Abs. 1 des noch Anl. 11, Kap. m, 

Sachgebiet A, Abschu. IV Nr. l a aa fort.gellenden Rechtsanwaltsge­
setzes der DDR (RAG) vom 13. 9. 1900 (Gbl 1604) fl1r nlle ~eiL 194-0 
ausgesproclLeuen Zulasswtgun. 

18) AnwBI 1991, 369. 
rn) Vortrag vom 28. 11. 1992, Wirtschaftsrecht Betlin 1003, S. 48 ff. 
20) ~I. hienu BGlfNJW 1993, HI ff. 
21) Freie Advokatur, Die erste Forderung aller Justizreformen in Preu­

ßen (1807), S. 49. 
22) (Fn. 2) s. 12. 
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Der damit umschriebenen esscntieUen Bedeutung der 
Freiheit der Anwaltschaft von staatlicher und politischer 
Bindung tut es nicht gu~ daß das Gesetz231 den Rechts­
anwalt als "unabhängiges Organ der Rechtspflege" be­
zeichnet. Die Bezeichnung stiftet mehr Verwirrung als sie 
Nutzen bringt. Sie lenkt von dem ab, womm es geht. Sie 
soll die besondere Verantwortw1g des Rechtsanwaltes um 
das Recht und seine Verwirklichung betonen241, eine Ver­
antwortung, die Zuck sogar im Gmndgesetz erwähnt wis­
sen möchtelSl. Stattdessen stört die Bezeichnung „Organ 
der Rechtspflege" eher das Vertrauen der Klientel in eine 
unvorelngcnommenen Vertretung der dem Anwalt anver­
trauten lnteressen. Der Anwalt wird hierdurch melu· als 
Helfer des Gerichtes, als ToiJ des Justizapparates, mehr 
aJs 11aJs Organ der Rechtspflege denn als profilierter Ln­
teressenverfreter des Mandanten cmpfunden"26l. Dies, ob­
wohl die erwähnte Rechtspflege nicht nur die staatliche 
Rechtspflege, sondem den seJu· viel größeren Bereich der 
außergerichtlichen Rechtsanwendung umfaßt. Diese, aber 
auch die staatliche Rechtspflege sind keine juristischen 
Personen, die alJein Organe hervorbringen kö1mten, und 
ein Organ könnte nicht unabhängig von der vertretenen 
Institution sein. Herwg21> nennt die Bezeichnung .Organ 
der Rechtspflege• deswegen zu Recht eine Aussage .von 
ausschließlich standesideologischem Hintergrund", die 
,jedes rechtlichen Inhaltes entbehtt." Dessen solllen sich 
Kanunem und Geliebte künftig mehr erinnem. 

2. Aus der Anerkennung der Unabhängigkeit der 
Anwaltschaft von staatlicher und politischer Bin­
dung folgt , daß alle DDR-Juristen die Möglichkeit 
erhalten müssen, in der Anwaltschaft im geeinten 
Deutscltland mitzuarbeiten, die sich keiner straf­
baren Handlungen und keiner schweren Verstöße 
gegen Gebote der Menschlichkeit und Rechtsstaat­
lichkeit schuldig gemacht haben. 

Die Bedeutung der Freiheit von staatlichen Bin­
dungen und Rücksichtnahmen für die der Anwaltschaft 
zugedachte Aufgabe als Gegenkraft staatlicher Machtbe­
grenzung ist eingangs herausgearbeitet worden. Dieses 
Bild hat der Verfassungsgeber des Grundgesetzes „in sei­
nen Willen aufgenommen"281 und die Staatsfreiheit Ober 
Art. 12 GO hinaus als wesentliches Element des Rechts­
slaates aufgefaßt29>. Im Gegensatz zu staatlichen Berufen 
der Ve1waltung und RechtspflegeJC» unterliegt der Anwalt 
deswegen keiner Treuepflicht gegenüber dem Staat und 
auch nicht der Verpflichtung, für die freiheitlich demokra­
tische Grundordnung des Grundgesetzes einzutreten. Die 
Anwaltschaft wa1; ich ziLl ere Redeker}JJ, ,,zu allen Zeiten 
Auffangbecken für Juristen, die wegen ihrer politischen 
EinsteUung dem Staatsdienst fernbleiben wollten oder 
mußten. Die Freiheit der Anwaltschaft hat sich gerade 
hier zu bewähren. Das kann und darf auch heute nicht 
anders sein. Auch das eindeutige Bekenntnis der Anwalt­
schaft zum freiheitlich demokratischen Rechtsstaat darf 
sie nicht daran hindern, in ihre Reihen Anwälte aufzu­
nehmen, die dieses Bekenntnis nicht tragen." Umgekehrt 

steht der Anwalt schon von seiner Aufgabe her unserem 
SlaaL um so positiver gegcnübe1; je mehr dieser sich von 
ihm fernhält. § 7 Nr. 6 BRAO sichert dem Bewerber, der 
die sonstigen Vomussetzungen etfüll~ selbst dann einen 
Rechtsanspruch auf Zulassung und Verbleib in der An­
waltschaft zu, wenn dieser unter Beachtung der Strafge­
setze die Rechtsordnung des Grundgesetzes aktiv 
bekämpft. Das Gesetz schneidet damit den Weg politi­
scher Gängelung der Anwaltschaft schon im Vorfeld ab. 
Wie notwendig das war, zeigt der erst vor dem Bundes­
verfassungsgericht gescheiterte321 Versuch der Ehrenge­
richtsbarkeit, solche Bewerber nach § 7 N1: 5 BRAO vorn 
Anwaltsberuf mit der Begründung fe111zuhalten1 mit sei­
ner verfassungsfeindlichen Einstellung habe sich der Be­
werber eines Verhaltens schuldig gemacht, das ihn 
unwOrclig erscheinen lasse, den Beruf des Rechtsanwaltes 
auszuüben. 

Hat insofern die fortgeltende Zulassung von DDR-An­
wälten und die Neubewerbuug von DDR-Juristen um Zu­
lassung in die Anwaltschaft neue Probleme aufgewoifen? 

Die Forderung steht im Raum, die Anwaltschaft dürfe 
»kein Auffangbecken für Stasi-Offi ziere und gnadenlose 
Richter und Staatsanwälte werden33>. Der Gesetzgeber 
hat hierauf mit dem Gesetz vom 24. Juli 1992341 reagiert. 
Danach kann dem im Gebiet der DDR zugelassenen 
Rechtsanwalt die Zulassung entzogen werden, we1m er 
sich eines Verhaltens schuldig gemacht ha~ das ihn w1-

23) §§ l ßRAO und RAG. 
24) Redckcr NJW 1987, 2612; Rummel in L!ngenberg-llumme!-Zuck-Eich, 

Kommentar zu rlen Grundsätl.cn des anwaltllchen Standesrechlß, 2. 
Auß. 1988, § 40, Anm. 2; vgl. auch 8\\lrfGE 63, 266, 284; 76, 171, 
102. 

25) Verh. des 68. o.rr (1900), Band n, 'leil M, S. 14; vgl. hierzu auch 
BVerfGE 76, 171, 102; anders noch BVerfGE 38, 105, JJO „staatlich 
gebundener Vertrauensberuf". 

26) DAV-Vorst.and, Ein!ühnmg zur Slucüe INFRATES'f/l'ROGNOS .Inan• 
spruchnahme anwallllcher Leistungen - Zugang.,;sr.hwellen, Bera­
tungsbedarf und AnwaUsimage", Anwßl Sonderheft 3/1987, S. 2. 

27) Maunz.OOrig-Hcrzog, Kommentar wm 00 (197l), Art. 92, 08; vgl. 
auch Knap11, Der Verteidiger - ein Organ der Rechlspnege (1974), S. 
128; ,Heiligenschein ohne Leuchtkraft". Es isl deswegen bedauerlich, 
daß im Enl;wurt eines Gesetzes zur Neuordnung des Berufs!'eahts der 
RechlsanwAlto und l'atentanwAlro vom 12. 2. 1093 (BB-D1'8. 03/93) 
die Stellung als Organ der Rechtspflege ausdrücklich als Kriterium ol• 
nes /\usschlußtalbestandes (§ 14 Abs. 2 Nr. 9 BRAO) formuliert wird 
und sie damit wieder in die unseellge Rollo eines ,Disziplinierun!lli­
mlltels" (König, Vom DlensL am Recht, 1087, S. 14) gerät. Zur Entst.e­
hungsgeschichle des Beg1iffs Rolf Schneider, ,Der RechlsanwaJt als 
unabh!ngigcs Organ der Rechtspflege• ( 1976) S. 63 ff.; Knapp, Fn. 
27. 

28) B'kr!GE 63, 266, Z84. 
20) Reifncr N,JW 1984, 1162; vgl. auch Redeker l>VBI 1987, 200; Zuck 

Fn. 25. 
30) B\'erfGE 39, 334; BGH NJW 1987, 2691 mit Nachweisen. 
81) NJW 1987, 2316. 
32) ßVerfOE 68, 266 ff. 
33) Klnkol AnwBl 1991, 422; ähnlich BRAK in ßRi\K-Mitt. 1992, 22. 
34) Gesetz zw· Übe!'l)rOfung von RcchL5anwallsznlassungen, Notarbestel· 

lungen w1tl Burufw1gun elu-enamUkher Riohwr vom 24. 7, 1902 -
RAÜbe!llrG - BGB! 1386. 
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würdig erscheinen läßt, den Be1uf des Rechtsanwalles 
auszuüben, 11weil er gegen die Grundsiilze der Mensch­
lichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit, insbesondere im Zu­
sammenhang mit einer 'fätigkeit als hauptamtlicher oder 
inoffizieller Mitarbeiter des Staat.~sicherheitsdienstes ver­
stoßen hat" (§§ l , 2). 

Ich kam1 hier nicht auf die vielen Fragen eingehen, 
deretwegen die Erforderlichkeit, rechtliche Zulässigkeit 
und rechtspoHtische Erwl1nschtheit eines solches Geset­
zes umstritten war und bis heute geblieben .istlSJ. Entge 
gen mancher widersprüchlicher Formulierungen in der 
Gesetzesbegründung36l lrn.t del' Gesetzgeber jedenfalls Ein­
griffsmöglichkeiten mu· bei Verstößen gegen Gmndsätze 
der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit eröffnet., die 
zudem »el'heblich" sein müssen37l. Er hat damit an einen 
Gesetzestatbestand angeknüpft, mit dem § 3 Nr. 3 a des 
Gt'.setzes zm· Regelung der Rechtsverhältnisse der unter 
Art. 131 GG fallenden Personen381 die Übernahme von 
Beamten der NS-Zeit in den öffentlichen Dienst der Bun­
desrepublik und sonstige Vergünstigungen an diesen Per­
sonenkrnis ausgeschlossen hat. Die Reclltsprecltung haL 
die Ilesti.mmung, soweit ersichtlich, nur auf die Beteili­
gung an Verstößen gegen "allgemein anerkannte und un­
veräußerliche Menschenrechte" und deswegen nur angc­
wandl1 wenn es um Maßnahmen gegen das Leben und 
die körperliche Unversehrtheit gegangen .ist391• Wem dies 
im konkreten Fan vorgewo1fen werden kann, der hat in 
der Tat in der Anwaltschaft -nichts zu suchen. Dies ergibt 
sich aber bereits daraus, daß sich der Betreffende eines 
Verhaltens schuldig gemacht hätte, das auch bei Überein­
stimmung mit fotmal gelt.endem DDR-Recht als strafbar 
angesehen werden muß, wie dies der BGH in seiner er­
sten Mauerschützen-Entscheidung ausführlich darlegt. •0>. 
Stratbares Verhalten, das sich gegen den Kernbereich der 
Menschenwürde richtet, ist mit der Ausübung eines auf 
Recht.sverwirkliclumg gerichteten Berufes unverei11ba1: 
Von einem Verstoß gegen diese Grundsätze kaim auch 
ausgegangen werden, wenn dem Anwalt die Denunziati­
on eines Mandanten mit der Folge rechtsstaatswidriger 
Verlolgung vorgeworfen werden könnte411• 

Damit ist aber zugleich gesag~ daß MiLglieclschafL in 
der SED, in Blockparteien und politischen Ma.<isenorgani­
sationen, auch bei Übernahme von Funl<tionen, der An­
wall.st.ätigkeit nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland nicht entgegensteh~ auch nicht eine .Mitar­
beit" im Bereich der Slaatssicherhei~ wenn hierdurch 
strafrechtliche Vorschriften nicht verletzt worden sind42>. 
Jede weitergehende Auslegung ist zudem kaum objekti­
vierbar 1md fü.lut deswegen zu einer une1irägliche11 Ver­
w1sicherung der Rechtsanwälte im Osten, die sie in ihrer 
Unabhängigkeit beeinträchtigt. 

Für Neuzulassungen von DDR.Jwisten zur Anwalt,. 
schaft kann nichts anderes gellen. Was § 7 Nt~ 6 BRAO 
der Systemopposition el'laub4 kann erst Red1l nichL ge­
gen diejenigen ve1wandt werden, die auf der Basis staat­
lich gesetzten Rechtes, ohne Menschenrcchtsvel'letzungen 
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begangen zu haben, tätig geworden sh1d. Das Eintreten 
für den DDR-Staat., für seine Parteiideologie allein und 
die Übemahme von Funktionen in Staat und Partei läßt 
den Bewerbet· noch nichL ,unwürdig" für den Anwaltsbe­
ruf erscheinen. 

Das „Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat''43> 

kann dadurch nicht erschüttert. werden. Keiner von ih­
nen muß einen derartigen Anwalt nehmen441• Zudem: 
Viele werden angesichts eigener .Verstrickungen" ohnehin 
nicht so denken, manche sich bei einem der DDR verbun­
den gewesenen Anwalt besonders gut aufgehoben fühlen. 
Auch für solche Bürger muß der Anwalt ihres Vertrauens 
zur Verfügung stehen. Das Verhältnis des Anwaltes zum 
Klient.an lebt, wie Redeker richtlg ausführt45J, ,,von sei­
nem Vertrauen, daß der von ihm beauftragte Anwalt 
sachlich tichtig und seriös ihm gegenüber wie gegenüber 
allen anderen etwa Beteiligten, aber insbesondere staaUi­
chen Stellen, Gerichten oder Verwaltungen verfährt•. Da, 
wo der Mandant in Ve1folgung seiner Interessen verlangt, 
jeuseits von Gesetz und Recht zu agiernn, ist es ,,Aufgabe 
des Anwaltes, dem Mandanten die Unlauterkeit tmd Un­
zulässigkeit seiner Überlegungen oder auch seines llan­
delns deutlich zu machen und ihn zu Wegen und 
Entscheidungen zu veranlassen, die sich innerhalb der 

35) \gl. hierzu B"RAK in BRAR-MitL 1002, 22; DA\I AnwBI 1091, 621; 
Kleine-Cosack, Bert. Anwßl 1991, 256 und NJ 1002, 329; Busse 
AnwBI 1991, 550 und .Die ÜberprOföng von DDR-Anwälten ein 
Angriff aur die Freiheit der Advokarur• In Festschrift für Redokcr, 
(1993), s. 675; Loewer BRAK-Mit L 1991, 178; Maaß NJ Ul92, 24; 
Hartung/SatUer Anwßl 1992, 25; Schroer DlZ 1992, 178; Blau DuR 
1092, 76; Buchholz Bctl. AnwBI 1992, 103; Krach, BRAK-Mitt. 1992, 
6. 

36) Vgl. AmU. Beg111ndung D1-s.-DBT J2/'l670 S. 1, D; ßR-Drs. 20/92 S. 1, 
6; vgl. hieran Busse - in Festschrift für Rcdekcr (1993), S. 676. 

37) Die Streichung diese Wo1tes aus dem Gesetzentwurf hut dor GescLll• 
geber au5drilcklich damit bcgrilndel, daß nnch der Rechlsprechung 
des BVerfG ohnehin .n11r erhebliche Verstöße eine Zunlcknahmc der 
Anwaltszulassung JW.hltertigen', Drs.-DBT 121'l670, S. 10, 

38) Eingefügt durch Gesetz vom lL 9. 1957, BGBI 1276. 
39) BVerwGB SI , 387 (rötung eines kriegsgefangenen Generals); 19, 1, 5 

(Eulhanasiu); 26, 128, 130 (unmenschlich ha.ite und rcchtsstaalswid­
rlge 'lbde.~urteilo durch Richter eines Sond~rgetichtes), Das Bundes­
verfassungsgericht hnt diese Regoluug als wirksam bes!Atigt, weil es 
das Rechlssta;1tsgebol geradezu verboten hill tc, .sllllltlicho Sonderlei­
stung genrrell auch solchen (Penmnen) des OffenUichcu Dicnsles iu 
gewälmm, deren Tätigkeit im ganzen ge&ehen vor allc.m dor Auf­
rechtcrhallwlJ! des On!'echts-und WlllkOrsystem.~ des Nntionalsozla 
lismus gedient hat• (BVecfGB 6, 132, 218; 12, 265, 271). 

40) NJW 1903, 141 ff. 
41) BGH BlW<-Mi U. 1086, 100, 107; zuletzt sachsßeiOII NJ 1993, 237. 
42) Busse, A.nwBI 1001, 666 und Feslschnfl. für Redeker, S. 584 f. Klei· 

ne-Cosnck, Berl. AnwBI 1991., 266. Vgl. BGH Berlin NJ 1993, 238; llll· 
klar S:1chsßerr.H (1-'n. 41 ). Das Gesetz sc:hnrn also wesenUich engere 
Eingrlffämöglichkeil.cn als für wns es von dor Politik In den Medien 
• verkauft" worden isL Nach Anfragen des Verfassers filltd bis heute 
in allen 6.stlichen ßundeslAndem zusammen nur 4 Zulnssungeu auf­
gehoben worden (111 Sachsen) und auch dies niohl rechtskräftig. 

43) BR-Des. 20/92 S. 6. 
44) Kleine-Cosack, Berl. A.nwßl 1991, 256, NJ 1092, 330; ßusso AnwBI 

1001, 663 und in Festsclu:ln für Redeker {1 993), S. 580; so früher 
aurh Rinke! AnwBI LOOl , 857; anders Loewer BRAK-Mil t. 1991, 178. 

d6) AnwBI 1988, 16. 
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Grenzen von Gesetz und Recht halten"46>. Das ist durch­
aus auch von .belasteten" DDR-Jmisten zu erwarten. Sie 
haben sich dem Rechtssystem der DDR gegenüber loyal 
verhalten und werden dies in dem Rechtssystem, in dem 
sie nunmehr leben, angesichts seiner Vorzüge um so lie­
ber tun. Zu Recht meint Sendler in Umkehrung eines 
Ausspl'Uchs Lenins: ,,Kontrolle ist gut, Vertrauen ist bes· 
ser"47>. In der Zeit nach 1946 haben in das NS-Regime 
„verstrickte" Juristen mit großem Einsatz und Etfolg am 
Aufbau der freiheitlich demokratischen Grundordnung 
der Bundesrepublik DeutschJand mitgearbeitet 43>. Die Pro­
gnose krum heute nicht anders sein. 

3. Der Rechtsanwalt kann die ihm vom Rechtsstaat 
zugedachte Aufgabe nw· el'fii11en, wenn der Rechts­
suchende e1·warten kann, sachkundig beraten zu 
werden. Der Beitritt der neuen Bundesländer stellt 
für die Anwaltschaft insofern ciue große Herausfor­
derung dar. Dies gilt nicht nur für die Jtinzugetrete­
nen DDR-Juristen. 

Aufgabe des Anwaltes ist es, seinem Auftraggeber 
umfassend rechtlichen Rat zu erteilen und ihm den 11si­
chersten" Weg49> für die Erreichung des von ihm ange­
strebten Zieles zu weisen. Das setzt umfassende 
Sachkunde voraus. 

Hierbei trifft den Rechtsanwalt eine besondere Ver­
antwortung, weil der beraL1mgsbedürftige Mandant einer­
seits auf richtigen Rat angewiesen ist, andererseits im 
allgemeinen überhaupt nicht bemteilen kann, ob der An­
walt dem insoweit in ihn gesetzten Vertrauen gerecht 
wird. Das gesetzte Recht und die hierzu ergangene 
Rechtsprechung waren und sind für den Bürger - leider -
bis heute oft ein Buch mit sieben Siege1n10>. Die Rechts­
sprache51>1 das Aktionensystem, die Subsurntions des Le­
benssachverhaltes unter gesetzliche Tatbestände, das 
Verständnis der Rechtsprechung sind ihm vielfach fremd. 
Außer seinem Beitrag an Information über die zu beur­
teilenden Fakten kann der Mandant im allgemeinen nur 
das Vertrauen in die Ve1tragsbeziehung zu seinem Anwalt 
einbringen, daß dieser es schon richtig machen wird. 

Andererseits ist der einzelne auf kompetente rechtli­
che Beratung in,mer häufiger angewiesen. Der Gesetzge­
ber überschüttet den Bürger seit vielen Jahren mit einer 
Flut von Gesetzen52>. Immer weitere Lebensbereiche wer­
den von normativen Regelungen erfaßt und förmlichen 
Verfahren unterworfen, und dies alles verbunden mit 
dem leidvollen Hang des Gesetzgebers zur Perfektion53>, 
in der das große Ganze untergeht. Rechtssicherheit tritt 
häufig hinter Gesetzesaktionismus zmiick. Ein Ände­
rungsgesetz jagt das nächste. li'ür den Rechtssuchenden 
ist dies alles nicht mehr durch- und überschaubar. Er 
kann, wenn er seine Lage kritisch betrachte~ kaum mehr 
einen Schritt, auf den es ihm ankomm!, gehen, ohne ei­
gentlich auf sachkundigen rechtli chen Rat angewiesen zu 
sein. 

Dieses Vertrauen bedarf um so mehr des Schutzes 
durch das Rech~ als der Anwall ähnlich wie der Arzt oft 
für den Mandanten lebenswichtige Fragenkreise bearbei­
len und beantworten muß5-1>. Ein Rechtsstaat darf seine 
Bürger einem Berufszweig für clic Bewä1tigw1g seiner 
zcnLralen Belange deswegen nlll' überantworten, wenn 
dieser Berufszweig sich den Anforderungen stellt, die das 
Vertrauen des Rechtssuchenden in seinen Anwalt erst 
rechtfertigen. 

Es geht - erstens - um die Vorsorge, daß der Anwalt 
über ausreichendes rechtliches Wissen verfOgt, also in 
der Lage ist, die rechtlichen Möglichkeiten und Unwäg­
barl<eiten zu erkennen, die der seiner Beurteilung unter­
worfene Lebenssachverhalt abgiht. Dieser Ft'ligeukreis 
kann hier nicht naher vertieft, werden. Er hat mit einer 
ausreichenden Juristenausbildung zu tun, die bekanntlich 
seit langem der Kritik von vielen Seiten ausgesetzt ist 
und deren Reform immer aufs Neue verlangt wird55l. Der 
DAV hat hlerru beachtliche Vorschläge unterbreitet56). 
Stobbe hat sich hiermit im llauptvortrag auf dem letzten 
Anwaltstag 1991 im einzelnen ausei.11andergesetzt51>. 
Hierher gehört - zweilens - das Thema der Fortbildung, 
ohne die sich eine professionelle Ausübung des Anwalts­
benifes nicht sicherstellen läßt58>. Hierher gehört - drit­
tens - das Problem der Spezialisierung als Antwort auf 
den Umstand, daß angesichts des 1mgeheueren Umfan­
ges, den das gesetzte Recht inzwischen angenommen 
hat, und seiner zum 'l'eil geradezu filigranen Strukturen, 
heute kaum mehr ein Ar1walt, in der Lage isL, auf alJen 
Rechtsgebieten ausreichenden Rechtsrat zu erteilen oder 
dies jedenfalls nur unter unwirtschaftlichen zeitli chen 
Aufwendm1gen tun könnte59>. 

Oft genug habe ich in diesem Zusammenhang die 
Frage gehört, ob die Professionalität der deuL~chen An-

4G) AnwBI 1988, 17. 
47) Verhandlwigen des 68. DJl' 1990, Band n, Teil I, S. 37. 
48) Sendler (Fn, 47) S. 38/39; Kleine-Cosack NJ 1992, 334. 
49) Statt aller BGH NJW 1988, 663, öOG. 
60) Weiß DOV 1978, 601 lt ,Parngraphcndschungol". 
51) Stroutml ZG 1986, 117 ff.; Okbtlll l' ZG 1989, Z23 ff. 
62) Hili ZG 1093, 6; Böhl'el 0Gosct1.gcbung - prngrammatische Ordnung 

odw· uigcspoli tische Reaktion' , In Hili : Z111>1And und Perspektiven der 
Gese~ebung, 1989, Seile 65 ff. IToltschneider, Normenflu t und 
RechLwersagen, 1991; Krasney DRiZ 1992, 165; vgl auch .Gesetzes­
fl ut und Gesetzesperfektionlsmus•, Schlußveranstallung des 63. DJl' 
l980, Verb. des 53. DJr, Band II, Tefl Q. 

63) Vgl. hierzu z. B. Maassen (Anwßl 1979, 300) ln seinem Elau11tvortrog 
vor dem Anwaltstag 1979. 

54) Redeker Anwßl 1988, 16, 
66) Vgl. hierzu statt aller Hasscmor/Ko.hlur und Ilw1sen/l<romcr, G11toch­

tc11 zum 68. D11' lO00, ¼lt·h. des 68, DJT Band 11 '!eile E/F, und die 
Roforato von Medicus, Lamb, St.obh~ und Frowei hierzu, ¼rh. des 
68. o.rr, Band n, Teil o. 

60) DAV AnwBI 1990, 3G2 !J. 
67) NJW 1991, 2045 ff. �~� AnwBI 1991, 430 If. 
58) Stobbe NJW 1991, 204G; Zuck Fn. 25, S. M 16. 
69) Schierer AnwBI 1987, 368, Redeker AnwBI 1988, 17; Slobbo NJW 

1991, 2048, 

163 



- --~--------------

wallschaft durch die Zulassung der etwa 2000 DDR-Juri­
sten gefährdet sei, die clie Rechtsordnung der Bundesre­
publik nicht kannten und aufgrund der politischen 
Besonderheiten des DDR-Staates mehr in Marxismus-Le­
ninismus als im Recht ausgebildet worden seien. Bei­
spiele aus der Praxis, sollten sie denn stimmen, 
kolportieren zum Teil peinliche Fälle von Unwissen und 
Hilflosigkeit, die solchen Argumenten stattlich Nalu'Ullg 
geben. 

Das dal'f jedoch den Blick clavol' nicht verstellen, daß 
clie deutsche Einheit eine Sondernituation geschaffen ha~ 
die alle juristischen Berufe, insbesondere auch die An­
wälte, und zwar in Ost tmd West, betrifft. Mit dem Bei­
tlfü der neuen Bundesländer ist diesen unser 
Recht.">System weitgehend übel'geslül1>t wot'den. NichL5 
desto trotz sind wichtige Bereiche des DDR-Rechts h1 
Kraft geblieben oder müssen als Vorfragen bei der An­
wendung des Rechts der Bundesrepubillc verstanden und 
mitberilcl<Sichtigt worden. Es wäre gut zu wissen, daß 
dem Eifer der ostdeutschen Kollegen, durch m3$sive Fort­
bildung unser Recht handhal>en zu lernen60>1 ein ver­
gleichbares Interesse der Anwälte der alten Bundeslän­
der gegenüberstünde, sich mit dem Rechtssystem und 
der Rechtswirklichkeit von 46 Jahren SBZ und DDR aus­
einanderzusetzen. Die professionelle Bearbeitung vieler 
Vermögensrechtsangelegenheiten, erbrechtliche1; baurecht­
licher oder bergrechtlicher Sachverhalte, um willkürlich 
Beispiele zu nennen, setzt solche K01mtnisse voraus. 

rne deutsche EinJ.1eit Jiat also die Notwendigkeit ei­
nes Lern- und Fo1tbilclungsprozesses für die Anwaltschaft 
in Ost und West begründet. Es besteht kein Anlaß anzu­
nehmen, die große Mehrzahl der ostdeutschen Kollegen 
würde sich in ilirer Alltagsarbeit nicht auf das beschrän­
ken, von dem sie allnehmen können, die Materie sach­
kundig zu beherrschen. Ausnahmen davon wird es 
immer geben, auch im Westen. Sendler61l hat uns inso­
fern in seinem Hauptvortrag vor dem deutschen Anwalts­
tag 1989 den Spiegel vorgehalten, wenn er h1 dieser 
llinsicht auch, um ihn aus anderem Zusammenhang zu 
zitieren, dem „unzutreffenden Schluß vom schlimmen 
Einzelnen aufs Ganze"'•1l erlegen ist. Hochmut westlicher 
Kollegen über östliche Rullegeu ist jedenfalls i11 keiner 
Weise angezeigt. 

Im übrigen: Die Ke1mtnis des materiellen und des 
Veifahrensrechtes ist nur eine Seite dessen, was der An­
walt im Interesse des Mandanten an Sachkunde einbrin­
gen muß. Mittermaier hat schon 1861 betont63l, daß der 
Anwalt neben umfassender Recht.c,kenntnis „praktischen 
Sim11 Kenntnis der Menschen und Lebensverhältnisse" 
besitzen muß, um sich des vom Mandanten in ihn geset­
zen Vettrauens würdig zu erweisen. Schiefer64l hebt in 
semem Hauptvortrag vor dem Anwaltstag 1987 hervor, 
daß bei Erfüllung anwaltlicher Tätigkeit „das juristische 
ExperLenwissen nur eh1 ttml oft nicht ehTillal das bedeu­
tendste Element anwaltUcher Problembewältigung" ist. 
Er fü.lut aus: ,,Der Klient will in einer konkreten Lebens-
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situation beraten werden. In diesem Zusammenhang ist 
das Verstehen der Situation, die den Klienten umtreibt, 
mindestens ebenso wichtig wie die Kenntnis des RechL~, 
das anwendbar ist." 

Diese Kenntnis konnte, was die neuen Bundesländer 
angeh~ 1990 bei kaum einem der in den alten Bundes­
ländern zugelassenen Anwälte vorausgesetzt werden. Es 
entspricht eigenen und den ErfalU'lrngen von Kollegen in 
unseren und anderen Bü.ros im Osten: noch heut.e fehlt 
es vielen westdeutschen Kollegen, die ostdeutsche Man­
danten betreuen oder sich mit entsprechenden Sachver 
halten auseinandersetzen, weitgehend an Kenntnissen 
von Menschen und Lebensverhältnissen in der vormali­
gen DDR, aber auch an Eintühltmgsvetmögen in die 
Denkensweise der Me11schen im Osten, am Respekt vor 
deren Vergaugenheit und den daraus resultierenden 
Zwängen, an der Bereitschaft zuzuhören. Franzen hat 
hierauf erst kürzlich ebenso hingewiesen651 wie darauf, 
daß viele Rechtssuchende im Osten bewußt inzwischen 
wieder den Rat gerade in der DDR großgewordener Kol­
legen suchen, weil sie sich von cliesen besser verstanden 
fühlen, weil diese ihnen besser zuhören können tmd sich 
Zeit nehmen, und sie deswegen eher und mehr Zutrauen 
finden. Die in der DDR großgewordenen Kollegen brin­
gen insoweit einen gar nicht hoch genug einzuschätzen­
den Beitrag zu sachkundiger anwaltlichet· Berat1mg ein, 
der w1terstreiclrt1 wie unerläßlich für eine ordnungsge­
mäße Rechtsberatung und Rechtspflege es in den neuen 
Bunde.qJändern isL, claß uns diese Kollegen in den Reihen 
der Anwa.lL~chaft zur Verfügung sLehen. 

Es wird noch einige Zeit benötigen, bis genügend Kol­
legen sowohl rnlt dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland als auch mit den fol'lwirkenden Rechtsfor­
men des DDR-Rechtes sowie mit den Lebensverhältnissen 
in der früheren DDR ausreichend vertraut s.ind. Deswe­
gen drängt sich auf, daß westliche und östliche Kollegen 
sich mit.einander partnerschaftlich, tmd zwar nicht nur 
auf dem BrietbogenM>, verbinden, und dem rechtssuchen­
den Publikum auf diesem Wege eine umfassende Sach­
kompetenz anbieten. Manche sind diesen Weg bereits 
gegaJ1gen. Viele sollten es noch tlrn. Dies ist zudem der 

60) Mon hOrt allenthalben, daß die umfangreichen Forlblldungsangebote 
der Anwaltsorganisationen wid privater lnstitulionen von den ost­
deutschen Jurl~l~I IJeslens be:;uchl werden. Allein an den 104 Fott­
bildungsverauslnfürngen der Dcul$Clten Auwaltsllkademie in den 
östlichen Bundesllindm11 huben bisher gut 6000 l\nw!U lc teilgenom­
men. 

Gl) AnwBJ 1989, 422. 
62) Anwßl 1989, 419. 
63) AcP 44 (1861), 396. 
64) AnwBJ 1987, 362, 
65) AnwBI 1992, 459. 
06) Der Rechtsanwalt darf 1tlcl\L den Anschein e1wecken, sielt mit einem 

andel't!n zu einer SozictJll zusammengeschlossen zu haben, wenn das 
in Wahrheit nichl dm Fall ist (BGH NJW l091, 60 = AnwBI 1001, 
ll8; N.JW 1991, 2641; AnwBI l993, 56). Nur wltksnme BonüsaufäichL 
der Kammern ~t.iill l, dies sicher. 
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b~te Weg, die bis hettte noch vermißte lntegration der 
Anwaltschaft aus Ost und West sinnvoll und sinnfällig 
V0l'anzutreiben. 

4. Die Wahrnehmung und .ständige Ausweitung aus­
sergericbtlicher rechtsberatender Tätigkeit liegt 
nicht nur im wirtschaftlichen Interesse der Anwalt­
schaft, sondern ist gerade in den neuen Bnndeslän· 
dem ein unverzichtbarer Beitrag, den Rechtsstaat 
für d.as rechtssuchende Publikum mit Leben zu er­
füllen. 

In den westlicJ10n Bundesländern ist seit Anfang der 
80er Jahre anerkannt worden67l, daß sich die anwaltliche 
TäLigkeit gegenüber den Verhältnissen bei Erlaß der Bun­
desrechtsanwaltsorduung am 1. August 1959 immer 
mehr auf den außergerichtlichen Bereich ausgedehnt hat 
und weiter ausdehnen muß. Die Zahl der zugelassenen 
Anwälte hat sich von 18214 im Jahre 1959&s> auf 63175 
im Jahre 1992 69>, bezogen allein auf die westlichen Bun­
desländer, erhöht. Ein deutliches Ansteigen der Zulas­
sungszahlen ist auch für die nächsten Jahre zu 
erwarten 701• Die Zuwachsraten im prozessualen Bereich 
halten dem ungeachtet des Umstandes, daß die vom Ge­
setzgeber ausgelöste Normenflut die Nachfrage auch 
nach forensischer Tätigkeit erhöht, nicht stand71l. Schon 
daraus ergibt sich, daß die wirtschaftliche Zukunft der 
Anwaltschaft. nur in der Ausweitung ihrer beratenden Tä· 
tigkeil liegen kan.n. 

Die Anwaltschaft hal diesem „Expansionsdruck"71> 

scl1011 jetzt mit einigem Errolg nachgegeben, obwohl ihr 
1987 in der Studie von PROGNOS/INFRATEST73' empi· 
risch nachgewiesen wurde, daß sie in ihrer tatsächlichen 
und rechtlichen Verfassung auf die Anfordenmgen des 
Beratungsmarktes schlecht eingestellt ist. Sonst wäre 
nicht zu erklären, daß sich trotz der erheblichen Zu­
wachszahlen ein die Arbeits- oder Sozialämter nen­
nenswert. belastendes „Anwaltsproletariat" nicht her­
ausgebildet zu haben scheint. Dieses Bild wirr] durch 
die Studie von Wasilewsky74> bestätig4 wonach im 
Bereich seiner Felduntersuchung zwei Drittel aller an 
die Rechtsanwälte herangetragenen Fälle außergericht­
lich erledigt worden sind 15>, 

Die für die weitere Ausweitung notwendigen rechtli· 
eilen Rahmenbedingungen sollen von der bevorstehenden 
Berufsrechtsreform geschaffen werden. Daß der Gesetzge­
ber dabei die Zulassung der Rechtsanwalts-GmbH nicht 
wagen will 761, ist. bedauerli ch. Die Anwaltschaft. wird 
durch die Vorenthaltung dieser Option in ihrnr Konkur­
renzfähigkeit gegenüber Wirtschaftsprüfern und Steuerbe· 
ratern zurückgeworfen m, mit denen sie um Marktanteile 
ringen muß und die sich 1mgeachtet der Tatsache seit 
Jahren auch der Kapitalgesellschaft bedienen dihfen, daß 
sie in einem dem Anwalt vergleichbaren Vertrauensver· 
llält.nis zum Mandanten stehen 781. Auf diesen Wettbe­
werbsdruck sollte die Rechl.sordnung reagieren, wie dies 

die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum 
Zweitberuf79! tenden tiell bestätigt. 

Bedauerlich ist auch, daß die von der Bundesregie­
rung vorgesehene Aufhebung des Lokalisationsgebotes80) 

weiter im StreiL istR1i, wohl weil die Anwaltscl1aft durch 
die Bundesrechtsanwaltskammer82) einerseits und den 
DAV RJ1 andererseits hier wie bei der GmbH mit unter­
schiedlicher Sprache spricht"1l. Auf Einzelheiten kann 
hier nicht eingegangen werden 851• Unbestritten tritt jeden­
falls eine große Zahl der deutschen Anwälte für die Lok­
kerung oder Aufhebung des Lokalisationsgebotes ein 86l. 

Tore Zahl steigt nach meinem persönlichen Eindruck stän· 
dig an. Damm frage ich: Sollte der Gesetzgeber in hezug 
auf den Anwaltsberuf, dessen Freiheit von staatlichen 
Reglementierungen ganz besondere verfassungsrechtliche 

67) Paul in Kübler/Körz, ,Anwaltsberuf im Wandel, Rechtspflegeorgan 
oder Dienstleistungsgewerbe', 1982, S. 1J ff. Vgl. hierzu grundlegend 
Wrnlers, Der lte(:h~-anw11ltsmark1, 1990, S. 78 ff. 

68) Anwl31 l961, l!0. 
69) BRAK-Mit t. I/93, S. VI. 
70) Strobel AnwBJ 19881 308; Koch, Verh. 58. DJr (1990), Band n, S. M 

35, Winters (Fn. 67) S. 15 f.; Redeker AnwBI 1988, 14 71. 
71) Nach JUS'l'IS sind die Neuzugänge in Zivilsachen beim LG von lll7l 

(359236) bis 1991 (368464} nahczug gleichgeblieben. Bei den Amis• 
gericht.en li~gt looigllch eine Steigerw1g von 815 602 auf 1198 999 
(47 %) vor. 

72) Hommerich, ,Die Anwaltlichaft. unter Expansionsdnu:k·', 1088, trnd 
Beilago zu AnwBI 5/1988. 

73) (Fn. 26) S. 20. 
i4) Srreitvethütwtg durch Rechtsanwälte, L990. 
75) Vgl. hierzu Priltting AnwBI 1990, 347. Zusätzliche Möglichkeiten au• 

ßergerirh.llicher Konfliktbeilegung durch Anwälte sieht der DAV auch 
im Abscbluß sogenniu1ter Schlichlungsverlrilge, vgl. hlenu Matschke, 
AnwBJ 1993, 269 (f, 

76) BR-Drs. 03/93, S. 67. Der Entwurf gehL da.von aus, daß die Rechtsar\· 
walls-GmbH de lege tat;:,. unzulässig is~ so :1i1letzr. Weigel BRAK-Mitl. 
1992, 183; a. A. Ahlers AnwBI 1991, 22G ff.; Reru;~ler. JZ 1992, 697; 
Koch AnwBI 1993, 157. Das Problem würde entscharll, wenn es zur 
Verabschiedung des l'artnersci!aftsgesetzes käme, das als besondere 
Ge.sellschaft.sfonn für die freien Berufe angeboten werden $Oll, vgl. 
Rererentenenlwurf ZlP 1993, 139 ff.; hienu Seibert AnwBI 1993, 
16 S. Die langen vergeblichen Bem!lhungen um ein Partnerschaftsge­
setz Jassen allerdingl; Skep.jis aulkomrnen. 

77) DA\\ Beilage zum AmvBI 4/1090, S 6 ff.; Ahlers AnwBl 1901, L0 ff. 
78) Gcrado auf dle.ses ¼!1·!.rnucns\lurh:llt.nis stellt. dar Gesetzllltl.wur( aller 

7.UJ' Ablehnung der Zulassung der GmbH ab, Fn. 76. 
70) ßVerfG NJW 1993, 817 = AnwBI 1993, 120. 
80) Geseaenlwurf (Fn. 76) s. 60, 128 IT. 
81) Der ßundesrat fm•dert in seiner Empfehlung vom 15. 6. 1993 (BR­

Drs. 93/1/93) eile Beibehall:Wlg des Lokallsationsgebo~ (Seile 12). 
Die Bundesregiehmg hält. in ihrer Stellung11ahrne hiertu Jedoch am 
Regierungsentwurf fest 

82) BRAK. zuletzt. BRAK-Mlll. 1993, 18 ff. ; Haas, BRAK-Mfü. 1993, 9. 
83) DAV. AnWBI Beilage 4/ 1000, ~- 14, 20. 
84) Da.ß dle oosLeltende Rcgelllllg mit. dem GG verniubar isL (BVerfG 

NJW 1990, 1033), e1übrigL Gedanken über eine zeitgemäße Regelung 
nicht. Die Entscheidung der 2. Kammer i,t zudem insofern erstaun­
lich, als sie nuf roohtst.atsächlichen Ausgangs1mnkten aufbaut, dii> 
hOchst umstritle11 .•ind und die deswegen kaum al!l gegeben unier­
st.eilt warden dwften. 

85) Vgl. das wnfangreiche bei Stobbe, NJW 1991, 2046, F.n. 30 zitierte 
Schrifttum. 

86) Nach einer Umfrage des DA\I waren dies schon .im September 1990 
etwa die Hllllt e der Anwälte, Anwßl !090, 650 lI. 
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Bedeutung hat, nicht allein deswegen eine gesetzliche 
Beschränkung als unzeitgemäß aufheben, weil ein nam­
hafter Teil der Anwaltschaft dies fordert? Daß die An­
waltschaft mit unterschiedlichen Stimmen spticht, erklärt 
sich aus der Vielfalt ihrer geistigen Substfillz. Sie lebL 
von der unterschiedlichen Meinung und übe1trägt, diese 
auf sich selbst. Der Respekt vor der ve1irel,baren abwei­
chenden Meinung muß jedoch für einen freien Beruf In 
die Entscheidung für die Freiheit münden. 

Dem wirtschaftlichen Interesse der Anwaltschaft an 
der Ausweituug ihrer Beratungstätigkeit kol1'espondiert 
das Interesse des Rechtsstaates, durch die Anwaltschaft 
den Rechtsfrieden ohne Inanspruchnahme staaWcher 
Rechtspflegeeinrichtungen wiederherzustellen. Dies hat 
Schackow in einem Vortrag vor dem Deu t.~chen Anwalts­
tag bereits 1967 eindrucksvoll dargelegt87l, 

Der Skepsis Sendlers um Ernsthaftigkeit und Eifölg 
dieser Bemühungen881 steht das Ergebnis der Untersu­
chung von Wasilewsky entgegen. Nirgendwo besser als 
im Beratungszimmer des Anwaltes kann dem Mandanten 
nicht nur das Recht erklärt, sondern auch die Relativität 
seiner Durchsetzbarkeit oder deutlich gemacht wer­
den, daß durchgesetztes Recht und wirtschaflliche 
oder soziale Ziele mit.einander in Kon1likt stehen 
können. Nh'gendwo besser al" in der Vertrautheit des 
Beratungszimmers des Anwaltes kann der Mandant 
ohne Gesichtsverlust eine vorgefaßt.e Meinung revidieren 
und unter der Betreuung seines Anwaltes mit einem ab­
weichenden Standpunkt weiteragieren. Durch diese Tätig­
keit der Anwaltschaft, der die Zukunft gehört1 leistet die 
Anwaltschaft einen weitaus größeren Beitrag zu1· Enlla­
stung der Rechtspflege, als dies das ständige Herumlabo­
tieren an unseren Verfatu·ensordnungen, noch dazu 
verbunden mit Recht.~schutzeinbußen für den Bürger, 
vermögen könnle89l, 

Der rechtsberatenden außergerichtlichen Anwaltstä­
tigkeit kommt in den neuen Bundesländern in mehrfa­
cher Hinsicht eine ganz besondere Bedeutung zu: 

Die Bürger in den neuen Bundesländern sind - er­
stens mit dem Verständnis der für sie geltenden Nonnen 
noch weil mehr überfordert als die Bürger in den westli­
chen Ländern. Zwar sind auch im Westen dfo Zeiten lan­
ge vorbei, in denen der Gesetzgeber nur dauerhafte 
Grundsätze und We1tvorstell unge11 der Gemeinschaft aus­
drücken woll te. Solche Vorstellungen sind, wie Osscn 
bühl90> zu Recht ausführt, längst „durch die rauhe 
Wirklichkeit des nehmenden und verteilenden, des pla­
nenden und experimentierenden Sozialstaates zerstört 
worden. Das Gesetz ist heute in erster Linie Instrument 
der Politik." Für derartiges Recht gibt nur dessen Kennt­
nis Orientierung. Hiervon hat über die konsensualen 
Wertentscheidungen hinau bei den Bürgern der westli­
chen Bundesländer in 40 Jahren Grundgesetz manches 
wachsen können. Die Bürger im Ost.en dagegen tragen 
aufgrund jahl"tehnt.elanger abweichender Wertepropagan-
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da schon manche sozial-ethischen Eckwerte unsP.rcr 
Rech~ordnung nicht ohne weiteres mit und kennen eine 
Gesetzesperfektion und Regelungsdicht.e eines Rech~­
und Sozialstaates nicht einmal andeutungsweise. Sie 
müssen sich zwangsläufig im Gestrüpp der neuen Vor­
schriften verirren. Eine selbst erst llTI Aufbau begriffene, 
nach rechtlicher Orientierung suchende Administration 
bietet nur begrenzte Hilfe. Die in unserer rechtsstaatli­
chen Ordnw1g liegenden erheblichen Berechtigungen und 
Chancen des einzelnen werden ohne Rechtsberatung von 
ihm schon mangels Kenntnis versäumt. Die Folge ist Ver­
ärgerung und Abgrenzung statt Integration. 

Unsere Rechtsordnung lebt - zweitens - mit den 
Worten von Stem9 1> davon, daß ihr .Anllitz erst aus Rede 
und Gegenrede herausgerneißelt werden kann". Viele 
Bürger in der vormaligen DDR sind es demgegenübel' ge­
wohn~ Entscheidungen oder Auskünfte der staatli chen 
Administration al5 Gegebenheiten hinzunehmen, mit de­
nen man loben muß. Thnen ist der Gedanke fremd, daß 
ein und derselbe Lebenssachverhalt unterschiedliche 
rechtliche Ergebnisse zulassen könnte, um die es sich 
lohnt zu streiten. Während der We.stcn die Konfliktbereit­
schaft des .mündigen" Bürgers teilweise begrüßt92l, teil­
weise bedauert, wird in den östlichen Bundesländern 
eher ein Mangel daran zu beklagen sein, auch wenn dies 
der erst im Aufbau begi'iffenen Justiz durch ent5pre· 
chend geringere Prozeßzahlen entgegengekommen ist. 

Durch die Übe1frachtung mit einem fremden Recht, 
durch Unkenntnis del' rechtlichen Zusammenhänge, 
Nichtausschöpfung der rcchlJichen Möglichkeiten, aber 
auch dadurch, daß eine maßlose Üherschätz1111g der 
neuen Rechtsordnung durch sachlmndige Beratung nicht 
abgebaut wird, entstehen Frustrationen, die den Rechts· 
frieden in erheblicher Weise gel'ährden. Die Welle der 
Ausländerfeindlichkeit zum Beispiel hat auch hiermit zu 
tun. Auch der berühmte Ausspruch von Bärbel Boley, 
"wir haben Gerechtigkeit gewollt und den Rechtsstaat er­
halten", ist möglicherweise nur ein Produkt solcher 
Orie11tierungslosigkeit. Hierin kommt die Unkenntnis der 
Angebote des Rechtsstaates ebenso zum Ausdmck wie 
die durch mangelnde Erziehung zur Toleranz erklärliche 
Tendenz, eigene WertevorsteUungen mit der objektiven 
Gerechtigkeit gleichzusetzen und in deren Nichterfüllung 
gleich eine gerechte StaaUichkeit in Frage gestellt zu se­
hen. 

87) NJW 1067, 1201 IT. = AnwBl 1967, 258 ff. 
88) AnwBI 1989, 422. 
89) Zuletzt Gf:;etl Z11r Entlastung der Rechtspflege vom 11. 1. 1993, 

BGRI 50. Die gesetzgeberischen ,Entlastun~a!Jsichll!n' gingen ur-
6JJl'Ünglicl, sehr viel weiter (D1·s.-DB1' 12/1217, l!R Drs. 314/ 91) und 
sind auf einhellige Ablehnung gestoßen (vgl. DAV/BRAK Anwßl 
1991, 308 CL; DA\1 AnwBl 1091, :HO ff., AnwBl 1992, 290; BRAK 
BRA.K-Mit t. 1992, 185). 

90) In lsense&-Kirchho!, Handbuch des Staatsrecht&, Band aJ (1988) S. 
291, Wld die dortigllll Nachweise. 

91) (F'n. 2) s. 6. 
92) Hans Jochen Vogel, RechL und Polltilc 1981, 49. 
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Die .Anwaltschaft findet also in erheblichem Umfange 
bislang ungedeclrten Beratungsbeda1f des Bürgers vor. 
Wegen der beträchtlichen Konfliktsituationen, denen die 
Bürger angesichts der wil' tschafliichen Entwicklung in 
de11 östlichen Bundesländern ausgeset.zt sind, ist, deren 
potentielle Bereitschaft, Rechtsberatung in Anspmch zu 
nehmen, höher zu veranschlagen als im Westen. Es wird 
darauf ankommen, daß die Rechtsberatungsangebote der 
Anwaltschaft durch die Organisationen der Anwaltschaft, 
durch die staatlichen Stellen und die veröffentlichte Mei­
nung dem Bürger nahegebracht und daß bekanntge­
macht wil'd, daß eine pekuniäre Schwellenangst ange­
sichts des gesetzlichen Beratungshilfeangebotes nicht zu 
bestehen braucht. 

Umgekehrt zeigt die Zahl der gegenwärtig in den öst­
lichen Bundesländern zugelassenen Rechtsanwälte91l daß 
diese Anwaltschaft von ihrer personellen Kapazität her 
unmöglich das zu leisten in der Lage sein kann, was die 
pro Einwohner viermal größere Zahl der Ai1wälte in den 
westlichen Bundesländem vermag. Daraus ergibt sich, 
daß die Anwaltschaft in den neuen Bundesländern nur 
erfolgreich sein kam11 wenn sie sich schon in absehbarer 
Zeit personell stark verstärkt. 

Dies wird der Markt selbst regulieren, wenn die wirt­
schaftlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. In 
diesem Bereich liegen schon die Verhältnisse im Westen 
im Argen. Jansen und Braun 94> haben erst kürzlich be­
legt, daß die Einkommen der Anwaltschaft gegenüber an­
deren freien Berufen, _insbesondere gegenüber dem 

öffentlichen Dienst, prozentual weit geringer gestiegen 
w1d in den letzten Jaluen rückläufig sind. 

Die a:ngekündigte Gebülu:enrechtsnovelle95J gleicht 
dies tmr zum Teil aus. Die Anwaltschaft in den östlichen 
Bundesländern soll die Gebühren nach wie vor nur mit 
einem 20 % igen Abschlag ungeachtet der Tatsache erhal­
ten, daß sie durch wesentlich geringere Streitwerte ohne­
hin geringere Umsäti;e macht, andererseits aber der 
Steigenmg der Bürounkosten auf West-Niveau voll ausge­
setzt ist. 

Dies kann anwaltliche Tätigkeit in den östlichen Bun­
desländern nlchL in dem Maße attraktiv machen daß 1 

hierdurch die für die Rechtsversorgung der Bevölkerung 
notwendige Sogwirkung ausgelöst wird. Es wa.re gut, 
wenn auch diese Et-kenntnis im bevorst.ehenden Gesetz­
gebungsverfahren eiwogen werden würde. Au.eh das trü­
ge zur Verkürzung der Zeiten bei, in denen sich unser 
Rechtsstaat im Osten aufgrund der tatsächlichen Gege­
benheiten nur als Rechtsstaat zweiter IGasse bewährt. 

(Quelle: AnwBl 1993, Seüe 422) 

08) Dia.~ waren am 1. 1. 1993 3 361 Anwälle im 'i\irhilltnis zu r,a 176 In 
den westli r,hen Länd111TI (BRAK-Mi tt. 1/lY OS, S. VI), 

94) Anwßl 1992, 254 ff. Über die VerhälLnisse In den i)st.lir.hen Ländern 
liegt bisher nur die Srudie ,&'trnktur•, Erlös- und Kostenstatistik oslr 
deul~ her Anwaltskanzleien" des Institutes der AmvaltschaCt (1992) 
vor. 

06) AnwBI 1993, 169 ß'. = BRAK-Mitl, 1993, 13 ff, 
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Ansprache 

Rechtsanwalt Felix Busse, Präsident des DeuUchen 

Anwallvereins 

Ich heiße Sie auf das hcrzlichst.e willkommen. Sie 
sind aus allen 'Tuilen Deutschlands und aus dem befreun­
deten Ausland hierher nach Bamberg gekommen, um mit 
uns den 125. Jahrestag der Gründung des Deutschen An­
waltvereins zu feiern. Das machL uns stolz und froh. lhre 
Anwesenheit und Illr e GI0ckwilnsche deuten wir - dies 
ist hoffentlich nicht vermessen - als Best.ätigung und An­
erkennung unserer bis heute gelcistct.en Arbeit. Sie e1·­
mu11tem uns, auf dem bescluittcnen Wege fortzufahren. 

1 

Vielleicht ist es mutig, diese Überzeugung meinen 
Ausführungen voranzustellen. Schließlich hat das Ge­
burtstagskind DAV die Glückwii11sclie seiner Freunde, För­
derer und Wegbegleiter gar nicht erst abgewartet, 
sondern sich durch mich auf dieser Geburtstagsfeier als 
Et 'ler zu Wo1t gemeldet. Aber wahrscheinlich gehö1t ge­
rade das zu den Charakterzügen des DAV. Er will immer 
die hritiativc ergreifen. Er will vornan stehen, die Ge­
schicke selbst in die Hand nehmen. Das ist von Fall zu 
Fall kritikwUrd!g, wo Geduld der Sil11alion besser ent­
sprechen wfu•de. Doch ist unsere Einstellung, besser zu 
agieren als zu reagieren, zu allen Zeiten am ehesten das 
gewesen, was die Klientel vom Anwalt und was die Ge­
sellschaft von einer ve1faßten Anwaltschaft erwarten 
datf. Diese Einstellung läßt unsere Arbeit nicht erst.aITen. 
Sie gibt uns die Chance, auch im AJter von 125 Jahren 
noch mit jugendlichem Antlitz vor Sie hin:wlreten und 
zustimmende wie skeptische Blicke selbst.bewußt zu erwi­
dern. 

Fragen wir uns, wo hat dieser Deutsche Anwaltver­
cin sein Selbstbewußtsein und seine besondere Kraft 
hergenommen? Eine Erklä11Jng wäre, daß es kräftige 
Gründungseltern gewesen sind, die den Verein hier in 
Bamberg am 25. August 1871 ins Leben gemfen haben. 
Ausgerechnet der Bayerische und der Preußische Anwalt­
verein, also Anwälte aus Landschaften, die die damals 
frisch gewonnene Reichseinheit sehr unterschiedlich be­
urteilt und sich nicht gerade eng aneinander angelehnt 
haben, ergriffen im Sommer 1871 die l nitia.Llve zur Grün­
dung eines .Allgemeinen Leulschen Anwaltvereins". Die 
markanten Gesichtszüge beider Verbände machen es 
schier wunöglich auszumachen, wen wir als Vater, wen 
als Mutte1· betrachten können. Vielleicht ist uns das Wun­
der widetfahren, aus der Verbindung zweier Väter hervor­
gegangen zu sein. Bayern spendete Zielvision und 
Tugu:ngso1t Bamberg, Preußen - wie sollte es anders sein 
- die Statuten. 169 Teilnehmer aus allen Teilen des Deut-

sehen Reiches fanden sich damals in Bamberg ein und 
setzten den Plan in die Wirklichkeit um. 

Organe des Vereins waren der Vorstand wtd die An­
waltstage. Auf den in Abständen von ein bis drei Jalu·en 
abgehaltenen Anwaltstagen wurden die grnßen Themen, 
die die Anwaltschaft damals w1d in den folgenden Jahr­
zehnten bewegt haben, erörlert und einer Beschlußfas­
sung zugeführt. 

Was beraten wurde, ist uns auch heute noch ver­
traut, ein Zeichen dafür, daß die P1•obleme zwar erkannt, 
aber von denen, die es angeht, bis heule nicht gelöst 
worden sind: 

Ich nenne Fragen der Beteiligungsrechte im Zivil - und 
Strafprozeß, immer wieder die Frage nach Möglichkeiten 
der Rechtspflegeentlastung und der Verkürzung der Pro­
zeßdauer einschließlich der Frage, ob eine Wertgrenzen­
verschiebung zwischen Amts- und Landgericht clafür ein 
probates Mittel ist; Fragen der Jmistena.usbildung, der 
Folgen der Anwallsschwemrne und der Möglichkeiten, 
die Zahl der zugelassenen Rechtsanwalte zu begrenzen; 
Fragen der Berufsordnung und der Berufspolitik. 

Die Beschlüsse der Anwaltstage galten als die Mei­
nungsäuf~emng des gesamten deutschen Anwaltsstandes, 
und der Deutsche Anwaltverein galt, wie Ostler in seiner 
bedeutenden Schrift über Die deutschen Rechtsanwälte 
1871 - 1971 hervorhob, als die Vertretung des Berufs­
standes der deutschen Rechtsanwälte überhaupt. 

11 

Demgegenüber hat sich heute in der Öffentlichkeit, 
bei den Justizressorts und Parlamenten die Vorstellung 
verfestigt, daß die Anwaltschaft zu verschiedenen wichti­
gen Fragen in zwei Lager zerfallen sei, die miteinander 
rivalisieren, in das Lager der Rechtsanwaltskammern und 
in das Lager der Anwaltvereine. Dies hat die Anwalt­
schaft gerade da, wo sie es nötig gehabt hätte, nicht ge­
stärkt, sondern gescl1wächt. Lassen Sie mich deswegen 
an dieser St.eile einige Worte zum Verhältnis des DAV zu 
den Rechtsanwaltskammcm und zur Bundesrechtsan­
walt.c;kamrner sagen, wie ich persönlich es sehe. 

Der DAV hält es für unverzichtba1; daß die Berufsauf­
sicht über einen freien, il1sbesondere staatsfreien Beruf, 
wie wir alle ihn für uns in Anspruch nehmen, nicht in 
der Rand des Staates, sondern in der Hand einer berufs­
ständische11 Selbstverwaltung li egt. Dafür sind die Rechts­
anwaltskammern als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts geschaffen worden. Bei der Bildung der Rechtsan­
waltskammern haL der DAV selbst Pate gestanden. Er tat 
es auf den Anwaltstagen 1874, 1876 und 1878, mit de­
nen wesentlicher Einfluß auf die 1879 in Kraft getretene 
Rechtsanwaltsordnung genommen und das I<ammersy­
stern heutiger Prägung geschaffen worden ist. Er tat es 
nach dem zweiten Weltkrieg im Vorfeld der Beratungen 
über die Bundcsrechlsanwaltsordnw1g. Er tat es schließ-
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lieh - wie Kammerpräsident Schmidt aus Dresden erst 
kürzlich hervorhob - sofo1t nach der Wende und noch 
vol' der Wiedervereinigung, in dem er w1d die von ihm 
bereiL~ inilUerten Anwaltvereine in den neuen Bundes­
ländern akliv an der SchaCfung de!' rechtlichen Vorausset­
ZW1gen für die Bildung von RechL~anwallskammem und 
an der Wiederentstehung von Recht.5anwaltskammem im 
Beitrittsgebiet mithalfen. 

Unsere positive EinsteUung ändert allerdings nichts 
daran, daß wir manche Entwicklungen seit langem mit 
Sorge verfolgen. Die Rechtsanwaltskammern sehen ilU'e 
Aufgabe längst nicht mehr auf die Felder der Bel'llfsauf­
sicht und Disziplinarzuständigkeit, der Beratung der Be­
mfsangehörigon und der Vermittlung zwischen ihnen 
beschränkt Sie beteiligen sich aktiv an der lo·itischen Be­
gleitwlg von Vorhaben der Rechts- und Innenpolitik, ei­
nem Tätigkeitsfeld, das über Jahnehnte hinweg, von 
wenigen, aber gewichtigen mit uns abgesprochenen Aus­
nahmen abgesehen, der Arbeit des DAV vorbehalten war. 
Die Kammern äußern sich nachdrücklicl1 zu Fragen der 
Berufspolitik. Dies Ist besonders deutlich geworden, als 
das anwaltliche Berufsrecht nach den Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts des Ja!U'es 1987 auf den 
Prüfstein geslell t worden ist. Sie betätigen sich umfas­
send im Bereich der Fortbildung der Rechtsanwälte. 

Gewichtige Stimmen in der Literatur, auch die unse­
res heutigen Festredners Prof. Dr. Rcdekei; haben hierin 
die Überschreitung festgelegter rechtlicher Grenzen gese­
hen. Die Rechtsprechu:ng des Bundesgerichtshofs hat das 
Jegilime Tätigkeitsfeld der Kammem großzügiger beur­
teilt. Die Folge ist, daß die Rechtsanwaltskammern auf 
vielen traditionellen vom DA.V besetzten Feldern ebenfalls 
ahiiv geworden sind, w1d dies mit zu:nehmender Ten· 
denz. Das wird von Teilen der Kollegenschaft begrüßt. 
Für sie sind mehr Aktivitäten besser als weniger Aktivi­
Läten. Sie sehen außerdem die belebenden Kräfte, die je­
de Konkurrenz entfalten kann. Beides trifft zu. Viele 
Kollegen sehen aber - wie ich - auch die Gefahren, die 
die beschriebene Entwicklung mit sich bringl Sie sehen, 
daß die dringend benötigten Kräfte der AnwaltschafL 
nicht gebündelt, sondern zum Teil zersplitte1t werden. 
Sie sehen, daß die Anwaltschaft oft nicht mehr einheit­
lich auftlitt, was sie könnte, wenn jeder in den seiner 
AufgabensteUtmg besonders entsprechenden Bereichen 
die Akzente beslimmen würde. 

Sicherlich läßt sich auch darüber sb·eiten, welches 
diese Bereiche sind. Was den Sektor der Rechts-und Be­
rufspolitik angeht, sollte man sich bewußt machen, was 
Sache eines Verbandes sein kann, der auf der freiwilligen 
Mitgliedschaft seiner Mitgliedet· bemht, tmd was es für 
eine Körperschaft bedeuLet, daß illre Angehörigen ihr 
lmüt Gesetzes, ob sie wollen oder nicht, angehören müs­
sen. Daraus entnehme ich, daß alle Meinungsäußemngen 
problematisch sind, in denen sich Rechtsanwaltskammern 
nicht namens ihrer Gremien, sondern namens der in ihr 
vereinigten Mitglieder zu Fmgen äußern, die innerhalb 
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der KoUegenschafL umstritten sind und die sich deswegen 
zwangsläufig als Äußenmg für die Tnleressen bestimmter 
Kreise gegen dio Interessen anderer Kreise de1· Amvall­
schnft darsteUen müssen. Nur i11 einem Verband, dem an­
gehören zu wollen jedes Mitglied frei entscheiden kann, 
kann die Willensbildtmg zu strittigen Fragen durch Mehr· 
heitsentscheidung entschieden werden. Filr uns heißt 
das: tlie Mitglieder des OAV, auch die Überstimmten, tra­
gen die Entscheidung der Mehrheit mi~ oder treten, 
wenn sie dies nicht wollen, aus. Das legitimiert den DA.V, 
sich bei seinen Meinungsäußerungen auf seine Mitglieder 
zu berufen, also für diese zu sprechen. Dies war der 
Grund, weswegen - ich zitiere wieder Ostler - der DAV 
vor dem 2. Weltkrieg als die Vertretung des Berufsstandes 
der Rechtsanwälte in Deutschland angesehen worden ist. 
Das gilt aus den gleichen Gründen auch heute noch und 
zeigt, daß der DA.V mehr denn je für die Artikulieru:ng 
der Meinungsbildung in der deutschen Anwaltschaft un­
verzichtbar ist. 

Nur wenn dieses Verständnis wenigstens im Grnud­
satz Anerkennu:ng fmdet, würde in Zukunft vermieden, 
daß die Anwaltschaft gegenüber den Parlamenten und 
den Regierungsressor1.s mit zwei Zungen spricht w1d ihre 
Stimme dadurch an Gewicht verliert. Alle Kammervor­
stände sind nicht nur hochgeschätzte Kollegen, sondern 
fast ausnahmslos auch Mitglieder fütlicher Anwaltver­
eine. Sie können doti das große Gewicht ihrer Stimme in 
die Waagschale werfen und Einfluß nehmen. Es wäre 
nicht gu~ wenn auch in Zukunft das Auseinanderdriften 
öffentlicher Meinungsäußemngen von Kammern und DAV 
nur dadurch weitgehend verhindert werden könnte, daß 
sich die Präsidenten .miteinander freundschaftlich verbun­
den fiililen w1d sich abzustimmen versuchen, wie dies 
heute, li eber Herr Haas, Gott sei Dank der Fall ist. 

Allerdings schmerzt in diesem Zusammenhang, daß 
der DA.V über seine örtlichen Anwaltvereine heute mit et­
wa 42.000 Mitgliedem nur noch gut die Hälfte der deut­
schen Rechtsanwaltschaft in sich vereinigt.. Dies bedeutet 
freilich gegenüber den Mitgliederzahlen der Kammern 
kein wirkliches Minus. Denn ein bedauerlich großer Teil 
der deutschen Anwaltschaft ist inaktiv. Er beteiligt sich 
weder an der Vereins- noch an der Kammerarbeit. Er 
wird von beiden Institutionen nicht, jedenfalls von keine!' 
Tnslitulion besser erreicht als von der anderen. 1m Ge­
genteil spricht die Vermutung dafür, daß es eine ver­
gleichsweise Stärke des DAV bedeute!, rlaß er immerhin 
noch mehr als der Hälfte aller Rechtsanwälte so wichtig 
ist, daß sie ihm in Kenntnis der von ihm vertretenen 
Auffassungen w1d b1 Kenntnis seiner Aktivitäten freiwil­
lig angehören wollen. 

III. 
Die Argumenlalionskra.n des DAV und das Gewicht 

seiner Stimme lassen sich an unzähligen Beispielen der 
älteren und jüngeren Geschichte festmachen. lch erwäh­
ne als letztes Beispiel, in welchem Umfange der Gesetz-
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geber im Rahmen der l3erufsrechtsrefol'lll 1994 von den 
Vorstellungen des DAV überzeugt werden konnte. Dies be­
trifft besonders den Umfang der Möglichkeiten für den 
Anwalt, auf seine Leistungen und sein Leistungsangebot 
aufmerksam zu machen, ein Fragenkreis, der mit dem 
aufgrund der früheren Diskussionen negativ belegten 
Wort • Werbung" nur unzureichend umschrieben wkd. 
Dies gilt für die auf die Jah11ausendwende terminierte 
Aufhebung der Lokalisation, die gegen den erbitterten 
Widerstand gerade aus dem Kammerbereich realisiert 
werden konnte und eine verbesserte Dienstleistung für 
den Mandanten ermöglichen wird. Dies güt aber auch für 
die Regeln, die die Satzungsversammlung betreffen. Es 
hat sich gelohnt, daß der Gesetzgeber den Anregungen 
des DAV gefolgt ist und keine Vorrechte für geborene Mit­
glieder eingeräumt, sondem die Stimmberechtigung nur 
solchen Vertretern zugebilligt hat, die in einem besonde­
ren Wahlgang von der Kollegenschaft gewählt worden 
sind. Die e1freulichen Folgen haben wir auf drei Sitzun­
gen der Satzu:ngsvcrsammlm1g erlebt: Es gibt kein Lager­
denken, stattdessen ein eindringliches Ringen um Ein­
vemehmcn alme jede Vorbedingungen und ollne jede 
Animositäten. 

lch habe aus diesen guten Erfahrungen den Eindruck 
gewonnen, daß die deutsche A11waltschaft auch außer­
halb des Berufsrechts ein Forum braucht, daß den Ge­
sprächskreis auf alle erweite1t1 die interessiett sind und 
die es angeht. Diese Funktion haben die Deutschen An­
waltstage bis in die zwanziger Jahre einmal wahrgenom· 
men, als sie noch oberstes Organ des DAV gewesen sind. 
Diese Funktion könnten sie auch heute wieder etfüllen, 
obwohl sie kein Vereinsorgan mehr sind, aber ein vom 
DAV der gesamten deutschen Anwaltschaft zur Verfügung 
gestelltes Gesprächsforum. Wrr sind dabei, die Anwaltsta.­
ge durch eine Konzentration auf wenige gewichtige The­
men von großer Aktualität wieder zu einer solche11 
Plattfonn füt• die Will ensbildung der deutschen Anwalt­
schaft zu entwickeln. 

rv. 
Anwallliche Fortbildung und Spezialisierung hat heut­

zutage einen ganz besonderen Stellenwert. Der Bundes­
rechtsanwall.skammer kommt das Verdienst zu, die vom 
DAV seit Jahren geforderten Fachanwaltschaften In die 
'fut umgeset.zt zu haben, als die liilfe vom Gesetzgeber 
ausblieb. Es ist eine unerläßliche und den Kammem vor­
behaltene Aufgabe, durch ihre Vorstände und Fachaus­
schüsse darüber zu wachen, daß die Qualifikation der 
Fachanwaltsbewerber den Anforderungen des Gesetzes 
und der Berufsordnung entspricht. Dies wird in Zukunft 
angesichts der neu zugelassenen Fachanwaltschaften 
ganz erhebliche Kräft;e binden. 

Allerding wird dies Konsequenzen für sonstige Akti­
vitäten auf dem Fort.bildungssektor haben. Die gebotene 
Neutralität der Überprüfungsinstanz sollte der Nähe zu 
bestimmten F01tbildungseinrichtungen entgegenstehen. 

Ohnehin richtet sich der allenLhalben zu hörende Ruf, 
der Staat möge sich aus Bereichen zurückziehen, die auf­
grund privater Tttitialiven ebenfalls geleistet werden kön­
nen - Stichwort: Subsidiarität - , auch an die berufsstän­
dischen Körperschaften öffentlichen .Rechts. Der DAV und 
seine angeschlossenen Einrichtungen, aber auch eine 
Vielzahl m1gebundener privater A11bieter sind in der 
Lage, dieses Feld zu besetzen. 

V 

lch wünsche mir und der DAV wünscht sich, - dies 
ist eine andere Facette des soeben erwähnten Subsidial"i­
tätsprinzips -, daß die Zulassung der Rechtsanwälte und 
dcron Rücknahme in die Entscheidungskompetenz der 
Rechtsanwaltskammern übergeht, wie dies der Präsident 
der Bundesrechtsanwaltskammer erst kürzlich mit über­
zeugender Beg1ilndung gefordert hat. Wir freuen uns, 
daß die Kammern mehrheitlich bereit wären, diesen Auf­
gabenkreis zu übernehmen. 

Damit verbinde ich allerdings nicht den Hintcrgedan 
ken, die Kammem würden sich besser als die st.aatliche 
Verwaltung der hohen Zahl der in den Beruf drängenden 
Absolventen des zweiten Staatsexamens entgegenst.em­
rnen, zumal schon das Gesetz dazu keine Gelegenheit bie­
tet. 

Spätestens seit dem 20. Anwaltstag Wili'zburg 1911 
ist es Auffassung des DAV, daß sich Zulassungsbeschrän­
kungen mit dem Bild eines freien Berufs nicht verbinden 
lassen. Mit der Stimme der deutschen Anwaltschaft hat 
sich der Geset.zgeber deswegen gegen jede Bedürlnisprü­
fung ausgespmchen. Die deutsche Anwaltschaft bat in 
der Geschichte wiederholt einen starken, ja überpropor­
tionalen Anstieg der Zulassungszahlen durchleiden müs­
sen. Sie hat jedesmal die damit verbundenen Probleme 
bewältigt. Dies wird auch in den folgenden Jahren gelin­
gen, wenn auch nur noch verbunden mit zum Teil be­
drückenden Einkommensschmälemngen. Jedoch hängen 
Freiheit und Risiko eines freien Berufs w1trennbar zu­
sammen. 

All erdings sind heute neue Wege geboten. In der 
zweiten Phase der jmistischen Ausbildung muß die Aus­
bildung zum Anwalt im Vordergrund stehen. Weil Drei­
viertel oder mehl' aller Absolventen des zweiten 
jurlsUscheu Staatsexamens mangels anderer beruflicher 
Altemativen A11walt werden, muß der juristische Nach­
wuchs gerade auf diesen Beruf vorbereitet werden. Aus­
bildung zum A11walt bedeutet kein Minus gegenüber der 
herkömmlichen Ausbildllllg , im Gegenteil: Daß der An­
walt die Befähigung zum Richteramt haben muß, unter­
streicht nm· - so schon der 12. Anwaltstag 1804 -, daß 
an den Anwalt im Pl'ozeß dieselben Anforderungen ge­
stellt werden wie an den Richter. Vom Anwalt wird in 
heutiger Zeit jedoch sehr viel mehr erwartet. Er muß in 
der Lage sein, so zu beraten und Verträge so zu gestal­
ten, daß künftige Konflikte möglichst vermieden werden. 
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Dies ist der moderne Beitrag der Anwaltschaft zur 
Rechtspflegeentlastung. Diese Fähigkeiten werden auf 
den Universitäten nicht entwickell, zum Teil ist dies auch 
gar nicht möglich. Diese Fähigkeiten lassen sich auch 
nicht in einer in erster Linie auf eine forensische Tätig­
keit ausgel1chteten Referendarzeit hervorbringen. Weil 
dies offenbar in einer einheitlichen Juristenausbildung 
nichL umgesetzt werden ka1m, fordert cler DAV eine ge­
sonderte anwaltsbezogene Ausbildung und ein Anwalts­
examen als Voraussetzung für die Zulassung zur Rechts­
anwaltschaf~ das von anwaltlichen Prüfungsämtem abge­
nonm1en wird. 

Wel' daraus ableitet, die Anwaltschaft habe für die 
Ausbildung ihrns eigenen Nachwuchses selbst zu sorgen, 
befindet sich in einem tiefgreifenden Intu.m. Dies wurde 
die Anwaltschaft nur tun und dies wäre ihr nur zumut­
bat; wenn sie sich an ihrem eigenen Bedarf orientieren 
d0l'fte. Solange der Staat jedoch - riehtigerweise - den 
Zugang zur AnwaltschafL ohne Rücksicht auf einen kon­
kreten Bedarf offenhält, bleib1 der Staat in seiner Ausbil­
dungspflicht. Denn es geht um Fragen des Berufszu­
gangs. Aber es wäre angemessen, die Prüftmgshoheit als 
staatliche Aufgabe den mit den Anforderungen des An­
waltsberufs besonders vertrauten Kammern anzuvertrau­
en. Die Finanziemng wäre ohne weiteres möglich, wenn 
das beamtete ReferendariaL durch eine staatliche Ausbil­
dungsfördenmg nach BAFöG erselzt werden würde. Auf­
gabe der Anwaltschaft wird es sein, die erforderliche 
Zahl an Ausbildungsplätzen bereitzustellen. Dies kann ge­
leistet werden. 

Lassen Sio mich, um auch in diesem Zusammenhang 
keine falschen Hoffnungen zu wecken, noch eines hinzu­
fügen: Anwaltsbezogene Ausbildung und ein spezielles 
Anwaltsexamen sind keine Mittel, den hohen Zulassungs­
zahlen zu begegnen. Es kann sich zwar ergeben, da13 die 
Anforderungeu dieser Ausbildung die Be1u.fswahlen1.<lchei­
dung junger Jmisten beeinflußt. Mangels geeigneter AJ­
temativen wird sich dies aber voraussichtlich in engen 
Grenzen halten. Aus meiner Sicht kann es jedoch keinem 
Zweifel unterliegen, daß die dmeh eine solche Ausbil­
dung besonders auf den A.nwalt.sberu.f vorbereiteten jun 
gen Kolleginnen und Kollegen trotz der hohen Zahl 
zugelassener Ret:hlsanwälte wesentlich bessere Chancen 
haben, sich im Bemf zu behaupten und neue Felder der 
außerge1ichtlichen Rechtsberatung zu erschfü~ßen, für die 
in unserer Gosellschaft Bedarf besteht. 

VI. 

Lassen Sie micl1 mit vier Beb-achtungen schließen, 
die alle einen vereinshist-0iischen Bezug haben: 

L Der Deutsche Anwaltverein hat lange gebraucht, um 
die örtlichen Anwaltvereine il1 seine Al'beit wirklich 
einzubeziehen. ErsL 1928 brachte eine Satzungsre­
fo1m den Einbau der örtlichen Vereine in die Vereins­
truktur. Nach dem Krieg ist der DAV sogleich als 

164 

Verein der Vereine wiedcrbcgründet worden. Es ist 
die Arbeit der örtlichen Vereine, der der DAV seine 
Breitenwirkung verdankt und aus der er wichtige Im­
pulse und unvet'Zichtbare Amegungen erhält. Die Ver­
eine bestimmen als Mitglieder des DAV die Richtung 
seiner Arbeit. Unsere Landesverbände sind um eine 
Koordination der Arbeit der örtlichen Vereine be­
müht Das heutige Jubiläum ist mir ein willkomme­
ner Anlaß, mich bei den vielen Kolleginnen und 
Kollegen zu bedanken, die in den örtlichen Vereinen 
und Landesverbänden seit Jahren unter großen zeilli· 
chen Opfem hervorragende Arbeit leisten. 1n diesen 
Dank be'.1:iehe ich auch die Arbeitsgemeinschaften im 
Deut.sehen A:nwaltverein und seine Gesel.zgebungs­
und Fachausschüsse ein. Die Arbeitsgemeinschaften 
bieten den auf bestimmten Spezialgebieten tälige11 
Kollegen ein ausgezeichnetes Fol'llm für bel'llfliche 
Weiterbildung und einen intensiven Erfahrungsaus­
tausch. Die Ausschüsse des DAV helfen uns und dem 
Geselzgeber; anwalfJiches Erfahnmgswissen in die 
Diskussion um neue l'CChtliche Entwicklungen einzu. 
bringen. 

2. Der Deu1sche Anwaltverein hat lange Zeit beklagen 
müssen, trotz seiner besonderen Erfahmngen auf al­
len rechtli chen Bereichen und der besonderen Bedeu­
tung des Rechts für die staatliche Ordnung und den 
inneren Frieden unserer Gesellschaft zu wenig 1.11 Ge­
setzesvorhaben der Regierung uml der Parlamente ge­
hört zu werden. Diese Klage gehört - von EinzelfäJ. 
Jen abgesehen - seit Glilndung der ßm1desrepublik 
Deutschland der Vergangenheit an. Wir sind unseren 
Abgeordneten, Ihnen, Herr Bundesjustizminister Prof. 
Schmidt-Jo1tzig sowie den Mitarbeilem Illres Hauses 
und den hier durch Staatsminister Leeb repräsentier­
ten Landeajustizministem besonders dankbar, in ih­
nen in der Regel geduldige lllld aufmerksame Ge· 
sprächsparlner gefunden zu haben, die bereit sind, 
bei ihren Überlegungen die Anliegen der Anwalt­
schaft mitabzuwägen. Wir sind an einer weiteren In­
tensivierung dieser Kontakte interessiert. 

3. Ostler weiß in seiner schon zitierten Schrift von ei­
nem heftigen, zum Teil mehr als unsachlichen Gra­
benkrieg der Richlerschart gegen die Anwaltschaft 
und speziell gegen den DAV zu berichten. Auch dies 
ist längst eine histodsche Reminiszenz geworden. 
Deutscher Richterbund Lmd Deutscher Anwaltverein 
stehen in einem ständigen vertrauensvollen Mei­
nungs- und Erfahnmgsaustausch. Natürliche Gcgen­
säl:.le werden dadurch nicht verwischt, jedoch nur 
unter Beachlung des in einem Rechtsstaat unve1'Zicht­
baren wechselseitigen Respekt~ ausgetragen. Wir 
streiten zusammen mit der Richterschaft und im In­
teresse einer effektiven Rechtspflege für eine Moder­
nisierung der Justiz. Wir 1ingcn mit der Richterschaft 
allerdings auch um ein gedeihliches Verständnis von 
richl.erlicher Unabhängigkeit. Dieses da1f eilier ktiti -
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sehen Auseinandersetzung mit der Effektivität des 
Einsatzes richterlicher Arbeitslo:aft durch den Richter 
selbst und der Forderung nach einer gesteigerten Pro­
duktivität der richterlichen Arbeit nichl emsthaft im 
Wege stehen. 

4. Die recht:spolitische und gesellschaftspolitische Arbeit 
des Deutschen Anwaltvereins ist in heutiger Zeit 
längst eingebettet in eine Vielzahl paralleler Bestre­
bungen der mit uns freundschaftlich verbundenen 
Verbände im In- und Ausland. 

Ich erwähne den Bundesverband Freier Betufe, den 
Deutschen Juristentag, den Deutschen Juristinnen­
bund, den Deutschen Richterbund und den Bund 
Deutscher Verwaltungsrichter, den Steuerberaterver­
band und die Bundessteuerberaterkamme1; die Wirt­
schaftsprüferkammer, die alle hier durch ihre, von 

mir hiermit herzlichst begrüßte Repräsentanten ver­
treten sind. Ich begrüße die Präsidenten oder Reprä­
sentanten der uns befreundeten europäischen An­
waltsorganisationen, des CCBE, der IBA, lJIA und 
AIJA. Viele Probleme unserer Gesellschaf~ aher auch 
viele Probleme unseres Berufsstandes lassen sich nur 
noch berufsgruppenübergreifend und grenzüberschrei­
tend richtig erkennen und für die gemeinsame 
Zukunft lösen. Daran arbeiten wir alle mit. Der Deut­
sche Anwaltverein möchte dabei, sicherlich zusam­
men mit unseren Freunden von der Bundesrechtsan­
waltskanune1~ in vorderster Reihe mitschreil.en. 

So schauen wir zuversichtlich nach vorn. Wir freuen uns 
auf die vor uns liegende Arbeit und hoffen, daß sie vor 
dem kritischen Urteil der Geschichte slandltalLen kann 
wie bisher. 
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Festvortrag 

Bild und Selbstverständnis 
des Anwalts heute 
Rechtsanwalt Prof Dr. Konrad Redeke1; Bonn 

Der Gesetzgeber der letzten Jahrzehnte liebt die Auf­
stelhmg von Berufsbildern. Seit 1969 das Bemfsbildungs­
gesetz verabschiedet worden ist, s.ind eine Vielzal1I von 
normieiten Berufsbildern für zahllose Berufe entstanden, 
keinesfalls auf das Handwerk beschränkt. Das Gesetz 
klamme1t die freien Berufe aus. Aber für sie gibt es in 
den jeweiligen Bemfsordnungen die Grundzüge ihrer Be­
mfsbiJder. Die Normierung der konkreten Einzelheiten 
wird bei den verka:imnerten Berufen entsprechenden 
vom Gesetz geschaffenen Selbstverwaltungseinl'ichlungen 
überlassen. Bei uns Anwälten ist es die Satzungsver­
sammlm1g. lhrn Beratungsergebnisse liegen inzwischen 
vor; auch wenn die Schlußfassung noch der Verabschie­
dung bedaif, sind diese Ergebnisse schon jetzt zur Kenn­
zeiclmung tles Bemfsbildes von großer Bedeutung. 

Aber das normierte BemfäbUd ist noch nicht das Bild 
des AnwaHs oder der Anwaltschaft, sondern nur ein Teil­
stück davon. Denn es gibt nur clen normativen Rahmen 
wiede1; den der Gesetzgeber und die Anwaltschaft selbst 
sich gegeben haben. Das Bild des Anwalts wirtl i.n ho­
hem Maße geformt durch die Bevölkerung, aus der die 
potentiellen Mandanten kommen, also die Erwartungshal­
tung der Geseilschaft. füerauf wiederum ist sicher auch 
von wesentlichem Einfluß, was die veröffentlichte Mei­
nung über die Anwaltscha~ aussagt, von den Printme­
dien angefangen über das Fernsehen bis zu Li teratur 
und Theate1'. Schließlich ist nicht zu übersehen, daß sich 
das normierte Bild und der tatsächliche Befund nicht not­
wendig decken, daß viel.mehr das tatsächliche Erschei­
nungsbild von ganz anderen Umständen beherrscht wird, 
die sich neben und außerhalb der normierten Ordnung 
zeigen. 

Ich kann in diesem Referat kein vollständiges Bild 
des Anwalts oder der Anwaltschaft zeichnen. lch kann 
nur aus allen diesen Eereichen Mosaiksteine herausgrei­
fen, die mir für das Bild des Anwalts heute typisch zu 
sein sche.inen. Denn ich möchte primär aus dieser Zusam­
menstellung Konsequenzen ziehen, ein in die Zukunft ge­
richtetes Selbstverständnis unserer Aufgaben und 
Tätigkeite11 umsclU'eiben und Entwicklw1gslinie11 andeu­
ten, die aus meinet· Sicht von diesem Selbstverständnis 
getragen werden sollten. 

1 
1. Ein kurzer Rückblick ist als Einstieg unvermeidlich. 
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Das Bild des Anwalts war in der BRAO 1959 geprägt 
von seiner forensischen Tätigkeit, sei es in Zivilsa-

chen, sei es in der Strafveiteidigung. Der Anwalt ver­
trat seine Pa1tei vor Gericht oder verteidigte sie im 
Falle der Anklage. Der Kli ent suchte den Anwalt in 
der Regel auf, we11.11 denn der Streit llllvermeidlich 
geworden war. Der Berufsstand war weitgehend ho­
mogen, die Zahl der Anwälte war gering. Im Jahre 
1965 hatte sie gerade 20.000 erreicht. Das Ein- und 
Auskommen war weitgehend gesichert, Emkommeu­
sw1terschiede beruhten auf Ruf und Qualität der AL'­
beil des einzelnen Anwalts; lange Zeit hindurch 
freili ch auch auf den unvermeidlichen Schwierigkei­
ten der Eingliedel'Ung unsere1· vert1iebenen T{ollegen. 

Eine Spezialisierung auf bestimmt.e Gebiete kam 
kaum vor; der Anwalt war der berufene Vertreter in 
allen Rechtssachen. Das Postulat hat sich üb1igens in 
§ l Abs. 1 BRAO bis heute gehalten, obwohl es schon 
1959 wohl mehr eine euphemistische Umschreibung 
war. Dieser Grundeinstellung entspracl:t es, daß jegli­
che Werbung für die Praxis untersagt war. Sie war 
nicht nur verboten, sie war schlichl undenkbai: Der 
Hinweis auf eine Spezialisierung, die Fachanwalli­
schaft, wurde von der Bundesrechtsanwaltskammer 
als unlautere Werbung mißbilligt. Das Wort Akquisiti­
on kam im anwaltlichen Sprachschatz nicht vor; 
meiJ1 a.nwaltl.icher Lehrei; Prof. Dahs sen., hat es mit 
S.iclierheit nie gebraucht.. 

Der Eil1zelanwalt herrschte vor. Fast nur Großstädte 
kannten größere Sozietäten; bei uns in Bonn z.B. gab 
es Sozietäten damals ausschließlich zwischen Fami­
lienmitgliedern. 

In der Öffentlichkeit spielte die Anwaltschaft keine 
besondere Rolle. Sie gehörte als akademisclier Beruf' 
zu den Honoratioren der Mittel- und IGei.nstädte. [n 
den Grnßstädten tauchte sie als solche wenig auf. 
Am politischen Leben beteili gte sie sich nur am Ran­
de; Persönlichkeiten, wie etwa Adolf Arndt oder 
Hans Dahs waren seltene Ausnahmen. Es waren übri­
gens vorwiegend die jüdischen Kollegen, die sich vor 
1933 in den demokratischen Parteien betätigt hatten, 
nun aber nach ilu·er Vernichtung fehlte11. Auch in der 
Rechtspolitik war die Stimme der Anwaltschaft nur 
selten zu hören. Schüchterne Versuche wurden oft als 
unlautere Werbung schnell unterbunden. So wa.l.' es 
z.B. bis in die 60er Jahre hinein standesrechtlich un­
tersag~ bei irgendwelchen Publikationen in der Ta­
gespresse die Berufsbezeichnung „Rechtsanwalt" auch 
nur zu e1wähne11. 

Aus der Reihe fielen die sogenannten Staranwälte, 
fast immer Strafverteidige1; eine bestimmte Presse 
umgab sie mit Glamour. 

Das Verhältnis zur Justiz war zwar immer wieder ein­
mal gestö1t. Es war im ganzen dann doch harmo-­
niscl1. Die Bindungen durch die Lokalisierung sorgten 
dafür, daß die Gerichte mit »ihren Anwälten" zusam­
menarbeiteten. Umgekehrt ließ die Sorge vor dem 
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favor judicis diese Anwälte von vornherein Kontro­
versen vermeiden. Es ist nicht ve1wunderlich, daß 
Streitigkeiten fast immer nur im Bereich der Straf· 
rechtspflege auftauchten, in der es eine Lokalisierung 
nie gegeben hat. 

Dem Begriff des „Organs der Rechtspflege", in der 
Rechtsprechung der Ehrengerichte in den 20er ,la.h· 
ren entstanden und schließlich in die BRAO übemom· 
men, kam zwar keine defini erbare, aber dennoch 
eine inhaltlich aussagefähige Funktion zu. Über allem 
lag wohl ein gewisser Provinzialismus, der nicht im· 
mer nur schlechte Seiten hat. 

2. Seitdem sind rund 40 Jahre vergangen, eigentlich 
keine sehr lange Zeit. 

Welch' Wandel im Berufsbild des Anwalts. 

a) Gibi es überhaupt noch ein einheitliches Berufs­
bild? Gibt es noch ein umfassendes Bild von An­
walt oder Anwa!Lschaft? Der Gesetzgeber hat im 
Regierungsentwurf zur Novelle der BRAO vor eini­
gen Jahren geschrieben, ein einheitliches Berufs­
bild des Rechtsanwalts existiere nicht mehr; sie 
finden die gleiche Bemerkung jetzt etwa bei Klei· 
ne-Cosack. --

Ich teile diese Ansicht nicht. Aber an die Stelle 
der Homogenität ist Heterogenität der Bemfsaus­
übuug getreten und das hat Folgen. 

b) Der forensisch tätige Anwalt steht nicht mehr im 
Mittelpunkt. Natürlich gibi es ihn noch. Die Zahl 
der Streitigkeiten mit notwendiger auwaltlicher 
Beteiligung ist nicht viel geringer geworden. Im• 
merhin nehmen die Eingänge bei den Zivilgerich• 
ten in den letzten Jahren entgegen manchen an· 
deren Angaben laufend ab. Die Akzente auwalt• 
licher Arbeit haben sich verschoben. 

Der Anwalt sieht seine Aufgabe nicht meht~ min· 
destens nicht mehr in erster Linie in der Prozeß­
vertretung, also in der Führung eines Rechtsstrei· 
tes mit dem Ziele eines obsiegenden Drteils. Er 
sieht sie weit mehr in der Vermeidung eines sol· 
chen Streites, in der Gestaltung von Interesse• 
nausgleichen, die den Streit Ubel'0tlssig macht. 
Vor der Prozeßführung bemüht er sich um vor­
beugende Beratung und Lösung. Der Pl'Ozeß ist 
zur uJtlma ratio geworden. Das hat viele Gtiindc: 
Einmal die Unvorhcrsehbarkeit gerichtlicher Ent­
scheidungen. Wir sind einem Netzwerk kaum 
noch zu überblickender, ständig novellierter und 
sich national und international überlagernder ge­
setzlicher Regelungen unte1w01fen. Sie wiedemm 
erzeugen eine sich der Prognose weitgehend ent­
ziehende Judikatur. Sie überrollt in zahllosen Zeit­
schriften und über Datenbanken den Anwalt. Da• 
zu encicht sie in der Breite der Darstellung nicht 
selten Dissert.ationsformat und bleibt deshalb in 
vieler Hinsicht in ihren Ergebnissen dunkel. Hin· 

zu tritt die Dauer gerichtli cher Ve1fahren, die oft 
jede DisposiLionsmöglichkeit erschlägt. Schließlich 
ist es die Erkem1tnis, daß das Urteil in det· Regel 
nur Nein oder Ja sagen kann, den Parteien aber 
vielfach im Interesse weiterer Zusammenarbeit 
viel mehr dadurch geholfen wird, daß Regelungen 
zwischen diesen beiden Polen gefunden werden. 

Ich begrüße es deshalb sehr, daß die kommende 
Berufsordnung als eine zentrale Aufgabe des An• 
walts bestimmen will, den Mandanten rechtsge­
staltend, konfüktvermeidend und slreit<ichlichtend 
zu begleiten und daß sie die Täligkeii des An­
walts als Schlichtet; VerrniLUer oder Media.tor aus· 
drücklich anspricht. 

Ich habe den Eindruck, daß dieser Wandel an· 
waltlicher TätigkeiL inzwischen auch der Ö.ffent· 
lichkeit, dem potentiellen Klienten deutlich gewor· 
den ist. Das früher so häufig auftauchende Bild 
der anwaltlichen Streithänsel, dazu noch gepaart 
mit dem Hinweis auf das Streiten um der Gebüh· 
ren wi!Jen, ist seltener geworden. 

c) Die zunächst mehr formale Entscheidung des 
Grundgesetzes für fünf Obet-ste Gerichtshöfe und 
dazu das Bundesverfassungsgericht hat sich 
längst als inhaltlich notwendig ausgewirkt. Ar· 
beitsrecht, SozialrechL, SteuerrechL, Ve1waltungs­
recht, Veüassungsrechi sind zu riesigen selbständi­
gen Rechlsgebiet.en geworden, die als solche 
schon ein Anwalt kaum behen-schen kann. Der 
Weg zu Schwerpunkt· und Interessengebieten ist 
damit vorgezeichnet. Zwar sind gute Juristen und 
damit auch gute Anwälte sicher in der Lage, sich 
in jede Materie einzuarbeiten, wenn sie über ent· 
sprechende Unterlagen verfügen. Aber der Ar· 
beits- und Zeitaufwand ist viel zu groß, um dies 
wirtschaftlich noch zu bewältigen. So ist die Spe­
ziaJisierung entstanden, längst über die fünf Ge­
biete der Obersten Gerichtshöfe hinaus. Im Einzel• 
fall kann der spezialisierte Anwalt von dieser 
seiner Materie auch wirtschaftlich leben. Es gibt 
solche Kolleginnen und Kollegen. Aber die Regel 
ist dies nicht und soll te dies auch gar nicht sein. 
Denn nur selten bezieht sich eine Beratung nw· 
auf eine Spezialfrage. Fast immer weist sie meh· 
rere Fa.cett.en auf. Das aber erforde1t die Bünde­
lung von Spezialwissen durch mehrere Anwälte. 
Das ist die Geburtsstunde der Sozlet.äten in im· 
mer größerem Ausmaß. Sie treten auch heuLe 
noch zunehmend an die Stelle des Einzelanwalts. 
Freilich gehö1t zum Bild der Anwaltschaft, daß 
weiterhin auch heute noch - die Syndikusanwälte 
einbezogen - ein erhebli cher Teil der AnwäJte als 
Einzelanwalt t.ä.Lig ist. Einer kiu-zlichen Untersu­
chung von Hommerich fo lgend sind etwa 34 % 
Einzelanwälte einschließlich bei ihnen angestelJ. 
ter Anwälte, zu denen noch 7 % Syndikusanwälte 
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mindestens formal hinzugerechnet werden sollten. 
Aber die Tendenz zur Entwicklung in die Sozietät 
ist nicht zu ilbersehen. Sie wird sich in der Form 
der überöiilichen SozieUll weitgehend durchset­
zen. Nach Wegfall der Lokalisierung bedarf es die­
ses Begtiffes in seiner besonderen rechUicl1en Be­
deutung nicht mehr. Kann der Anwalt nicht nur 
vor jedem Gericht der besonderen Gerichtsbarkei­
len, sondern vor jedem Landgericht unmittelbar 
auftreten, wird die über ein Landgericht hinaus­
gehende Sozietät zur Selbstverständlichkeit wer­
den. 

d) Die Spezialisiemng verlangt ihre Kennzeichnung 
na<:h außen, damit der Klient auch den Anwalt 
findet, an den er sich mit seinem besonderen An­
liegen wenden kann. Jn einem mühsam über 
Jalu"telmte sich erstrnckenden Kampf l1at sich die 
Notwendigkeit der Fachanwaltschaft durchgesetzt. 
Ilierbei hat sich der DAV besonders verdient ge­
macht. Die Fachanwaltschaft ist heute außer 
Streit und es gellt nur noch um Gebiete und Qua­
lifizierungsvomussetzungen. Im Gefolge solcher 
Fachanwaltsbezeichnungen seLzL sich, gefordert 
durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungs­
gerichts, die Zulässigkeit der lnfonnationswerbung 
durch; es dürfen .Interessengebiete tmd Schwer­
pwtl<te nm1 ausdrücklich angezeigt werden. Die 
Sorge, daß sich mlt dieser Auflockerung des 
Werbeverbols Werbeformen amerikanischen Zu­
schnitts in Deut5chland einbürgern würden, insbe­
sondere nach Verwerfung der entgegenslehenden 
Richtlinien durch das BVerfG, hat sich als unbe­
gründet etwiesen. Ich halte das für eine außeror­
dentlich bemerkenswerte Tatsache. Sie belegt, 
daß in der Anwaltschaft trotz ihrer noch zu be­
handelnden zahlenmäßigen Ausweitwig eine er­
hebliche BereitschafL zu innerer Disziplin lebt 
daß die fi.üheren bis zur Lächerlichkeit reichen'. 
den berufsrechtlichen Detailbestimmungen, z.B. 
Ober die Größe und Beleuchtung von Praxisschil­
dem immer überflüssig waren und zu dem gehör­
ten, was ich eingangs Provinzialismus genannt 
habe. 

li\ir das Bild der Anwaltschaft ist öffentlich kund­
gemachte Spezialisiernng sicher von erheblicher 
Bedeutung; sie wird sich erst il1 den nächsten 
Jahren voll entwickeln und kann die Auswahl des 
Anwalts durch das Publikum wesentlich beeinflus­
sen. Auswü~se, insbesondere Fehlangaben, mag 
es geben. Sie werden notfalls bernfsgerichtlich, 
über das UWG oder durch Haftungsfolgen abge­
fangen werden können. Der Hausanwalt, wie er 
oft mit dem Hausarzt verglichen wird, wird noch 
seltener werden. Denn Rechtsfälle trete.n anders 
als Krankheiten oft nm eh1mal im Leben auf· 1 

hausarztähnlicl1e Dauerberatungen sind in erster 

Linie von Unternehmen gefordert. Diese aber sind 
von vornhereil1 auch an der Bündelung von Spe­
zialkenntnissen interessie1i. 

e) Die Anwaltschaft hat entdeckt, daß sie nicht in 
einem umhegten Freiraum arbeitet, daß trotz des 
Rechtsberatungsgesetzes um sie hemm immer 
neue Konkunenz entsteht, die von vornherein 
zum Klient.cn ein ganz anderes Verhallen hat. In 
den vom BVerfG verworfenen Richtlinien waren 
die Regelungen über das Verhalten zum Klienten 
nur sporadisch und ziemlich am Ende enthalten, 
dagegen die Bestimmungen ilber das Verhalten zu 
den Oeric:hten und zu den Kollegen an die Spitze 
gestellt, sie schienen viel wichtiger zu sein. In 
dem Maße, in dem Steuerberater, Steuerbevoll­
mächtigte, Whischaftsprüfer, Unternehmensbera­
ter u.a. verkamrne1ie und nichtverkammetie Kon­
kurrenzberufe die Betreuung des Klienten in den 
Mittelpunkt ilu·er Tätigkeit stell ten, mußte ein 
Umdenken einsetzen. Dort entstanden große ent­
sprechende DiensUeishrngsunternehmen, der Ge­
setzgeber stellte hierfür passende Fot•men der 
Kapitalgesellschaft zur Verfügung; mehr oder we­
niger unbekümmert wurde und wird mit der 
Steuerberatung auch Rechtsberatung, oft durch 
angestellte Recht~anwälte oder sonstige Juristen 
angeboten. Daß der BGH dies in einer Gmndsatz­
entscheiduug vom 9.5.1967 untersagt hat, scheint 
längst vergessen. Die Fakten halten sich nicht im­
mer an das rechtlich Gebotene; aber es sollte 
de1moch rechtlich geboten bleiben. 

Die Anwaltschaft mußte dringend sich auf moder 
ne Formen der Mandatsbetreuung umstellen, 
wenn sie nicht immer mehr an Boden verlieren 
wollte. Schließlich sind es die Vo1-sLeUw1gen w1d 
Erwa1iwlgen des potentiellen Klienten, die ihn 
entscheiden lassen, wo er Rechtsrat sucht. Sie 
mußte verhi11dern1 über das bereits weitgehend 
verlorene reine Steuerrecht hinaus die Beratungs• 
aufgabe überhaupt zu verlieren. So entstand die 
Vorstellung der Anwaltskanzlei als Dienstleistungs­
unternehmen, vor zwei Jahr1.ehnten noch ein 
Reizwort, vor zelrn Jahren Leitthema eines An­
waltstages und inzwischen Gegenstand zahlrei­
cher Publikationen; heut.c eine Sclbstverständli ch­
~eit, nicht nur fll: große Sozietäten, sondern für 
Jede Anwaltspraxis. Der Anwalt erwaiiet nicht 
mehr im Sessel am Schreibtisch den Klienten, er 
ist flexibel geworden, er sucht ilm an Ort und 
Stelle zur laufenden Beratung aur. Der Klient er­
wartet dies; auch ist die berühmte Schwellen­
angst vor dem Besuch einer Anwaltspraxis, The­
ma vielet· Reformdiskussionen der letzten 30 
Jalu·e, wesentlich geiinger geworden. 

.Q Die Anw'.1-ltschaft entdeckt ihre sozialen Verpflich­
tungen. Über die Beteiligung am politischen, ins-
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besondere rechtspolitischen Leben hinaus, die im­
mer noch zu wünschen übrig läßt1 hat sie die 
Notwendigkeit der Rechtsberatung Minderbemit­
telter als eigene Aufgabe erkannt. Als nicht mehr 
zu übersehen war, daß der soziale Rechtsstaat 
solche Beratung zur Verfügung stellen muß, hat 
sich die Anwaltschaft - sicher auch in Abwehr 
entsprechender staatlicher, kommunaler oder ver­
bandlicher Konkurrenz - zur Übernahme dieser 
Aufgaben bereit erklärt. Überall sind Anwälte in 
solcher Rechtsberatung tätig. Sie gehören zum 
Bild rler Anwaltschaft; nicht jeder Be1ufsstand 
war und ist bereit, einen Teil seiner Tätigkeit ge­
gen eine bloße Anerkennungsgebülu· zur Verfü­
gung zu stellen, um notwendige Beratung zu 
ermöglichen, die sonst unterbleiben würde. In NW 
haben, wie der Justizminister kürtlich bemerkt 
hat, diese Beratungen zu fast 99 % zur Befrie­
dung geführt und den Rechtsstreit vermieden; 
.Streit.~chlichtung zu kleinen Preisen" hat dies 
Minister Behrcns genannt. 

g) Die Globalisierung des WhischafLslebens el'reicht 
auch die deutsche Anwaltschaft. Aus der Begren­
zung auf das nationale Recht wird die Einbezie­
hung des Europarechts und wird zunehmend die 
Einbeziehung einer weltweiten Rechtsordnung. 
Sie fordert zusätzliches Spezialistentum; sie setzt 
deshalb fast unvermeidlich große und immer grö­
ßer werdende Sozietäten voraus, schon um Ge­
genpart zu entsprechenden Anwaltsfümen in den 
angelsächsischen Ländem zu werden. 

3. Das alles prägt das Bild der heutigen Anwaltschaft. 
Dennoch, es bleiben Ilindu11gen; sie lassen sich dann 
doch zu einem einheitlichen, freilich aus vielen Facet­
ten zusammengesetien Bild zusammenfassen. Eine 
dieser Birldungen sind die beruflichen Voraussetzun­
gen; die Zulassung setzt ausnahmslos den gleichen 
Ausbildungsgang voraus. Die Bindungen sind weiter 
die Aufsicht über die Betufsausübung, rechtlich not­
wendig, um fiir ein Mindestmaß an Seriösität und 
Kompetenz zugunsten des Klienten zu sorgen. Berufs­
aufsicht setzt aber Zwangszugehörigkeit zu einer 
Krunmer voraus, damit wiederum die Bindung an ei­
nen Zulassungsort. Und wenigst.ens bisher besteht in 
Deutschland auch die Bindung an einen Aufgaben­
kreis, der sich aus der Rechtsordnung unmittelbar 
oder aus Fragestellungen ergib~ deren Antwort die 
Rechtsordnung als Grundlage verlangt. Wir st~llen 
Rechtsberatung und Rechtsvertretung im weitesten 
Sinne zur Verfügung, soweit wir als Anwälte Lätig 
sind. Eine Ausweitw1g irl ganz andere Bel'eiche, etwa 
die eines Immobilienmaklers, ist bisher kaum festzu­
stellen. Unzulässig wäre sie vermutlich nicht. Schließ­
lich aber isL uns gemeinsam und ganz zentral 
kennzeichnend für das Bild des Anwalts überhaupt 
die Unabhängigkeit unserer Tätigkeit. Sie ist ptimär 

eine Unabhängigkeit gegenüber dem Staat und ande­
ren Einrichtw1gen mit Hoheitsgewalt. Sie ist von der 
Rechtsprechung besonders durch das ßVe1fG heraus­
gestellt und weiterentwickelt worden; wir haben An­
laß, für diese Judikatur dankbar zu sein. Sie ist aber 
auch eine Unabhängigkeil; gegenüber rlem !Gienten, 
hier freilich schwer zu definieren und vielleicht mit 
rlem Begriff der betreuenden Distanz am ehesten aus­
gednickt. 

Unterhalb dieser wenigen Bindungen wird der Beruf 
heterogen ausgeübt. Zwischen forensisch tätigem Ein­
zelanwalt und der Beratungstätigkeit einer g1•oßen 
Sozietät, die möglicherweise Oberhaupt nie eilt Ge­
richt anruf~ gibt es nur wenige Berührungspunkte 
und auch zwischen den Spezialisten der verschiede­
nen Rechtsgebiete fulden sich nur noch wenige Ge­
meinsamkeiten. Wer einen Anwaltstag besucht, wird, 
auch wenn er ganz aufgeschlossen zuhören wi ll , von 
den Eröttemngen mancher Abteilungen oder Arbeits­
gruppen oft kaum noch etwas verstehen, weil nlcht 
nm· die Rechtsmaterie ihm fremd ist, sondem auch 
ihre Umsetzung in anwalUiche Beratung Formen und 
eine11 Wort.~chatz aufweist, 1nit denen er kaum etwas 
anfangen kann. 

Es ist nicht veiwunderlich, daß ein solch breitgefä­
chertes, schwielig überhaupt noch zusammensetzba­
res Bild der Anwaltschaft sich in der Öffentlichkeit 
nur schwer widerspiegeln kann. Je heterogener das 
Angebot, desto undeutlicher wird das Bild . Umso stär­
ker muß aber wiedentm an diesem Bild gearbeitet 
werden. Die Informationswerbung des Einzelnen und 
der Anwaltschaft haben auch diese Wirkung, wie in 
den Vorschlägen der Doregulierungskommission zu­
treffend bemerkt worden ist. 

11 

Kann man sich angesichts dieser Entwicklung ruhig 
im Sessel zurücklehnen? Mancher mag diese Entwick­
lungen zwar bedauern - es gibt solche Nostalgiker in 
unseren Reill en durchaus -, aber sie ist im Grunde 
doch positiv zu werten. Die Anwaltschaft hat sich in 
breitem Maße neue Arbeitsfelder erschlossen. Sie hat 
sozusagen die Zeichen der Zeit el'kannt, manchmal 
mühsam, manchmal in heftigem Streit untereinande1; 
manchmal auch erst dul'Ch die Rechtsprechung ge­
zwungen. Aber der Provinzialismus ist überwunden, 
womit ich übrigens nichL etwa die Tätigkeit des Ein­
zelanwalts meine, die auch in den heutigen Umstän­
den ihren notwendigen Platz hat, sondern mehr eine 
geistige Haltung. Ihr ist die Anwaltschaft langsam, 
aber doch kontinuierlich entwachsen. Heute können 
wir Aufgeschlossenheit für ßedt11fuisse und Bedarf 
fests~llen; der Klient ist in den Mittelpunkt gerückt. 
Damit freilich ist auch unvermeidlich weit mehr Wett­
bewerb untereinander entstanden, weit mehr Kampf 
um die Erteilung und Erhaltung von Mandaten und 
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Mandatsverhältnissen, weit mehr Werbw1g w1d Ak· 
quisition. Ich habe gegen diese Entwicklung nichts 
einzuwenden. Freier Bel'Uf ist auch Risiko; ohne die 
Bet'eitschafi hierzu w1d ständige Fo1tentwicklung 
wird ctie AnwaltschafL stagnieren und an den Rand 
gedrückt worden, wie dies vor einem Jahr,:ehnL Pro­
gnos in seinem bekannten Gutachten konstatiert hat. 

Aber auf dieses neue Bild, das gleichzeitig wohl auch 
ein Stilck neues Selbstverständnis ist, wirken nun 
Umstände ein, atLf die die Anwaltschaft nur wenig 
odel' gar keinen Einfluß hat, die sie auer unmittelbal' 
angehen und ctie ihr Aufgaben stellen, die ganz ande­
rer Art sind. Sie sind nur zu bewältigen, wenn die 
Anwaltschaft trotz aller Heterogenität eh1 eigenes 
und hl den Grundzügen konsentiert.es Selbstverständ­
nis entwickelt und fortschreibt. 

1. Es ist hl erster Linie die Zunahme der Anwaltszah­
len. Seit vor zwei bis drei Jahrzelmten die Tore zum 
akademischen Studium weit aufgeschlossen WUl'den, 
seit das Wirtschaftsleben immer mehr sich In Lertlä· 
rem Bereich vollzi eht, produzieren unsere Universitä­
ten und daran anschließend im Rahmen der Referen· 
darausbildung die Länder Juristen in ei11er Zahl, die 
in keh1em Zusammenhang zum Bedarf mehr steht 
Seit altersher verteilen sich die Assessoren auf vier 
große juristische Berufsgruppen, die Recht.~pflege, die 
Verwaltung, die Wirtschaft und die Anwaltschaft, 
wenn man von der zahlenmäßig drum doch geringen 
Betätigung in der Wissenschaft absieht. Entsprach bis 
vor etwa zwei Jahrzehnten diese Aufteilung auch 
praktisch dem Bedatf, so hat sich das Bild grundle· 
gend geände1t W1d wird sich ctiese Änderung auch 
für die kommenden Jahre fortsetzen. Die Justiz be­
schränkt sich schon aus Kostengründen auf die Über· 
nahme von 4 - 5 % der Assessoren. Sie weist darauf 
hin, daß sie schon jetzt die größte Richterdichte der 
westlichen Nationen habe, sie will sie tunlichst ab­
bauen. Ein Verehlfachungsgesetz folgt dem ru1deren. 
Auch die Wirtschaft hat die Notwendigkeit des Spa· 
rens erkannt und beschränkt sich auf einen Anteil 
von etwa 10 %. Die Zahl wird möglicherweise noch 
geringer werden, wenn erst einmal Diplomwh·t­
schaft.ctiuristen auf dem Markt erscheinen, wie ilm die 
entsprechenden Einrichtungen nun langsam hervor­
bringen. Die Veiwaltung wird, wenn es hoch kommt, 
ebenfalls 10 % der Assessoren übernehmen. D.h. 
76 % der Assessoren werden Rechtsanwälte. Das be· 
deutet gegenwärtig jahraus, jahrein eine Zunahme 
det· Anwaltszahlen um mehr als 4.000 KollegiJmen 
und Kollegen; im Jahre 2000 werden es rund 100.000 
sein. Dabei muß man erkennen, daß viele d.ieser Kol· 
legen an sich nicht Anwalt werden wollen, daß vie· 
Jen die Neigung zu diesem Beruf mit all sei11en Er­
scheinungsfo11nen fehlt und daß sicher auch in vielen 
Fällen die spezifischen Fähigkeiten für den Anwalts· 
beruf nur begrenzt vorl1anden shld. Dennoch wird 
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der Beruf gewählt, weil es keine andere Möglichkeit 
gibt. Hehre Sätze, Anwalt solle nur werden, wer sielt 
hierzu berufen fühle, sind Allgemeinplätze ohne Sub• 
stanz; der Anwaltsberuf ist in vielen Fällen zunächst 
einmal schlicht unvermeidli ches Schicksal, wie dies 
unsel' Präsident, Herr Busse, kür,:Lich in einem Vor· 
trag genannt und behandelt hat. 

Das kann nicht folgenlos bleiben. Hier ergeben sich 
vielmehr für die Anwaltschaft Aufgaben und Forde­
nmgen. Sie hat ein Mindestmaß an Solidarität mit 
diesen neuen Kollegen zu verwirkl ichen, auch wenn 
sie im Gmnde w1erwünschte zusätzli che Konkurrenz 
ist. De1m keinesfalls st.cigt der Kreis der Aufgaben, 
die der Anwaltschaft zuwachsen, im gleichen Maße 
wie die Zahl der Kolleginnen und Koll egen. 

2. Lassen Sie mich einige wenige dieser Konsequenzen 
umreißen. Sie könnten ein eigenes Thema dieser Ver· 
anstaltung sein: 

a) An die Spitze zu stellen ist: Es druf keine Forde· 
nmg nach einem Numel'tls clausus geben. Er wä· 
re schon für Universität wie aber auch_ für die 
Zulassung zur Anwaltschaft wohl verfassungswid· 
rig. Aber ganz unabhängig davon halte ich es aus 
dem Selbstverst.ändnis unserer anwaltlichen Tätig­
keit tmd unserer Stellung für undenkbru., daß wir 
in eme Erörtung Ober eine solche Bedürfnisprü­
fung ehllret.en. Sie wissen, daß 1932 die Anwalt­
schaft den Gesetzgeber um den numems clausus 
gebet.en hat; er hat dann nach 1933 diesen 
Wunsch in ganz anderer Weise erfüllt. Freier Be­
ruf ist fifr mich auch Freilleit zu diesem Ben1f. 
Das gilt auch für mittelbare Schwellen, die den 
Zugang zum Bemf erschweren könnten, etwa 
eh1e entsprechende Ausgestaltung von Anwaltsex­
amina, auf rl ie ich gleich komme. Das gilt übri­
gens auch, um es hier eim\ll schieben, für politisch 
mißliebige Anwälte. Der Anwaltsberuf verlangt 
kehl Bekenntnis zum Staat, so sehr es an sich er­
wünscht ist. Die Anwaltschaft muß auch Koll egen 
in ihren Reihen ertragen, die diesem Staat nega­
tiv gegenüberstehen, solange sie ilm nicht straf 
bar bekämpfen. Wir sind nicht Beamte, die die 
staaUiche Ot'Clnung zu wahren haben. 

b) Es ist Aufgabe w1seres ßel'Ufsstandes, alles zu 
Lllll, um die jungen [(ollegen, die das Schicksal 
uns zuführt, zu uefähigen, ihren Beruf inhaltlich 
einwandfrei ausüben zu können. Das gilt zu­
nächst im eigenen Interesse des Berufsanfängers. 
Das gilt im Interesse der I<li ent.en, die sieb illm 
anvertraue11. Dies gilt aber auch im ureigenen In­
teresse der Anwaltschaft insgesamt. Gemessen an 
Examensergebnissen mag der Zuwachs wie eine 
Art u11günslige Auslese wh'ken. Richter pflegen 
nicht selten über den erkennbaren Qualitätsver­
lust der Anwaltschaft zu raisonnieren. Ich pflege 
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dann einmal die vorgenannten Gründe darzutun. 
Im übrigen pflege ich darauf hinzuweisen, daß 
die Tätigkeit als Anwalt von Richtern oder Hoch­
schullehrern nach ihrer Pensionierung dieser Ent­
wicldung nicht gerade entgegensteuere, weil nun 
einmal unvermeidlich auf diesem Wege die Man­
date noch weiter gestreut würden. 

c) Der gegenwärtige Befund soll te Anlaß sein, nun 
endlich eine Ausbildungsrefonn aufzugreifen und 
zu verwirklichen, über die in Deutschland schon 
seit einem Jahrhundert geredet wird, ohne daß 
viel geschehen wäre. 

Ziel der Ausbildung aller Jw•isten ist seit mehr als 
einem Jahrhundert die Befähigung zum Richter­
amt. Ohne sie kann kein juristischer Beruf ausge­
übt werden. Können aber nur 5 % der Assessoren 
Richlel' werden, so bestimmen diese 5 °1c, den In­
halt und das Ziel der Ausbildung, nicht etwa die 
75 %, die später Rechtsanwalt werden. Das wäre 
noch vertretbar, wenn Inhalt und Ziel der Ausbil­
dllllg mindestens weitgehend identisch wären, der 
so ausgebildete Einheitaju.rist mit dieser Ausbil­
dung für alle vier jut·istischen Bemfe die nof;wen­
d:igen Kenntnisse und Fähigkeiten erl1ielte. Ob das 
früher der Fall wai; will ich hier nicht untersu­
chen. Heute kann davon keine Rede mehr sein. 
Lassen Sie mich ganz schlagworta1tig sagen: Auf­
gabe des Richters ist es, für notleidend geworden­
de Streitfragen die ihm nach dem Gesetz richtig 
erscheinende Antwort zu geben. Aufgabe des An­
walts ist es, das Entstehen notleidender Fälle zu 
verhindern durch rechtzeitige Bel'alung 1rnd durch 
Ausgleich der divergierenden Interessen. Er muß 
möglichst präzise Regelungen .finden, bei denen er 
mit Phantasie mögliche Entwicldungen des kon­
kreten Rechtsverhältnisses dmchdacht und in 
konkrete Abreden eingebunden hat. Gemeinsam 
ist beiden Tätigkeiten die Kenntnis der Rechtsord­
nung und die Notwendigkeit, innerhalb dieser 
Rechtsordnung zu handeln. Aber damit hört die 
Gemeinsamkeit schon fasL auf. Der Richter muß, 
wenn auch, wie Sendler es ausgedrückt hat, mit 
oft schlechtem Gewissen, sein Urteil für richtig 
halten und mit ihm den Streit beenden; welche 
Folgen damit verbunden sind, wird er oft sehen, 
aber dennoch nicht hinreiche11d berücksichtigen 
können. Der Anwalt weiß um die Begrenztheit 
der menschlichen Erkenntnismöglichkeiten, er 
weiß von den verschiedenen AuslegungsmögUch­
keiLen der Rechtsordnung, er weiß von der Inter­
essenlage, übrigens nicht nm seines Mandanten, 
sondern auch seines Gegners. Er nimm~ übrigens 
auch in der Gestaltung von Schriftsätzen, oft für 
den Richter nur schwer erkennbar, eine be­
stimmte Regelung in Aussicht, die ihm wirtschaft­
lich vernünftig erscheint und Rechtsfi.i.eden schaf-

fen wird. Es mag vielleicht für den Nichtanwalt 
w1gewöhnlich klingen: Für mich steht weniger 
das richtige Urteil - wer weiß schon, was das ist 
- sondern der Rechtsfrieden im Mittelpunkt aller 
Tätigkeit des Juristen. 

Wenn das aber so ist, dann ist die gegenwärtige 
Ausgestaltung der Ausbildung mit dem Ziel der 
Befähigung zum Richtemmt nicht nur überholtj 
das ist sie wohl schon lange. Sie muß vielmehr 
jetzL dl'ingend und so schnell wie möglich geän­
dert werden. Der Staat hat durch seine Politik 
den Weg zur Überproduktion von Juristen eröff­
net. Er nimmt gleichzeitig das Ausbildungsmono­
pol fül• sich in Anspmch. Dann aber ist er meiner 
Meinung nach auch verpflichtet, diesem Juristen 
eine Ausbildtmg zu ermöglichen, die j]m, soweit 
irgend denkbai; zur Ausübung des Berufs, den er 
unvermeidlich uud notgedrungen ergreifen muß, 
befähigt, soll die Ausbildung nicht umsonst oder 
mindestens verlehlt gewesen sei.J.l. 

d) lch will hier nicht über Modelle einer solchen 
Ausbildungsreform reden; sie l iegen seit Jahren 
vor; der DAV hat detaillierte Vorschläge schon vor 
sechs Jahren entwickelt u11d veröffentlicht. Gegen­
wärtig werden die Vorschläge neu durchdacht. Sie 
werfen viele Fragen auf; lösbar sind sie durchaus. 
Schließlich geben uns alle Nachbarstaaten hinrei­
chende Beispiele; wir sind fast das einzige Land, 
das nur den Einheitajmisten kennt, also auf jede 
spezifische Ausbildung zum Anwalt ver1.ichtet. 

Nun ist das all es nicht neu, sondern seit Jahr­
zelmten bereits hin und her gewendet. Neu ist, 
daß wohl erstmals Chancen einer Realisierung be­
stehen. Den11 die Länder haben erkannt, daß sie 
bei solchen Änderungen Geld, nämlich das Refe­
rendargehalt, sparen können und ihre Pflichten 
auf das BAFöG beschränl<t würden. 

Genau das aber führt zu den Fragen, die ich dem 
Selbstverständnis des Anwalts heute zurechnen 
möchte: 

Es kommen mit einer solchen Ausbildungsreform 
PflichLen auf uns Anwälte zu und wir müssen be­
reit sein, sie Zll übernehmen, SonsL bleiben solche 
Ausbildungsforderungen Papiei; das dann mit ei­
ner gewissen Häme betrachtet wird. 

Die Anwallschaft muß sich selbsL in die Ausbil­
dung einschalten. Sie wird dies schon an der Uni­
versität tun müssen, damit dort nicht nur illp ian, 
sondem auch Cicero als Leitfiguren juristischer 
Arbeit empfunden werden. Prof. Flume hat mit 
diesem Gegensatzpaar in einer B01mer Veranstal­
tung zu diesem 'l'hema die Dinge auf den Punkt 
gebracht, freilich mit der Erklä.nmg, daß für ihn 
nur lTipian in Frage käme. Ob unsere deutschen 
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Univel'sitäten bei IBpian stehen bleiben oder sich 
auch für Cicero zu öffnen bereit sind, wird man 
abwarten müssen. Ansätze gibt es zahlreich; so­
lange sie nicht examensträchtig sind, werden sie 
vermutlich über ein Kümmerdasein nicht hinaus­
kommen. Entscheidend sein werden der 2. oder 
3, Teil der Ausbildung. Ili er werden clie Wege zwi­
schen den verschiedenen juristischen Berufsgrup­
pen sich trennen und wil'd die Ausbildung Zlll' 

anwaltlichen 'l'ätigkeiL weitgehend in die Hand 
der Anwaltschaft übergehen müssen. Das llat Fol­
gen: Folgen einmal in der Ausgestaltung einer sol­
chen Ausbildung, insbesondere aber in dem 
personellen und -Zeitaufwand, der für die Anwalt­
schaft damit verbunden ist und den sie zu tragen 
und zu organisieren haben wird. Es hat damit 
auch Cinanzielle Folgen. Denn mindestens ei11en 
erhebl:ichen Teil dieses personellen und zeitlichen 
Aufwandes wird die Anwaltschaft auch finanziell 
übernchmeu müsseu. Ffff den Staat erscheint 
eine solche Ausbildungsausgestaltung nur als 
Fortsetzung der universitä.ren Ausbildung, er wird 
sie also innerhalb des BAFÖG-Modells weiterlau­
fen lassen. Er ist. a11gesichts seiner leeren Kassen 
jetzt, wie gesagt., ve11nuLlich sehr schnell zu sol­
chen Lösungen bereit. Ob und wieweit auch hier 
die Allwaltschaft einzuspringen hat, sei nur als 
Frage angesprochen. Die Situation ist von der des 
Anwaltsassessorats, das es vor langer Zeit viele 
Jahre hindurch gegeben hat, sicher zu unterschei­
den und hat doch manche Ähnlichkeiten. Träger 
dieser Ausbildung und des Auwaltsexamens wer­
den die I<amrnem dut·ch von ilmen zu schaffende 
"Einrichtungen zu sein haben. Wie man dies auch 
im einzelnen gestaltet, es wird in öffentlich-recht­
li chen Formen tmter Einbeziehung auch der Ge­
richte und Verwaltung zu organisieren sein, schon 
um einen späteren Berufswechsel nicht ganz aus­
zuschließen. Hier ist. Handeln jetzt gefragt; wir 
llabe11 wie es der Bundespräsident ill anderem 
aber ähnlichem Zusammenhang bemerkt hat, kein 
Ideen-, sondern ein Handltmgs- und Vollzugsdefi­
zit. 

d) Das Ziel ist, eine Ausbildw,g zu ermöglichen, die 
den frisch zugelassenen Anwalt soweit möglich 
befähigt, selbstänclig oder als Angestell ter so tätig 
zu werden, daß er nicht an Fehlern und Mängeln 
zugrunde geht. Wir können nach den Zahlen, die 
gegenwärtig zur Verfügung stehen, wohl da.von 
ausgehen, daß zur Zeit. die Prädikats-oder sonst 
ausgezeichneten jungen Anwälte sehr schnell gut 
verdienen. Der Anzeigenmarkt in der NJW macht 
dies deutlich. Aber das darf uns nicht bernhigen. 
Dom1 wngekelut ka1m man nach Pilotstudien von 
Hommerich unterstellen, daß 15 % der angestell­
ten Anwälte und sicher ein ähnlicher Prozentsatz 
der sich selbständig machenden neuen Anwälte 

mit eill em Verdienst von weniger als 4.000,- DM 
im Monat vor Steuern über einen längeren Zeit­
raum hinaus auszukommen haben und daß bei 
einem vermutlich nicht geringen Teil hiervon wie­
derum di~ Existenzgrenzen unterseluitten wer­
den. "Die im Dtmkeh1 sieht man nicht". Der vom 
Taxifalu·en lebende Anwalt ist keine Erfindung, 
sondern Realität. Das wird mi t jeden weiteren 
4.000 jährlich zusätzlichen Anwälten nicht besset; 
sondern schwieriger werden. Wi.r können und 
wollen den dadurch vmursachten Wettbewet'b 
nicht einsclu·änken; auch der junge Anwalt muß 
ihn auf sich nehmen. Aber wir sollten die Aus­
gangsbedingw1gen in Richtung eines Mindest­
maßes von Chancengleichzeit beeinflussen. Fel1l­
leistungen junger Kollegen schlagen mittelbar im 
übrigen auf die Anwaltschaft dm·ch; sie nehmen 
ihr Vertrauen und Ansehen. 

e) Mit der Übemahme der bisherigen ReJ'erendaraus­
bildung durch die Anwaltschaft, soweit der An­
waltsbe1•uf angestrebt wirrl , wirrl notwendig auch 
die Zulassung Zlll' Anwaltschaft auf der Gnmcllage 
entsprechender Examina in die Hand der Anwalt,. 
schaft überzugehen haben. Die gegenwärtige Re­
gelung der Zulassung durch den Staat mit 
gutachtlichem Vetorecht der Kammer habe ich 
persöLtlich stets ft1r unbefriedigend gehalten. Der 
Prä.'lident clel' BundesrechL<lanwallskammer hat 
dieses Thema kürzlich nach längerer Zeit wieder 
aufgegriffen m1d für eine entsprechende Ände­
nmg plädie1t. Ob sie rniabhängig von der Umge­
staltung der Ausbildung erreichbar ist, mag 
zweifell1aft sein. Auch die öffentliche Rand pflegt 
Besitzstände nu1· aufzugeben, wenn sie dadurch 
Geld spai-t. Das wäre h.ier nicM der Fall. Aber die 
Anwaltschaft sollte auch jetzt ihrem Selbstver­
ständnis folgend sich nachdrücklicher als bisher 
für eine solche Zulassung einsetzen. 

3. Lassen Sie mich zu einem weiteren Punkt kommen, 
der unser Selbstverständnis berührt und berühren 
muß. Wir hören überall von Qualitätssicherung, die 
betrieben und erhalten werden muß. Aus dem angel­
sächsischen Raun1 zu WlS gekommen, hat clie Forde­
mng längst auch die freien Berufe erreicht, muß sie 
wohl auch erreichen, wenn sie sich als Dienstlei­
stungstmternehmen verstehen. Zur Zeit gibt es kaum 
noch eine einschlägige Zeitschrift, die nfoht in immer 
neuen Varianten hierüber berichtet. ISO 9000 und die 
ganze ISO 9000-Familie sind in aller Munde, in den 
Ausschreibungsrichtlinien der EU sind sie notwendig 
festgelegt. 1st Quali tätssichernng belegt, so soll sie 
auch zu.r Ke1rntnis gebracht werden, im Interesse des 
Klienten, ebenso im eigenen Interesse. Illr folgt des­
halb UJ1aufhaltsam die ZerLilizierung. Auch in 
Deutschland gibt, es l1ereit.s zertifizi et'!,e Anwaltspra­
xen; sie tragen dieses Gütesiegel auf iht·em Kopfuo-
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gen. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, daß schon 
aus Wettbewerbsgründen mindestens solche Anwalts­
kanzleien nachziehen müssen, die international tätig 
sind oder aber Mandanten aus zertifizierten Berufen 
haben. 

Qualitätssicherung ist nichts Schlechtes. Im Grnnde 
hat jede Anwaltskanzlei sich hierum zu bemühen und 
sich auch früher hierum im eigenen Interesse be­
müht. Auf die Dauer kann eine Kanzlei nicht be­
stehen, wenn nicht der Mandant ihre Qualität als 
gesiche1t empfindet. Das Problem scheint mir die Ge­
.fahr der 'I'ypisiemng und der AusweiLUJ1g über den 
organisatorischen praxisinternen Bereich hinaus zu 
sein. Wie man Notfristen sichert oder wie man den 
Klienten am Telefon behandelt, mag melu oder weni­
ger für alle Kanzleien typisiert werden können. 
Schon, ob man mit allen technischen Einrichtungen 
stets mit jeder kommenden Generation auf der Höhe 
der Zeit ist, scheint mk nicht unbedingt eine Frage 
der Qualitätssichernng zu sein. Ob und wanu ein An· 
walL an Fortbildungsveranstaltungen teilnimmt, oh 
und wann er außerhalb der üblichen Zeiten telefo­
nisch, ggf. auch privat telefonisch erreichbar ist, ob 
und wie seine Schriftsätze von Gerichten oder von 
Mandanten eingeschäti;t werden, das alles Jäßt sich 
nicht typisieren, nicht werten und muß jedermann 
selbst überlassen bleiben. Der freie Bemf muß sich 
hier einen Freiraum erhalten. Es muß sichergestellt 
werden, daß die Zerlifizi entng Grenzen einhält,, rlaß 
rler Zertifizierer von den Dingen etwas versteht, daß 
die Zertifizierung übrigens auch finanziell für eine 
Durchschnittskanzlei bezahlbar ist. Jch halte es für 
dringend notwendig, daß der ßerufsstand selbst, aus 
seinem Selbstverstänclnis heraus sich dieser Aufgabe 
annimmt und sie durch zu schaffende unabhängige 
Eillrichttmgen in die eigene Hand nimmt. Das können 
nur Bundesrecht.~ar,walt.~kammer und DAV gemein­
sam. Die begonnenen Schritte so!Jten fortgesetzt und 
beschleunigt werden. Das Thema holt uns vermutlich 
schneller ein als wir denken. Landesgewerbeämter 
oder TÜV sollten wir uns als Zertifizierer fernhalten; 
noch mehr andere Einrichtungen, auch wenn sie sich 
ihrerseits auf eine Zertifikation im Register des Deut­
schen Akkreditierungsrates berufen können. 

4. Ein Drittes: Es liegt wohl im Wesen verkarnmeiter 
Bentfe, daß sie sich zunächst als Olosed-Shop verste­
hen. Je älter sie sind, desto mehr. Deshalb ist die An­
waltschaft zu Kooperationen mit benachba1'ten 
Berufen erst Jangsam fähig geworden. Wieder waren 
uns die modernen beratenden Berufe weit voraus. 
Heute soll te es m.E. zwn Selbstverständnis anwa!Lli­
cher Tätigkeit gehören, gerade im Rahmen der Bera­
tungsaufgaben, die ihr immer mehr zuwachsen, für 
jede seriöse Kooperat.ion offen zu sein. Das ist leich­
ter gesagt als getan. Der Gesetzgeber hat mit § 69 a 
BRAO einen ersten Versuch unternommen, der sich 

aber mehr durch Ängstlichkeit. als durch Fortentwick­
lung auszeichnet. Rechtsanwälte dürfen sich mit Mit.­
gliedern einer Rechtsanwaltskamme1; der Patentan· 
waltkammer, mit Steuerberatern, Steuerbevollmäch· 
tigten und Wil'tschaftspri\fern sowie vereidigten 
Buchprüfern in einer Sozietät zu gemeinschaftlicher 
Bemfsausübung verbinden. Das ist gegenüber dem 
früheren Zustand nichl viel mehr als die Einbezie­
hung der Steuerbevollmächtigt.en. Es geht aber um 
ganz anderes. Zunehmend gehört es zu den Aufgaben 
des Anwalt.s, bei der Durchführung von Groß'J)rojek­
ten rechtsberatend mitzuwirken. Das karm aufgrnnd 
von Ausschreibungen öffentlicher .Eimichtungen der 
Fall sein, ebenso aufgrnnd anderer unt.ernehmeri­
scher Akl,ivit.äten. Der Auftl'aggeber wünscht ein Be­
ratungskonsorLlum, in dem vom Ingenieur und Archi­
tekten über den Unternehmensberater, über die Sl,eu­
et' und Wirtschaftsberater aucl1 die Rechtsberatung 
vertreten ist. Längst ist erkannt, daß solche Bünde­
lung angesichts der Einbeziehung in ein Netzwerk 
von Vorschriften unvermeidlich e1forderlich ist. Ein 
solches Konsortium kann für das einzelne Projekt ge­
bildet werden; es kann aber auch eine langfristige 
Bindung eingehen, um über rlieses einzelne Projekt 
hinaus zur Verfügung zu stehen. Gegenwärtig hindert 
w1s das Berufsrecht an einer solchen über den Ein­
zelfall hinausgehenden Bindung. Ebenso hindert uns 
das Steuerrecht, etwa für den einzelnen Fall eine 
BGB-Gesellschaft zu bilden, weil dann die Sozietät in 
illrer gesamten Tätigkeit möglicherweise gewerbesteu­
erpflichtig zu werden droht. 

Die Folge ist, daß nicht der Anwalt, sondern der Un­
ternehmensberater federführend wird, der Anwalt 
wird auf den Bereich des rechtsberatenden Zuarbei-
1.ers besclll'änkt. Der AufLraggeber ist daiitber oft 
überrascht; verstehen tut er solche sf.andesreehtlichen 
Schranken nicht. Letztlich nimmt er es hin. Der Un­
ternehmensberate1; mehr noch die als solche fungie­
rende Steuerberatungsgesellschaft, wird nach außen 
Träger des Konsortiums. § 59 a BRAO ist deshalb al­
lenfalls ein Schritt in die richtige Richtung. Die Hin­
weise in den Kommentaren auf andere Formen der 
Zusammenarbeit, etwa nach dem Partnerschaftsge­
setz, In einer EWiV oder eiJter GmbH führen ebenso 
wenig weite): Das alles wird unmittelbar auf dem 
Hintergrnnd des neuen Bauordnungsrechts beispiel­
haft deutlich, das in den Bundesländern eingeführt 
worden ist. Mit ihm werden dem Architekten pJötz­
lieh. rechtliche Prüfungen überantwo1tet und er für 
Fehlbeurt.eilw1gen haftbar gemacht, zu denen er 
selbst überhaupt nicht in der Lage ist. Er ist deshalb 
an einer institutionellen Zusammenarbeit mit dem 
entsprecltenden anwaltlicl1en Fachkenner interessiert. 
Architekten sind sogar ein verkammerter Beruf. Wal'­
um § 59 a BRAO auf sie nicht erstreckt ist, wozu 
überhaupt solche einengenden Grenzen geseralich 
normieit sind; man fragt es sich. Die Antwort ist 
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dann wie so manchmal in unserem Berufsrecht; das 
sei tradiUoneJJ so enlstanden. Dabei sollte die vom 
BVerfG gezogene Grenze zur Zusammenarbeit mit No­
taren nach meiner persönlichen Meinung einer sorg­
fältigen Prüfung unterzogen werden; interessengebun­
dene Beratung auf der einen Seite, beurkundende 
und testierend-p1ilfende Tätigkeit auf der anderen 
blingen unvermeidlich Probleme mit sich. 

6. Das Selbstverständnis der Anwaltschaft wird aUer 
Voraussicht nach in nicht ferner Zukunft dm'ch die 
Fortentwicklungen der Kommunikationstecluuk vor 
ganz neue Fragen gestellt werden. Bisher erschienen 
die rasanten Fortschlitte der EDV·Anlagen letztlich 
immer noch dem Bereich technischer Hilfsmittel zu­
geordnet werden zu köm1en, auch wenn etwa der Er­
satz herkömmlicher Akten durch die Speicherung 
aller Korrespondenz, wie sie in manchen J<anzleien 
schon praktiziert wird, das Bild solcher Kanzleien än­
dern und damit vielleicht auch das Bild des Anwalts 
selbst. Die Ent.stehung und Ausbreitung des Internets 
geht daro.ber weit hinaus. Weil hat kürzlich berichtet, 
daß im August 1995 die Präsidentin der American 
Bar Association auf dem jährlichen Kongreß in den 
USA die ausländischen Ehrengäste mit der Eröffnung 
Oben-:1scht hat, sie ltalte die neuen Kommunikations­
techniken für genau so bedeutungsvoll wie die Erfin­
dung des Buchdrucks. Sie führten zur Ent.5Lehung 
einer weltweiten Gesellschafli der Global Society, In 
ihr gebe es für Mandanten wie für ihre Anwälte 
keine Grenzen mehr. Sie elforderten in vielen Berei­
chen ein weltweit harmonisiertes Recht. Ob eine sol­
che Entwicklung begr0ßenswe1t ist, soll hier nicht 
behandelt werden. Ber\jamin Barber hat seine Zweifel 
hieran kürzlich in der Zusammenfassung einer um­
fangreichen Monografie unter der Überschrift „DjiJ1ad 
und Mc World" in der FAZ vom 24.7.1996 dargestellt. 
Vermutlich bringt die anwaltliche Tätigkeit in und 
über das Internet grundlegende Änderungen anwaltli­
cher Arbeitsweise mit sich, die auf die Dauer Bild 
u11d Selbstverständnis der Anwaltschaft wesentlich 
beeinflussen, vielleicht aber auch die Heterogenit.ä.t 
der anwaJtlichen Berufsaus0bw1g so ausweiten, daß 
sie nichL mehr unter ein Dach zu bringen ist. Wer 
den jüngsten Beitrag von Ebbing im Recht der Com­
puterpraxis, April 1996, zum Thema .Vutuelle Rechts­
beratung und das anwaltliche Werbeverbot" gelesen 
hat, kann eine Vorstellung von den Entwicklungen ge­
winnen, die hier bevorstehen, möglicherweise aber 
auch bereits aktuell geworden sind. Anwaltliche Tä­
tigkeit im Internet karu1 sich über dezentrale, über 
die Welt zerstreute Kanzleien voll.ziehen, die nach au­
ßen überhaupt nur mit i11rem Tnternet Horne Page in 
Erscheinung treten. Ob und wieweit für sie eine na­
tionale Rechtso1·dnung gilt, ob und wieweit auf diese 
Tätigkeit etwa die BRAO und die Berufsordnung an­
wendbar bleiben, soweit deutsche Anwälte t.ätig wer­
den, ist ganz offen. Am Ende steht möglicherweise 
eine ha1monisierLe, vielleicht auf das Internet be-
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schränkte Weltrechtsanwaltsordnung, die sicher nicht 
der deutschen entsprechen wird. Die ßetufsordnung 
will gegenwärtig im EU-Bereich die CCBE-Grnndsätze 
anwenden, außerhalb der EU das deutsche Anwalts­
recht. Wie lange mag das halten'? 

Ich kann dies nur andeuten; es wil'd kaum die Jahr­
tausendwende abzuwarten sein, bis die Thematik 
ganz konkret auch die deutsche Anwalt.~rJ1aft erreicht 
und sich A11waltstage damit zu befassen haben wer­
den. 

6. Lassen Sie mich zum Schluß kommen. Wir Anwälte 
leben nicht im abgeschotteten Raum. Wir teilen mit 
allen Bürgem das Leben in unserem Staat, in unse­
rer Gesellschaft, in unserer Gemeinschaft. Wir haben 
hier aus meiner Sicht eine spezifische Aufgabe. Wir 
leben in keiner einfache11 Zeit. Nach 30 Jaltren, in de­
nen in Deutschland Freiheit in einem Maße gewagt 
worden ist, wie dies in unserer Geschichte wohl noch 
nie der Fall wat; stehen wir vor der Notwendigkeit, 
uns der Bindm1gen zu erinnern, ohne die Freilieit 
nicht möglich ist. Adolf Amdt hat 1968 zu Beginn 
dieser drei Jalll'Zehnte seilten Festvortrag auf dem 
Nürnberger Juristentag mit der zweifelnden Bemer­
kung geschlosse11, es sei noch nicht erwiesen, ob eine 
Gesellschaft auf dieser Basis gewagter Freiheit überle­
ben könne. Die Gegenwart wird von mancherlei Ab­
bau der Freiheit geprägt. Freilieit bemht im 
Rechtsstaat auf normativen Gnmdlagen und notmativ 
gesicherten Freiräumen. Wll' erleben den Abbau von 
Freiheit deshalb im Abbau rechLssl.aaUich vertrauter 
Regeln und InsLrumenle. Manches mag davon eifo1·­
derlich erscheinen. Vieles geht schon jetzt darüber 
hinaus; mit dem Verlust notwendiger Rechtsstaatlich­
keit geht nicht nur Rechtskultur, sondern immer auch 
Freilieit verloren. Es muß unsere Aufgabe als An­
walt, besonders als Anwaltscl1aft, sein, datilber zu 
wachen, daß nicht mehr verloren geht, als das, was 
sich (lberbordencl enLwicl<elt hat, Die Anwaltschaft 
muß ei11 laut.starker und nimmermüder Hüter der 
Freiheit da sein, wo man glaubt, mehr an Eingriffen 
vornehmen zu sollen, als wirklich geboten ist. Es 
geht dabei nicht um die Erhaltung der Freilieit als 
Freiraum zur Egozentrik, auf die sich die Idee der 
Selbstverwirklichung bei uns immer mehr zu reduzie­
ren scheint. Freiheit ist ohne Freiwilligkeit für mich 
nicht denkbat: Aus freiem WilJen handeln, aber sich 
auch binden zu können und dabei auch den Mitmen­
schen einzubeziehen, ist Verwirklichung von Freilieit. 
In der großen Trias an1 Beginn der Modeme ist Frei­
heit nicht nur mit der Gleichheit, sondern auch mit 
der Brüderlichkeit verbunden. Heute würden wir viel­
leicht eher Mitmenschlichkeit sagen. Auch sie haben 
wir gerade als Anwälte, deren Benif es ist, sich für 
andere einzusetzen, in alle Auseinandersetzungen um 
die Fortgestaltung unseres Staates einbringen. Diese 
spezifische Aufgabe sollte auch ein Stück unseres 
Selbstverständnisses sein. 



- - ------- -~-­

c. 
Biographische Notizen 
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1. Hans Dahs-Plakette 
Seit, 1973 verleiht der Deutsche Anwaltverein die 

Ha.ns-Dahs-PlakeLte an herausragende Persönlichkeiten 
aus der Anwaltschaft, die neben excellenter berullicher 
fätigkcit ihre E1fahn111g und illr Wissen auf vielfältige 
Weise zum Nutzen der Allgemeinheit einsetzen. 

Ei'Sl.er Inhaber der Hans-Dahs-PJakette war Prof. fü 
Adolf Arndt 

Die Plakette wurde ilun in der Eröffnm1gsveranstal­
tung des Anwaltstages 1973 verliehen. Der Präsident des 
Deutschen AJ1waltvereins, Dr. Dr. Wemer Deuchler, Ham­
burg, sprach fulge11de Laudatio: 

Der Vorstand des DAV hat einstimmig beschlossen, 
die Hans Dahs-Plakette zum ersten Male 

Herrn Rechtsanwalt Prof. Dr. Adolf Arndt 
für sei.ne Verdienste um die Ve1wirklichung des sozia­

len RechLsslaaLes im GesamUJereich der Rechtspflege zu 
verleihen. 

Sein äußerer bemflicher Weg führte Adolf Arndt nach 
clem Studium von Jma, Volkswirtschaft und Philosophie 
in Ma1'burg und Berlin , von der Referenda1• w1d Anwalts­
assessorenzeit bei Max Alsberg zu11ächst, zum Richter am 
Kriminalgericht in Moabit und gleichzeiti g zum wissen­
schaftlichen .Assistenten bei Heimich Triepel und James 
Goldschmidt. Die Verfolgungsmaßnahmen des NS-Regtmes 
zwangen ilm, seine 'l'ätigkeit als Richter aufzugeben und 
Anwalt iu Berlin zu werden, wo er bis kmz vor dem 
Kriege tätig war. 1945 wmde er Oberstaatsanwalt il1 
Marburg, anschließend daran Ministerialrat im Hessi­
schen Justizministerium. Von 1949 bis 1969 war er Mi t­
glied des Bundestages, Zur gleichen Zeit hat er seine 
Tätigkeit als Anwalt wieder aufgenommen. Er war viele 
Jahre lang Geschäftsführer der SPD-Fraktion und acht 
Jahre Mitglied des SPD-Parteivorstands. 1963 und 1964 
bekleidete e1· das Amt des Senators für Wissenschaft und 
Kunst in Berlin. 

Das wissenschaftliche Werk Adolf Arndts ist in seiner 
Fülle fast nicht mehr zu übersehen - es reicht von zahl 
reichen Urteilsbesprechungen über Aufsätze zu Einzelfra­
gen des Staatsrechts, Strafrechts, Presserechts und der 
Rechtsphilosophie, zu vielbeachteten und oft laitischen 
Diskussionsbeiträgen. Die ganze Spannbreite seines Den­
kens wird deuWch in seinen Beiträgen auf dem Aliwalls­
tag in Hamburg 1957 zu den Referaten über "Anwalt 
1md Politik", seinem tiefgründigen Festvortrag auf dem 
Anwaltstag 1963 :in Goslar mit dem 'l'hema "Gesetzes­
recht und Richlerrecht" w1d dem großen Eröffmmgsvor­
trag auf dem 47. Deut.sehen Juristentag 1968 zum Thema 
„.Straftat in einer offenen Gesellschaft". Sein Werk reicht 
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von dem Kommentator der Weimarer Verfassung und des 
Reichsbeamtengesetzes zum führenden Verfassungsrecht.­
ler unserer Zeit, der sich mit dem „nichterfüllten Grund· 
gesetz", mit der 'Todesstrafe, mit der Wiedergutmachung 
und vielen anderen konkreten Themen auseinandersetzte. 

Als Anwalt hat Arndt · obgleich persönlich ständig 
von Verfolgung bedroht · die Herausfordemng des Un­
reclltsstaates an die freie Advokatur angenommen und 
die anwaltliche Veitretung von Sozialdemokraten w1d Ge­
werkschaftsführern übernommen. Durch sein Wirken vor 
dem Bundesverfassungsgericht hat er die heutige Vetfas­
sungsgerichtsbarkeit entscheidend mitgestaltet. Im Bun­
destag wurde sein kompromißloses Eintreten für die 
Forderungen des Recht.sstaates, vor allem aber sein ste­
ter Kamp~ unserem Grundgesetz in der täglichen Praxis 
Geltung zu verschaffen, von allen Seiten anerka.nnL Viele 
Gesetze tragen, oft nur für den Eingeweihten erkennbru; 
seine Handschrift. Die Fülle seiner wcitgespa1U1ten Inter­
essen, einschließlich seiner künstlerischen Passionen, die 
ganze Universalität seines Geistes spiegelt die Festschrift, 
die ihm 1969 zu seinem 65. Geburtstag Freunde, Kolle­
gen, Wissenschaftler, Politiker und Künstler gewidmet ha­
ben. 

Mit Recht hat Carlo Schmidt in dieser Festschrift dar­
auf hingewiesen, daf~ sich viele Frauen und Männer um 
Deutschland verdient gemacht haben, daß aber wenige 
Verdienste die Leistung en'flicht.en, die Adolf Arndt er­
bracht hat 

Die Anerkennung dieses Lebenswerkes verbindet sich 
mit dem Dllllki den wir alle diesem unserem Kollegen für 
seine Arbeit schulden und der in der erstmaligen Verlei­
hung det· llans-Oahs-Plakette an ihn zUJ11 Ausdiuck 
kommt (Quelle: AJ1wBl 19731 Seite 224). 

Weitere Inhaber der Hans-Dahs-Plakette 
1975 JR Dr. Karl Weber 

1977 Di: Walter Oppenhoff 

1979 Di: Heinz Brangsch 

1981 Prof. Dr. Bernd ßender 

Dr. Fritz Ostler 

1985 Prof. Dr. Konrad Redeker 

1987 Prof. D1: Carl Otto Lenz 

1989 Prof. Dr. Plagemaim 

1993 Prof. Dr. Rüdiger Zuck 

1995 Dr. Dieter Ahlers 
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2. Würdigung großer Anwälte auf Anwaltstagen 

Rechtsanwalt 
Dr. Julius Magnus 
zum Gedenken* 
Rechtsanwalt Gerha·rd Jung/er, Berlin 

Der Deutsche Anwaltverein gedachte im Oktober 
1989 in einer Veranstallung in Leipzig seines langjährigen 
Präsidenten in der Weimarer Zeit: Martin Drucker. 1n die­
sem Jahr galt der historische Vortl'ag einem Mann, der 
ebenso ft1r die Anwaltschaft wie für den Deutschen An­
waltverein von herausragender Bedeutung war: Julius 
Magnus. 

1 .FJinleitung 

»Der ... , dem das traurige Vorrecht zuteil wird, ... hier 
einige Worte der Erinnenmg zu schreiben, kann insoweit 
nw· der Wortfühnmg einer der gesamten Jm•istenschaft 
obliegenden Dankespflicht sein - nichts weiter ... Zuletzt 
galt er im Land als ,ve1'Schollen'. Sein Nachlaß ist ver­
waist - wer wird das Erbe antreten?", 1 

Lange hat es gedauert., nach diesen Mitte 1948 veröf­
fentlichten Sätzen des Freundes Hil'Sch-Ballin, bis wir 
uns heranwagen, wiJ.; die wiJ.' alle Magnus nicht persön­
lich kannten, um sein Erbe in Erinnel'llng zu bringen. 
Ganz verloren war die Erim1erung an Julius Magnus in 
der Anwaltschaft sicher nie. Zu stark war die Leucht­
kraft dieser Anwaltspersönlichkeit und seines Werkes, als 
daß die Zeit der scluankenlosesten Diktatur das Bild des 
Mannes, der in ihr sein Leben lassen mußte, hätte lö­
schen können. Sogleich nach Ende dieser Diktatur er­
scheinen die Erinnenmgsbilder von Hirsch-Ballin2 und 
Hachenburg 3. 

Das Geleitwort der ersten Ausgabe der NJW4 beruft 
sich auf die Magnus'sche Tradition5• Immer ist es insbe­
sondere dies: Julius Magnus und die JW, das wie eine Er­
innerungsinsel bei vielen vorhanden war. 

II. Der Beginn 

Julius Magnus wurde am 6. 9. 1867 in Berlin gebo­
ren. Er stammte aus einer alten Berllner Familie jüdi­
schen Glaubens6• Fred Gmbel berichtet von einem 
Spaziergang in Berlin im Jahre 1934. Magnus unterbricht 
den Spaziergang plötzlich und sagt: 

,,Kun kucken Sie sich mal die janze Jesellschaft an, 
die hier rumläuft. Ist da ein einzige,; der zeigen kann, 
wo sein Ur-, Ur-, Urgroßvater seinen Laden hier in Berlin 
zur Zeit vom Großen Ku1fürsten gehabt hat? Ich kallll 's, 
und die nennen sich Deutsche."7 

Anfang 1898, 30 Jahre alt, wird er Anwalt in Berlin 
und Mitglied des DAV8• Nahezu sofort tritt er auf einem 
Rechtsgebiet hervo1; auf dem er sein ganzes Juristen­
loben lang tätig sein wird, dem der gewerblichen Schutz­
rechte: Bereits ein gutes Jahr nach seiner Anwalt.szulas­
SWlg hält Magnus einen Vortrag vot· der .Juristischen 
Gesellschaft iu Berlin am 21. 10. 1899 über „Reform­
bestrebungen auf dem Gebiet der gewerblichen Schutz­
rechte. 9• Der Vortrag wird im Berliner Anwaltsverein 
kurz darauf wiederholt10• Am 14. 2. 1903 rolgt ein weite­
rer Vortrag in der Juristischen Gesellschaft zu Berlin „Der 
Entwurf des Reichsgesetzes betr. das Urheberrecht an 
Werken der Photographie" 11• Bereits im Jahre 1906, 
Magnus ist noch ein junger Anwalt, erstatt.el er für den 
28. Deutschen Juristent.ag ein Gutachten Ober die Frage 
„Empfiehlt es sich, das Reichsgesetz zur Bekämpfung des 
unlauteren Wettbewerbs in Ansehung des Ausverka.ufs­
wcsens zu ergänzen?,, 12 1909 erscheint zusammen mit 
Freund ein Kommentar zum Gesetz zum Schulze der Wa­
rcnbezeichung. 1910 wird Magnus Mitwirk ender der Zeit­
schrift : "Markenschutz und Wettbewerb". l9ll dann führt 
er die Sammlung der „patentamtlichen und ge1ichtlichen 
Entscheidungen in Patentsachen„ fort. 1914 erhält er den 
Titel Justi.zrat13• Sein Ansehen in der Anwaltschaft ist so 
groß, daß er, als Hugo Neumann, Schriftleiter der Juristi­
schen Wochenschrift, stirbt, vom 2. 4. 1915 an einer sei­
ner Nachfolger wird 14• 

• Vortrag, gehalten am 0. 6. 1991 auf dem 46. Deutschen Anwaltstag 
in Otisseldorr. • Der Deutsche AnwalLverein und der Autol' danken 
Hem1 Rechtsanwalt Dr. Tillmann Krach filr seine Hilfe bei der Be­
schaffung von Material. 

1) lllrsch-ßalli111 GRUR 1948, 160. 
2) Wie Fußn. l. 
3) NJW 1940, 402. 
4) NJW 1047, 1 
5) Allcrding.'l i:iL die NJW auch rechtlich kein Nachfolger der Jw, vgl. 

Flcmming, NJW 1987, 2G!i8. 
0) Die Familie war seil I GOO In Berlin ansässig, Magnus Im Fragebogen 

zur Dun:hfOhnmg de;; Gesetzes zur Wiedcrherst.ellung des Be111fäbe· 
amtentums vom 7. 4. 1933, Bundesarchiv Merseburg, Aklen zum Be• 
111fsbeamtengeselz hinsichtlich der P!'o!essoren und Priv11Woienl.e11 
an der Jurist.Ischen Fakult.At der UnlverslUit Berlin, Bd. J, 1033/1034, 
ßl. 19. Der DAV dankt RechLsanwall D1: G1-egor Gysi für dlo Übcnnitt­
lung dieser Unterlagen mit Brief vom 16. U. 1989. 

7) ß1ief Leo Baeck Institute, Fred Grube!, an den Verfas,;er vom 6. 8. 
1000. 

8) Justiz Alinistcrial-ßlatt filr die Pre11ßL'lcl1e Gesetzgebung und Rechts­
pfloge 1808, 82; Handbuch des Berliner Anwalt-'meiru!, Beli!n, 1921. 

0) Neumann, Zur Geschichte der ,Julistischen Oesell schatt zu Berlin 
(18fi9-l003), 1984, s. 32. 

10) S. das Titelblatt der VerOifenlllchung des Vortrages, Berlin, 1000. 
11) Neumann (o. Fußn. 9); weitere \brtrl\ge dort 1906, 1028, 1982, ~- Fi­

jai, Die Geschichte der Juru;tlschen Ge.scllschart zu Bcl'llu in den Jah· 
ren 1859·1933, l991, S. 177, 107, 200. 

12) Verhandlungen des 28. Deutschen Jurislontagcs, 2. Bd. 1006, S. 362. 
18) Kroch, Jildische l!echlsanwilll.o in Preußen, 1991„ S. 434. 
14) JW 1915, 207. 
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III. Julius Magnus und die JW 

Der Deut.sehe Anwaltverein wurde am 25. 8. 1871 in 
Bamberg geg1ih1det. Bereits damals bestand Einigkei~ 
eine Zeitschrift herauszugeben15• Das erste Heft erschien 
am 3. 2. 1872. Der Anfang war schwierig. Auch inhalt­
lich vollzog sich erst nach w1d nach eine Entwickltmg16• 

Die Vereinsnachrichten des DAV, die in der JW erschie­
nen, wlll'den ab 1914 ausgegliedert in die .Nachrichten 
für die Mitglieder des Deumchen Anwaltvereins", aus de­
nen später das Anwaltsblatt hervorging17• Bereits Anfang 
des Jahrhw1derts hatte der damalige Herausgeber Kulen­
beck auch Richt.e1; Staatsanwälte und Rechtslehrer zur 
Mitatbeit aufgerufen 18• Von 1903-1915 wru· dann Neu­
mann Herausgebe1: Die Zeitsclu'ift nahm an Umfang und 
Qualität zu 19• Neumann versLat·b im Februar 1915 plötz­
li ch. Am 14. 3. 1915 wähle der Vorstand Magnus zum 
neuen Schriftleitei: Er sollte die Zeitschrift zusammen 
mit Dittenberger (dem Geschäftsleiter neben Neumann), 
Eugen Fuchs und Emst Hachenburg herausgegeben20• 

Für das, was nun geschah, gibt es eine besonders au­
thentische, von Respekt und Bewunderung gett·agene, ja 
liebevolle Schildenmg de.~ großen Max Hachenburg11: 

.Nun änderte sich die Sachlage von Grund auf ... Wir 
beiden letzteren waren als Mitglieder des Vorstandes zu 
dieser Mitwirkung berufen. Man dacl1te wohl an eine Art 
Redaktionskommission. Bald stellte sich heraus, daß Ma­
gnus und nur er die Leitung der Zeitschrift in Händen 
hatte. Dittcnberger war schon zW1ächst durch die Einbe­
mfung zttm Heere, drum später durch seine starke Über­
lastung mit der hauptamtlichen Arbeit außerstande, sich 
auch noch um die Redaktionsgeschäfte zu kiimmem. 
Fuchs untl ich waren noch weniger dazu in der Lage ... 
Neben Magnus ist auch für einen zweiten Mann kein 
Raum. Er ist ein Genie im Gebiete det· Zeitschriftenlei­
tung. Man sah mjt Staunen, wie sich in kurzer Zeit die 
JW wandelte. Er steuerte sie durch clen Krieg und Inflati­
onszeit dm·ch. Die JW trägt den Stempel seiner Persön­
lichkeit ... Ohne Ruhe und ohne RasL pflegte Magnus die 
JW als sein Lieblingkind." 

Hachenburg berichtet dann auch über die Schwicrig­
keil en, die wegen des anwachsenden Umfanges mit dem 
Vot-sland des Deutschen Anwaltvereins entstanden: ,,So 
froh man über die gHlnzende Leistung war, so besorgt 
blickte man auf d~ Anschwellen der Wochenschrift." 
Aber: ,,Daß ... diese Verbindungen doch eine fesL gekno­
tete is½ mag man daran erkennen, daß jeder Sturm sich 
wieder gelegt hat ... Einen genialen Künstler dfufen wir 
nicht mit dem gewöhnlichen Maße messen." 

Die Auflage der JW stieg von 16500 Exemplaren im 
Jahre 1924 auf 25500 Exemplare im Fcbmar 193122• Die 
JW erscheint schließli ch ab 1927 in drei Bänden jährlich. 
Sie trägt auf dem giünen Umschlag den Zusatz „Organ 
des Deut.scheu Anwaltvereins" und auf dem Innentitel­
blatt den Zusatz „Herausgegeben vom Deutschen Anwalt­
verein,,. Sie hat aber längst den Charakter eines bloßen 
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Vereinsorgans verlassen und stellt schlechth.i.t1 die juristi­
sche Fachzeitschrift der Weimarer Republik dar, das aus­
scllließlich und einzigartige Verdienst Magnus', seines 
Einfallreichtums, seiner Kreativitiit, seiner unermüdlichen 
Tätigkeit. 

Im Besitze des Archivs des Deutschen Anwaltvereins 
existie1t ein Kol'l'espondenzordner aus dem schriftlichen 
Nachlaß des seinerzeitigen Vorstandsmitglieds Rechtsan­
walt Prof. Dr. Walter Fischei; Hamburg. Blättert man nur 
diesen Ordner durch, der ja nicht unmittelbar die Tätig­
keit und Arbeitsweise von Magnus belegt, sondern nur 
insoweit spiegelt, als Magnus Schriftverkehr mit Prof. D~. 
Fischer gefülut hat, so wird bereits deutlich, in welchem 
Umfange Magnus bei der Arbeit für die JW Konespon­
denz gefülu-t hat23• 1n einem Schreiben au Fischer vom 
3. 2. 1931 berichtet Magnus über ein Gespräch mit ei­
nem Koll egen, das für ihn deshalb sehr interes.gant war: 

„weil es mir wieder das bekräftigte, was ich stets 
wußte w1d den Kollegen im Vorstande sagte, die es mir 
nicht glauben wollten, daß zahlreiche Kollegen in der Tat 
die Juristische Wochenschrift und den Anwaltverein iden­
tifizieren und glauben, der Beitrag zum Deutschen An­
waltvcrein sei das Abonnement für die Juristische 
Wochenschrift. Daß die JW in der Tat nur durch die fl'ei­
en Bezieher sich häl4 weiß keiner; jeder ist höchst über­
rascht. Die Zahl der freien Bezieher am Jahresschlusse 
war L0552. Sie hat sich abermals sehr gehoben, obwohl 
einzel11e Beamte wegen der Wirtschaftsnot sie abbestellt 
haben. Jede1tfalls hoffe ich, auf der Verh·eterversamm­
lung eine Gesamtauflage von über 25000 vermelden zu 
können, was in Verbindung mit der von mir in Amerika 
festgestellten Tatsache, daß die größte amerikanische 
Zeitschrift etwa 18000, keinesfalls aber über 20000 um­
faßt, daß die übligen europäischen Zeitschriften bei wei 
tem dahinter zurückbleiben, daß keine deutsche 
Zeit.~chrifl aucl1 nur annähernd so viel Gesamtbezieher 
hat wie ctie Juristische WochenschrüL allein freie Bezie­
her, mich wohl der Mühe überhebt, irgend etwas weiters 
zu sagen. Ich hatte an sich die Absicht, im Anwaltsblatt 
einmal einige Zahlen der JW, z. 8, die Zahl der eingegan­
genen Aufsätze (im Jahre 1930: 178 Aufsätze mehr als 
im Vorjahre), die Zahl der Zmückweisungen, die Zahl der 
Posteingänge usw: rein statistisch zu referieren. Ich habe 

16) Ost.ler, Die Deutschen Rechtsanw:ilte 1871-1971, 2. Aufl (1982), S. 
94. 

16) Vgl. OsUer (o. füßn. 16), S. 96. 
17) Ab 1920 (erster Jahrgang des Anwaltsblattes). 
18) OsUor (o. Mn. l5), S, 96. 
10) Ostler (o. Fußn. 15), S. 06. 
20) JW 1015, 297. 
21) Lebenserinnerungen eine~ Rech!Mnwoltes (1027), Neut1ufl. 1078, 

dort S. 13? ff.; ßrangsch bo1icl1tele dern Verfasser am 27. 12. 1000, 
Dittenberger habe Ihm erzähl~ mlt Stolz aur Milgnus: .Ckgen den 
Mann konnte man einfach nicht aufkommen., 

22) Ostler (o. fußn. 16), S. 464 (Anm. 23). 
23) Archiv des DAV, .JW Allgemein" (Akte fucher), 11. 3. 1931-14. l2. 
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bisher davon Abstand genommen, weil es mir zu protzig 
aussah."24 

Wie sensibel Magnus bei der Fülle der Einsendungen 
vorging, wie empfindsam er war, mag als Beispiel bele­
gen sein Schreiben vom 2. 4. 1931, wo es heißL: 

,,Jn der Anlage sende ich Ihnen Abschrift meines heu­
tigen Schreibens an Herrn Oberlandesgerichtsrat ... Sie 
körnten sich denken, wie schwer mir dieses Schreiben 
wie die unzähligen gleichartigen Schreiben fallen. Ich 
slelle ergebenst anheim, gelegentlich mit !Ierm ... Rück­
sprache zu nehmen. Es liegt mir in der Tat daran diesen 
außerordentlich wertvollen Mitarbeiter nicht zu verstim­
men."25 

Das beigefügte Schreiben sLellt eine ausführliche Dar­
legung da1; die gleichzeitig einen guten Einblick in 
Magnus'sches Deuken und Arbeiten gibt: 

„MiL Freuden würde ich fhre beiden Beiträge über 
den Hamburger Richterverein und zur Ueform der ZPO 
bringen. Ich kann es aber gerade im gegenwärtigen ZeiL­
punkt nicht. Die grof~e Überlastung der Juristischen Wo­
chenschrift mit Material aktuellen Inhalts zwingt mich -
sehr gegen meinen eigeneu Willen - die Grundsätze, daß 
Aufsätze de lege ferenda nicht gebxacht werden können, 
mit noch größerer Schärte als früher durchzuführen. Ich 
habe bisher nur bezüglich der Strafrechtsreform und der 
Aktienrechtsreform eine Ausnahme gemacht, werde aber 
auch hier mich einschränken müssen. Ob ich, wenn dem­
nächst der Entwurf der neuen Zivilprozeßordnung an die 
Öffentlichkeit tritt, hier eine Ausnahme machen kann, 
vermag ich noch nicht zu übersehen. Sollte ich in der La­
ge sein, dies zu tun, würde natürlich Ihr dankenswerter 
Aufsatz ... seine Stätte finden. - Aus dem nämlichen 
Gnmde habe ich mich entschließen müssen, die Rubrik 
,,Vereine und Berichte über dort gehaltene Vorträge" ein­
gehen zu lassen ... Ich bitte, mit· diese aus dem Zwange 
der Not geschehenen Absagen nicht zu verargen und 1hr 
Wohlwollen gleichwohl der Juristischen Wochenschrift 
weiterhin erhalten zu wollen. 1n bekannt.er au:fiichtiger 
llochschätzung fhr sehr ergebener"26 

IV Probleme der Anwaltschaft 
l. Julius Magnus war aber nicht nw· Herausgeber der 

Jw. Er war auch selbst Autor in der JW und in vielen 
Einzelwerkcn17• Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit war 
das Recht des Anwaltsstandes und die Behandlung seiner 
Probleme. In der JW veröffenllichLe Magnus jeweils im 
ersten Heft des Jahres seit 1916 den Leitartikel „Zum 
Neuen Jahre". In diesen Artikeln gab er einen Überblick 
über die die Anwaltschaft berührenden Probleme. Bereits 
im ersten dieser Leitartikel finden sich die Signalwo1te: 

Notlage der Anwaltschaft 
Neue Betätigtmgsfclder für die Anwaltschaft28 

Diese Artikel sind geprägt von den schweren Sorgen, 
denen sich die Anwaltschaft in der Kriegs- und Nach-

kriegszeit gegenübersah, durch die Klage über die wirt­
schaftliche Lage der Anwaltschaft. Magnus verbindet 
freili ch die schonungslose Darstellung der Gegebenheiten 
mit dem stet.5 klar formulierten und selbstbewußten Be­
kenntnis zur Wichtigkeit, zur Bedeutung der Anwalt­
schaft. So schreibt er im Jahre 1917 einerseits: 

.zu den schon frühet· aus unserer Mitte niedergebro­
chenen Existenzen sind neue geLreteni noch schwerer ist 
der wirtschaftliche Kampf geworden, den zahlreichen An­
waltsexistenzen zu führen haben„ 

Aber er fügt sogleich hinzu: 

.Leider aber - die Gerechtigkeit gebietet, es auch an 
dieser Stelle auszusprechen - hat sich nicht an allen Stel­
len dasjenige Verständnis für die Bedeutung eines star­
ken, gefestigten Anwaltsstandes gezeigL, welches die 
deutsche Anwaltschaft aufgrund ihrer Arbeit für die Fort­
entwicklung des Rechts in der Wissenschaft wie in der 
Handhabung, aufgrund ihrer ganzen Stellung im sozialen 
Leben ... erwarten konnte."29 

Magnus beläßt es nicht bei solchen Geleitwo1ten in 
der JW, sondern er publizier~ in den Dmcksclu'iften des 
Deutschen Anwaltvereh1s, über die „NoUage der Anwalt­
schaft"311. Ein Werk, das er später, die Erkenntnis formu­
lierend, ,,daß man die „Notlage der Anwaltschaft" nicht 
gesondert von der Notlage des gesamten Jurist.enstandes 
betrachten kann„ in der 3. Auflage 1932, bezeichrlet „Die 
Notlage der deutschen Juristen"31• Er benennt den Kern 
der Frage: 

Nichti wie ist dem in Not befindlichen Anwalt zu hel­
fen, sondern: Wie ist zu verhindern, daß der Anwalt in 
Not kommt? 

Dieser Divisor ist zu groß, der Dividendus zu klein, 
erkannten wir als deu Grnnd unseres Elends."32 

Es ist die Zeit einet· neu entflammten Diskussion um 
den Numerus clausus. Die Anwaltstage vor dem Ersten 
Weltkrieg hatten angesichts steigender Zulass1mgszahlen 
diese Fragen diskutiert, und den Num.etus clausus entge­
gen Empfehlungen des Pt·eußischen Justizministeriums 
aus dem Jahre 1891 eindeutig abgelehnL33. Die Nach­
kriegszeit hat in dem späteren Präsidenten des Deut-

24) O. Fußn. 23, S. 2, 3. 
26) O. Fußn. 23. 
26) O. Fußn. 23. 
27) Die Raumenge macht eine vollslilndige Lilel'alurlist.o unmöglich; al-

lein die Ve1'ilffeuUichu11ge11 in der NJW sind äußerst iahlreid1. 
28) JW 1916, 2. 
20) JW 1917, 2. 
30) Nt 30, 1930. 
31) Druckschriften rlei; Deutscl1cn Anwaltvereins Nr. 37. 
32) 0. Fußn. 81, S. 31; Der Divisol': die Zahl der Anwlllte. Der Dividen­

dus: die Bcv0lkerung und die Zahl der Prozesse: Das Maß der Tä!lg­
keit der Anwaltschaft, Ihr Gesamteinkommen sinkt, die Zahl dar 
AmvAlte steigt, aaO, S. 26 f. 

83) Osller (o. Fußn. 16), S. 62. 
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sehen Anwaltvereins Dix einen Mann, dei· einen .Stim­
mungsumschwung zugunsten des nurnerus clausus" auf 
dem Anwaltstag 1927 herbeiführte34• Julius Magnus frei­
lichls: 

„Der Divisor zu groß - numerus clausus! rnfen Sie 
mir zu. Ich weiß, daß diese Frage cler Beschränkung der 
Zulassung - gerade jetzL aber unter dem Dmck der wirt­
schaftlichen Verhältnisse ... - heute aber so lebendig ist 
wie nur je, daß er das Allheilmittel sein soll, das uns an­
gepriesen wird." 

Und dann zitiert er Feuchtwanger, dieser hatte, 

,,in seinem klassischen Werk über ,Die Freien Berufe' 
es ausgesprochen: ,Man kann mit Bestimmtheit anneh­
men, daß die Mehrheit der deutschen Anwälte heute für 
eine Zulassungsbeschl'änkung im Silme einer Festlegung 
einer Höchstzahl für die einzelnen Bezirke ist." ... Nur ei­
nes darf ich sagen: Selbst wenn ich über alle Bedenken 
hinwegsehe, die aus ideellen, kulturpolitischen und allge­
meinpoliti schen, ethiscl1en, standesrcchtlichcn Gründen 
gegen den numerus clausus geltend gemacht sind; selbst 
wenn ich den Satz Feuchtwangers nicht gelten lasse, 
,Wirksam i.si das Mittel - für die Anwälte, die es sind; 
für dei1 Stand als Ganzes, seine Stellung im Staat, für 
den Standesgeist, ideeller Verfall und Untergang', ein Be­
denken müßte erst widerlegt werden, ehe man weiter 
debattiert; eine Frage müßte zunächst beantwortet wer­
den: Wo bleiben die Juristen, die es doch nun einmal 
jetzt schon sind? Was wird aus den Juristen, denen der 
numerus clausus den Eintritt in die Anwaltschaft ver­
wehrt ... Wie läßt sich das oft gehöl'te Argument widerle­
gen, das Feuchtwanger knapp und l<Jar i11 die Worte 
kleidet: ,Der numerus clausus ist keine Lösung des Pro­
blemes, sondern nur eine Verschiebung.' Statt einer teil­
weise proletarisierten Anwaltschaft gäbe es ein Prnletari­
at von A11wärten." 

Magnus spricht sich nun zwar dafih' aus, daß es eine 
Wannmg vor dem Studium geben müsse, daß klar ge­
macht werden müsse 11das Risiko, das iin Ergreüen des 
.Rechtsstudiums li egt". Aber er betont selbstverständlich, 
.daß dem Schwinden der Prozesse u11d damit dem Ab­
sterben dieses Tätigkeitsgebietes andere mindestens 
gleichwertige Aufgaben gegenüberstehen„ u. a. die Mehr­
ung der internationalen Atügaben. 

2. Dabei ist dies der richtige Ort, um zu erwähnen, 
welches seine Stellung zur Frauenfrage wa1, Nachdem im 
Januar 1922 die Ve1treterversammlung des Deutschen 
Anwaltvereins beschlossen hatte, ,,Die Frau eignet sich 
nicht zm Rechtsanwaltschaft oder zll.lll Richteranlt. Thre 
Zulassung würde daher zu einer Schädigung in der 
Rechtspflege führen und ist aus diesem Gmnde abzuleh­
nen"36, halte der Gesetzgeber kurz darauf, am 1. 7. 1922, 
durch das Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den 
Ämten1 w1d Berufen der Rechtspfl ege, den Deut.sehen 
Anwaltverein weit hinter sich lassend, diese Frage ge­
klärt. 
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Magnus: ,,Ich mache keinei1 Hehl daraus, daß mir der 
Beschluß der Vertreterversammlung „ gegen den auch 
ich mich damals vergeblich gewehrt habe, verhängnisvoll 
erschien. Die Gesetzgebung ist über ihn hinweggegangen. 
Wir begrüße11 die Frauen gern als Kolleginnen in unserer 
Mitte und freuen uns ihrer Erfolge."37 

Es tut dies ausdrücklich auch angesichts dessen, daß 
damit ejn „weilerel' Faktor der Überfüllung" gegeben ist. 

3. 1929 erscheint sein ßucll „Die Rechtsanwaltschaft" . 
Er widmet dieses Buch: 

,,Der DElJI'SCHEN ANWALTSCHAFI' und ihrem w1er­
mildlich wirkenden Führet; dem DEUTSCHEN ANWAL'J'­
VEREIN, zum fünfzigjährigen Bestehen der freien 
Advokatur im Deutschen Reich." 

Motiv für dies Buch ist, daß, nachdem die Ül'ganisa.ti­
on der Anwaltschaft. 50 Jahre besteht, Selbstbesin11u11g 
nötig ist, die dazu zwingt, 11rückschauend m1d um uns 
schauend die Lage unseres Standes in der Vergangenheit 
u:nd bei den anderen Nationen zu betmchten."18 Magnus 
versammelt i11 diesem Buch 55 Länderberichte, Berichte 
zur Geschichte der Recht.sanwaltschaft, Beiträge zur Ent­
wicklung der Rechtsanwaltschaft. Es sind 29 Berichte 
über emopäische Lände1; vier über afrikanische, acht 
über amerikanische, sechs über asiatische Ländei: Der 
Länderbericht über das Deutsche Reich stammt von ilun. 
Dort findet sich der schöne Satz: ,,Eine Geschichte der 
Recll tsanwall.schaft isL daher eine Geschichte der 
menschlichen Kultur,"19 

4. Magnus hat in einem Schreiben an Fischer die 
prinzipielle Methode geschildert, mit der er hier wie 
auch in anderen Sammelwerken vorgegangen ist: 

„Ich habe jetzt einen großen 'l'eil der Partikularländer 
beisammen; d. h. ich habe für die eilizelnen Landesteile 
Autoren geworben ... Es muß das System, das ich bei 
dieser GelegenJ1eit wiederum zu organisieren versucht 
habe, Platz greifen: Eine Arbeitsbieue, SLuden~ Referen­
dar, jüngerer Kollege, der das Material sammeU, alte Ak­
ten dtU'chsWbert usw. und ein führender Ko1if, der das 
Ganze geschmackvoll bearbeitet, nicht gerade belletri­
stisch, aber auch nicht ganz trocken rechtstheoretisch . ... 

Unter den Händen wuchs mir dieser Stoff an, melrr, 
als die, die es angeregt haben, ahnten. ,Te nach den Bei-

34) Ostler (o. Fußn. 16, S. 214; ausf. Kruch (o, Pußn. 13), S. 40 ff.; zur 
Bedeutung der Frage für die späte.t·c ,Gleichschaltung. durch die Na­
tionalsoziallsten Hai'l$t:mg, Der deutsche RerJ1tsanwall l 986, S. 30, 
32, s. auch Krach, AnwBI 1891, 73 ff. 

35) O. Fußn. 31, S. 31 L, 23. 
36) Ostler (o. füßn. 15), S. 173. 
87) 0. Pugn, 81, S. 22 L 
38) Vorwort; das Buch isL erstmals 1925 in den Druckschriften des DAV, 

Nr. 6, ersohicncn. 
30) s. 1. 
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trägen, Qualität, Umfang usw., will ich mir vorbehalten, 
eine Sonderschrift erscheinen zu lassen oder es in die 
zweite Auflage meiner .Rechlsanwallscliaft" einzufügen. 
Auf diese zweite Auflage freue ich mich sehr. Ich habe 
darin einige Kapitel, die auch Sie lebhaft interessieren 
werden, vor allen Dingen einen Teil „Geschichte berühm­
ter Anwälte aus allen Ländern", ein Stück KuJtu.rmission 
und „Standespropaganda", wie ich hoffe, im edelsten 
Sinne des Wortes."40 

Magnus mit seinem St.olz, Anwalt zu sein4' , ntit sei­
ner lebhaften Überzeugung von der Notwendigkeit einer 
starken anwaltlichen Selbstorganisation, ·eiuer Zuneigung 
und 1'reue zum DAV, seinem Draug w Internationalität, 
seiner Überzeugung, die Betätigungsfelder der Anwalt­
schaft müßten ausgedehnt werden, - er sah auch etwas 
anderes deulUch, etwas, das uns auch heute sehr be­
schäftigt. Fred Grube! berichtet: 

.Es mag Sie interessieren und amüsieren zu hören, 
was Magnus über die freie Anwaltschaft im Gegensatz zu 
dem Corporation Lawycr der Zukunft „ gesagt hat, ,,Wir 
freien Anwälte sind wie die Segelscl1oner des 19. Jalu·­
hunderts, romantisch anzusehen, aber dem Untergang ge­
weiht.11•2 

V. Andere Themen 
Ebenfalls 1929 erscheint sein Buch: Die Höchsten Oe-

richte der Welt, 1929 

Dieses Buch enthält seine Widmung: 
.DEM REICHSGERICH'l' 
zu seinem fünfzigjährigen Bestehen 

gewidmet vom 
DEUTSCHEN ANWAI:IVEREJN" 

Magnus versammelt hier 58 Bet·ichte über die Obel'­
sten Gerichte in Europa, Afrika, Amerika, Asien und Au­
stralien sowie über zwischenstaatliche Gerichte. Auch 
hier wieder der für Magnus' Denken charakteristische 
Blick über die Ländergrenzen hinaus und die Betonung, 
daß es gerade anwaltliche Aufgabe sei, dies zu tun: Er 
sagt, die deutsche Recht.~anwaltschaft konnte den Gaben 
zum Jubiläum des RG nicht eine weitere wissenscllaftli­
che Arbeit hinzugesellen. 

,,Es mußte ein Werk eigener Prägung werden. Einge­
denk del' Tu.lsache, daß der Anwalt der Pionier des 
Rechts iiber die Grenzen der Länder hinaus ist, daß es 
seine Aufgabe ist, der Mittler zu sein zwischen dem, der 
das Recht spricht und dem, der das Recht. sucht, aber 
auch der Mittler zwischen den Nationen in ihrem Recht.s­
karnpf, glaubten wiI; uns die Aufgabe stellen zu sollen, 
die Völker der Kulturwelt in den Spitzen ihrer Rechtspfle­
ge zu einer gemeinsamen Festgabe für das höchste Deut­
sclle Gericht aufzurufen. "43 

Rudolf Dix,wenlg darauf Präsident des Deutschen An­
waltvereins, hat im Jahre 1930 zu diesem Werk gesagt: 

„Magnus' große Stärke ist die Kombination, auch auf 
wissenschaftlichem Gebiete. Seine Idee dieses Buches 
und seine Gabe ihrer VeJ.Wirklichung in auch rlnrch die 
mitwirkenden Personen garantierter ausgezeichnerer Wei­
se, ist nicllt nur von hohem wissenschaftlichem Werte, 
sondern eine kuJL11l'elle und politische Tat ... Etwa eine 
halbes Hundert höchster Richter verschiedener Staaten 
der Welt trugen die Bausteine zu diesem Buche zusam­
men ... 

Diese Tatsache allein hätte Magnus das Recht gege­
ben, sein Vorwort noch st.olzer zu halten."44 

Und er plant einen dritten Band dieser .Sammel­
schriften", wie er es nennl: den „Rechtslehrer". Am 17. 
L 1930 schreibt er Radbruch, zunächst einmal an die Eh­
renpromotion der Universität Heidelberg anknüpfend: 

„Es liegt mir schwer auf dem Herzen, daß ich bisher 
nicht in der Lage gewesen bin, nach Heidelberg zu kom­
men und den Herren meinen Dank für die Ehrenpromoti­
on abzustatten und sie nach aller Sitte zu einem 
Doktorschmaus zu bitten. Ich hatte es mir wiederholt 
vorgenommen, die Fülle be11Jtlicher und wissenschaftli­
cher Arbeiten war aber so groß, daß es mir absolut un­
möglich war, die Reise zu machen ... 

Daneben leitet mich auch der egoistische Wunsch, 
mit Ilmen über einen weiteren Plan, den „Rechtslehrer„ 
als 3. Band meiner Sammelschriften, Rücksprache neh­
men zu körnten. Ich habe, da ich mit anderweitigen Ar­
beiten, auch mit den Neuau.llage11 der beiden Schriften, 
die demnächst notwendig werden, sowie deren Überbe­
setzungen völlig beschäftigt war, diesen Gedanken zwar 
nicht aus den Augen verloren, aber ihn praktisch nicht 
näher verfolgen können, - zumal, da icll jetzt auch einen 
Lehrauftrag für Gewerblichen Rechtsscllutz an der Berli­
ner Ultiversitä.t angenommen habe, allerdings nach 
schweren Bedenken. Ich glaube aber, die Pnicht zu ha­
ben, mich dieser Aufgabe zu unte,·.dehen. 

Ganz besonders dürfLe Sie interessieren, daß Ende 
dieses Monats in Paris die Sitzung der Union Internatio­
nale des Avocats stattfinden w:ird, der - und zwar auf in­
direkte, zunäcllst an mich p1ivat gelangte Anregung der 
übrigen Nationen - diesmal Deutschland und Oesteneich 
beigetreten sind. lcll erblicke darin, daß über die Gren­
zen der Völker hinaus sicll einmal die einzelnen Stände 
die Hand reichen, einen Unterbau für das große Werk 

40) O. Fußn. 23, Brief v. 3. 2. 1931, S. 8 f. 
41) Er gibt auch eine Schrift von 63 engbedrucktcn Scil.Cn horaus: An­

waltschaft und Notaria~ Neueres Schrifttum, 1932, olno Llt.eroturliste 
auch mit internationalem Bezug, bei der auch eine französische Aus­
gabe und Ji\hrlk:hc Erschcinw1gsweise (1932!) geplant war, ,um so 
... das gegenseitige 'krsUlrulnis der Advokatur ... zu lllrdem•. 

42) 0. f\tßn. 7. 
43) Vorwort.. 
44) Berliner Anwaltsblatt 1030, 66. 
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der inneren Befriedigung der Völker. In diesem Sinne 
sind meine Sammelschrift.en geschrieben und in diesem 
Sinne begrüße ich es auch, daß zunächst einmal die Ad­
vokaten der Welt zusammenkommen. Vivant scquen­
tes. "'' 

Diesen Plan kann er aber nicht mehr verwirklichen. 

In diesem ZusammenJ1ang sind auch zu nennen seine 
Tabellen zum Internationalen Recht (Zivilprozeßrech~ 
Staatsangehörigkeitsrecht, Urheberrech~ Wechselrecht), 
deren lierausgeber er von 1926-1931 ist. 

Und ein weiteres Beispiel: In der JW 1925, SeiLen 
1433-1459, erscheint eine Sammelveröffentlichung zum 
Thema Untersuchungshaft, mit 13 Beiträgen. 

Vergleichbare Werke mit internationalem Anspmch 
haben wir heute nicht - und würden ihrer doch so dtin­
gend bedürfen. 

VI Julius Magnus und seine Ämter 

Magnus hatte viele Ämter inne: 1915 Wahl in den 
Vorstand des Berliner Anwaltvereit1s46, von 1919-1922 
dessen 1. Vorsitzender47, daim Ehrenmitglied•M, Vorsitzen­
der des Ausschusses für Auslandsrecht und Mitglied des 
Ausschusses für öffentliches Recht49• Ab 1915 kraft Am­
tes als Schriftleiter der JW, Stimmrecht im Vorst.and des 
Deutschen Anwaltvereins50• 1920 ErneJmung zum No• 
ta1·s1• 1921 Emetmung zum Ehrendoktor der Universität 
Frankfuti a. MA 1925 Bemfung in den Vorstand des 
Deutschen Anwaltvereinssi. 1929 Ernennung zum Ehren­
doktor der Universität Heidelbergs4• 1930 Leh1·a11flt-ag für 
Patentrecht und Musterschut.z und über unlauteren Wett­
bewerb und Markenrecht an der Univel'Sität Berlinss. In 
dieser Zeit lst e1· auch Mitglied des Vorstandes der Deut­
schen Gesellschaft flil' Völkerrecht56

1 Mitglied des Conseil 
der Union lnt.ernaLiona.le Avocats57, Mitglied des Vorstan­
des der Berliner jüdischen Gemeinde, täLig in den Bne­
Briss-Logen Wld im Deutschen Verband zur Förderung 
der Universität Jcmsalem51, Mitglied des Demokratischen 
Klubs 59• 

VII. Vertreibung 
Noch ei1m1al zur JW: Bereits im Mai 1933 fehlt Ma­

gnus' Name im Kopf det· .rw, ebenso wie der Hachen­
burgs60. Nur eine einzige kur-,:e Erwähnung findet sich in 
der Deutschen Jurististenzeitung 1933, 679: 

• JR. Dt Magnus, Berlin, hat seine 'l'ätigkelt als 
Schriftl eiter der Jur. Wochenschrifl, die er 18 Jahre lang 
geleitet ha~ eingestell t. D3.5 Blatt wird nunmehr· von den 
Rechtsanwälten Dr. Dittenberger u. Dr. Voß herausgege­
ben." 

In der J\1/: kein Wort. Im Preußischen Jnstizministeri­
alblatt erscheinen jetzt die langen Listen der vom Gesetz 
zur WiederhersteUung des Berufsbeamt.entums vom 7. 4. 
1933 ßetroffenen. In der Ausgabe vom 7. 7. wird m.itge-
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teilt, daß aufgrund dieses Gesetzes aus ihrem Amt entlas­
sen sind die Notare ... Jrat Dt Dr. Julius Magnus, mit 
ihm viele viele andere, denen er verbunden war 61• 

Und darm: Am 5. 8, 1933 erscheinen neue „Richtli­
nien der Schriftleitung" der JW, in denen es heißt: 

„Die Juristische Wochenschrift als Zeitschrift des 
Deutschen Anwaltvereil1s im Bund Nationalsozialistischer 
Deut.scher ,Turisten kann nUl' Beiträge von Personen ver­
öffentlichen, die Arier sind. "61 

Ebenfalls im August L933 wird Magnus letztmalig als 
Mitherausgeber des Archivs für Urhebei', Film- und Thea­
ten·echt etwähnt63, und kurz darauf im September ent­
zieht ihm die Berliner Universität den Lehrauftrag64 

In den erhaltenen Unterlagen befindet sich der Frage­
bogen .zur Durchfühnmg des Gesetzes zur Wiederherstel­
lung des Bemfsbeamtentums". Magnus gibt an, 
mosaischen Glauben zu sein und „meine Famili e ist seit 
dem Jahre 1699 in Berlin ansässig."65 

Magnus, der Martin Drucker sehr verbunden war, 
gibt dann im Jahre 1934 für diesen eine Festschrift zum 
65. Geburtstag heraus. Dies ka1m nicht mehl' im Buch-

45) Universität lleidelborg, Hanrlschriftenabteilnng, Heid. 1Is. 3716 m F. 
Wiedergabe mit fr<IJ. Erlaubnis von Prof. Dr. Arthur Kaufmann und 
in Kenntnis von Prof. Dr. Go.nter Spende!. 

46) JW 1916, 34. 
47) JW 191 0, 170; J0disches Lexikon Band lll, 1927 (Relurlch Stern), S. 

1292; zur TilligkciL von Magnns in dlesern Amt: Alt.erthum, FOnf Jah­
re Berliner Rcchls11.nwalllichafl, in: PesL<;chr. r. Alben Pinner zu sei• 
nem 76, Geburtstag 1032, 66 ff., G7 ff., 76, 78. Magnus' Vorstandsamt 
endet infolga inlcrner Streitigkeiten u. a. um clie Neuorganisation 
der 'feaninsdienste. Dreimal wird ein VorstAnclsanlrag alJgclchnL. 
.;EnUäuscht zieht Magnus sich zurOck. aaO, S. 104-107. 

48) Jüdisches Lexikon (o. F\tßn. 47). 
49) Handbuch (u, Fußn. 8), S. 4, 5. 
60) S. DAV, Gesch!lfl.sberichL 1027 /1928, o. J. S. 7 (Archi1• des DAV). 
51) Handbucll ( o. Fußn. 8). 
52) Auskunft Universität f'l'ankfurt. u. M. v. 17. 4. 1090 an den Ver!. 
63) Alterthum (o. f\Jßn. 47), S. OB F\Jßn. 8; Wiederwahl 1932, AnwBI 

1932, 116. 
64) Vgl. o. Fußn. 46. 
65) Bemf'lm8sunledagen der Friedrich-Wilhelm-Universität, ich danke 

Prof. Dr. Eckben. Klusener ftlr die 'knnlttlung von Kopien der Akte; 
s. auch o. Fußn. 6 (Bundesarchiv Mersebm:g). 

66) Reichshandbuch der Deutscllen Gesellschalt a, 1931, S. 1179. 
67) Wiedergcwß.hlL 1982, s. WolJ, JW HJ32, W32 (2933). 
68) 0. Fußn. 47 . 
50) Feder, Heute sprach Ich mlL ... 1071, S. 200 (allerdings ohne Nen­

nung eines Vornamens). 
00) lleft 17 v. 29. 4. 1933, S. 1049; Nennung, Re~ 18/ 19 \! 6. und 13. 6. 

1933, S. 1097; nicht mehr. 
61) PrJMBI (Deutsche Just.12.) 1933, 208 r. Sp. 
62) Im Text sind die kursiv gedruckten Worte gesperrt gedruckt, ;rw 

l933, 168U, dazu nu<:11 Klinge, AnwBI. 1990, 601. 
63) 6. Bd. 3. Hc.ß einerseits (3. August 1033), 6. Bd. 4. Heft andererseits 

(6. 12. 1933) . 
04) O. Fu.ßn. 66. 
65) 0. Fußn. 6. 
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handel erscheinene6, Fred Grubel, Referendar bei Martin 
Drucker: 

.Uni.er der Leitung von Julius Magnus, .. dem hervor­
ragenden Herausgeber der Jmistischen Wochenschrift, 
hatten sich führende deutsch.e Anwälte der versunkenen 
Weimarer Republik und des vergangenen glitzernden Kai­
Sel1'eichs zusammengeschlossen, um MarLin Druckei; Eh­
renpräsident des Deutschen Anwaltvereins und persona 
non grata des HiUe1•Regimes, Respekt, Ehre und Dank 
durch diese Festschrift zu bezeugen. Wir alle ... fühlten, 
daß <ler lelzte Lichtschein von auf dem P1inzip absoluter 
Gerechtigkeit basierter Rechtspflege in Deutschland aus 
dieser Druckerfestschrift herausleuchtete, während um 
uns herum die Nacht der Tyrannei und der nach dem 
Gut.dünken der neuen Machthaber zurecht gebogenen Un­
rechtspflege übet· DeuLschlancl hineinsank." 67 

In einem 1937 in zweiter Auflage erschienen „Ver­
zeichnis jüdischer Verlasser juristischer Sclui.ften" ist Juli­
us Magnus aufgeführt68. Im Vorwort des Buches heißt es: 

.,Für alle Zukunft ist es wunöglich, daß Juden im Na­
men des deutschen Rechts auftreten können ... Die deut­
sche Rechtswissenschaft ist deutschen Männern 
vorbehalt.an, wobei das Wort „deutsch" im Sinne der Ras­
sengesetzgebung des Dritten Reiches allein auszulegen ist 
„ Für die Neuauflage deutsch geschriebener Rechtswerke 
jüdischer Autoren besteht keinerlei Bedürfnis mehr „ Aus 
sämtlichen öffentlichen oder den Studienzwecken dienen­
den Büchereien sincl die Werke jüdischer Autoren soweit 
irgendwie möglich zu beseitigen „ Unmöglich ist abet; 
daß deut.sche Lehmieinungen künftig auch nm· ii'gendwie 
auf Lehnneinungcn, die von jüdischen Wissenschaftlern 
vertret.en werden, aufgebaut werden." 

1938 verliert Magnus schließlich die Al1waltzulas­
sung69. 

VIII. Emigration 

Am 25, 8, 1939 emigriert Julius Magnus nach Amster­
dam. 

1. Gern. 2 der 11. Verordnung zum Reichsbürgersetz 
vom 26. 11. 1941 verlor Magnus die deutsche Staatsange­
hörigkeit. Gem. 8 I dieses Ge.setzes wurde die Feststel­
lung der Voraussetzungen für den VermögensvetfaU 
angeordnet, das in Berlin befindliche Vermögen wul'de 
beschlagnahmt und der Verwaltung des Oberfinanzpräsi­
denten in Berlin unterstellt, der auch bei der Geheimen 
Slaatspolizei „vordringlich die Feststellung" beantragte, 
,,daß die Voraussetzungen für den Vennögensve1fall ... 
vorliegen, damit die Vermögenseinziehung von mir be­
schleunigt durchgeführt werden kann."70 Hierüber wird 
eine Akte angelegt, bei der det· Name des Ausgebürger­
ten mit Julius Israel Magnus bezeichnet ist und ein Ver­
weis auf die Nachlaßakte angebracht ist, die mit Fanny 
Sara Magnus bezeichnet wird. In dieser Akte findet sich 
das letzte mir bekannte Lebenszeichen von Magnus: Am 

6. 7. 1943 meldete eine holländische Steuerbehörde einen 
Steuerbetrag von 1889,43 Gulden an als von Julius Ma­
gnus geschuldete Steuer für in Berlin aus seinen dortigen 
Ve1mögenswerten geleistete Zahlw1gen. Hierbei handelt 
es sich u. a. um Lohnzahlungen, die Magnus noch bis 
1941 an sei11e Anwaltsgehilfin aus seinem Berliner Ver­
mögen hat vomehmen lassen, um die Erfüllung eines Le­
gates w1cl um Honorar für die Konsulenten, die seine 
Vermögensangelegenheiten in Berlin betraut haben. Für 
diese Zahlungen wird eine Spenmarksteuer erhoben. 

.Da Obengenannter nicht imstande is~ diesen BeLra.g 
auf eine andere Weise zu regulieren, wäre es mir ange­
nehm, wenn der genannte Betrag gemäß den BcsUm­
mungen der obenbezeichneten Ve.rordnung, aus dem dem 
Deutschen Reich angefallenen Vermögen des Scltuldners 
bezahlt werden würde ... 

Anlage die geforderte von Dr. J. Magnus unterzeich­
nete Erklänmg."71 

Magnus ist gezwungen, diese Erkläli.mg als an den 
Oberfinanzpräsidenten Berlin-Brandenburg gerichtet zu 
unterschreiben mit „Julius Israel Magnus"72• Die Bearbei­
tung der Akte daueit an, auch über Magnus' Tod hinaus, 
der nicht aktenkundig wird. Die Geheime Staatspolizei 
teilt eiern Oberfi11anzpräsidenten Berlin-Brandenburg am 
22. 6. 1944 mit, die Feststellung des Ve1mögensverfalls 
sei beim Chef der Sicherheitspolizei und des SD bean­
tragt 73. Es findet sich eine Ve1fügung vom 17. 1. 1945: 
,.Ich bitte, die Akten heften zu lasen" Wiedervorlage 20. 
2. 194574• Und dann fällt etwas auf: Die (erhalten geblie­
bene) Akte des Oberfinanzpräsidenten Berlin ist ganz of­
fenbar verändeit worden. Die auf dem Titel befindlichen 
Zusätze „Israel" und ,Sara" sind wegradiert. 

2. Und das reale Leben nach del' Emigration? Ma­
gnus wendet sich wieder wissenschaftlichen Arbeiten zu: 
Er arbeitet an einem Wört.erbuch cler Rechtssprache in 
14 Sprachen und an einer Sammlung von Rechtssprich­
worten. Sein eigenlliches Wirken gal~ wie Hi.rsch-Ballin 
berichtet, 

„auch hier draußen und gerade hier dem Wohl der 
leidenden Kollegen. Für sie hielt er Vorträge, in denen er 
sein reiches Wissen und seine reiche E1fahrw1g austeilte, 
wohl nicht zuletzt mit dem weitreichenden Ziel, den Ver­
folgten Ablenkung von der allgegenwärtigen Angst und 

66) Faki;imiledruck mit Vorwort von Grube!, 1983. 
67) Im Vorwort (o. Fußn. 66), S. V. 
68) Erwin Albert (Autor), S. 37. 
69) Deutsche Justiz 1939, 98. 
70) Landesarchiv Berlin, Akten des Obcrfmnnzpr:lsidenten Burlin, Akte 

Magnll.!I, ßL 13, Foanularbrief v, 13. 3. 1043. 
71) 0. Fußn. 70, BI. 16, 
72) 0. Fußt1. 70, BI. 14. 
73) 0. Mn. 70, BI. 34. 
74) 0. Fußn. 70, BI. 60. 
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der brennenden Sorge fortwährender Lebensbedrohung 
zu geben. Sein Verwurzeltsein im Recht gab ihm wohl 
selbst die illusion des Geborgenseins und ließ ihn wohl 
ab und zu selber die auch ihn fortdauernd bedrohende 
Gefahr unterschätzen - und innerlich überw:inden."'5 

All e Bemühungen scheitern, die Verfolger holten ihn 
ein und plünderten ihn lee1: Im Sommer 1943 ver­
schleppte man ihn ins Konzentrationslager Westerborte. 
Von dort wurde er Ende 1943 in grausiger Il'l'fahlt über 
Bergon-Belsen in das Konzentrationslager Theresienstadt 
gebracht, wo or am 16. 6. 1944 den Hungertod erfül76• 

rv. Unser Dank 

Ich schlage den Bogen zwn Anfang zurück: Hirsch­
Ballin sagt: ,,Sein Nachlaß ist verwaist - Wer wird das 
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Erbe antreten?" Indem wir heute zusammengekommen 
sind, um Magnus' zu gedenken, und festzustellen: die An­
waltschaft, der Deutsche Anwallverein haben .ilm1 viel zu 
danken, hoffen wir, daß wir einen ersten Schritt dazu ge­
tan haben. 

(Q-uelle: NJW 1991, Seite 2748) 

75) GRUR UMS, 160. 
76) ORUR 1948, l69i das Tode.sdah1m aus: Gedenkbuch, Opfer der 'krfol, 

gung der Juden unter der nationalsozialistlsclum Gewaltherrschaft in 
Deu~and 1933-1945, 198G, S. 953. 
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Max Hachenburg* 
- 1.10.1860 bis 23.11.1951 -

Rechtsanwalt Gerha1·d ,Jungfer; Berlin 

,,Ich wachte eines Tages auf und gehörte dem Vor­
stande des Deutschen Anwaltsvereins an."1 

1ch beginne in der Mitte dieses Anwaltslebens. Max 
Hachenburg, geboren 1860, wa1; als dies geschah, 1908, 
118 JaJ1re alt; er ist gestorben 1951 mit 91 Jahren. 

Ich beginne aus zwei Gründen damit: 

Einmal, weil ich die Freude habe, a1Lf einem Anwalts­
tag zu sprechen, auf dem 47. Deut.sehen Anwaltstag 1993 
in Stuttgart und dies, was Max Hachenburg beschreibt, 
seinen Ul'sprung auf einem Anwaltstag hatte, dem 18. 
Deutschen Anwaltstag 1907 in Mannheim; zum anderen, 
weil es doch einer gewissen Rechtfertigung bedarf, war­
um ausgerechnet ein Strafverteidiger Ober einen Handels­
rechtler, einen Aktienrechtler, einen GmbH-Rechtler 
spricht. 

Soeben hat Schemer ein Portrait Hachenburgs veröf­
fentlich~ überschrieben: ,,Recht des Handels als geordne­
tes Leben der Wirtschaft."2 

Als ich erfuh1~ daß diese Veröffentlichung bevorstand, 
bat ich den Vorstand des DAV, mich aus de!' Pfücht dieses 
Vortrages zu entlasseni man tat es nicht, weil man einen 
Vortrag eines Anwalts über einen Anwalt wollte. 

Man tritt dem Hachenburg-Porträt des Wissenschaft­
lers Schcrncr nicht zu nahe und auch nicht dem in die­
ser Woche in der NJW erschienenen des Wissenschaftlers 
1Geindiek3, wenn man ein weite1·es hi11zufiigt und viel­
leicht auch für sinnvoll Mil: das eines P1·aktikers, eines 
Rechtsanwaltes, eines DAV-Anwaltes für den Praktiker, 
den Rechtsanwalt, rlen DAV-Anwalt Max Hachenblll'g. Der 
DAV will damit einmal an seine guten und großen 'l'radi­
tionen4 erinnern, zum anderen wird deutlich, welchen 
Solitär wir Anwälte in Max Hachenburg haben, wenn 
wir nur bereit sind, historisch zu denken und wenn wir 
sehen, dag in einem einzigen Jahr nicht weniger als drei 
Porträts eines der w1seren erscheinen, der nun schon 
seit über 4.0 Jahren nicht mehr unt.er uns ist.5 

1. Lassen Sie mich einige wenige Worte sagen zu 
dem, was Max Hachenburg auch war und worüber ich 
nur weniges sage: Über Max Hachenburg den Zivilrecht­
ler, den Handelsrechtle1; den Aktienrechtler, den GmbH­
Rechtler. 

Ein Wort vorweg: Er war geboren 11 Jalu-e vor der 
Gründung des Deutschen Reiches; aufgewachsen in der 
Gründerzeit, seine Heimatstadt Mannheim hatte zum Au-

genblick seiner Geburt 27.000 Einwohner. Und 1930 war 
es das Zehnfache. 6 

Noch sehr geschult am Römischen Recht: ,.Die ersten 
Vorlesungen hießen Institution und Geschichte des römi­
schen Rechts„ beginnt er die Studienzeit in Heidelberg: 
.Selbstverstä.ndlich ging ich nach Heidelberg, in die Nach­
barschaft." 7 

Dies ist ein wichtiger Charakterzug bei der Beschrei­
bung dieses Mannes: .selbstverständlich ging ich in die 
Nachbarschaft." Solange er lebte und seinen Willen selbst 
bestimmen konnte, blieb er dem treu. ,,SelbstversLänd­
li ch" blieb er in seine!' Heimatstaclt1 „selbstverständlich. 
blieb er Rechtsanwalt. Erst als er nicht mehr selber be­
stimmen ko1mte, was zu tun wai; änderte sich dies. Er 
stuclicrt dann in Leipzig und Straßburg, dort hörte er 
Sohm, La.band und Merkel. 8 

Hier ein längeres Zitat, nicht nw, um die Gedanken­
welt des jungen Hachenburgs zu schildern, sondern auch 
um seinen berOhmt.en Darstellungsstil zu zeigen, kurze 
Sätze, er selber sagte „Lapidarsl.il"9, kurze Sätze, k11app1 

klar, Stakkato, 

„Es waren Tage reinen Glückes. D1,rch Rudolf 
Soh.m wu.rde mir erst klmi was ciie Rechlswi.ssenschaft 
ist uncl wie man sw lehren kann, Er stand vor dern 
Kathede1; die hohe Gest,alt leicht vorgebeiig~ das gei,st­
volle Gesicht kai,m beweglich, die Hände ineinander 
gefaltet. Nur von Zeit zu Zeit lösten sie sich zu einer 
kurzen Bewegung. So rollte sich vor <len Augen der 
Zuhörer ein t.euchtendes Büd der Vergangenheit und 
schlwßlich der Gegenwart auf Kein Bla,tt Papier 
sland zwisclum uns. Wir hatten da:; Gefühl, als ent-

• Gedenkvortrag, gehalten auf dem 47. Deutschen Anwallstag In Stutlr 
gart am 21. Mai 1993. lch danke Berm Kollegen Hans.JÜI-gen Pohl, 
Mannheim, für die vielfllltige Hilfe bei der Ermilllung von Unterlagen 
und auf die:;e Weise auch dem Stadl.archi.v Mannheim. 

1) Max lfachenliurg, Lcbenscti1u1cnmgn11 uine,.<; Roohtsanwalls und Brie• 
tc aus der Emigration, humusgngeben und bearbeitet van Jörg 
Sohadt, 1078, 167 

2) in Heinrichs/Frn11zki/Schmalz/Stolleis (Hr.;g.), Deutsche ,Juristen Jüdi• 
scher Herkunft,, 1903, 415 

8) Max Hachenburg - jüdischer Rechtsanwalt und Publ.lz.i.st, NJW 1993, 
1295 

4) !liehe auch ßegrllßungsansprache des Prasident.en des DAV, Sch111'CleY, 
AnwaltsblalL 1993, 407 (409) 

6) Inzwischen, im Jahre 1904, h11L die Juristische llakultäL der Ruprech~ 
Karls-UniversitAL lleidelberg die Max Hachenhcrg Get.lächlnisvorloimng 
llegründct,, die im Zwei-Jnhres•Absl.and dul'l:hgofilltrL werden soll w1d 
de,'CJ1 e1·sle Vol'lesun~ am 27. Mai 1994 stattfand (dazu der Bericht 
Bode/Gayk, NJW 1995, 439). Die Ansprachen und Referate sind als 
Tagungsband erschienen: Westermann, Uas >llrhlilt nis von Satiung 
und Nebenordnungen In der Kapitalgesellschaft, mit Ansprachtm von 
mmer; Aommelltoff, Zutt, Oppenhoff, Rowedder, Heidelbel'ge1· Forum 
Band 0, Max Hachenburg, 1994'. 

6) im Nachruf im Mannheimer Morgen vom 17.12.l951, 7 
7) Fußn. 1 ), 33, 66 
8) Fußn. 1), 35 
0) ,das Syslem der kurzen Sätze, der ,La11itlatstil', wie ihn einmal einer 

meiner Kri tiker nannte„ (FuiliL 1) IU, s. a. 64 
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ständen au die vo1'getragenen Gedanken erst in d'ie­
sem Augenblicke. 

Wir vmfolgten ihr Wachsen. Wir wußten schon im 
voraus, wo notwendigm'Weise der Aufbau endigte. Mit­
zuschreiben war nicht möglich. Man konnte mir St:ich­
worte notieren." 

Er spricht dann von der Lektüre Sohm'scher Schrif­
ten: 

»dort ciber fand mein auf dCM Hi'stm'i.vche gmichle­
ter Sinn breite Nahnmg... Mei,'ne Fnntde an der 
Rechi~'Wissenschafl wa.r erwacht. "10 

Dann kam Laband. 

„Sein Vortrag war ohne jedes Pathos ... wertvoll 
clurch den Einblick i'n das wirkb:che Leben. Man kann 
nicht Hanclelsrecht lehren, ohne auf den Verkehr der 
Menschen selbst hinzu.weisen. Das war da~· erste däm­
mernde Begreifen für mich von der Bedeutung der 
Wirtschaft für das Recht. Auch in den Gebieten, bei de­
nen es in die Augen sprin!Jli war für den Studenten 
(las Recht selbst immei· noch d'ie Hauptsache. Auch bei 
den Genossenschaften, bei den AlctiengesellschaJten 
war die Konstruktwn wu;htiger a/.s der wirtschaftliche 
Zweck. 'flrotzdem blieb aztch hie·r im Unle'l'l,eurußtsei-n 
der Geda:n.ke zitrück, daß das Handelsrecht nu,r als 
Recht des Handel$ verstanden werden könne. "11 

Und noch eines: 

,,Den geringsten Eindruck hintertieß die strafrecht­
liche Vm·lesung von Merkel... Vielleicht brachte ich 
cleni Strn/recht schon damals ein gmingeres Interesse 
entgegen als deiz anderen D'is;:iplinen. "11 

Es ist interessant zu sehen, daß in seinen Lebenserin­
nerungen, in dem Kapitel „Der Prozeßanwalt„ immerhin 
ein großer 'I'eil dieser Tät\gkeit als ProzeßauwalL in del' 
Schildenmg einiger Offizialverteidigungen besteht, die 
Max Hachenburg gefillut hat und .führen rn ußte. 13 

Ein solcher Jurist also, aufgewachsen in dieser Grün­
derzeit und mit diesen Lelu·ern, wendet sich zunächst 
dem BGB zu und dann dem RechL der Gesellschaften. 

Damit Ende dieser Vorbemerkung und zurück: 

Ich sage also nlll' dies über den großen Mann aL~ Zi­
vilrechtler. Zunächst galt bei seiner Ausbildung noch das 
Badische Landrecht, m1d er versieht ein Exemplar dieses 
Badischen Landrechtes mit Anmerkungen zur Vorberei­
tung auf das Assessorexamen. Dies findet bei anderen so 
großes Interesse, daß bereits dieses gedruckt wi.rd. 14 

Nun kommt das BGB. 1888 erschien der erste Ent­
wurf mit den Motiven, und sogleich befaJ~t sich llachen­
bmg damit. 

Seine Stellungnahme wird vom Deutschen Anwaltver­
ein in dessen Gutachten aus dem Anwaltsstand zmn Ent­
wurf des BGB integriert, 1890. Hachenburg ist 40 Jahre 
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alt; - man sieht, so ganz übel'l'aschend kann die Wahl in 
den Vorstand 8 Jahre später nicht gekommen sein. 

Er hält Vorträge zum BGB und publizie1t sie.15 

Und nun folgt die lebhafte Veröffentlichung, 
Einige Worte zu Hachenburg als Handelsrechtler, als 

Aktiemechtler, als GmbH-Rechtler. 
EI' beschreibt, wie sich seine Tätigkeit als Prozeßa11-

walt recht bald verringert w1d etj wie er es neru1t, vom 
Konsiliaranwalt, zum WirtschaftsanwalL wird. 

,,Den Tag vermag u;h nicht an.z-ttgeben. Es karn all-
1nählich. Mit ei:nem Male bemei·kte ich, dl./ß si,eh die 
Art meiner Tätigkeit verschoben hatt.e und zugleich de­
ren Menge gewachsen wai: Es ma.g schon Bn.de der 
neitnzi.gei· Jcihre begonnen haben. Meine Kollegen au­
ßerhalb Mannheirn.~ lwlten von mir die Meinung in 
deii Fragen des n,men Rechts ein". 16 

Es war eine Zeit einschneidender rechtlicher Ände­
t'Ull.gen, Es war eine rechtliche Revolution: 

1884 das Gesetz betr. die Kommanditgesellschaften 
auf Aktien und Aktiengesellschaften. 

1892 das GmbH-Gesetz und daun, zum 1. Januar 
1900, BGB und HGB. 

Dir.~ alles drängte nach Behandlung, in der Wissen­
schaft und Beratung der Praxis. 

Max Hachenburg war der Mann, in desse11 Person 
sich dieses alles glücklich fügte. Er war der Mann, der in 
dieser historischen Stunde an dem rechten Platz stand: 
in kmzer Folge ersclrienen Werke, deren Bedeutung für 
die Wissenschaft, aber mehr noch für die Praxis, für das 
Wirtschaftsleben der Nation nicht hoch genug einge­
schätz~ werden können. 

Ab l899 erscheint dann unter Hachenb1ll'g der Kom­
mentar z-um HGB. Ab l906 übernimmt Hachenburg den 
St.aub'schen Kommental; Staub war verstorben, zum 
GmbH-Gesetz. 

Er veröffentlicht viele Aufsätze zum Aktienrecht, und 
nach dem Weltkrieg ist er beteiligt an den großen Aufga­
ben der Unternehmensarchitektur und Aktienrechtsre­
fonn. 

10) Fußn. 1), 36 
11) fußn. 1), SG/37 
12) Fußn. 1), 37 
13) Fußn. 1), 67 ,lch bin nie Vel'teidiger gewesen. Ich tauge auch nichL 

dazu. Vor dem Verteidiger, der mit Eifer und Freude bei diesem ßeru• 
fe is~ habe ich volle Hochachtung. Es ist nicht wahr, daß der Krirni­
ua!M gerl.11ge1'e geistige Arbei~ leistet. Nui· sind die Fl!Ue, die sich 
zur Verteidigung eiguen, nicht eben zahlreich. Jedetüalli! nicht die, in 
douon ein K•uupf für die Unschuld ntügenommen 11,iro. Wer aber 
Strafpraxis führen will , kann sich nichL atü dioso kleine Gruppe be­
schn'inkan. Er mu(\ auch alle nnderP.n, aur.h die, (dio) zur Vonu:wi 
hmg führen, Obernahmen, Auch 5ie lassen sich In einer des 
Anwnlts.s!andes würdigen Weise führen.• 

14) Fußn. 1), 100 f. 
lö) F'ußn, I), 103 
16) Fußn. 1), 115 
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Er leitet die Kommission des Deutschen Anwaltver­
eins zur Aktienrechtsreform. 

Er ist Mitglied des Reichswirtschaftsrates, eines nach 
der Weimarer Verfassung vorgesehenen Gremiums, das 
Gesetzesvorhaben wirtschaftlicher ArL einbringen 
konnte.17 

2. Ein Weiteres: Hachenburg's, wie er es nennt, ,juri­
stische Journalistik". 18 

Wieder ein ty}> isches Hachenburg'sches Understate­
ment: das, was Wissenschaft ist, nennL er ,jmistisch.e 
Journalistik". 

Es entsteht eine „neue Zeitschri:ftengeneration".19 

Max Hachenburg ist beteiligt an der Leipziger Zeit­
schrift für Handels-, Konkms- und Versich.enmgsrecht. Er 
ist Mith.erausgeber der JW. film danken wir die genauen 
Kenntnisse und den unersetzlichen Nachruf auf Julius 
Magnus und dessen 'l'äLlgkeiL in der JW,20 

Und er ist unermüdlicher Mitarbeiter der Deutschen 
Juristenzeitung. Vom Aptil 1912 bis zum Dezember 1933 
veröffentlicht er in jedem Heft seine Kolumne ,,,Juristi­
sche Rundschau".21 

Es ergibt sich: bei solcher Person aufzuzählen, was 
alles man nicht behaJl(leln kann, nimmt bereits die halbe 
Zeit des Vortrages in Anspl'tlch. 

Aber vielleicht sind, so hoffe ich zuversichlJich, schon 
aus dieser Aufzählung wichtige Schlaglichter auf die Per­
sönlichkeit des Recht5anwalts gefallen. 

3. Nach alledem: Max Hachenburg, der Rechtsanwalt. 
Er hat uns Anwälten etwas Singuläres hinterlassen, seine 
Lebenserinnerungen. Ein Buch, daß Anton Lindeck, Vor­
sitzender des Mannheimer Anwaltsvereins bereits 1930, 
im Jahre 1950 beschreilit: 

» Was Hachenburg selbst in sei:nen Lebenseri'nne· 
rungen über di.ese .. _ Tätü.Jkeit berichte4 zeugt von ei­
ner .so hohen Berv/saujf assun.<J, die Darstellungen 
sind so interessant und belehrend, daß sie allgemei­
nes Interesse beansp-ruohen können und allen Berufs­
kollegen als Leitfaden und Richtschnur für die 
Ausübung ttes Beru/es zu dienen geeignet si:nd. Es ist 
geradeztt ein Kompendium über die Stellung des An­
walts und dessen Au/gaben. « 

Und er sagt übrigens auch: 

„Ma.:.c Hachenburg, der den meisten Jurist,en nur 
als Reoht,sgelehrter und Kommentator bekannt ist, 
war Recht,sa.nwalt'121 

So steht es am Anfang dieses Porträts, und das 
macht w1seren Stolz aus. 

a ) Wenden wir uns diesem Kompendium zu, äußer­
lich: 

Es isL im Jahre 1927 erschienen, angeregL durch sei­
ne Kinder. Hachenburg war 67 Jahre alt. Das Werk sollte 
fortgesetzt werden nach dem Kriege, so wollten es 
Freunde. Er tat es nicht, warum, sol1 später behandelt 
werden. 

Aber das Werk war so Ja·aftvoll, daß es zur erneuten 
Veröffentlichung drängte und erneut veröffentlicht wurde. 
1978 erschien es neu, würdig und ergänzt. 

Die Anwaltschaft hat dem StutLga1ter Verlag Kohl­
hammer zu danken für die schöne Edition des Jahres 
1978. 

Das Buch ist ergänzt um oin sensibles Vo1wort des 
Mannheimer Archlvars Schadt und um die Btiefe Ha­
chenburgs aus der Emigration.23 

b) In der Sache: 

aa) Ein Kompendium anwaltlichen Selbstverständnis­
ses, anwaltli cher Kunst, anwaltlichen Standesethos. Eine 
Triebfeder Hachenburg'scher anwaltlicher Berufsauffas­
sung war die hohe Meinwig von der Bedeutung des eige­
nen Standes 11lld die Überzeugung, daß dies bei den 
Institutionen nicht so uncl damit nicht richtig gesehen 
wurde.24 

Hier ist eine Ursache für das Geschehen, das zum 
Eingangszitat, führte. 1907 wurde der Anwaltslag in 
Mannheim vo1'bereitet. Hachenburg berichtet: 

„Einen Anwaltstag hatte ich nicht besucht, bis er 
1907 nach Mannheim kam. Ich mvrß auch gestehen, 
daiß ich mich bis dahin wenig urn das wirtschaftliche 
Schicksal des ganzen Standes gek12mmert hatte. Ich 
selbst befand mich seü dem. Endes des alten und dern 
Beginne des neuen Jahrhunderts in aufsteigender Li­
nie. So achtete ich wenig daravJ, daß es anderen 
RechlsanwäUen in Großstädten wnd an den kleinen 
Amtsgerichten so elend rffgehen sollte. Das war sicher 
nicht recht. Ich ,1/laubte abe1; daß das Vers@idnis für 
solche Vorgänge erst wach wird, wenn ein besondere1· 
Anlaß uns dazit zwingt. Auf der 'l'agesordnung des 

l 7) Im einzelnen Scherners Darstellung, F\lßn. 2) 
18) so die Überschrift des 9. Kapitels seiner LebenserinnernTigen, Fußn. 

1), l32 ff. 
19) so Kleimliek, Fußn. 3) mit detallllerten Beschreibungen auch zu den 

Hachenburg'schen Buchbesprechungen 
20) siehe l<'ußIL l), 137 ff., _NJW 19491 402 
21) dazu Im ei.J12elnen Kleindiek, fußn. 3), 1207 
22) Sfiddeutsche ,lurislonzeitung 1960, SH 
23) Anwesend bei dem '\obrtrag war der Richter am ßundesgorichtshof 

Dr. Schäfer, der be1ichtet hat, Kolhammer habe ihm, als Richter, die• 
ses Buch gegeben. Er habe es meh1fach gele6en und sein Anwalts­
bild aus diesem Buch entnommen 

2'1) ,Gerade -weil ich aus eigener Erfahrung diese .Liebe zur Recbtsan­
waltschalt .habe, hat es mich gar manchmal schme!"Mlch berührt, 
daß die deutsche Anw~ltschar( nicht die Ihr gebührende Würdigung 
findet,, Fußn. 1), 59 
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Mannheimer Anwaltstages stand die Prage der E1·wei­
terung der Zv..ständigkeit der Amtsgerichte. Zum er­
sten Mal.e zeigte sich mir de1· Gegensatz der 
Landgel'ichts· 1,tnd Amtsge1'ichtsanwälte in Preußen 
und Baye-m. Die f.ef,zte1·en hatten einen eigenen Verein 
ge,<rründet ... Für sie war jede Erhöhung der Zustän· 
digkeit der Amtsge1'ichte eine Verbesserung ihrer Lage. 
Das habe ich erst später dentlich erk<mnt. Zunächst 
wurde mir da.s Referat für den Anwaltstag übertra­
ge1i. Man überl'ieß seitens des Vorstandes des Deut· 
sehen Anwallsvereins dem Mannheimer Anwallsverein 
die Benennu,ng des Referenten. Dwser gab mir dw Eh· 
re weiter. Es war im Mai 1907. Nun begann ich die 
ganze Frage zu studieren. " 

Er zieht sich zLUilck in den Schwarzwald. Er liest al­
les, was es dazu gibt: 

„Ich erkannte, d<fß man da.s Thema nicht isoliert 
behandeln durfte. Die Stellung der Anwaltschaft zu 
de1i speziellen Punkten hing von der Lage des ganzen 
Standes ab. Nun sah ich Ziff em und Vorgänge, die er· 
schutte?7Ld wirkt@. Gerade die Kollegen, die nu:ht in 
der Lage waren, einen Anwaltstag zu besuchen, ver· 
langten am mei$len, do.ß wir ihrer gedachten. So ge· 
stattete sich 1nein Refe1·at zu einem Übe1·blick über di,e 
Lage der Anwaltschaft, über die hohe Auffassung des 
Berufes in Deutschland und die sie bedrängende, im­
me1· stärker we1·dende Not. U2S 

Er redet sich in Schwung, el' sprichL über zwei Stm1-
den, er merkt es nicht. Die Zuhörer sind fasziniert. 

Der Entwurf der Regierung wird veröffentlicht. Er 
nimmt auf die Beschlüsse des Anwaltstages keinerlei 
Rücksicht. Der Deutsche Anwa1tverein beruft deshalb ei­
nen außerordentlichen AnwalLsl.ag ein. Wieder· ist Ha­
cheuburg der Redner, und wieder spricht er zwei 
Stunden. Und wieder: die Resolution, die gefaßt wird, 
bleibt auf den Fortgang der Dinge olme Einfluß. Er sagt, 
es war „der erste Schritt auf der Bahn des Herurnflickens 
an den Gesetzen, statt der von uns geforderten gnmdle­
genden Neugestaltung."26 

Späler, an seinem 70igsLen Geburt:stag, als er Dankes­
und Grußadressen von vielen Institutionen erhält27, 

spricht auch Martin Dmcker und bemerkt: 

„Darum erregt es auch heute das feine Lächeln 
de?· Aqtguren, wenn wir in seinen 'Lebe?ZSe1innerun· 
gen' di,e Bemerku,ng lesen: 'Ich wachte ei.nes Tages 
a'IJJ 1trul gehörte dem fvrstande des Deutschen Anwalt· 
vereins an. ' 

Solcher Exzess der Bescheidenheit läuft, auf eine 
f ahrlässi,ge Geschichtsfälschung hinaus. Es ist anders, 
ganz anders zugegangen. '128 
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Hachenburg wird durch diese Ereignisse zu der Ei-­
kenntnis geführt, 

„ dqß jeder Rechtsanwalt sich als Gl'ied des Ganzen 
fühlen mvfl. Er muß dafür stehen, daß nicht d11,rch 
das Herunte1·sinken des Einzelnen der ganze St,a,nd 
lterabgle-itel. Das verlang; daß dw mate1ielf.e Basis 
gesichert wird. Es verlangt auch, dqß die Behörden 
und Parlamente die Bedeutung der Rechtsanwalt­
schaft für das Rechtsleben des Volkes verstehen und 
danach handeln. Damn schloß sich aber zugleich dw 
Erkenntnis, daß trotz aller sch6nen Worte, die wir bei 
jeder offiziellen Tagung Z'lt hören bekam6'1Zi die Rechts· 
anwaUschafl auf ein Nebengleis geschoben wurde. 
Man fand es ni.cht dm· Mühe we1·~ iJire Erfahrung auf 
ili re1n eigenen Gebiete heranzuziehen. Ihre Wünsche 
wurden nicht gehö1·l. Si,e war keine kompakte Wähler· 
gruppe. Sie war stolz und zuri.'ickhaltend gewesen, Z'l.t 

vornehm, um laut zu schreimi, itnd so büßte sie die 
Folge dieser Zu1·ückhaltung . ..,_9 

bb) .Es drückt sich hier ein weiteres Element der Ha­
chenbU1·gischen Standeslehrn aus, das der KoUegialität: 

- in der Form, Eintreten für die kollegialen Belange in 
den Ehrenämtern der Anwaltschaft: 

Hachenbnrg war im Vorstand der Badischen Rechts­
anwaltskammer seit 1896, bereits mit 36 Jahren. 

Er war im Vorstand des Mannheimer Anwaltsvereins 
über lange Jahre und dann ab 1908 im Vorst~nd des 
Deutschen AnwaltVereins, dessen Vizepräsident er war. 

Als er Präsident werden sollte, lehnte er ab, aus 
mehreren Gründen: 11da1.1rnter aucl1, daß ich als Jude ver­
meiden woll te, an der Spitze der Anwaltschaft zu stehen. 
Ich glaubte, daß dies im Interesse der Gesamtheit besser 
sei."30 

- In der Sache: 

Ein langes Kapitel seiner Erinnerungen behandelt die 
Fragen der Kollegialitä~ die Notwendigkeit von Schlich­
tung, die KoUegiaUt.ät. als sittliches Gebo~ die Notwendig­
keit zum Zusammenhalt. Die Achtung vor den jungen 
Kolleginnen und Kollegen und ihre Förderung. Die Liebe 
zum Beruf. Von einem Kollegen sagt et; c1· habe als ab­
weisend gegolten. Mancher habe sich bitter beklagt über 
dessen mangelnde kollegiale Einstellung. 

25) Fußn. 1), 168 
26) Fußn. 1), 159 
27) Druckschrift de1· Anaprachen, gehalten anl!lßlich des 70. Gebur1.stags 

am 5.l0.l930, SW.dt.. Archiv Mannheim, Nachlaß Wolllmrd 
28) }'ußu. 27) 4 
29) Fußn. 1), 159 
ao) Fußn. 1), 94; siehe d~ auch Oppenhoff, Fu.ßn. 6), 22 
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Das war, sagt er, 

„nur t'n beschränktem Sinne richtig. Sein Verhalten 
war ili jeder Richtung korrekt. Nur ging e,· nicht über 
diese Grenze hinaus. Es fehlte ihm die Liebe zi, sei­
nem Beru/ und d,aher auch die Uebe zu seinen Kolle­
gen. '<11 

Dies ist wohl der Kern Hachenburg'schen bemtlichen 
Lebens und Denkens. 

Es zeigL die Spanne dieses Lebens und die Motive 
seines Handelns. Die Liebe zum Bemf: aus ihr fließt al­
les: 

- die Ausübung der Wissenschaft auf der Basis dieses 
geliebten Berufes, 

- das Verbleiben im Beruf trotz aller Rufe, die er erhal­
ten hat, 

- die Kollegialität mit der Folge der großen ehrenamUi­
chcn Tätigkeit. 

cc) Ein Weiteres lehrt dieses Kompendium: 

Das große anwaltliche Selbstbewußtsein und gleich­
zeitig die Zurückhaltung, die Bescheidenheit dieses Man­
nes. 

Ein Beispiel, - man ist geradezu beschämt, dies nicht 
heute auch so zu sagen: 

Die anwaJtliche Ehrengerichtsbarkeit, die oberste In­
stanz, war besetzt u. a. mit dem Präsidenten des Reichs­
gerichts. Man verteidigte dies: 

„Man möge ein Eand suchen, bei dem der höchste 
Richter den Hn'silz in dffTTI, Ehrengericht der Rechtsan­
wn,lte führe, wurde gesagt. Da,s sei ein Stolz der deut­
schen Rechtsanwaltscha/f,. lch konnte darauf nur 
erwidern, dqß es sich für die deutschen Rechtsanwälte 
nicht darum handele, hier einer Ehre teillwjlig zu 
werden. i'rfan sehe in der Ausgestallttng des Eh1·enge­
richtshofes noch ein Überbleibsel ft·üherer Tage, in de­
nen der Rechtsanwalt ein Unter.(Jebener der 
Staatsbehörde wa1: '132 

An dieser Ordnung der Ehrengerichtsbarkeit hat sich 
nichts geändert. Und Hachenburg fügt hinzu, daß es für 
die Verteidigung in Ehrengerichtssachen kein Mangel war, 
daß Richter im Ehrengerichtshofe saßen, denn die waren 
oft sehr milder gestimmt als die eigenen Standesgenos­
sen. 33 

Aber es hat ihn in seinem anwaltlichen Selbstbe­
wußtsein gestört und erinnert an frtlhere fäge der Über­
wachung der Anwälte, der Unterordnung unter die 
Staatsbehörde, daß Richter über Anwälte richten, wo An­
wälte über A11wälte richten sollten. 

Und zugleich: diesem Manne si11d Professuren ange­
boLen worden; er sollte mehrfach Anwalt am Reichsge-

richt werden; er hat das immer überlegt und immer 
abgelehnt. Er blieb in Mannheim. 

Er sagte, er habe sein Leben lang versucht, nicht her­
auszutreten und nach dem Satz: "Abwarten, bis Ihr geru­
fen werdet" zu handeh1. 34 

Er hat sich nie den Aufgaben des Mandates entzogen 
und nicht denen der Ehrenämter. 

Von dannen zu ziehen, Professor zu werden oder 
Reichsgerichtsanwalt, das allerdings versagte er sich. Es 
war die .Gleichgültigkeit gegen die äußere Slellung."35 

4, Auf dem 46. Deutschen Anwaltstag in Düsseldorf 
wurde berichtet über Julius Magnus.36 

Beide Männer standen sich sehr nahe. 

Es beschwert das Herz, wenn die letzten Lebenspha­
sen dieser großen Männe1; die Schilderung dieser Lebens­
phasen mit dem gleichen Satz beginnen muß. 

Im Jahre 1933 ä.nderl sich auch für ,Julius Magnus al­
les, hieß es dorL.37 

Im Jahre 1933 ändert sich auch für Max Hachenburg 
alle,s, heißL es hier. 

Sein Name findet sich im Laufe des Jahres 1983 
nicht mehr als Herausgeber seiner Fachzeitschriften.38 

Die Gratulation zu seinem 75. Geburtstag 1035 erfolgt 
zwar noch, 39 kärglich, verglichen mit der großen Feier 
des 70. Geburtstages."° 

Auch er wird, wie Magnus, geplündert, 1938 Woh­
nung und Kanzlei. Er emigriert in die Schweiz, nach Eng­
land, in die USA. Seine Töchter kommen in Auschwitz 
um, sein Schwiegersohn, ein Enkelkind, sein Schwager.41 

Er ist zutiefst verletzt, und dennoch bleibt er frei von 
Haß. Er ve1weigert sich der Bitte, die Lebenseri.nnemn­
gen fortzusetzen. 

31) Fußn. 1), 80 
32) Fußn. 1), 146 
83) F\1ßn. 1), 146 
34) Fußn. 1), 94, vgl auch 147, 149 
35) Fußn. 1), 22; remer, S. 21: ,Man lemt dann auch, duß gar viele Äu­

ßerlichkeiten belanglos sind. Weun man an nndereu das Großo her 
aus!Qhl~ so siehL man zuglelcl11 daß es nicht in EhrensleUcn und 
Tit.eln und dergl. sich ausprllgL Das hat bei mir eine gewisse Gle.ich­
gültigkeiL gegen manche Dingo, die anderen wichtig el'scheinen, her­
voi-gerufen.'' 

36) mein Aufsatz NJW 1091, 2748, S, ll, Fußn. 37), 
37) mein Aufsatz in Helmichs/FranzkVSchmalz/StoUeis (Hrsg.), Deutsche 

Juristen JQdischer llerkunft, 1993, 517 ff. (526). 
38) Kloindiek, Fußn. 3), 1301 
39) Fußn. 1), nach S. 224, OIOckwull.!ICh des Vorstandes der Bad. An· 

waltskammer vom 1.10.1936 
40) Fußn. 27), s. a. JW 1080, 2889 rr.; ZentralblaU. ror Handolsrechl, 

1980, 17 ff. 
41) SchadL, t\tßn. 1), 13 

189 



--ij- ------ ----

Die Begründung, die er in einem Brief an Gusl.av 
Radbruch schreibt: 

,,lieber Herr Radbruch, dqß Sie, der Vielbean­
spruchte und Vielbeschäftigte, mir einen so großen 
und inhaltsreichen Brief schreiben, betrachte i,ch als 
besonderen Glücksfall für mich Solche Grüße aus der 
aUen Heimat sind eine größere Wohltat für mich, al.s 
Sie sich vielleicht vorstellen. Darum da,f auch ich 
meinen Anlwortliriej mit einem herzlichen Dank be· 
.Qinnen. Si.e haben di.esen auch lurruorgenif en dunh 
lltre Anregung, rneine .Lebensetinnerungen,, f01·tzvjüh· 
ren. Di,e Anregung ist auch von anderet· Seite schon 
etfolgt. Ich halte es aber nicht für möglwh, di.esen an 
sich verführetischen Gedanken durchztifükt·en. Daran 
ist nicht nur mein hohes AUer sclmld. Das müßte 
man t-iskieren. Aber ich halte mich nicht für fähig, di.e 
Zeit seit 1933 ztt sch.üdern. Ich mijißte meine eigenen 
Erlebm'sse behandeln. Di,e sind abet· so schmerzlü;h„ 
daß ich nicht dariiber sprechen mag, am wenigsten 
vor der breiten Öffentlichkeit. Und die hierdurch her· 

190 

vorgerufene Stimmung würde die ganze Darstellung 
behert·schen. "42 

Die Stadt Mannheim ernennt Max Hachenburg 1949 
zum Ehrenbürge1: Hachenburg nimmt diese Ehrung an.43 

Der Deutsche AnwaltVerein ernennt Hachenburg zum 
zweiten Male, das erste Mal war schon anläßlich des 70. 
Geburtstages geschehen, zum Ehrenmitglied. Hachenburg 
nimmt dies an.~ 

1951 stirbt er in Berkeley. 4s 

Wir stehen in einer Dankespflicht. 

{Quelle: AnwBl 1995, Seite 842) 

42) Fußn. 1), 227 
48) Fnßn. !), nach S. 224 
44) Anwaltsblatt. 1960, 41; Antwort Ha~henburgs, aaO, 42 
45) Nachruf Anwaltsblatt 1952/63, 2; Wolff JZ 1962, 67 f. 
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3. Ehrenmitglieder 

Rechtsanwalt 

Rechtsanwalt 

Rechtsanwalt 

Rechtsanwalt 

Rechtsanwalt 

Rechtsanwalt 

Dr. Horst Berkowitz1 Hannover 

Prof. Dr. Hans Dahs, Bonn 

Dr. Heinrich Dittenberger 

Dr. Rudolf Dix 

Dr. Max Friedländer, London 

Geheimer Justizrat Dr. h.c. Julius Haber, Leipzig 

Rechtsanwalt 

Rechtsanwalt 
und Notar 

Dr. fü Max Hachenburg, Mannheim 

Geheimer Justizrat Dt: Adolf Heilberg, Breslau 

Rechtsanwalt 

Rechtsanwalt 
und Not.ar 

Dr. Hodo Freiherr von Rodenberg, 
Hannover 

Dt: Heinrich Holste, Celle 

Justizpräsident i.R. Dr. Dr. h.c. Wilhelm Kiesselbach, 
Hamburg 

Rechtsanwalt 
und Notar 

Rechtsanwalt 
Justizrat 

Dr. Wilhelm Kraeme1; Berchtesgaden 

Dr. Alfred Kurlbaum, Leipzig 

Rechtsanwalt 

Rechtsanwalt 

Rechtsanwalt 

Rechtsanwalt 

Rechtsanwalt 
und Notar 

Rechtsanwalt 

Rechtsanwalt 
und Notar 

Rechtsanwalt 

Rechtsanwalt 
Justizrat 

Rechtsanwalt 

Dr. Kazimierz Lojewski, 
Präsident des Obersten Rechts­
anwaltsrates in Polen 

Dr. jur. habil Hans Merkel, Augsburg 

Dr. Fritz Ostler, München 

Dr. Heinz A. Pinnet; 
Beverly Hill s/California 

Dr. Hermann Raabe 

Dr. Dr. Emil von Sauer, Harnbmg 

HelmuL Schreiber, Frankfurt a.M. 

Dr. Alfonso Stegemann, Hamburg 

Dr. Karl Weber, Koblenz 

Prof. Dr. Ernst Wolff 

Anmerkung: Biographische Angaben sind im Archiv nur 
zu ganz wenigen Ehl'enmitgliedem vorhanden. Deshalb 
ist in diese Schrift lediglich ein alphabetisches Verzeich­
nis aufgenommen worden. 
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D. 
Fakten und Zahlen 

1. Kurzportraü 

Kurzportrait und Leistungen 
für die Mitglieder 

1 Kurzportrait 

Der Deutsche Anwaltverein ist heute Interessenvcr­
trel.e1· del' deutschen Anwaltschaft und Dienstleistungsun­
ternehmen in einem. Er muß - anders als in früheren 
Zeiten - auch Dienstleistungen erbringen, wenn er seine 
bcrufs- und rechtspolitische Arbeit im Interesse der Mit­
gliede1~ die sich selbst mehr Wld mehr als Anbieter von 
Dienstleistungen verstehen, zeitgemäß erbringen will. Er 
ist Interessenvertreter und Dienstleistungsuntemehrncn 
zugleich, indem er sich für die bet'llllichen und wirt­
schart.lichen lnl.eressen der deutschen Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte einsetzt und ihnen zugleich geldwerte 
Leistungen anbietet. 

Über 30 Ausschüsse befassen sich mit recht.<lpoliti­
schen, bernfspolitischen und wirtschaftlichen Fragen, die 
fül' die Anwaltschaft von Bedeutung sind. Die Fachaus­
schüsse befassen sich zum Beispiel mit rler Erschließung 
neuer Tätigkeitsfelder für die Anwaltschaft. Die Stellung­
nahmen der Gesetzgebungsausschüsse zu nationalen Ge­
setzesentwürfen und zu Richtlinienentwürfen der Europä­
ischen Union beeinflussen die parlamentarische Willens­
bildung in Deutschland Wld Europa. Um die Kontakte zu 
Ministerien und Parlamentat·iern zu intensivieren, ist der 
Deutsche Anwaltvel'eln 1977 von Hamburg nach Bonn 
gezogen. Ebenso beabsichtigt er, Bundeajustizministerium 
und Parlament an den zukünftigen Regierungssitz Berlin 
zu folgen. 

An der Flexibili täL und permanenten Emeuerungsfä­
higkeit des Deutschen AnwaJLvereins haben seine Ar­
beitsgemeinschaften großen A11teil. Sie gal'antieren den 
heute besonders wichtigen Austausch von Informationen 
und Erfahmngen zwischen spezialisierten Rechtsanwäl­
tilmen wtd Rechtsanwälten. Während zunächst die Ar­
beit der Ausschüsse vor allem nach außen, die der Ar­
beit.<;gemeinschaften vor allem nach innen ausgerichtet 
war, fließen heute auch die Arbeit.~ergebnisse der Ar· 
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beitsgemeinschaften über die Presse in die öffentliche 
rnskussion und damit in die politische Will ensbildung ein. 

Die Attraktion der Arbeitsgemeinschaften für die 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bemht zu einem 
großen 'feil auf ihren Fortbild1.111gsveranstaltungen, die in 
Abstimmung mit del' Deutschen Anwaltakademie angebo­
ten werden. 

Die "Deutsche .Anwaltakademie, Gesellschaft für Aus­
wtd Fortbildung sowie Serviceleistungen mbH", deren 
einziger Gesellschafter der Deutsche Allwaltverein ist, 
bieleL jährlich Ober 400 unmittelbar auf die anwaltliche 
Berufspraxis zugeschnittene Seminare an. 

Das Anwaltsblatt hat sich vom MitteilungsblaLt, das 
es bis Zlll' Auflösung des Vereins im Jahre 1933 gewesen 
ist, zu einer an der anwaltlichen Praxis orientierten Fach­
zeitschrift entwickelt. Es ist Forum berufspolitischer Dis­
kussionen und wird deshalb heute in Ge1·ichtsentschei­
dungen und von del' üb1igen Fachpresse zitiert. Der 
Praktiker findet hier aktuelle Urteile insbesonrlel'e auch 
aus dem Bereich des Gebühren-und Berufsl'echts. Dem 
Anwalt als Unternehmer gibt es Hilfestellung in Fragen 
der Büroorganisa.ton und des Marketings. 

Vielfällig sind die intemalionalen Aktivitäten des 
Deutschen Anwaltvereins. Das unf.el' maßgeblicher Mit­
wirkung des Deut.sehen Anwaltvereins entstehende EU­
Dienstleistungs-und Niederlassungsrecht ist nur ein Bei­
spiel dafür, wie wichtig diese Aktivitäten gerade für 
kleinere Praxen und Einzelanwälte sind, die die ausländi­
sche anwaltliche KonkruTenz im Inland nicht durch eige­
ne Aktivitäten im Ausland kompensieren können. Der 
Deutsche Anwaltverein beeinflußt durch seine Mitglied­
schaft in den drei größten intemationalen Anwaltsver­
bänden, der International Bar Association (IBA), der 
Union Internationale des Avocats (UIA) und der Associa­
tion Internationale des Jeunes Avocats (AIJA) die inter­
nationale Berufspolitik mit. Im Rat der .Anwaltschaften 
del' Europäischen Union (CCBE), in dem er aktiv mit.ar­
beitet, l1aL seine Stimme Gewicht. 

In einer Zeit, in der die nationale Gesetzgebung del' 
Länder der Europäischen Union immer mehr von Brüssel 
bestimmt wird, setzt erfolgreiche Rechtspolitik in 
Deutschland enge Kontakte zu Bt'ilssel voraus. Der Deut-
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sehe Anwaltverein hat sie und wird sie mit Hilfe seines 
seit 1995 bestehenden Büros in Brüssel weiter intensivie­
ren. 

Das schon 1990 eröffnete Büro in Be.rlin gewährlei­
stet, nachdem auch in den neuen Bundesländern tlächen­
deckend örtliche Anwaltvereine existieren und nachdem 
seine Aufgabe, die vielfiiJLigen Aktivitäten beim Autbau 
der Rechtspflege in den neuen Bundesländern zu koordi­
nieren, erfolgreich abgeschlossen ist, schon heute Präsenz 
am künftigen Regierungssitz. 

Alle zwei Jahre veranstaltet der DeuL~chen Anwalt­
verein den Deutschen Anwaltstag. Als Kommunikationsfo­
rum für die deutsche Anwaltschaft stellt er ein wichtiges 
berufspoUtisches und gesellschaftliches Ereignis dar. Die 
Diskussion zwischen Repräsent.anten aus Politik, Rechts­
pflege, Wirtschaft, Wissenschaft, Vertretern ausländischer 
Anwa!Lwerbände, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwäl­
ten wird von den Medien dokumentiert und kommen­
tie1t. 

Seit 1994 dokumentiert der Deut.sehe Anwaltverein 
sein Verantwortungsbewußtsein für den juristischen 
Nachwuchs in besonderer Weise: Der vom Deutschen An­
waltverein geg1iindete Verein Deutsche Anwalt.akademle 
führt zwei Mal jährlich das J:t'orum Junge Rechtsanwältin­
nen und Rechtsanwälte - E1folg im Anwaltsberuf durch. 
Dieser Initiative folgte 1995 die G1ilndung der DAV- Ar· 
beitsgemeinschaft gleichen Namens. 

Das Programm des speziell auf die anwaltlichen Be­
dürfnisse abgestimmten Unternehmens „Deutscher An­
waltverlag und .Institut der Anwaltschaft GmbH", an dem 
der Deutsche Anwaltverein zusammen mit der Hans Sol­
dan GmbH beteiligt ist, umfaßt Zeitschriften, Handbü­
che1; Gesetzestexte und Verzeichnisse, wie zum Beispiel 
das in Abständen von zwei ,fahren erscheinende Anwalts­
verzeichnis. Das Institut hat sich auf Existenzgründungs­
beratungen von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 
spezialisiert. 

Eine größer werdende Zahl von Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten vertraut ihrem Verband als Interes­
senvertreter für die berullichen und wirtschaftlichen Be­
lange der AnwaltschafL insgesamt, ohne den Wunsch zu 
haben, an der Behandlung und Durchsetzung dieser In­
teressen selbst aktiv mitzuwirken. Für sie sind erkennba­
re geldwerte Vorteile für die Entscheidung zur Mit· 
gliedschaft ausschlaggebend. ~'Or sie ist der Deutsche An­
waltverein heute vor allem wegen der DAV- Leistungen, 
die die Mit.gliedschaft im örtlichen An.waltverein vermit­
telt, interessant: 

II. DAV-Leistungen 

Kostenlose Belieferung mit dem Anwaltsblatt. 11 
Hefte pro Jahr. Mit lnformationen, die auf die anwaltli­
che Praxis zugeschnitten sind. 

Die Neue Juristische Wochenschrift gibt es zum Vor­
zugspreis. 

Die AnwaltCard als einzige Kreditkarte, die ihren In­
haber bzw. ihre Inhaberin als Rechtsanwältin bzw. 
Rechtsanwalt ausweist. Zwei Karten - die AnwaltCard 
(Visa) und die Lufthansa Ah'Plus EUROCARD e11nögli ­
chen die Trennung zwischen Beruflichem und Privatem. 

Rahmenvertrag mit Mannesmann Mobilfunk GmbH -
D2 - . 

Kostengünstige und umfassende Fortbildungsmöglich­
keiten durch die Deutsche Anwaltakadernie. 

,,Ratgeber" des Deutschen Anwaltvercins - .Prakti­
sche Hinweise für junge Rechtsanwältinnen und Rechts­
anwälte" auf über 300 Seiten. 

Gedanken-und Erfahrungsaustausch sowie speziali ­
sierte Fortbildung innerhalb der Arbeitsgemeinschaften. 

Informationswerbung für Mandanten: Die vom Marke­
ting-Ausschuß des Deut.eichen Anwaltvereins für das War­
tezimmer des Anwaltbül'Os zum Mitnehmen für den 
Mandanten und zur Weitergabe an potentielle Mandanten 
entwickelte Faltblatt-Reille und lmage-Broschüre. Bro­
schüre und Faltblätter werben beim Mandanten für eine 
rechtzeitige lnanspruchnahme anwalWcher Dienstleistun­
gen. 

Zur Zeit gibt es neben der Image-Broschüre zehn 
Faltblätter zu verschiedenen Rechtsgebieten und zwei fü1· 
bestimmte Zielgruppen. Andere Faltblätter informieren 
zum Beis,piel über Beratungs- und Prozeßkostenhfüe, 
über die AnwaltCard, über die DAV-Vorteile, die die Mit­
gliedschaft im örtlichen Anwaltverein vermittelt und ein 
weiteres, in englischer Sprache abgefaßtes, stellt den 
Deutschen Anwalt.verein auf internationalem Parkett vor. 

Der Leitfaden Marketing zeigt Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten, die sich bisher nur wenig mit dem The­
ma beschäftigt haben, anwaltliches Marketing angesichts 
des bestehenden Wettbewerbsdruckes aber als notwendig 
erkannt haben, Möglichkeiten und Wege zu einem eige­
nen, individuellen Marketing. 

Im AuslandsLeil des Anwaltverzelchnisses ist eine Li ­
ste ausländischer Anwälte, die in deutsch korrespondie­
ren, abgedruckt. 

Eine Liste von Anwälten in vielen Ländern des Aus­
lands, die bereit sind, Mandate aus Deutschland zu über­
nehmen, und die in deut.sche1· Sprache korrespondieren 
können, wird in der Geschäftsstelle des Deut.eichen An­
walt.vereins geführt. Aus dieser Liste werden Mitgliedern 
bis zu drei Anwälte benannt. 

Kostenlose Broschüre für Studenten und Referendare, 
die im Ausland studieren wollen oder dort einen Ausbil­
dungsplatz suchen. 
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Gruppen-Krankenversicherungsvertrag mit der Deut­
schen Krankenversicherungs AG (DKV) über den DAV, 
falls der örtliche AnwaltvereiJ1 keinen eigenen Gmppen­
versichenmgsvertrag für seine Mitglieder abgeschlossen 
hat. 

Deutscher Anwaltverlag und Institut der Anwalt­
schaft: 

- Der Verlag bietet ein speziell auf die anwaltlichen Be­
dürfnisse abgestimmtes Programm an Zeitschriften, 
Handbüchern, Gesetzestexten und Verzeichnissen. 

- Das Institut berät Recht.~anwältinnen und Rechtsan­
wälte bei der anwaltJichen Existenzgründung. Über 
das Institut günstiger Zugriff auf die Rechtsdatenbank 
Juris. 

2. Satzung 

Satzung 
Die Mitgliederversammlung 1996 hat am 17. Mai 1996 
in Leipzig einen errumerten Text zur Satzung des 
DeuJ,schen Anwaltve,•eins beschlossen. Die Satzu.ngsre­
fonn dient der Ver/Je.mrrung der Schl,a,gkraft des Ver­
bandes. 

Satzung des Deut,schen Anwaltvereins e. V 

beschlossen auf der Mitgliederversammlung des Deut­
schen Anwaltvereins am 17. Mai 1996 in Leipzig 

l Name, Süz und Zweck des Vereins 

§ 1 

(1) Der Verein heißt „Deut.scher Anwaltverein e. V." . Er 
hat seinen Sitz in Bonn (Vereinsregister AG Bonn VR 
4303). 

(2) Zweck des Vereins isL die Wahrung, Pflege und Förde-
111ng aller beruflichen und wirtschaftlichen lnteressen 
der Rechtsanwaltschaft Wld des Anwaltsnotariats, ins­
besondere durch 

- Förderung von Rechtspflege und Geset.zgebung 

- Aus- und Fortbildw1g 
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Schriftenreihen für die Rechtsanwältin w1d den 
Rechtsanwalt außerhalb des Deutschen Anwaltverlages: 

- Praxisbücher, herausgegeben vom Deutschen Anwalt­
verein im Kohlhammer Verlag. 

- Seminarschriften der Deutschen Anwaltakademie iJn 
Verlag C.H. Beck. 

Die Mehrheit der örtlichen Anwaltvereine führt An­
wafü,list.en. Ratsuchenden , die sich an den örtlichen An­
waltverein wernlen, werden Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte für ein bestimmtes Rechtsgebiet benannt. 
Der Deutsche Anwaltverein benennt auf Anfrage den 
zuständigen örtlichen Anwaltverein, bei dem der Ratsu­
chende nach einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsan­
walt für sein Problem fragen kann. 

- Pflege des Gememsinnes und des wissenschaftli-
chen Geistes der Rechtsanwaltschaft. 

Sem Ziel ist die Zusammenfassung aller Rechtsanwäl 
tinnen Wld Rechtsanwälte in Deutschland. Der Verein 
ist parteipolitisch und konfessionell ne~tral. 

(3) Ein wil'tschafLlicher Geschäftsbetrieb besteht nicht. 

(4) Der Verein ist berechtigt, im Rahmen des Vereins­
zwecks die Rechte seiner Mitglieder im eigenen Na­
men geltend zu machen, soweit clie Mitglieder dem 
nicht widersprechen. 

(5) Der Verein ist berechtig~ sich an Gesellschaften zu 
beteiUgen, deren Untemehmensgegenstand dem 
Zweck des Vereins gleich oder ähnlich ist, solche Ge­
sellschaften zu g1iinden, zu e1werben und zu leiten 
oder sich auf die Ve1waltung der Bet.eiligung zu be­
schränken. Der Verein ist berechtigt, seinen Verems­
zweck nicht selbst, sondern durch solche Gesellschaf· 
ten zu verfolgen und diesen Tätigkeiten des Vereins 
ganz oder teilweise zu überlassen. Der Verein kann 
Büros im In- und Ausland el'richten. 

II. Mitgliedschaft 

§2 

(l) Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern 
(Mit.gliedem gern. § 3 Abs. 1 tmd Einzelmitgliedern 
nach altem Satzungsrecht), außerordentlichen Mitglie­
dern lllld Ehrenmitgliedern. Außerordentliche Mitglie­
der und Ehrenmitglieder haben die Rechte und Pflich­
ten der ordentlichen Mitglieder; außerordentliche 
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Mitglieder besitzen jedoch wede!' Stimm- noch Wahl­
recht. 

(2) Die Mitglieder unterstützen den Verein bei der Wahr­
nehmung seiner Aufgaben. Sie fördern Ln Überein­
stimmung mit den Beschlüssen des Vereins, im übri­
gen im Einvernehmen mit ihm die berufspolitischen 
und wirtschaftlichen Interessen der Anwaltschaft, die 
Ausbildung des juristischen Nachwuchses und die 
Fortbildung der Anwaltschaft. 

(3) Jeder örtliche Anwaltverein, der Mitglied des Vereins 
ist, hat die Verpflichtung, dem in seinem Bundesland 
bestehenden Landesverband beizutreten und diese 
Mitgliedschaft aufrecht zu erhalte11. Soweit kein Lan­
desverband besteht, haben die ö1tlichen Mitgliedsver­
eine die Pflicht, einen Landesverband zu gründen. 
Jeder örtliche Mitgliedsverein hat darauf hinzuwir­
ken, daß der Landesvorband außerordentliches Mit­
glied des Vereins wird und bleibt. 

(4) Die Mitglieder sind zur Zahlung von Beiträgen und 
Umlagen verpflichtet. Die Höhe und Ausnahmen re­
gelt die Beitragsordnung. Ehrenmitglieder und außer­
ordentliche Mitglieder im Sinne von § 3 Abs. 2a) 
und b) sind von der Beitrags-und Umlagepflicht be­
freit. Ein einmal festgesetzter Jahresbeitrag gilt bis 
zu einer erneuten Beschlußfassung. Näheres regelt 
die Beitragsordnung. 

§3 

(1) Ordentliches Mitglied kann jeder am Sit;i eines deut­
schen Gerichts bestehende Anwaltverein werden, der 
einem Landesverband (§ 6 Abs. 1) angehö1i. Anwalt­
vereine, die bei Erlaß dieser Satzung zwar Mitglied 
des Vereins sind, aber nicht dem Landesverband ihres 
Bundeslandes angehöret\ sind verpflichtet, diesem bis 
zum 31.12.1997 beizutreten. 

(2) Als außerordentliches Mitglied sind auf entsprechen­
den Antrag aufaunehmen 

a) ein Landesverband 

b) das Fomm junger Rechtsanwältinnen und Rechts­
anwälte. 

c) Außerordentliches Mitglled kann außerdem jeder 
deutsche RechtsanwalL werden, der keine Niederlas­
sung in Deutschland haL und jeder ausländische 
Rechtsanwalt, dessen Aufnahmegesuch der Vorstand 
zustimmt. 

(3) Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen. 

(4) Die Ehrenmitgliedschaft wird durch die Mitgliederver­
sammlung verliehen. 

(5) Über die Aufnahme als ordentliches oder außeror­
dentliches Mitglied entscheidet der Präsident Lehnt 
er die Aufnahme ab, so hat er dies dem Bewerber 

§4 

durch eingeschriebenen Brief unverzüglich mitzutei­
len. Gegen die Ablehnung kann der Bewerber binnen 
zwei Wochen durch eingeschriebenen Brief die Ent­
scheidung des Vorstandes beantragen. 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch schrifUiche Auslriits­
erkJärung, durch Auflösung des Mitgliedsvereins, 
durch Wegfall der Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 
und durch Ausscheiden eines Einzelmitglieds aus der 
Anwallschafl. Der Austritt kam1 nur zum Schluß ei­
nes Kalenderjahres mit dreimonatiger Frist erklärt 
werden. 

(2) Handelt ein Milgli ed den Vereinszwecken gröblich zu­
wider oder kommt es trotz schriftlicher Mahnung des 
Schatzmeisters mit mehr als einem Jahresbeitrag in 
Rückstand, oder tritt ein Mitglied seinem Landesve1·­
band nicht bei, kann der Vorstand das Mitglied aus 
dem Verein ausschließen. Vorher ist dem Mitglied 
durch eingeschriebenen Brief des Präsidenten Gele­
genheit zu einer schriftlichen Rechtfertigung inner­
halb einer Fri. t von zwei Wochen zu geben. Gegen 
den Be.schluß des Vorstandes ist innerhalb einer Frist 
von einem Monat Berufung an die Mitgliedel'Ver­
sammlung zulässig. Die Frist fOr die Einlegung der 
Berufung beginnt mit Zugang des Vorslandsbeschlus­
ses. Die Einlegung der Bernfung hat bei der Ge­
schäftsst.elle des Deutschen Anwaltvereins e. V. zu 
e1folgen. 

III. Landesverbände 

§5 

(1) Landesverband im Sinne von § 3 Abs. 2a isL die Ge­
samtheit der Mitgliedsvereine auf Landesebene. 

Er muß nach seiner Satzung 

a) das Ziel verfolgen, alle Mitgliedsvereine des jewei­
ligen Bundeslandes zu umfassen, 

b) sich zur Aufnahme aller Mitgliedsvereine verpflich­
ten und 

c) die Wahl eines Vorstands vorsehen, der aus dem Vor­
sitzenden und mindestens zwei weiteren Mitgliedern 
besteht. 

Besteht in einem Bundesland nur ein Verein, so hat die­
ser auch die Funktion eines Landesverbandes, ohne au­
ßerordentliches Mitglied zu sein oder zu werden. 

(2) Der Landesverband unterstützt den Verein bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben. Er fördert im Einver­
nehmen mit ihm die berufspolitschen und wirtschaft­
lichen Interessen der Anwaltschaft auf Landesebene 
1md wil'kt mit dieser Zielsetzung auf die Gesetzge-

195 



--ij-----------

bung, die Rechtspflege und die Verwaltung des Bun­
deslandes ein. Er förderl die Ausbildung des juristi­
schen Nachwuchses und die Fortbildung der Anwalt­
schaft. 

(3) Die Landesverbände nehmen an der Mitgli ederver­
sammhmg des Vereins mit Rede- und Antragsrecht 
teil. 

§6 

(l ) Die Landesverbände, Landesvereine und die örtlichen 
Anwaltvereine, die ein ganzes Bundesland umfassen, 
bilden die Landesverbandskonferenz, in die sie ihre 
Vorsitzenden entsenden. Diese wählen aus ihrer Mi tte 
einen Vorsitzenden (Obmann). Die Amt.~zeit des Ob­
manns beträgt zwei Jahre. 

(2) Der Obmann ist Mitglied des Vorstands des Vereins 
(§ 16). 

(3) Die Landesverbandskonferenz wirkt bei der Verbands· 
arbeit des Vereins mit. Sie tagt mindestens einmal 
pro Jahr und wird vom Obmann einberufen, der sie 
leitet. Der Präsident und das zuständige Präsidiums­
mitglied haben Anwesenheitsrecht. Die Landesver­
bandskonferenz gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§7 

IV Zusammenwirken innerhalb 
des Verbandes 

(1) Der Vorstand des Vereins und seine Geschäftsführung 
beziehen die Mitgli eder bei all en Fragen von grund­
sätzlicher Bedeutung in die Meinungsbildung ein und 
unterrichten sie umf~end. Sie beteili gen die Landes­
verbände an allen Maßnahmen, die ilu-e Bundeslän­
der betreffen. 

(2) Die Landesverbände unterrichten Vorstand und Ge­
schäftsführung des Vereins sowie ihre Mitglieder um­
fassend über ihre Arbeit und beteiligen den Verein an 
allen Maßnahmen, die über ihr Bundesland hinaus 
für die Wahrnehmung der A11rgaben des Vereins 
selbst von Bedeutung sind. 

(3) Die örtlichen Mitgliedsvernine unterrichten den \br­
st.and des Vereins und seine Geschäftsführung sowie 
den Landesverband über ihre Arbeit und beteiligen 
sie an allen Maßnahmen, die Ober ihren Vereinsbe­
zirk hinaus von Bedeutung sind. 

( 4) Der jeweili ge Landesverband und der Verein beteili ­
gen den einzelnen örtli chen Mitgliedsverein an allen 
Maßnahmen, die speziell den Vereinsbezirk des öttli­
chen Mi tgliedsvereins betreffen. 
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§8 

V. Forum junger Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte 

(1) Das Forum junger Rechtsanwältinnen und Rechtsan­
wälte vertritt die Interessen von Berufsanfängem und 
Juristen im Vorbereitungsdienst (Referendare). Es ist 
rechtlich unselbständig. Der Vorstand gibt ihm eine 
Geschäftsordnung, die nur mit seiner Zustimmung ge­
ändert werden kann. 

(2) Das Forum wird von einem Geschäftsführenden Aus­
schuß eigenständig geleitet. Er besteht aus minde­
stens sechs Mi tgliedern. Der Vot'St.and des Vereins 
bestimmt zwei Mitgli eder. Die übrigen werden von 
den Mitgliedern des Fonuns gewählt. 

VI Arbeüsgemei:nschaft,en 
§9 

(1) Der Verein kann zur Fördenmg des in § l Abs. 2 be­
schriebenen Vereinszwecks für bestimmte Rechtsge­
biete rechtlich unselbständige Arbeitsgemeinschaften 
gründen. Der Vorstand gibt den Arbeitsgemeinschaf­
ten Geschäftsordnungen, die nur mit seiner Zustim­
mung geänder"i werden können. 

(2) Die Arbeitsgemeinschaften werden von Geschäftsfüh­
renden Ausschüssen eigenständig geleitet. Sie berück· 
sichtigen die gemeiusamen Belange des Vereins und 
seiner Mitglieder und untet"richten den Vorstand des 
Vereins. Der Vorstand bestimmt eiJ1 Mi tglied des Ge­
schäftsführenden Ausschusses. Die übrigen werden 
von den Mi tgliedern der Arbeitsgerneiuschaft gewähll 

(3) Der Vorstand w1d die Geschäftsführung beteiligen die 
Arbeitsgemeinschaften an der Arbeit des Vereins. Die 
Arbeitsgemeinschaften sind in allen, ihre fachspezill· 
sehen oder ihre Organisationsstruktur betreffenden 
Fragen in die Meinungsbildung des Vorstandes einzu­
heziehen. 

(4) Die Arbeitsgemeinschaften nehmen an den Mitglieder­
versammlungen des Vereins mit beratender Stimme 
leil. 

VII. Vereinsorgane 
§ 10 

Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung (§§ ll - 15) 

- der Vorstand (§§ 16 - 19) 

- der Präsident (§ 21 Abs. L) 
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- das Präsidium (§ 16 Abs. 3, § 21 Abs. 2) und 

- die Landesverbandskonferenz (§ 6). 

vm. Mitgliederversammlung 
§ 11 

(1) Die Mitgliede1vel'sammlung ist zuständig für 

1. die Wahl der Mitglieder des Vorstandes 

2. die Bestellung des Kassenp1üfers w1d seines Ver-
trete1-s 

3. die Genehmigung des Jahresabschlusses 

4. die EnUastung des Vorstands 

6. die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und Umlagen 
sowie den Erlaß oder die Änderung der Beitrags­
ordnung 

6. die Änderung der Satzw1g 

7. die Auflösung des Vereins 

8. die Entscheidungen nach §1 Abs. 6 Satz 2 

9. die ihr an anderer St.eile dieser Satzung übertrage­
nen Aufgaben. 

(2) Bei der Zusammensetzung des Vorstandes sind regio­
nale und fachspezifi sche Ausgewogenheit anzustre­
ben. 

§ 12 

(1) Die Mitgliederversammlung ist alljährlich mindestens 
einmal einzuberufen. Ort, Zeit und Tagesordnung be­
sLimmt der Vorstand. 

(2) Der Vorstand hat eine Mitgliederversammlung einzu­
berufen, wenn dies unte1· Angabe von Gründen 

a) von Mitgliedsvereinen beanlragl wird, die zusam­
men über mindestens 500 Stimmen in der Mitglie­
derversammlung verfügen 

oder 

b) von mindestens 16 Mitgliedsvereinen verlangt 
wird. 

Die Mitgliede1versanunlung hat innerhalb von drei Mona 
ten nach Antragstellung stattzufinden. 

§ 13 

Die Einbemfung der Mitgliederversammlung erfolgt mit 
einer Frist von vier Wochen unter Bekanntgabe der Ta­
gesordnung durch einfache Mitteilung an die Mitglieder. 
Die Bekanntgabe im Anwaltsblatt gem1gt. 

§ 14 

(1) Anträge und Ergänzungen zur Tagesordnung müssen 
spätestens zwei Wochen vor Beginn der Mitgliederver­
sammlung bei der Geschäftsstelle eingehen, Anträge 
auf Satzungsänderung spätestens drei Wochen vorhei: 
Hierüber sind die Mitglieder unvel'Züglich zu unter­
richten. 

(2) Den Anträgen ist nur zu entsprechen, wenn sie ge­
mäß § 12 u11terstützt werden. 

§ 15 

(1) Den Vorsitz in der MiLgliede1versammlung führt der 
Pt·äsident. 

(2) Bei den Abstinlmungen entscheidet die eWache 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Eine Satzung­
sänderung erfordert eine Zwoidiittelmehrheit. Stimm­
enl.haltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(3) Jeder Mitgli edsverein hat pro angefangene 100 ihm 
angehörende Mitglieder zehn Stimmen. Maßgebend 
ist der !Januar des Jal1res1 in dem die Mitgli ederver­
sammlung stattfindet. Einzelmitglieder und Ehrenmit­
glledor haben jeweils eine Stimme. Außerordentliche 
Mitglieder haben kein Stimmrecht. 

(4) Bei der Abstimmung über Anträge zur Geschäftsord­
nung hat jedes stimmberechtigte Mitglied abweichend 
von Abs. 3 nur eine Stimme. 

(5) Stimmberechtigt für einen Verein ist ein als Vertrete1· 
bestelltes Mitglied eines Mitgliedsvereins. Ein Vertre­
ter da1f höchstens sechs Mitglieder vertreten. Die Ver­
tretungsvollmacht ist schriftlich zu erteilen und vor 
Beginn der Mitgliede1versammlung bei der Geschäft. -
führung vo1'Zulegen. Einzelmitglieder können sich 
nicht vertreten lassen. 

(6) Die Stimmberechtigten sind an Weisungen nicht ge­
bunden. 

(7) Die Mitgliederversammlung entscheidet durch Ge­
schäftsordnungsbeschluß über den Abstimmungsmo­
dus. Bei geheimer Abstimmung erfolgt die 
Auszählung durch drei Zählei; die von der Mitglioder­
versanlmlung gewählt und zur Verschwiegenheit ver­
pflichtet sind. 

(8) Die gefaßten ßeschlüsse sind schriftli ch niederzulegen 
und vom Versammlungsleiter zu witerzcichnen. 

IX Vorstand, Geschäftsstelle 
§ 16 

(1) Der Vorstand besteht aus 27 von der Mitgliede1ver­
sammlung gewählten Rechtsanwälten, die Mitglieder des 
Vereins oder eines Mitgliedsvereins sein müssen, sowie 
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aus dem Obmann der Landesverbandskonferenz, sofern 
dieser nicht bereits als gewähltes Mitglied dem Vorstand 
angehött 

(2) Der Verein wird im Sinne des § 26 BGB vertreten 
durch den Präsidenten oder einen Vizepräsidenten zu­
sammen mit einem weiteren Vizepräsidenl.en. 

(3) Der Vorstand wählt aus der Mitte der gewählten Vor­
standsmitglieder den Präsidenten und auf dessen Vor­
schlag das Präsidium, bestehend aus dem Präsidenten 
und mindestens vier Vizepräsidenten. Außerdem gehören 
dem Präsidium die gewählten Vorstandsmitglieder mit be­
ratender Stimme an, die das Amt des Präsidenten inne­
hatten. 

§ 17 

(1) Der Vorstand ist für alle Vereinsangelegenheiten zu­
ständig, soweit diese nicht der Mitgliederversamm­
lung oder anderen Vereinsorganen in der Satiung 
übertragen sind. Er kann dem Präsidenten und dem 
Präsidium weitere Aufgaben übertragen. 

(2) Beschlüsse des Vorstandes werden in Sitzungen oder 
außerhalb von Sitzungen durch schriftli che Abstim­
mung gefaßt Die Sitzungen werden vom Präsidenten 
einberufen. Schriftliche Abstimmungen werden von 
ihm veranlaßt. Beschlußfähig ist der Vorstand, wenn 
mindestens neun Mitglieder anwesend ind. Für 
schriftli che Abstimmungen ist vom Präsidenten eine 
angemessene Frist zur Beantwortung zu bestimmen. 
Stimmabgaben, die nach Ablauf der Frist eingehen, 
bleiben außer Betracht. 

(3) Der Vorstand hat aTie zwei Jahre einen Anwaltstag 
auszurichten. 

§ 18 

(1) Die Amtsdauer der gewählten Vorstandsmitglieder be­
ginnt mit dem Schluß der Mitgliederversammlung, in 
der sie gewählt werden und endet mit dem Schluß 
der Mitgliederversammlung, in der die Neuwahl statt­
gefunden hat. Die Neuwahl erfolgt in einer Mitglie­
derversammlung, die irn 4.Kalenderjahr nach der 
Wahl stattfindet. Im Falle der Wiede1wahl darf die 
Amtsdauer 12 Jahre insgesamt nicht überschreiten; 
diese Beschränkung gilt nicht für den jeweils amtie­
renden Präsidenten. 

(2) Die Zugehörigkeit zun1 Vorstand erlischt, wenn das 
Vorstandsmitglied nicht mehr Mitglied des Vereins 
oder eines Mi tgliedsvereins ist. 

(3) Für Vorstandsmitglieder, die dem Vorstand im Zeit­
punkt des Inkrafttretens dieser Satzi.mg angehören, 
gil t die zeilH che Begrenzung des § 18 Abs. 1 Satz 3 
ab dem Ende ihrer laufenden Wahlpe1iode. 

(4) Scheidet ein gewähltes Vorstandsmitglied während 
der Wahlperiode aus, so kann für die restli che Zeit 
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eine Ersatzwahl stattfinden. Sie muß stattfinden, 
wenn mindeste11s vier Vorstandsmitglieder ausgeschie­
den sind. 

§ 19 

(1) Der Vorstand kann zur Vo1·bereitung seiner Beschlüsse 
und zur Ausarbeitung w1d Begutachtung von Geset­
zentwürfen ständige und nichtständige Ausschüsse 
einsetzen. Er entscheidet auch über deren Auflösung. 

(2) Die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse, ihre Ver­
treter und die Ausschußmitglieder werden für fünf 
Jahre bestellt. Während einer Amtspe1iode bestell te 
Vorsitzende, Ve1treter und Ausschußmitglieder siJ1d 
für deren Dauer bestellt. Wiederbestellung ist zuläs­
sig. 

(3) Der Präsident ernennt vorläufig die Vorsitzenden und 
beruft die Mit.glieder der Ausschüsse. Eine Ergän­
zung, Erweiterung oder Beschränkung der Zahl der 
Mitglieder der ständigen Ausschüsse ist nur zulässig, 
wenn drei Viertel der bisherigen Mitglieder einwilli­
gen. 

(4) Die vorläufig ernannten Vorsitzenden und ihre Vertre­
ter bedürfen der Bestätigung durch den Vorstand. Sie 
soll nw· erteilt werden, wem1 die Mehrt.ahl der Mit­
glieder des betroffenen Ausschusses der Ernennung 
zugestimmt hat. 

(5) Der Vorstand erläßt für die Arbeit der Ausschüsse 
Richtlinien. 

§ 20 

(1) Der Verein unterhält eine Geschäftsstelle. Der Vor­
stand entscheidet über die Organisation, räumliche 
und personelle Ausstattung sowie die Errichtung wei­
terer Geschäftsstellen. 

(2) Die Geschäftsstelle wird von einer Geschäftsfühmng 
geleitet, der der Hauptgeschäftsführer vorsteht. Der 
Vorstand beschließt eine Geschäftsordnung. 

X. Präsiden~ Präsidium 
§ 21 

(1) Der Präsident repräsentiert den Verein und führt die 
laufenden Geschäfte. Er leitet die Mitgliederversamm­
lungen, die Vorstands-und Präsidiumssitzungen und 
entscheidet in allen unaufschiebbaren Angelegenhei­
ten, auch ln den Fällen, in denen nach Absatz 2 das 
Präsidium zuständig ist. 

(2) Das Präsidium hat das Vermögen des Vereins, seine 
Finanzen und Beteiligungen zu verwalten, die Vor­
standssitzungen vonubereiten und die ihm vom Vor­
stand zugewiesenen Aufgaben zu erledigen. Das 
Präsidium gibt sich eine Geschäftsordnung. 
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XL Vereinsjahr 
§ 22 

Das Vereinsjahr isL das Kalenderjahl', 

XII AvJT,ösung des Vereins 
§ 23 

(1) Der Verein kann nur mit 4/5 der abgegebenen Stim­
men von der Mitgliedel'vet'Sammlung aufgelöst wer­
den. Diese isL insoweit beschlußfähig, wenn in ihr 

3. Anwaltvereine 

Örtliche Anwaltvereine und 
Landesverbände 
und derzeitige Vereins- oder 
Verbandsvorsitzende 
(Stand: 8. 7. 1896) 

Verein der beim neu angeschlossen 
Bundesgerichtshof zugelassenen 1.11.1954 
Rechtsanwä.lte e. V. 
Rechtsanwalt (BGH) 
Prof. Dr. Rudolf Nirk 

Baden-Würt temberg 

Anwaltsverband (Prürul,un,q 6.9.1976 
Bad.en-Wü,ttemberg im 
Deutschmi Anwaltverein e. V. 
Rechtsanwalt Dt: Gerd Krieger 

Anwaltsverein Aalen e. V. neu angeschlossen 
Rechtsanwalt Eckard Flämig 1.10.1957 

Anwaltsverein Baden-Baden e. V. Gründung~jahr 1930 
Rechtsanwalt Richal'd Jacobs 

Bad Mergentheimer Gründung 31.5.1989 
Anwaltsverein 
Rechtsanwalt Jochen Flasbeck 

mindestens 3/4 aller im Verein vorhandenen Stimmen 
vertreten sind und wenn die Einbemfung der Mitglie­
derversammlung mindestens drei Monate vorher un­
ter Angabe dieses 'Tugesordnungspunktes etfolgte, 

(2) Die Milg lieclerversammlung beschließt übor die Ver­
wendung des Vereinsvermögens. 

XIII. InkroJUreten 
§ 24 

(1) Die Satzung tl·itt am 1. Juni 1996 in Kraft. 

Anwaltsverein Ellwangen e. V. Grürufang~ahr 1918, 
Rechtsanwalt Rolf J. Morz neu angeschlossen 

1.10.1957 

Anwaltverein Esslingen e. V. neu angeschlossen 
Rechtsanwalt fü Theo Sauer 1.4.1954 

Frei,burger Anwaltverein e. V. Gründung!{jah:r 1892, 
Rechtsanwalt neu angeschlossen 
Bernd Schmitz-Peiffer 1.1.1956 

Anwaltsverein für dan Land- neu angeschlossen 
getichtsbe~rk Hechingen e. V. 1.10.1953 
Rechtsanwalt Hartmut Kilger 

Anwaltsverein Heidelberg e. V. (J,ründung~ahr 1899 
Rechtsanwalt Dr. Jobst Wellensiek 

Anwall.5-uerein Heidenheim e. V. neu angeschlossen 
Rechtsanwalt und Notar 1.10.1957 
Werner G. Beuerle 

Rechtsanwall.5-uerein (}ründungsjahr 1910, 
Heilbronn e. V. neu angeschlossen 
Reehtsanwalt 1.10.1952 
Geriried G. Rauschenbusch 

Anwaltsverein Km·lsmhe e. V. (friindtmg!>jahr 1879, 
Rechtsanwalt neu angeschlossen 
Dt: Hermann Brandei 1.8.1952 

Anwaltsverein im Land· Gründu,ngsjahr 1929, 
gerichtsbenrk Konstaiiz e. V. neu angeschlossen 
Rechtsanwalt Gerhard Haas 1.4.1954 

Löl7'acher Allwaltsverein e. V. Gründ1mg 10.8.1968 
Rechtsanwalt Dt: Wolfram Lorenz 
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Mannheimer Amvattsuerein G1·ündung{fjahr 1879, Anwaltsverein Amberg e. V. Gründitngsjahr 1919, 
Rechtsanwalt Gerhard Widder neu angeschlossen Rechtsanwalt Peter Schlögel neu angeschlossen 

17.4.1951 1.1.1955 

Anwc,llsverei.n Gründungsjahr 1904, Ansbacher AnwaJtsoerein e. V. 
Mosbach, (Ballen) e. V. neu angeschlossen Rechtsanwalt Hendrilc Hols 
Rechtsanwalt Dr: Jürgen Kaiser 13.4.1951 

AnwaUsverein für den Gründimgt;jahr 1925 
Anwaltsverein Offenburg e. V. G1·ündungsjalir 1898 Landgerichtsbezirk 
Rechtsanwalt D1: Paul Müller Ascl1ajfenb1uy e. V. 

RechtsanwalL Helmut Faust 
AnwaUsvet·ei.n Ravensburg e. V. Gründung:rjahr 1929, 
Rechtsanwalt Dr. Thilo Wagner neu angeschlossen Augsburger Anwaltverein e. V. Gründung~ahr 1880 

1.10.1963 Reclttsanwi:I ILin Dr. Ingrid Groß nei, angeschlossen 
11.10 . .1950 

Anwaltverein für den neu. angeschlossen 
Lanclgerichlsbezi,·k Rottweil 1.10.1953 Anwaltsverein Bamberg e. V. Gn.'i,ndungsjahr 1917, 
Rechtsanwalt RechtsanwalL Urlo Kießwetter neu a.ngesc/uossen 
Martin Tschirdewahn 2.10.1951 

Anwaltsverein GtündungsjaJir 1912, AnwaUsverein Bayreuth e. V. Gründung~j'alir 1919 
Schwdbisclt Gmünd e. V. neu angeschlossen Rechtsanwalt Volker Huttinger 
Rechtsanwalt Rainer Oeckinghaus 1.10.1957 

Coburger Anwalwerein Gnlndungsjahr 1928 
Anwaltsverein im Gründung 8.7.1974 Rechtsanwalt Heilmut Ott 
Schwal'Zwafd.JJaarKreis 
VüfiJ1gen.Schu1ermingen e. V. Deggendo,fer Anwalt.sverein Gt'iindungsjahr 1918, 
Rechtsanwalt Volker M. Sillzle Rechtsanwältin Ursula Laggat.z neu. angeschlossen 

1.5.1953 
Anwallverein St11Ugarl e. V. Gt·ilndung!!fahr 1872, 
Rechtsanwalt Neugründimg 1903, Anwaltsverein Doria1i-Ries e. V. Gründung 1999 als 
Ekkchard Kicsswcttcr neu angeschlossen Rechtsanwalt Friedrich Wörlen Nachfolgeverein des 

1.7.1952 Miltelhaye1ischen AV 

Anwattverein für den Land- Gründungsjahr 1919, Anwaltverein Ebersberg Gt"iindungsjahr 1982 
ge'richt.sbezirk Tübingen e. V. nffU angeschlossen Rechtsanwalt Christoph Geißler 
Rechtsanwalt Horst A. Schmid 1.10.1953 

Erlanger Anwaltsverein neu. angeschlossen 
Anwallverein filr den Gn'indungsjahr 1909, Rechtsanwalt 1.10.1957 
Landgerichtsbezi1·k mm e. V. neu angeschlossen Meinhard Langenwalder 
Rechtsanwalt Winfiied Schwat"L 1.10.1952 

Anwaltsverein Forcllheirn Gründung 31.7.1951 
AnwaUsverein Waldsluit neu angeschlossen Rechtsanwalt Erich Schüpfcrling 
Rechtsanwalt 1.10.1953 
Dr. Michael Kreuzpointner Anwaltsverein neu angeschlossen 

Garniisch-Parteflkirche,i 1.1.1952 

Baye1·n 
Rechtsanwalt Paul Schablitzky 

Anwalts-ve,·ein für den G1·ündnngsjah1· 1919, 
Baye1ischer Anwaltverband G1-ündungsjahr Landgeri.chtsbezirk Hofe. V. neu angeschlossen 
Rechtsanwalt Anwaltverein fü1· Rechtsanwalt 1.7.1952 
Wolfgang Burnhauser Bayern 1861, Albrecht W.P. Schneidet· 

Wiedergtiind,ung 
Baymischer Anwalts- l n,gol.städter Anwaltsverein e. V. Gründung 26.11.1966 
verband 1918, Rechtsanwalt Dr. Heinz Volkert 
Wwdergründung 
ßayerisclwr AnwaU· Anwaltverein Kaufbeuren Gtündung 1.1.1973 
verband 1951 Rechtsanwalt Ottmar Huffschmid 
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Anwaltsvet·ein Kernpleti e. V. Gründ:ungsjahr 1919, Anwaltsverein Straubing e. V. Gründungsjahr 1920, 
Rechtsanwalt Dr. Albert Hägele neu angeschlossen Rechtsanwalt Ernst Krinner neu an,qeschlossen 

25.10.1950 7.3.1951 

Kronacker Anwaltverein Anwaltverei'n Traimstein e. V. Gründungsjalir 1913, 
RechtsanwalL ,Tosef Geiger Rechtsanwalt Günter Lenze neu angeschlossen. 

1.2.1957 
Anwaltsverein neu angeschlossen 
Kulmbach und Stadtsteinach 1.1.1958 Anwaltsverein Weiden e. V. G1-ündungsjahr 1908, 
Rechtsanwalt Rechtsanwalt Rainer Stamm neu angeschlossen 
Joachim-Friedrich U11ruh 1.1.1951 

Anwaltverei'n Landshut e. V. Gri1,ndi1,ngsjahr 1911, Anwaltsverein G1·ündung 7.6.1978 
Rechtsanwalt Karl Dunkl neu angeschlossen Weillt eim-Sclwngau 

1.7.1951 Rechtsanwalt Dl: Wolfgang Kl ix 

Lindauer Anwalt.sverem e. V. neu angesclilossen Rechtsanwalts-Verein Gründu.ngsjahi· 1908, Rechtsanwalt Hans-Georg W-igner 1.10.1959 Würzburg e. V. neu angeschlossen 
Rechtsanwältin 3.6.1949 

Anwaltverein Memmingen e. V. neu angeschlossen Rita Schulz-Hill enbrand 
Rechtsanwalt 1.8.1952 
fü Georg Volkhei:rner 

Berlin 
Münclzener A11waltverein e. V. Gründungsjahr J 879 
Rechtsanwalt Werner Kästle Berlin er Anwaltsverein e. V. Gründungsjahr 1859, 

Rechtsanwalt und Notar neu angeschlossen 
Anwaltsvereinigung Neumarkt neu angeschwssen Uwe Kärgel 7.5.1951 
Rechlsanwalt Gunther Kellennann 1.10.1957 

Anwaltverein Neu-mm-Günzburg Neu-Ulm neu ange- Brandenburg 
Rechtsanwalt Dr. F:ugen Unseld schl-Ossen 4.5.1951, 

Günzburg neu ange- Anwaltverband Bramle11.burg Grundung 6.2.1.991 schwssen 10.12.1951 im Deutschen Anwaltverein 

Nürnberg-Ftlrtli er Fürth: 
Recht.'!anwalt Peter Lebelt 

Anwaltverein e. V. Gt·ündungsjahr 1910, 
Rechtsanwalt Günter Morgenweck Nürnberg: Cottbuser Anwaltsverein e. V. Ü'l'Ündung~ahr 1921, 

G1"iLndungsjahr 1896 Rechtsanwalt Ulrich Böhme Wiedergründimg 
26.9.1990 

Anwaltverein Passau e. V. G1ündungsjahr 1910, 
Anwaltverein Franlifu rt/Oder Rechtsanwalt Klaus Zehner neu angeschlossen Gründungsjahr 1922, 

11.1.1951 Rechtsanwalt Josef Müller Wwde1·11ründung 
17.1.1994 

Anwaltsverein füt· den Land- 01-ündimgsjalir 1920, 
gerichtsbem-k Regensburg e. V. neu angeschlossen Have/Utndisdier 01-ündung 90.5.1992 
Rechtsanwalt Hans-Thomas Raith 1.6.1950 Anwaltsverein e. V. 

Recht.cianwalt Josef Damböck 
Anwaltverein Rosenheim e. V. neu angeschlossen 
Rechtsanwalt Anton A. Mertl 1.4.1953 Anwaltverei'n 

Kölligs WrtSterha,isen 
Gtiindttng 17.12.1992 

Anwaltsvereinigung Schwabach neu angeschlossen Rechtsanwältin 
Rechtsanwalt Hans Malte Blum 1.10.1957 Rosemalie Suchland 

Anwaltsverein des Land- neit angeschlossen Anwaltsverein G~'Ündung 28.5.1992 
gerichtsbezirks Scl,weilifurt e. V. 1.4.1955 Nordbrandenb1irg e. V. 
Rechtsanwalt Günter Remele Rechtsanwalt Dr. Uwe Furmanek 
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Oderliindischer AltwaU.verei.n 
(Fra11/ifiut) 
RechtsanwalL Ralf Frauendorf 

Oranrenburger Anwaltsverein 
RechLsanwält.i11 Doris Pölzsch 

Gründimg 15.5.1990 

Gründung 25.5.1993 

Pot$damer Anwaltvereili G-ründungsjah1· 1919, 
Rechtsanwalt Frank-W. Hülsenheck Wiedergründung 

27.4.1990 

Bremen 

Bremischer Anwaltsverein 
Rechtsanwalt Dieter Janßen 

Anwaltsverein Brem,erhaven 
und Wesennii.mte e. V. 
Rechtsanwalt 
Thomas Schoppmann 

Hamburg 

Hamburgischer 
Aliwaltverein, e. V. 
Rechtsanwalt Jürgen Keyl 

Hessen 

Verband Hessischer 
Rechtsanwälte im 
Dentschen Anwaltverein e. V. 
Rechtsanwalt und Notar 
Andreas Schreiber 

Anwallverein Bad, Hersfeld e. V. 
Rechtsanwalt Erich Beisheim 

G1ündung 4.7.1879, 
·nett a.ngesch.lossen 
1.4.1955 

Wesermünde 
G1·ü:ndung.<rjah:r 1928, 
G?·u:ndung 19.8.1987 

G1-ündimgsjali1; 
Hamburgischer 
Anwallverein 1904; 
AV Harbiwg­
Wülunnsburg 1919; 
Altonaer Anwälte 
1919 

Gründung 29.JJ.1952 

neu angeschlossen 
1.4.1954 

Starkenfmrger Anwalls11erein G?·ündungfijahr 1930, 
e. V. Darmstadt neu angeschlossen 
Rechtsanwältin Eva Maria Medler 1.6.1953 

Anwaltverein Dülkt·eis 
RcchtsanwaJt Ralf lmmel 

Anwaltverein Eschwege e. V. 
Rechtsanwalt und Notar 
Dr. Rolf Momberg 
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G?·ilndung 3.12.1979 

neu angeschlossen 
14.11.1952 

Franlifurter Amoal-tsverein e. V. G?·iindung!jjahr 1889 
Rechtsanwältin 
Heide Krönert-StolLing 

Anwaltsverein Fulda e. V. G?•ilndung~a,/1,1· 1952 
Rechtsanwalt Dr. Heribert Kind 

Anwaltsvereinigung Ha,1a1, 
Rechtsanwalt und Notar 
Hans-Joachim Richter 

Anwaltverein für den Land­
gerichtsbezirk Kassel e. V. 
Rechtsanwalt und Not.ar 
Volkhard Werhahn 

Limburger Anwaltsverein e. V. 
Rechtsanwalt und 
Notar Dieter Scllmich 

Gründungsjahr 1919, 
neu angeschlossen 
1.7.1952 

Gründitngsjaar 1924, 
Wi.edergründung 
22.11.1949 

Gn'i,ndungsja}ir 1907, 
neu angeschlossen 
1.7.1952 

Marburger Anwallverein e. V. neu angeschlossen 
Rechtsanwalt Dr. Friedhelm Rissei 5. 12. 1950 

Oberliessischer 
Anwaltsverei.n e. V. 
Recht.~anwalt und Notar 
Jürgen Adolphs 

Anwallsverein Offenbadi 
Rechtsanwalt und Nol.a.r 
D1: Thomas Lanio 

Wetzlw·er Anwaltvereili e. V. 
Rechtsanwalt Dr. Axel Sollmann 

Wiesbadener Anwalt - llnd 
No'tarverein e. V. 
Rechtsanwalt w1d Notar 
Götz-Peter Fünfrock 

G?·ündung~ahr 1848, 
Neitgründung zw 
Mai 48 und NO'I). 49, 
neu angeschlossen 
28.10.1950 

neu angeschlossen 
1.4.1957 

neu angeschlossen 
28.5.1951 

Grü,ndnng1if ahr 1892 

Mecklenburg-Vorpommern 

Landesverba11d Gründung 6.11.1990 
Meckl.enburg-Vorpom.mern 
Rechtsanwalt Rolf-Michael Eggert 

Mecklenburgisch- Gri.indung 25.5.1990 
Vorpommerscher Anwaltsverein 
Rechtsanwalt Dr. Marko Leis 

Verein der Rechtsanwälte 
im Landgerichtsbezirk 
Nenbnmdenbllrg 
Rechtsanwalt 
Dr. Bernd Szewierski 

Gründung 5.4.1991 
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Vereüi der Rechtsanwälte (}1,indung 4.5.1998 Cloppenburger G1·ünd1mgsjahr 1981 
bei dem Oberlandesgericlit Anwaltsverein e. V. 
Rostock Rechtsanwalt und Notar 
Rechtsanwältin Peter Cromme 
Petra Legenhausen 

l~l'ein cter Recht,sanwälte uncl (}1-ündun,gsjahr 1929, 
Rostocker Anwaltsverein Gründungsjahr 1913, Notare im Bezirk C11.tllaven neu angescnlossen 
Rechtsanwalt Hans-Werner Peine Wiedergründung Rechlsa.nwall und Notar 1.1.1952 

25.10.1990 !Gaus Großmann 

Anwaltvet·ein Schwerin G?-ündungsjalw 1919, Emder Anwalt· und neu angeschlossen 
Rechtsanwalt Henning Irmler Wiedergrü1idimg Notarvereili e. V. 1.4.1951 

20.7.1990 Rechtsanwalt Wid Notar 
Günter Schmaler 

Niedersachsen Anwaltverei'n G(t1wm Gründung: 
Rechtsanwalt und Notar 10.7.1978, 

!viedersächsischer Gr1indung 8.10.1975 Joachlm Boldt neu angeschlossen 
Anwalt· u11d Notarverba11d 7.2.1952 
im Deutschen Anwaltverein e. V. 
Rechtsanwalt und Notar Gältinger Anwaltsverein e. V. Gründungsjahr 191 O 
Hanspeter Grimke Rechtsanwalt und Notar 

Bernhard Daamen 
Achimer Anwaltsverein 
Rechtsanwalt Ralf Maste AnwaUverein Goslar neu angeschlossen 

RechtsanwalL und Notar 1.3.1951 
Auricher Anwalt- und Gründungbjahr 1931 Axel Siebe 
Nouu·verei1t 
Rechtsanwalt und Notar Hamel11er Anwaltsverein. e. V. (}1-ü?idung 27.1.1966 
Joachim Wegner Rechtsanwalt und Notar 

Klaus-Dieter Weichert 
Braunschweiger (hiZndungsjahr 1860 
Anwaltsverein e. V. Rechlsanwalt,s• und Notarverein (}ründungbjahr 1831, 
RechtsanwalL Lutz-Rüdiger Malz Hannover e. V. Wietler{J1·ündung 

Rechtsanwa!L und Notar 28.3.1962 
Anwaltverein im, Land· Grü,ndimgsjahr 1982, Alfred Pesch 
ge,•i,chtsbezirk B1tckeburg e. V. neu angescltlossmi 
Rechtsanwalt und Notar 2.11.1965 Hildesheimer AnwaUsverein G1·ündungsjahr 1908 
Karsten Martens Rechtsanwa!L uud Notar 

Kurt Sievers 
Anwaltverein Burgdmf-Lehrte G1·ü11dmlg![jahr 1.977 
Rechtsanwalt Bernd M. Feiler Anwaltverein Holzminden nei, angeschlossen 

Rechtsanwalt und Not.ar 1.10.1957 
Geiler Amoaltverein e. V. Gründungsjahr1971 llenrik Teiwes 
Rechtsanwalt und Notar 
Bernhard Patzer Amualtverein Leer nei, angeschlossen 

Rechtsanwalt und Notar 1.10.1959 
Aclvokatenverein Celle (h•ii,ndwngsjahr 1836 Jan van Lessen 
Rechtsanwalt und Notar 
Dr. Peter Weise Anwall:uerein Lingen/Ems Gründung 1.7.1986 

Rechtsanwalt und Notar 
Verein der Rechtsanwälte uml Gründungsjahr 1921 Rainer Wolbers 
Notare an den Arnu;ge,ichten 
des Oberlandesgerichtsbezirks Rechtsanwalts'l/erein zu G1•i,i;11.dungsjahr 1920 
CeUe e. V. Li/11eburg e. V. 
Rechtsanwalt und Notar Rechtsanwa!L und Notar 
Hans-Ulrich Schissau Ulf-H. Herzbruch 
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Anwaltsverein Gründung 18.12.1981 Anwalt· und Notarverein ne1t angeschlossen 
Grafschqft Bentheim Wilhelmsluwen e. V. 27.12.1952 
Rechtsanwalt und Notar Rechtsanwalt und Notar Kay Laß 
Dr. Heinz Hewig 

AnwaUverein Wi11sen/L 11lle (h•ündung 26.5.1976 
Anwaltsverein neu angeschlossen Rechtsanwalt und Notar 
Nienb1ur,-Weser e. V. 1.1.1957 Uarald Daur 
Rechtsanwalt Andreas Kruse 

(h,1,n.dimg 23.4.1987 
Woifsburge,· Anwa./t-Sverein e. V. Gründimg 6.2.1979 Anwaltsvet'ein Norden RechtsanwalL und Notar 

Rechtsanwalt und Notarin Christian Thies 
Anneliese Schelte11 

Oldenburger Amoalts- und Gnindungsjahr 1839 Nordrhein-Westfalen 
Notaroereili e. V. {Advokat.envel'ein}, 
Recht.sanwall Ludwig Vepsa N({IJ,gl'1°i:rulung 1930, 

Laruresverband (}i-ündung 5.12.1957 Wiedergrü1u.tung 
1947 Nordrllein-Weslfale,i im 

Deutsch.en Amoaltverein 

Osnabriicker Anwalts-mut G1iindi1,ng~ahr 1879 Rech~anwalt Dr. I<laus Böhm 
Not,a.rvereüi e. V. 
Rechtsanwalt und Notar Aachener Anwaltvereili e. V. Gründungsjalir 1879 
Karl-Wilhelm Höcker Rechtsanwalt Karl Kiggen 

Ost,erholz-Scll.a1'lllbecke1· Gründung 21.11.1975 Aliauser Amottltsverein 
Amvallsverei,i e. V. Rechtsanwalt tmd Notar 
Rechtsanwalt und Notar 
Lutz Heidemann 

Theo Schweitzer 

Ahlener Anwaltsverein. e. V. Gründung /1,8.1980 
Verein Peilwr Rech,t,sanwölte e. V. ReclllsanwalL und NoLar 
Rechtsanwalt und Notar Siegfried Stroick 
J llrgen Beil 

Roten.bmyer Anwaltsverein neu angeschlossen 
Anwalt- und Notm-ve1'ei.n 
des Lctndge1·iclttsbezirks Rechtsanwalt und Notar 1.7.1961 AmslJerg e. V. Dr. Heinrich Wilhelm Rincl< 
Rechtsanwalt w1d Notar 

Anwalt.sverein Srtfzgitter neu angeschlossen 
Uwe l(emper 

Rech~anwalt und Not,ar 1.1.1955 Anwaltsverein ne1' angeschlossen Gerd-Uwe Stüwert 
Bad Oeynhausen. e. V. 1.10.1957 

Rechtsanwaltsverein Soltau e. V. 01-ündung 14.9.1969 
RechLsanwall und Notar 
Dr. Franz Schäfer 

Rechtsanwalt und Notar 
Siegfried lrion 

Beckumer Anwaltsverein e. V. G1·ün.dung 15.10.1975 
Rechtsanwalt und Notar 

Anwaltsverein Stade Gründung 14.5.1949 Friedhelrn Thien 
Rechtsanwalt und Notar 
Dr. Heino Behrens 

AnwaLtverein Bklefeld c. V. G1·ündu,ng~ah1· 1882 
Uelzener Amvaltschqft e. V Gründungsjahr 1980, Rechtsanwalt und Notar 
Rechtsanwalt und Notar neu angeschlossen l(Jaus Beise 
Jürgen Schmidt 24.1.1952 

Anwaltsverffin Bodiolt e. V. 01-ünclung 10.5.1968 
Verdener Amoallverein e. V. (h·ii,ndungsjahr 1928 Rechtsanwalt und Notar 
Rechtsanwalt DL: Reinhard Berner Hans-Martin Nebe 
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Bochumer Anwalt- und (}ründimgsjaJir 1892 Essener A11walt· urul (}ründungsjahr 1879 
Notarverein e. V. Notarvereu1 e. V. 
Rechtsanwalt und Notar Rechtsanwalt und Notar 
Egbert Schenkel Karl-Heinz Guyenz 

Bonner A11walt-Verein e. V. Gründimgsjahr 1905 Gefse11kirche1ter Anwalt- ,md Gt·ünduno!iialtr 1922 
Rechtsanwalt Robel'L Erdrich Not.arverein e. V. 

Rccht.5anwalt und Notar 

Borkener AnwaJ,tsverein e. V. Gründtt11,{J 26.4.1977 maus Baschek 

Rechtsanwalt und Notar 
Recht,sanw<tltsverein Gründimg 13.5.1986 01: Bernhard Steinig 
Gelsenkirclten-BuerBorst e. V. 

Anwaltverein Bottrop e. V. Gründung 7.12.1967 
Rechtsanwalt Dieter R. Koch 

Rechtsanwalt Andreas Otto 
Anwaltverein Gladbeck e. V. Gründung 16.8.1950 
Rechtsanwalt uncl Notar 

Anwaitverei:n für den G,-ü,,,dimg 20.9.1984 Hermann Löbbecke 
Altkreis Brilon e. V. 
RechtsanwalL und Notar 

Gütersloher Amvaltverein e. V. 1ie1i angeschlossen Reinhold Otto 
Rechtsanwalt und Notar 1.1.1958 
Hans Günter Steinhaus 

Anwa.ltverein Bü,ule neu angeschlossen 
Rechtsanwalt und Notar 1.10,1957 Anwalt· und NoW.t'Vm·ein des Gründungsjahr 1897 DL Jörg Schlüt.er Landge1'i.cht,sbezi1·ks Hagen e. V. 

Rechtsanwalt und Notar 
Anwaltverein Castrop-Rauxel Ulrich Stahl 
Rechtsanwalt und Notar 
1-~riedrich-Wilhelm Welskop Anwaltverein Hamm e. V. Griindu.ngsjahr 1909, 

Rechtsanwalt und Notar Wiedergründung 
Lippischer Anwalt- und Gründungsjahr 1919 Dl: Friedhelm Kieserli11g 9.1.1946 
Notal'verein Detmold e. V. 
Rechtsanwalt und Notar Anwaltverein Hattingen/ Rul1r Gt·iindung 25.8.1950 Bruno Hose Rechtsanwalt tmd Notar 

Dt Eckl1ard Klein 
Dorstener A1iwaltvereiti e. V. Gründtm[J 28.7.1967 
Rechtsanwalt und Notar He1forder Amuuftsverein e. V. Grandungsjahr 192.9, 
Werner Al'end Rechtsanwalt und Notar nmi angeschlossen 

Paul-Werner Beckmann 24.4.1951 
Anwalt- und Notarve1·ein Gründimgsjahr 
Do1t1111md e. V. 1887/ 1929 Anwaltverei:n Herne neu angeschlossen 
Reclllsanwalt und Notar Rechtsanwalt und Notar 16.3.1.949 
Hans Dieckhöfcr Detlef Welke 

Düssefd-0/fer A,iwalt-Verein. e. V. Gründung 19. 7. 1879 Anwalt,sverein für den nen angeschlossen 
Rechtsanwalt Dr. Klaus E. Böhm Kreis Höxter e. V. 1.10.1957 

Rechtsanwalt Pet.er Allerkamp 
Verein der Rechtsanwälte Grün<lung.<efahr 1911, 
am Oberlandesgeri.cht neu angeschlossen Anwaltsverein /(amen neu angeschlossen 
Dtlsselrlo,f e. V. 6.1.1951 Rechtsanwalt und Notar 1.1.1961 
Rechtsanwalt Karl Höller Heinbard Gold 

Verei1i der Landgm'i.chtsanwälte GründungsjaJir J(fever Anwaltverein. e. V. Gründu.n,qsjahr 1927 
Duisburg e. V R1thron.er Anwalts· Rechtsanwalt Franz-Egon Schollen 
Rechtsanwalt und Notar verei.nigimg 1899; 
Jürgen Sixel Anw(dlverein l{öfner Amoaltverein e. V. G1·ündungsjahr 1887 

Hmnbm1i 1921 Rechtsanwalt D1: Peter Thümmel 
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~rein der Recht.sanwälte (hii,ndttngsjalir 1895 Soeste.r Anwaltverein e. V. nei, angeschlossen 
Krefeld e. V. RechtsanwalL 1111d Kotar 26.3.1949 
Rechtsanwalt Elmar Erlemann Peter Trilling 

Anwa,lt- und Notarverein neit a.ngeschwssen Solinger A,iwaltverein e. V. ner.t angeschlossen 
Lippstadt e. V. 16.2.1949 Rechtsanwältin Angela Krall 13.9.1948 
Rechtsanwalt und Notar 
Dr. Heinz Niestegge Velbe,ter Amoaltverein e. V. (}l'ündung 1.12.1976 

Rechtsanwalt Bernd F. Worntland 
Anwalt.svel'ein für den neu angeschlossen 
Kreis Lübbecke e. V. 1.4.1961 Anwaltsverein Wcmne-Eicluil e. V. neu angeschlossen 
Rechtsa11wa!L und Notar Reclit.sanwalt Gerd Reiti 1.1.1951 
Knui Wenzel 

AnwallvereiJn Wcire,ul,01:f e. V. nen eingeschlossen 
Anwaltverein Marl e. V. n({U angeschlossen Rechtsanwa!L und Notar 1.4.1954 
Recht,~anwalt und Notar 6.11.1951 Helmut Ponat 
Kurt Reich 

Anwaltsverein Werl Ch'i.lndung 16.9.1994 
Anwaltverein Mettmami e. V. Grü11-d1tngsjahr 1977 Rechtsanwältin Christiane Grimm 
Rechtsanwalt Gerd Lauterjung 

Witte11er Anwaltverein e. V. Grünclit?l,{J~ja/1.1' 1911, 
Anwaltverein Müiden e. V. G?'i.lndung Rechtsanwalt und Notar neu ange.~chlossen 
.Rechtsanwalt und Notar 16. März 1954, Werner Rauh 1.4.1952 
Wolfgang Lange neu angescltlossen 

1.4.1954 Anwaltsverein Wuppertal G1'il.ndung 8.6.1895 
Rechtsanwalt Haus Peter Runkel {Elbmfeld) 

A1iwaltverein G'l·ilndung 9.2.1966 
Mönchengladbach e. V. 
Rechtsanwalt Manfred F. Koch Rheinland -Pfalz 

Moerser Anwaltsverein e. V. Griinrlttngsjahr 1921 Rheil1la1tcl·Pfä.lzischer Gründungsjahr 1955 
Rech1sanwall Anwalt.sverbaml im 
Dr. Hans-Josef Sommer DeutscJ1en AnwaltVereir, 

Rechtsanwalt 
Vereinigu,ng cler Rechl.sanwälte (h·ündun,qsjallfr 187.9 Reinhard J. Matissek 
und Notlire Münsler e. V. 
Rechtsanwalt Dr. Ronald Koenig Al.zeyer Anwaltverein e. V. G1·ünd1mg 1.5.1995 

Rechtsanwalt Klaus ßreidel 
Paderbomer Anwaltoereili e. V. G'l·ündung~alir 1914 
Rechtsanwalt Dr. Klaus Schröder Verein der Rechtsanwälte (h·ündung:11'ahr 1921, 

des Lan<lge1·ichls·bezirks neu angeschlossen 
Anwaltsverein (h·ün(lungs;·(lhr 1910 Bad Kreuznach e. V. 1.11.1953 
Recklinghausen e. V. Rechtsanwalt Elred Sicke( 
Rechtsanwalt Horst Kann 

Anwaltsvereinigung Gründmzgsjahr 1908, 
Anwaltverein Remscheul e. V. Gründungsjahr 1927 Frankenthal (Pfalz) e. V. Neugrün(htng 
Rechtsanwalt Stefan Rösner RechtsanwalL Joachim Sohn 23.10.1957 

Anwaltsverein neu angeschlossen Anwaltsverein e. V Gi·ünclunu:daht 1911, 
Rheda-Wiedenbn'ick 26.10.1951 Kaisen;lmtlem nen angeschlossen 
Rechtsanwalt und Notar RechtsanwalL 1.1.1955 
LoLhar Neugebauer Reinhard J. Matissek 

Si.egener Amvaltve1·ein e. V. Gr'iindnngsjahr 1919 Verein der Rechtsanwälte Gründung 27.4.1912 
RechtsanwalL und Notar Kobk11z e. V. 
Jörg Becker Rechtsanwalt fü Ohnar Martini. 
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Anwaltsve,·ein Jü,· den (h•ürulungsjaltt· 1899, Sachsen 
La11d_qe1ichtsbezi1·k neu angeschlossen 
Landat.t i.d.Pfafz e. V. 1.10.1957 A11wallsverba,ul Sachsen G1ündung 17.10.1990 Rechtsanwalt Eberhardt Pfeiffer Recht.~anwalt Lutz Maaß 

Luclwigshaj'ener G1ündi1ngsjahr 1910, Bautzener Anwaltsverein e. V. (}ründungb:jahr 1931, 
Anwalt.tJverein e. V. neu angeschlossen Rechtsanwalt Harald Metzlaff Wiedergründung 
Rechtsanwalt Gerhard Sceliger !. 7.1.954 29.9.1994 

Rlteinhessischer Anwaltverein G1-ündung~altt· 1932, Dresdner Anwalt.sverein e. V. G1·ündungsjahr 1880, 
Mainz e.V. neu angeschlosse11 Rechtsanwältin Regina Walther Wiede1·[J1·ündung 
Rechtsanwalt JR Wilfried Sclunitz 1.10.1959 9.5.1990 

Anwal-tverein Leipzig e. V. Gründungsjahr 1879, 
Anwallsve-rei'n nei, angeschlossen Rechtsanwalt Wiederg,·ün<limg 
Neustadt (Weinstrqße) e. V. 1.10.1957 Svend-Gunnar Kirmes 17.3.1990 
Rechtsanwalt 
JR fü Friede! Walter Meyer 

Oberlausitzer Anwaltverein Gründungt;jaltr 1919, 
(Görlitz) Wiedergrü,rulung 

Verein der Rechtsanwälte G1-ünditngsjahr 1919, Rechtsanwalt D1: Günter Ruhland 20.4.1990 
Neuwfocl e. V. neu angeschlossen 
Rechtsanwalt Wolfgang Stümper 22.11.1952 Sächsischer Ot·iln.d·1tng1efahr 1879 

Anwaltverein Chemnitz e. V. {1857) 
Pirmase,u;er Anwaflverein e. V. Gründungsjahr 1910, Rechtsanwalt Norbert Adamielz 
Rechlsanwalt JR Josef Schuler neu angeschlossen 

1.1.1955 Anwaltverein Vogtland e. V. Gründ1mgfiialir 1879, 
Rechtsanwalt D1: Bemd Gerber W1'ederg1·ünditng 

Speyerer Anwaltsverein neu angeschlossen 19.7.1995 
Rechtsanwalt raaus Basse 1.10.1957 Zwickauer AnwaltvereiJi Grürulun,qfiiahr 1879, 

Rechtsanwalt Uwe Thoß Wiedergründung 
Tti erer Anwaltverein e. V. Gn'indungsjrrhr 1930, 8.9.1992 
Rechtsanwalt Roderich Schmitz neit angeschlossen 

26.2.1952 
Sachsen-Anhalt 

Anwaltsverein Westerwald Gründ:ung 24.8.1994 
Rechtsanwalt als Allspaltw1g vom Landesanwaltvereili G'r·ündung 16.8.1993 
Ulrich Sanktjohanser AV Koblenz Sachsen-Anhalt 

Rechtsanwalt N.N. 
Wonnser Anwaltverein e. V. neu angeschlossen 
Rechtsanwalt Michael Stmnk 1.11.1953 Altmärkische G1·ü1uiungsjahr 

Anwaltsvereinigung Stendaler Anwall-
Rechtsanwalt Dr. Thomas Doms verein 1919, Anwaltverein Zweibrii cken e. V. (h·ünclimgsjahr 1909, Wt'edergründitng Rechtsanwalt Wolfgang Knen Wiede1·gründimg 11.3.1992 

11.6.1956, 
neu angeschlossen A nltallinischer Amoaltverein Gründ1mgsJaJw 1904, 
1.1.1957 Rechtsanwältin Georgia Schramm Wiedei:qrilndung 

8.9.1993 

Saal'land Bemburger Anwaltverein Gründung 21.10.1992 
RechLsanwalL Dietrich Hollatz 

Saarländischer Gründtmgsja/w 1908, 
Amvaltverein e. V. neu eingeschlossen Hallescher Amoaltverei,i e. V. G1-ündungfiia)zr 1897, 
Rechtsanwalt 1956 Rechtsanwalt ReinharL Glauer Wiederg1-ünd11ng 
Dr. ßemd Luxenburger 11.5.1990 
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Magdebzuyer Anwaftverebi e. V. Grü,ndu:ngsjahr 1,920, Anwaltsverein Norderst,edt e. V. 
Rechtsanwalt Klaus Lili e Wiederg1·ünd·ung Rechtsanwalt tmd Not.ar 

19.8.1990 Thomas Zeißing 

Natimburger Anwaltvereill Gründung~jahr 1919, Anwalts- und Nolrwverein G1·ündzmg 
Rechtsanwältin Angelika Sander Wiedergründung NordfriR-Sla,ul e. V. 15.11.1967, 

21.4.199,1 Rechtsanwalt {Anwallsverein 
Dr. Hansjörg Andresen Weslki1sle: 30.6.1951) 

Quedlinbwyer A nwaflvereui G11'indung 11.6.1992 
Recht.saJLwalL Frank Ranus 

Thüringen 

Schleswig-Holstein Landesverbmut Thüringen im lnndesgruppe 
Deutschen Anwalt.verein e. V. Thüringen, 

Sclile.,;wig-Holsteinischer G1·ünd:11,ng 11.7.1953 Recht.5anwällin lTirike Mendel Gt•ündmig 24.1.1991, 
Anwalt.~- und Nolarverbarul e. V. Lwndesverban!l 
Rechtsanwalt und Notar Tftüringen, 
Manfred Gocrke Gründung 13.1.1993 

AnwaUsclwfl im Gn'inditng 11.6.1987 Anwaltverein Eisen<tch Gi·ündiinglfiahr 1919, 
Amlsgericht,sbezi1·k Rechtsanwalt G1mnar Leonhard Wiedergründung 
Bad Bramstedt e. V. 24.11.1992 
Rechtsanwalt und Notar 
Dirk Ftied1ich Gereke E1fwter Anwalt.verem Gn'indungfijalw 1926, 

Rechtsanwalt Eric T. La11ger Wiede1·g1ü,ut1tng 

Flensburger Anwcutsvereiri e. V. Gründitngsjahr 1907 16.2.1990 

Rechlsa11walL und Nolat· Jenaer Anwaftverein Gn'indungS'jalir 1908, Dr. Albrecht Pütter Recl1t:sanwalt Dr. Gerhard Döring Wiedei'!]1"l'i·nrlung 

Anwctlt- imll Notarverein im nett an,qeschwssen 
22.10.19.92 

Landge1·icht,sbezirk Itzehoe e. V. 11.3.1950 Anwaltsverein Mühlhausen Gnüidung 22.6.1994 
Rechtsanwalt und Notar Rechtsanwalt Horst Amdt 
Hans "Picker~ 

Ostthiiringer A11waftverei11 Gera Gnlndimg!i]'ahr 1878, 
Anwaltsverein im G1ündimgsjahr 1908 Rechtsanwalt Dr. Peter Graumanu Wiedergründung 
Lctnclge,'i.chtsbezirk Kiel e. V. 4.4.1990 
RechLsanwalL und Notar 
Dr. Wolfgang M. Weißleder A nwalt-verein G1'i.l1Ulimg 30.11.95 

Saalfeld•Rudofstadt 
Lartenburgiscller nrni angeschlossen Recht.~anwall Achim Flauaus 
Amoaltsverein e. V. 1.1.1955 
Rechtsanwalt und Notar Suhler Anwaltverein G-1·ünd11,ng 13.10.1992 
Wolfgang Horbach Rechtsanwalt Rudolf Weigelt 

Lübecker Anwaltverein e. V. G1·ü:rul,'1m,qfjahr .1868 Weimarer Amvallverein e. V. G1·ii1rul,t1:ngsjalir 1912, 
Rechtsanwalt und Notar Rechtsanwältin Alicia Maurer Wiedergründung 
Di: Gerhard Luncl 2.6.1992 
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4. Vorstand 

Vorstand des 
Deutschen Anwaltvereins 

Felix Busse, Präsident 

D1: Hans-Jürgen Hellwig, Vizepräsident 

Uwe Kä'rgel, Vizepräsident 

Dr. Hermann Büttner 

D1: Ulrich Dühmar 

Wolfgang Ewe'r 

JR Dr. Karl Gessner 

Manfred Goerke 

Pried1·ich Jansen 

Werner Kästle 
Hartmut Küger, Vizepräsident Heide Krönert-Stolting 

Wolfgang Schwackenberg, Vizepräsident und Peter Lebelt 

Schatzmeister 

Dr. Ulr'ich Stobbe, Vizepräsident 

Dr. Sven Thomas, Vizepräsident 

Paul-Wenier Beckmann 

Dr. Klaus E. Böhm 

Rernbert B1·ißske 

Dt: Be1'nd Bürgten 

5. Geschäftsstelle 

Geschäftsführung des 
Deutschen Anwaltvereins 
Dt Dierk Mattik 

Rainer Biiissow 

Maitina Errens 
Heidemarie Haack-Sclunahl 

Andreas Hagenkötter 

DI: Peter Hamacher 

Udo Henke 

Angelika Rüstow 

Eva Wolf 

Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
Katja Antowski 

Ca11nen Baeht· 
Helga Bertram 

Dr. II ans C. Lühn 

Lutz Maqß 

Hans-Jürgen Pohl 

Bernd Raitor 

Peter Rameken 

Dr. Georg Vorbrugg 

Ul?ich Zirnbauer 

Barbara Emmetfoh 

Dagmar Fischbach 

Roman Jablonski 

Eva-Maria Jonen 

Maria Kemp 

Andrea Lacey 

Claudia Mandt 

Beate MOller 

Gertrud Pelosio 

Andrea Plachta 

Annette Reinle 

Ute Riesenbeck 

M.irco Rolu· 

Nathalie RoU1e 

Btigitle Roy 

Sabine Sehmahl 

Claudia Schug 

Sabine Steinwart 

CHire Tiliele 

Herta Thomas 
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6. Ausschüsse 

Gesetzgebungs-und 
Fachausschüsse des 
Deutschen Anwaltvereins e.V. 

AnwaUsnotariat 

Paul-Wemer Beckmann, Herford 
D1'. Uhich Dithmar, Kassel 
Manfred Gocrke, IGel 
Eike Maass, ~1:ankfurt 
Klaus Mock, Berlin 
Karl-Heinz Rennert, D01tmund 
Wolfgang Schwackenberg, Oldenburg 

A1·beüsrecht 

Uh'ich Zimbaue1; Nürnberg 
Kurt Bartenbach, Köln 
Dr. Jobst-Hubertus Bauer, Stuttgart 
'Nalther Behrens, JlamblU'g 
Dr. Wolfgang Kanz, Müuchen 
PeLer Ko1>P, Preiburg i. Bi: 
Dr. Wolfdieter KüLtner, Köln 
Angela Leschnig, Wili'zbw,g 
Reinhard Matissek, Kaiscrslautem 
D1'. Hans-Georg Meier, Berlin 
Dr. I<laus Neef, Hannover 
Dr. Gerd Schäfe1; Düsseldorf 
Dr. Heinz Josef Willemsen, Düsseldo1f 

A-us-und Fortbüdung 

Dr. Uh·ich Stobbe, Hannover 
Dr. Klaus Dieter Becke1; Bonn 
Werner Kästle, München 
Hartmut Kilger, Hechingen 
Heide Krönert-Stoltiug, Kronberg 
Georg Prasser, StuU,gari 

Ausländw und Asylrecht 

Gert Müllc1; Karlsruhe 
Veronika A.rendt-Rojahn, Berlin 
JOrgen Mose1; Berlin 
Volkert Ohm, Bremen 
Rainer Schmid, Nagold 
Klaus SLlegeler, Freiburg i. Br. 
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Außerge,ichtl'iche Kor,Jliktbeüegung 
Dr. Reiner Ponschab, München 
Gerlinde Ji'ischedick, Celle 
Dl'. Klaus Griscbach, Offenburg 
Dr. Peter Haß, Mannheim 
Erwin Weit, Karlstadt 

Berufsrecht 

Ludwig Koch, Köln 
Dr. Klaus Dieter Becket; Bonn 
Dr. Jürgen Biermann, Marloffstein 
Dl: Joachin1 Frhr. von Falkenhausen, ~'rankfurt/Main 
Raimar Rahndorf, Freiburg i. Br. 
D1: Michael Kleine-Cosack, Freiburg i. Bi: 
Lutz Maaß, Zwickau 
Eva Maria Medler, Dannstadt 
Dr. Dirk Schroede1; Btilssel 

Büroorganisation und Bürotechnik 
Dt: Manfred Brüning, Köln 
Pmf. DL: Ralf Bernd Abel, Schleswig 
Michael Abels, Köln 
Hans Buschbeil, Düren 
Artur Garke, Quedlinburg 
E. Siegfried Irion, Munster 
Claudia Wolf, Achern 

DAV-Pressepreis 
Dr. Sven Thomas, Düsseldorf 
Günter ßandisch, Bremen 
Dr. Ingrid Groß, Augsburg 
Dr. Hans C. Lühn, Münster 
Angelika Rüstow, Bonn 
Horst A. Schmid, Reutlingen 

DAV und seine Mitglieder 

Dr. Klaus E. Böhm, Düsseldo1f 
Rolf-Mjchael Egger~ Grimmen 
Robert Erdrich, Bonn 
,JR Dr. Karl Gessnet; Saarbrücken 
Dt: Georg G1·eißinger1 Hildesheim 
Wolfgang Schwackenberg, Oldenburg 
Ulrich Zirnbaue1; Nürnberg 

Familienrecht 

Dl: Jngrid Groß, Augsburg 
Linde Kath-Zurhorst, Bergisch-Gladbach 
'I'homas Kilger, Hechinge11 
Ingeborg Rakete-Dombeck, Berlin 
Klaus Sclmitzle1; Euskirchen 
Wolfgang Sclnvackenberg, Oldenburg 
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Gebüh1·en1·echt/Gebührenstruktur 

Friedrich Jansen, Neuwied 
Remberi BL'ieske, Bremen 
Dietrich Herrmaim, Berlin 
Gtl nther IGenitz, Wenningsen 
Dieter Kronenbitte1; Esslingen 
Wolfgang Mader~ Moers 
Dt: Ulrich Scharf, Celle 

Handelsrecht 

D1: Michael Hoffmann-Becking, Düsseldorf 
Dr. Dieter Ahlers, Bremen 
Prof. Dr. Hans E1ich Brandner, Ettlingen 
Dr. Wilhelm liapp, Ramblll'g 
Dr. Georg Jlohne1; Frankfurt/M. 
Dr. Gerd Krieger, Düsseldorf 
D1: Reinhard Marsch-Barner, Frankfurt 
Karlheinz Quack, Berlin 
DI: Henning Rasne1; Köln 
Prof. Dr. Arndt Raupach, München 
Dr. Bodo Riegger, Stuttgart 
Prof. Heinz Rowedder, Mannheim 
Prof. Dr. Johannes Semle1; Kronberg/Tu. 
Dr. Walter Sigle, StuU.gati 
Dr. Martin Winter, Mannheim 

Informationsrecht 

Jens-Peter Lachmann, Berlin 
Prof. Dr. Ralf Bernd Abel, Schleswig 
Dr. Herbert Aucrnhamroe1~ Bonn 
Bernhard Boecke1; Köln 
Dr. Ivo Geis, Hamburg 
D1: Helmut Redeker, Bonn 
Prof. Dt: Jochen Schneider, München 
Dr. Holger Zuck, Stuttgart 
Prof. Dr. Ulrid1 Siebe1; Würzburg 

Insolvenzrecht 

Dr. Hans-Jochem L0er, LL. M., Köln 
Dr. Eberl1ard Braun, Achern 
Dr. Joseph Füchsl, Miinchen 
Dr. Volker Gmb, Stuttgart 
Priedrich Irschlinger, Mannheim 
Wilhelm Klaas, Krefeld 
Hans-Jürgen Lutz, Hamburg 
Dr. Jens Nielsen, Hamburg 
Dr. Manfred Oberm0llet; Frankfurt 
Horst. Piepenburg, Düsseldoct' 
Dr. Jobst Wellensiek, Heidelberg 

lnternat:wnaler Rechtsverkehr 

D1: Hans-Jürgen Hellwig, Franlcfurt/M. 
Dr. Wolfgang Knapp, MCL, Brüssel 
Dr. Hartmut Lübbert, Preiburg i. Bl: 
Dr. Georg Maiel'Reimer, Frankfurt/M. 
Dr. Eberhard Ott, Stuttgart. 
Dt Wolfgang Rosener, Berlin 
Dt: Georg Vorbmgg, München 

Marketing 

Dr. Wolfgang Schiefer, Stuttgart 
Cornelia Frech, Herne 
Olin W. Jörg, Augsburg 
Ludwig Koch, Köln 
Heide Krönert-St.olting, Kronberg 
Peter Rameken, Hamburg 
Andrea Wessels München 

Justizreform 

Dr. Hermann Büttne1; Karls1·uhe 
Dr. Hans C. L0lrn, Münster 
Prof. Dr. Franz Bernhard Saldit.t, Neuwied 
Dt: Hermann Plagemann, Frankfurt 
Michael Abels l(öln 

Rechtsberatung 

Dr. Bernd Bürgten, Leipzig 
DI: Georg Greißinge1; Hildesheim 
Frank Johnigk, Bonn 
Dr. Jö1·g Nedich, Köln 

RENO 

Paul Werner Beckmann, Herford 
Birgitt Bach, Werder/Havel 
Klaus Wendland, Oranienburg 
Claudia Wolf, Achem 

Sozialrecht 

Dr. Hermann Plagemann, Frankfurt/Main 
Dt Horst Bonvie, Hamburg 
Manfred Herz, Berlin 
Reinhard Holterman, München 
Hartmut Kilge1; Hechingen 
Renate Reupke, Kronshagen 
Hermann Völker, Eisenach 
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Sozietätsrecht 
Pl'of. Dl'. Hans-,Jilrgen Rabe, 1:lamburg 
D1: Wolfgang Berweck, VS-Schwenningen 
fü Hans-Jürgen Hellwig, Frankfurt/Main 
Eghard Teicl11nann, Achim 
Di: Georg Vorbrugg, München 
D1: Lulz Weipert, Bremen 

Steuerrecht 
Dr. Michael Streck, Köln 
Dr. Wolfgang Durchlaub, Wuppe1tal 
Dr. DietJich von Elsner, Hannover 
01'. Ingo Flore, Dortmund 
DI'. Ge1Tit Frot:sche1; Hamburg 
D1: Herbert MOifelmann, Bremen 
Dt: Egon Schlütte1; Ktiln 
Prof. Oi: Joachim N. Stolterfoht Freiburg 

Strafrecht 
Eberhard Kempf, Frankfurt/Mail1 
Günter Bandisch, Bremen 
Rüdiger Deckers, Dlisselclorf 
Rainer Endrfü, Freiburg 
Pror. Dr. Raiuer Hamm, Frankfurt/ Main 
Gabliele Jausen, Köln 
Dr. SLefan König, Berlin 
Dt: WJ.lhelm Krekeler, Dorl,m1111d 
Heide KrönerL-Stolting, Kronberg 
Prof. Dr. Franz Bernhal'd Salditt, Neuwied 
Dt: Steffen Stern, Göttingen 
Gerhard Stra.le, Hambm•g 

Total Quality M ancigement 
Dr. Geol'g Vorbrugg, Mi.luchen 
Dr. Manfred Brüning, J(öln 
Dr. F. Helmut fächler, Stuttgart 
Wolfgang Ewe1; Kiel 
Dr. Hans C. LiUrn, Münster 
Dr. Reinhold Mauer, Bonn 

Umweltrecht 
Dt'. Dieter Sellner, Bonn 
Prof. DI'. Hans-Jörg Birl<, Stuttgart 
Dr. Volker Dießelberg, Berlin 
Prof. Dr. Klaus-Petel' Dolde, Stuttgart 
Wolfgang Ewe1; Kiel 
Prof. Dr. Steffen Groncmeyc1; Padcrbom 
Hans-Jürgen Milggenbot·g, Halle 

Ve1fassungsrecht 
Prof. Dr. Achim Kl'ärnei; Karlsruhe 
Roland Gerold, München 
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fü Jürgen Gilndisch LL. M, Hamburg 
D1: 'l'hornas Mayen, Bonn 
Dr. Frank Rottma.n.n, Leipzig 
Dr. Johannes Rübenach, Regensburg 
01: Eberhad Theurer, Balingen 

Verkehrsrecht 
Eckhard Höfle, Groß-Gerau 
Dr. Hubert W. van Bühren, Köln 
Dr. Michael Burmrum, Erftut 
Alfr ed Fleiscl1ma11n1 Hanau 
Hans-Jürgen Gebha1'Clt1 ffomburg/Saru· 
Dr. Alexander Gontard, München 
Dr. Georg Groißinge1; Hildesheiln 
Dr. Klaus l:lilnmelreich, Köln 
Gerl1ard SuJwen, Ha,mover 

Versicherungsrecht 
Dr. Ulri ch Stobbe, Hannover 
Dr. Hubeit W. van ßllhren, Köln 
Dr. Günter Baue1; Nürnberg 
Rembel't Brieske, ßt'emen 
Dr. Hartmut LübberL, Freiburg 
Hans A. Manthey; Dortmund 

Verwaltungsrecht 
Horst Bräutigam, Berlin 
Dr. Michael Bendei~ Freiburg i. BI'. 
Dt: Christian-Dictl'ich Brachet; Bonn 
D1: Matthias Dombert, Potsdam 
Dr. Mathias Nebendahl, Kiel 
Dl'. Heribert Johlen, Köln 
Dl'. Christoph Moench, Stuttgart 
D1: Reinhard Sparwasser, Freiburg i. Bi: 

Zivilprozeß und Gerichtsverfassung 
Dr. Bernd Hirt.z, Köln 
Dl: Klaus AnsrJ1üLz1 Mannheim 
Ctu't Engels, Hamburg 
Dr. Erk Gerhard Beyen, Schleswig 
D1: Hans C. Lillm, Münster, 
Dr. Peter Mes, Düsseldorf 

Zivilrecht 
Dr. Georg Maier-Rcirnel; Frankfurt/Main 
D1: Dieter Ahlen,, Bremen 
DI'. Florian Baue1; München 
D1: Christoph Klaas, Karlsruhe 
D1: Dieter R,the, Hamburg 
Dr. Gottfried Raise1; Stuttgart 
Albrecht Wcndenbmg, CeTie 
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7 Arbeitsgemeinschaften 

Arbeitsgemeinschaften 
im DAV 

Al·beitsgemeinschaft 
Anwaltsnotariat im DAV 
Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses: 
Reml.Jert Bl'ie$ke, Bremen 

Arbeitsgemeinschaft der 
Fachanwälte für Arbeitsrecht im DAV 
\7orsitzm1.der des Geschäftsfahrenden Ausschusses: 
Dr. maus Neef, Hannover 

Arbeitsgemeinschaft Familienrecht 
des Deutschen Anwaltvereins 
Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses: 
Dr. Ingrid Groß, Augsburg 

ARGE Baurecht -
Arbeitsgemeinschaft für Privates Bau­
und Architektenrecllt 
Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses: 
Peter Michael Opple1~ München 

Arbeitskl'eis Insolvenzrecht 
Vorsitzender; Hans-Peter Ruukel, Wuppertal 

AI·beitsgemeinschaft für 
Internationalen Rechtsvel'keh1· im DAV 
Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses: 
Dr. Claudia Seibel, Frankfurt/Main 

Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht des DAV 
Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses: 
Manfi.-ed Stolz, Gelsenkirchen 

Arbeitsgemeinschaft Steuerrecht im DAV 
Vorsitzender des Geschäftsführenden Aussohusses: 
Dr. Sven 'l'homas, Düsseldorf 

Arbeitsgemeinschaft Sti·afrecht des DAV 
Vorsitzender des Geschäftsführenden Au:,schusses: 
De Volkmar Mehle, Bonn 

Arbeitsgemeinschaft der 
Syndikus-Anwälte int DAV 
Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses: 
DI: E Helmut Eichler, Stuttgart 

Arbeitsgemeinschaft Ve1·kehrsrecht in1 DAV 
Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses: 
Hans-Jürgen Gebhardt, Homburg/Saar 

Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht 
Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses: 
Di: Hubert W. van Bühren, Köln 

Arbeitsgemeinschaften Verwaltungsrecht 
(Landesgruppe Nordwest-Deutschland) Vorsitzender: 
Alfred Dietrich, Lüneburg 
(Landesgruppe Schleswig-Holstein) Vorsitzender: 
Dr. Mathias Nebendahl, Kiel 
(Landesgruppe Baden-WüriLemberg) Vor$itzender: 
Dr. Dirk RodewoldL, SLuLtgart 
(Landesgruppe Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) 
Vorsitzende: Martina Kiesgen-Millgramm, Leipzig 

Forum Junge Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte des DAV 
Vorsitzende: Comelia Frech, Herne 
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8. Deutsche Anwaltakademie 

Investition in die Zukunft -
Die Deutsche Anwaltakademie 

Eigentlich ist es erst.aunlich. Ein jeder erinnert sich 
an die Vorbereitungszeit vor dem Examen, in der fieber­
haft alle neuen Entscheidungen der obersi,en Bundesge­
richte verfolgt wurden. Druckfrische Zeitschriften lagen 
auf dem Studiel'tisch. Repetitoren, Skripten und Karteik­
arten ergänzt~n das Ausbildtmgsprogramm. Die Notwen­
digkeit der Wissensaufnahme wurde bestimmt durch den 
begehrten Prüfungserfolg. Aus- und Fortbildung waren zu 
diesem Zeitpunkt eine Selbstverständlichkeit,. 

Und nach der Prüfung? fütt mm mit der Etikettie­
rung als 0Assessor„ die Befreiung von der allgemeinen [n. 

fo11nationsfluc ein'? 1st die Zeit der Vorlesungsbänke1 
Übungen und Klausuren nun endlich vorbei? Genügt nun­
mehr das sorgfllltige Studium einer wöchentlichen Fach­
zeitschrift? 

Unabhängig von der Frage, ob eine anwaltliche Tätig­
keit als Generalist oder Spezialist ausgeübt wird, tritt be­
reits nach kurzer Zeit ein Ohnmacht.sgefühl gegenüber 
der Informations-illld Entscheidungsflut auf. Neue Geset­
ze, Verordnungen, Entscheidungen, wissenschaftliche Ab­
handlungen1 Empfehlungen und Tips sind neben der 
täglichen Routinearbeit nicht zu bewältigen. Frustration 
und Resignation sind naheliegend. Verdrängung bietet je­
doch keine Problemlösung. Sie führL vielmehr zu einem 
wachsenden Kenntnisrückstand, der unmittelbaren Ein­
fluß auf die anwaltliche Beratungsqualität nimmt.. Dieser 
Umstand wirkt sich auch nachhaltig auf den wirtschaflii­
chen Erlolg aus. 

Genau hier setzt das Angebot der Deutschen Anwalt­
akademie ein. Resultierend aus inzwischen jahrzehntelan­
ger Ausbildungserfahrung ist ein Programm gewachsen, 
das zielgerecht und komprimiert das erforderliche Know­
how für die Praxis verntittelL Zu nahezu allen Fachgebie­
ten werden ein- und zweilägige Seminare angeboten, die 
das nolwendige Handwerkszeug zur praktischen Alltags­
arbeit liefern. Erfahrene Dozenten geben zusammenge­
faßt, die Antworten, die ansonsten als Einzelfragen in der 
läglichen Praxis zeitraubend und arbeitsunterbrcchend 
immer wieder geslellL werden und nicht selten unbeant­
wortet bleiben. 

Gerade aufgrund knapper Zeilressourcen, die der an­
waltliche Beruf mit sich bringt, ist in et"höhtem Maße 
eine Konzentration auf das Wesentliche, d. h. auf den mit 
entsprechendem Zeitaufwand verbundenen Nuc:en, uner• 
läßlich. Allein unter diesen Gesicht~punkt gibt es keine 
effizientere Form der Weit.erbildung als die eines Semi­
narbesuchs. Die Erfahrung zeigt1 daß es außerordentlich 
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mühselig ist, allein aus entsprechende1· Zeilschriftenlektü· 
re die relevanten Themenbereiche herauszufiltern. Gleich­
zeitig ist mit einzelnen Aufsätzen und Entscheidungen 
keine komplexe Darstellung verbunden. Bei kritischer 
Selbstbetrachtung muß weiter eingeräumt werden, daß 
im Alltagsgeschäft auch viele interessante Dinge liegen 
bleiben, die als Leselektüre für den Abend oder das Wo­
chenende aufgehoben und emeut verschoben werden. 
Gleiches gilt für entsprechende Literatur. Wer bereits dar­
über klagt, die Zeitschriftenflut sei kaum zu bewältigen, 
wird auch nur in seltenen Ausnahmefällen Zeit fu1den, 
ein Buch vollständig zu lesen. 

Die Anmeldw1g zum Seminarl>esuch stellt jedoch si· 
eher; daß die gewünschte und notwendige Fortbildung 
wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht wird. 
Sie ist frei von störenden äußeren Einflüssen1 denen na­
turgemäß jede Weiterbildungsbereitschaft, in der Kanzlei 
zum Opfer fällt. Ein sorgfältig vorbereitetes und erprob­
tes Seminarprogramm stellt ein auf die Bedürfnisse der 
Teilneluner abgestimmtes Weiterbildungspensum sicher. 
Die in der Regel fallbezogene und damil pra.xisrelevante 
Darstellung reißt die Themengebiete nicht nur an1 son­
dem behandelt sie gründlich uni.er Angabe der einschlä· 
gigen Rechtsprechung sowie der gestalterischen Möglich­
keiten des Anwaltes. 

Als Dozenten stehen neben erfahrenen und speziali­
sierten Kollegen, Richter, Staatsanwälle, Professoren1 
Steuerberater und Wirtsehafup1ufer zur Verfügung. Der 
Seminarbesuch bietet für den Einzelnen cüe Möglichkeit, 
unbefangen Fragen zu stellen. So ergibt sich ein Erfah­
nmgsaustausch mit Kollegen, der an Wert nicht zu unter­
schätzen isl Dieser Kontakt führt auch nicht selten zu 
verschiedenen, oft langjährigen Fol1Ilen der Zusammenar­
beit. Zum Seminar werden außerdem begleitende AJ: 
beitsunterlagen l1erausgegeben, cüe nicht nur eile Mitar· 
bcit erleichtern1 sondern auch ein gezieltes Nachschlagen 
e11nöglichen. Diese Skripten erweisen sich als wertvolle 
Arbeitshilfe in der täglichen Praxis. 

Für die Spczialist.en weden regelmäßig sogenannle 
Expertenseminare angeboten1 die zur Vermittlung aktuel­
ler Tendenzen in Rechtsprechung und Literatur dienen. 
Auch hier hat der Erfahrungsaustausch untereinander 
ganz wesenUiche Bedeutung. 

Samt.liehe Seminare werden übell'egional angeboten. 
Um möglichst jedem Kollegen die Teilnahme ohne unzu­
mutbaren Reiseaufwand zu ermöglichen, werden die Se­
minare im zeitlichen Wechsel an unterschiedlichen Orten 
angeboten. 

Letztlich besteht die Möglichkeit, durd, Besuch. von 
Sommel'lntensivkursen eine vertiefende Ein- und Aufar­
beitung bestimmter Rechtsgebiete in angenehmer Umge­
bung fern des Tagesgeschäftes vorzunehmen. 

Um eine erste Übersicht über das Gcsamt.angebot zu 
vermfü,eln, seien nachfolgend die Themengruppen aufge­
führt: 
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- Anwalt in eigener Sache 

- Anwaltsnotariat 

- Arbeitsrecht 

- Arztrecht 

- Baurecht 

- Büroorganisation und Bürotechnik 

- EDV-Rech!. 

- Ehe- und Famillenrecht 

- Erbrecht 

- Gebühremechl. 

- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 

- Handels-Gesellschafts-u. sonsl.iges Zivilr echt 

- Insolvenzrecht 

- internationales Recht 

- Mietrecht 

- Sozialrecht 

- Steuerrecht 

- Strafrecht 

- Verkelu-srechl 

- VersicherungsrechL 

- Verwaltungsrecht 

- Zivilprozeß und Zwangsvollstreckung 

- Somme1•lntensivkurse 

Die Seminare im Bereich des Gewerblichen Recht.c;­
schulil es und Urheberrechts werden gemeinsam rn.il der 
Deutschen Vereinigung für gewerblichen Recl1tsschutz 
und Urheberrecht e. V. und der Patentanwaltskammer an­
geboten. 

Lehrgänge zum Erwerb des Fachanwaltes für Steuer­
recht sowie die Ausbildung zum Steuerberater und Wirt­
schaftsprüfer werden ebenso wie der Vorbereitungslehr-

gang zur Europäischen Eignungsprüfung und der um­
fassende lnsolvenzrechLslehrgang in Kooperation mit dem 
Fachinst.i tul für Bel.riebswirtschaft und Steuerrecht Dr. 
Gl'llnnemann & von Ffu-stenberg durchgeführt. 

Mit dem Gmndkurs Anwaltsnotariat bietet die Akade­
mie die Möglichkeil, die erforderlichen Kenntnisse zur 
Notadatsbewerbung zu erlangen. Der Fachlehrgang Fami­
lienrechL bieLet sich iur Spezialisiemng ebenso an, wie 
der Fachlehrgang Arbeitsrecht, der in Kooperation mit 
der G.TI angeboten wird, w1d als Gl'Undlage zwn Nach­
weis der besonderen lheoretischen Kenntnisse des Fach­
anwalts dient. 

Hinter den oben angegebenen Themenl'Ubriken ver­
bergen sich insgesamL mehr als 400 Seminare jährlich. 
Die GesamLLeilnehmerzahl von 16000 Teilnehmern 
spricht nichl. nur für die Qualität des Weiterbildungsange­
botes, sondern auch für die Weiterbildungsbereitschaft 
der Kollegenschaft. Anders ausgedtückt: die Konkm'l'enz 
schläft nicht! 

Aber selbst wenn Sie sich selbsL fortbilden und jewei­
lig auf dem neuesle11 Stand sind, können Sie llue Fähig­
keiLe11 nur optimal umsetten, wenn auch Thrc Mitarbeiter 
pl'Ofessionell geschult sind und Sle entsprechend unt.cr­
stützen. So bieten wir auch für ctiesen Bereich ein spe­
zielles Fortbildungsprogramm. Fragen Sie nach einem 
kostenlosen Seminarverzeichnis! 

Neben diesem Fortbildungsangebot ist aber auch die 
Organisation von Tagungen und Kongressen bei uns in 
profossionellen Händen. Die Akademie bietet Planung, 
Organisation und Durchführung großer und erfolgreicher 
Tagungen, Kougresse und Ausstellungen auch anderer 
Verbände w1d Institutionen. Dabei garantieren wir indivi­
duelle Beratung, präzise Koordination und transparente 
Kostenvoranschläge und -ilbersichten. Auf Wunsch Ober­
nelunen wir Teilnehmeneglslrienmgen, Zahlungsiiberwa­
chung, Organisation t.echnischer Ausstattungen sowie die 
Fühnmg des 'Jagungsbüros. 

Langjährige Etfahnmg gibt die Sicherheil des geziel­
ten Erfolges. 

Geschäftsführer: Di: Chl'istian Rollmann und Dipl. 
Kfm. Helmut Ullrich 
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9. Deutscher Anwaltverlag 

Deutscher Anwaltverlag 
und Institut der 
Anwaltschaft GmbH 
Gegründet: 16. 11. 1948 in Essen; Recht,sfo1·m: GmbH. 

lnh/Ues: Deutscher Anwaltverein, Hans Soldan GmbH. 

Geschdflsjührnng: D.t Alfred Hoffmann. 

Geschichte: Der Verlag ww·rle am 16. Atll'il 1948 in Essen 
Lmter dem Namen „Juristischer Verlag W Ellinghaus & 
Co. GmbH" gegn1.nclet. Im Jalu·e 1975 e1folgte eine Ände­
rung des Firmennamens in ,..Juristischer Fachvel'lag 
GmbH" und 1985 in „Deutscher Anwaltverlag GmbH". 

10. Präsidenten 

Präsidenten des DAV seit 1949 

Emil von Sauer 1949 - 1959 

Walter Oppenhojf 1959 - 1963 

Hans Merkel 1963 - 1970 

11. H auptgesch4ftsführer 

Hauptgeschäftsführer 
des DAV 

Heim'ich Dittenbe·rger 

Wilhelm Hensel 

Heinz Brangsch 
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1910 - 1933 

1949 - 1950 

1950 - 1978 

Anfang 1993 wurde dem Verlag ein Beratungsinstitut an­
gegliedert und der Sitz nach B01m verlegt. Die Gesell­
schaft fümieL't seither 1mter dem Namen „Deutscher 
A11waltverla.g und Instilul der Anwaltschaft GmbH". 

Hauptautoren/Hauptwerke: An den Bedürfnissen ,ler AJ1-
waltschaft 01ientie1te Praxisliteratu1; Gesetzessammlun­
gen, Monographien, Tabellen und Nachschlagewerke 
(da11mter das weit verbreitete Anwalt.sverzeichn.is). 

Schrift.enreihen: Verschiedene Scht:ifLenreihen des Deut­
schen Anwaltvereins und seiner Arbeitsgemeü1schaften, 
des Kölner A.nwaltvereins m1d des lllstituts für Anwalts­
recht an der Universität zu Köln. 

Zeitschriften: ,,Anwaltsblatt", ,,Zeitscluift für Schaden­
recht", 11Strafverteidiger Fomm\ ..I.nVo". 

Audio- bzw. Videoprogramme/Software: Verzeichnisse auf 
Diskette und CD-ROM. 

Werner Deuchler 
Helmut Wagner 

Hans-Jürgen Rabe 
Ludwig Koch 

Erharcl Senninger 

Günter Schardey 

Felix Busse 

Johannes Dernmer 
Karl-Peter Winters 
Albrecht Schaich 
Dierk Ma.ttik 

1970 - 1974 

1974 - 1978 

1978 - 1983 

1983 - 1988 

1988 - 1991 

1991 - 1994 

seit 1994 

1978 - 1981 

1981 - 1989 

1990 - 1995 

seit 1995 
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12. Zeittajel 

Zeittafel 
25, August 1871 Gründung iu Bamberg 

1948 Beschluß des „DAV No1'Cl-West", die 
.zonalen Beschränkungen des Ar­
beitsgebietes entfall en zu lassen". 

Fortbildungsveranstaltm1gen 
SeiL l953 

Sitz des Vereins: 1978 

intensive Fortbildungsaktivitäten 

Gründung der Deutschen Anwaltaka­
demic Für die Dauer von 10 Jahren ist der Sitz des Vereins Ber-

lin. 

1881 bis 1932 

1932 bis 1933 

1948 bis 1977 

Seither: 

ist Sitz des Vereins Leipzig. 

ist Sitz des Vereins bis zu seiner 
Auflösung durch die Nationalsoziali­
sten erneut Berlin. 

Nach der Wiederg1•iindung ist Sitz 
Hamburg. 

Bonn. 

Mitteilungsorgan 
des Deutsche11 Anwaltvereius isL 

1872 bis 1925 

1913 bis 1925 

1926 bis 1933 

Seit 1950 

die Juristische Wochenschrift. 

neben der ,Juristischen Wochen­
schrüt 2.Vereinsorgan: ,,Nachrichten 
für die Mitglieder des Deutschen An­
waltvcrcins". 

Anwaltsblatt. 

Anwallsblatt, das sich mel11' und 
mehr zur Fachzeitschrift entwickelt. 

Besondere Anwaltstage 
1929 24. Deutscher Anwaltstag in 

Hamburg als der letzte Anwaltstag 
vor der Auflösung des Vereins. 

Beteiligungen an Unternehmen 
Seit 1990 

SeiL 1995 

Gesellschaft .Deutscher Anwaltverlag 
und InsLl lul der Anwaltschaft mbH". 
Gesellschafter: 
Deutscher Anwaltverein und 
Hans Soldan GmbH. 

Deutsche Anwaltakadernie -
Gesellschaft. für Aus- und F01ibil ­
dung sowie Seiviceleistungen mbH 
Einziger Gesellschafter: DAV 

DAV-NiederlassID1gen außerhalb Bonns 
1990 

1995 

Eröffüung des DAVVorbindungs­
Büt·os in Berlin , heute Büro Berlin 

Eröffnung des DAV-Büros in Blii ssel. 

Corporate Identity 
des Gesamtvm·bandes 
1993 auf dem 47. DAT in Stuttgart stell t 

der DAV sein neues Verbandslogo 
vor. 

Forum Junge Rechtsanwältinnen 
ID1d Rechtsanwälte -
Erfolg im Anwaltsberuf 

1949 erstel' Anwaltstag nach dem 2. 1994 
Weltkrieg. Er findeL in Coburg 

erstes Forum in Wiesbaden. 
Dei· vom DAV gegründete Verein 
Deutsche Anwalt.akadantie 
veranstaltet das Fornm seither zwei 
Mal jälu'li ch. Auflösung 

1933 

statt. 

Auflösung des Verbandes, Eingliede­
rung der Rechtsanwältinnnen und 
RechtsanwälLe in die Fachgruppe 
Rechtsanwälte des Bundes National­
sozialistischer Deutscher Juristen 

Wiedergi·ündm1g 
1947 Wiederaufnahme der Arbeit des DAV 

durch Gnl11dung des „Deutschen An 
waltvereins Nord-West" in Hamburg. 

Satzungs1•eform 
1996 Die Satzung des DeuLschen Anwalt­

vercins erhält eine neue Struktur. 
Ihr we8entlicher Inhalt: 

- Stärkung lllld Akl.iviemng der 
Landesverbände 

- neue Stimmengewichtung 

- Konkretisierung cler Vorstands-
arbeit. 
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Quellen 

Diese Schrift gibt einen Überblick über 125 Vel'zeichnis der Quellen: 

Jahre Deutscher Anwaltverein. Sie enthält 
manches Detail aus dem Archiv des Deutschen 
Anwaltvereins und verschiedene zusammen­
hängende Dal'stellungen. 

Für alle vertiefte Beschäftigung mit der Ge­
schichte der Anwaltschaft und der Rechts­
anwälte und Rechtsanwältinnen gilt: Unerläß­
li ch und spannend ist es, das große Werk von 
Fritz Ostie1; Die deutschen Rechtsanwälte 
1871- 1971, 2. durchgesehene Auflage 1982, zu 
studieren. Fritz Ostler hat das Buch dem Deut­
schen Anwaltverein zu seinem 1 00jährigen 
G1ilndungsfest 1971 gewidmet. Thm dafüt· auch 
nach weiteren 25 Jahren mit Respekt einen 
herzlichen Dank zu sagen, ist nicht nur eine 
Verpflichtung, sondern eine große Freude. 

In Ostlers Buch findet der Leser „all e" 
Quellen. 

Die Quell en dieser Schrift sind, soweit sie 
nicht bei den einzelnen Stücken vermerkt sind, 
wie folgt anzugeben: 
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S. 3 Einladung zum ersten Anwaltstag, Nachdruck 
aus JW 1921, S. 986 

s. 4 Auszug aus det Tagesordnung, A.rcl1iv des 
DAV 

s. 6 Gesellscllaftsprogramm, Archiv des DAV 

s. 7 Concordia, Nachclntcl< aus JW 1921, S. 986 

s. 7 Gedenktafel -Foto, Archiv des DAV 

s. 8 Presseecho, Nachdmck aus JW 1921, S. 987 

s. 8 Anwaltstage, Nachrichten für die Mitglieder 
des DAV 1914, s. 42 

s. 9-11 CiviJproießonlnung, Archiv des DAV 

s. 12, 13 Juristisclle Wochenscl11fü, Archiv des DAV 

s. 14-17 Rechtsanwaltsordnung, Archiv des DAV 

s. 43, 44 Hamburger Presse, Archiv des DAV 

s. 4-6 FoLos, Archiv des DAV 

S. 47-49 Kleiner Filhrer, Archiv des DAV 

S. 50 Aktennotiz ,,Auflösung des früheren DeuL­
schen Anwaltvereins", Archiv des DAV 

S. 62 Brief an Sauer, Archiv des DAV 

S. 53 Brief Sauer an Mitglieder des DAV-Nordwes~ 
Archiv des DAV 

S. 64, 66 Mi tglicdcrverzeiclmis 1935, Archiv des DAV 

S. 70 Foto, Archiv des DAV 




